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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Iriihlingsfitzung 1878.

Kreisschreiben
an

die Mitglieder des Großen Rathes.

Jnterlaken, den 8. April 1878.

Herr Großrath I

Der Unterzeichnete hat im Einverständuiß mit dem

Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
22. April zur Sitzung einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich am bezeichneten Tage, Vormittags 9 Uhr,
im gewohnten Lokal auf dem Ralhhause in Bern einzu-
fiuden.

Zur Behandlung werden gelangen:

/V Entwürfe von Gesetzen und Dekreten.

a. Gesetze zur ersten Berathung.
Gesetz über das Brandversicherungswesen.

b. Dekrete.
1. Dekret über die Obliegenheiten der Amtschreiber.
2. „ „ die Besoldungen der Amts- und Gerichtsschreiber.

3 Dekret über Revision der Gebühren im Civilprozeß und
Vollziehungsverfahren.

4. Dekret über Revision der Gebühren der Amtschreiber.

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

k. Borträge.

a. Des Regierungspräsidenten.
Mittheilung des Ergebnisses der Volksabstimmung vom

24. März.

d. Der Direktion des Gemeindewesens.
1. Beschwerde zweier Einwohner von Bure gegen einen

Entscheid des Regierungsrathes betreffend Gemeindewahlen.

2. Lostrennung der hintern Rütti von Nüeggisberg und
Zutheilung an Thurnen.

3. Vorstellungen aus dem katholischen Jura und Aus¬
lieferung der Kirchengüter für den Privatkultus.

4. Postulat der Staatswirthschaftskommission, betreffend
Vereinigung kleiner Gemeinden.

5. Vereinigung der Gemeinden Kirchlindach und Bremgarten-
Stadtgericht.

e. Der Direktion der Justiz und Polizei.
1. Raturalisationen.
2. Strafnachtaßgesuche.
3. Bericht über den Stand der ausstehenden Vogtrechnungen.
4. Gesuch der Bezirkskrankenanstalt in Sumiswald um Er-

theilung der Eigenschaft einer juristischen Person.
5. Gesuch eines Johann Nöthlisberger um Revision eines

Strafurtheils.
6. Vorstellung des Fürsprechers Theophil Simmen betreffend

Aushebung eines Strafurlheils.

<i. Der Direktion des Kirchenwesens.
Gesuche römisch-katholischer Genossenschaften um Ertheilung

des Korporationsrechts.

e. Der Direktion der Finanzen.
Beschwerde der Gemeinde Lützelflüh wegen Auferlegung von

Kosten in Steuersachen.
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130 (22. April 1878.)

f. Der Direktion der Domänen und Forsten.
Käufe und Verkäufe.

A. Der Direktion des Militärs.
1. Rekurs von Schützengesellschaften betreffend den Staats¬

beitrag für 1877.
2. Entlassung von Stabsoffizieren.

K. Der Direktion der öffentlichen Bauten.
1. Straßen- und Brückenbauten.
2. Vollendung der Militärbauten.

i. Der Direktion der Eisenbahnen.
1. Büdget der Bern-Luzernbahn für 1878.
2. Nachsubvention für das Gotthardbahnunternehmen.
3. Gesuch der Jurabahngesellschaft betreffend Betheiligung

des Staates Bern an ihrem neuen Anleihen.
4. Erfüllung der vom Massaverwalter der Bern-Luzernbahn

nachträglich aufgestellten Kaufbedingungen.

O. Wahlen

1. des Landjägerkommandanten,
2. von Stabsoffizieren.

Erste Sitzung.

Montag den 22. April 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Für den ersten Tag werden auf die Tagesordnung
gesetzt die Vortrüge des Regierungspräsidenten und der
Direktionen.

Die Wahlen finden Freitag den 26. April statt. Auf
denselben Tag wird auch das Gesuch um eine Staatsbetheiligung

am neuen Anleihen der Jurabahn zur Behandlung
kommen.

Mit Hochschätzung

Der Großrathspräsident:
Michel.

Nach dem Namensaufrufe sind 119 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 130, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Abplanalp, Bay, Bircher. Bohren, Brunner, Bürki,
Fahrni, Feller, Flück, Geiser, Jolisfaint, Joost, Klaye,
Klening, Kohler in Pruntrut, Kummer in Bern, Lehmann-
Cuuier, Lenz, Renfer in Lengnau, Renfer in Bözingen,
Ritschard, Robert, Noth, Schwab, Thormann, v. Werbt,
Zumkehr, Zyro; ohne Entschuldigung: die Herren Althaus,
Ambühl an der Lenk, v. Bergen, Berger, Born, Botteron,
Brand in Ursenbach, Bruder, Burger in Angenstein, Burger
in Laufen, Burn, Bütigkofer, Chappuis, Charpie, Chodat,
Deboeuf, Donzel, Engel, v. Erlach, Fattet, Feune, Flückiger,
Folletête, Friedli, Frutiger, Girardin, Grenouillet, Grünig,
v. Grünigen, Gurtner, Gygax in Seeberg, Haldemann,
Hänni in Zuzwyl, Hennemann, Herren in Niederscherli,
Herren in Mühleberg, Hornstein, Hurni, Jaggi, Jndermühle,
Kaiser in Grellingen, von Känel, Käsermann, Keller,
Kötschet, Kohli in Schwarzenburg, Koller in Münster,
Ledermann, Lehmann in Rüedtligen, Lehmann in Lotzwyl, Leibundgut,
Linder, Mägli, Mauerhofer, Mischler in Wahlern, Monin,
Morgenthaler, Möschler, Mühlemann, Müller, Oberli, Pape,
Prêtre, Queloz, Racle, Reber in Niederbipp, Rebetez,
Rebmann, Reichenbach, Riat, Rosselet, Nöthlisberger in Her-
zogenbuchsee, Sahli, Schatzmann, Scheidegger, Schertenleib,
Scheurer, Schmid Andreas in Burgdorf, Schmid in Wim-
mis, Schneider, Schüpbach, Seiler, Seßler, Spahr, Stalder,
Stähli, Stämpfli in Bern, Stämpfli in Uetligen, Sterchi,
Steullet, Streit, Thonen in Reutigen, Vermeille, Vogel,
Wermuth, Willi, Wirth, Witz, Wüthrich, Wyß, Zingg, Zum-
wald.
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Am Platze des abwesenden Herrn Geiser wird Herr
Wyttenbach zum provisorischen Stimmenzähler
bezeichnet.

Der Herr Präsident verliest folgende Zuschrift:

Thun, den 19. April 1873.

Hochgeehrte!

Es tragen viele junge Schweizer einen Groll im Herzen
wegen der Ungerechtigkeit, die jetzt herrscht. Der Rittmeister
Pesch'l ist also jetzt Oberlieutenant geworden, und hat noch
niemals keinen Militärdienst gemacht, und ist denn noch ein
Deutscher. Das Militär versteht ja ihn gar nicht, so könnte
jeder Schulknabe Oberlieutenant werden. Und die andern
Rittmeister sind auch alles Deutsche. In den Städten sind
ja auch die meisten Lehrer Deutsche, nieint Ihr die nehmen
sich Mühe unsere Jugend empor zu schwingen, da wären
denn nicht genug Schweizer, die das machen könnten. Die
deutschen Handwerksburschen kommen ja Schaarenweise und
der Schweizer hat bös, bis er eine Stelle hat. Für was
haben wir Landjäger. Wir denken, Ihr werdet die rechten
Maßregeln ergreifen, um diesen Uebeln abzuhelfen.

Mit Hochachtung!

Einige Militärs.

Schicket Antwort im täglichen Anzeiger.

Herr Präsident. Diese Zuschrift wird zu keinen
weitern Verhandlungen Anlaß geben.

4) die Vorlage betreffend Vereinigung der Gemeinden

Kirchlindach und Bremgartcn-Stadtgericht an eine Kommission
von 5 Mitgliedern;

5) das Gesuch des Johann Röthlisberger um Revision
eines Strafurtheils und dasjenige des Fürsprecher H. Simmen
wegen Aufhebung eines Urtheils an die Bittschriftenkom-
mission;

6) die Käufe und Verkäufe an die bestehende
Kommission ;

7) der Bericht über Vollendung der Militärbauten und
das Gesuch der Jurabahngesellschaft um Betheiligung des

Staates an ihrem neuen Anleihen an die Staalswirthschasts-
kommission.

Die unter Ziffer 1, 2 und 4
sind vom Büreau zu bestellen.

genannten Kommissionen

Tagesordnung:

Uebermeisung vo« Tralààn a« Kommissionen.

Es werden gewiesen:

1) das Dekret über die Obliegenheiten der Amtsschreiber
an eine Kommission von 3 Mitgliedern;

2) die drei Dekrete über die Besoldungen der Amts-
uud Gerichtsschreiber, die Revision der Gebühren im
Civilprozeß und Vollziehungsverfahren und die Revision der
Gebühren der Amtsschreiber an eine Kommission von 5

Mitgliedern ;

3) die Vorstellung aus dem katholischen Jura um
Auslieferung der Kirchengüter für den Privatkultus an die

Kommission für die Gesuche der katholischen Genossenschaften

um Ertheilung des Korporationsrechtes;

Ergebniß der Uolksabstimmnng vom 24. März 1878.

Der Vortrag des Regierungsrathes wird verlesen; er
lautet:

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

In der Volksabstimmung vom 24. März letzthin sind

angenommen worden:

1) das Gesetz über die Amts- und Gerichtsschreibereien
mit 30,318 gegen 9,931 Stimmen;

2) das Gesetz über den Marktverkehr und den Gewerbebetrieb

im Umherziehen (Hausiren) mit 25,903 gegen 13,579
Stimmen;

3) das Gesetz über Abänderung des Jagdgcsetzes von
1832 mit 22,413 gegen 15,768 Stimmen.

Dagegen wurde das Gesetz über die Stempelabgabe mit
20,310 gegen 18,015 Stimmen verworfen.

Die Abstimmungsergebnisse der einzelnen politischen
Versammlungen und Amtsbezirke finden Sie in der beiliegenden
Zusammenstellung.

Mit Hochschätzung!

Im Namen des Regierungsrathes,

Der Präsident:
Teuscher.

Der Rathschreiber:

vr. Trächsel.

Bern, den 3. April 1878.

Laut obenerwähnter Zusammenstellung ist das Ergebniß
der Volksabstimmung in den einzelnen Amtsbezirken folgendes:
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Aarberg
Aarwangen
Bern
Viel
Büren.
Burgdorf.
Courtelan)
Delsberg
Erlach.
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigeu
Jnterlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau.
Oberhasle
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Obersimmenthal
Niedersimmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen
Militär

Amtsschreibereigesetz.
Stimmende. Annehmende- Uerwerfende.

1360 060 345
2186 1377 711
4730 3851 643
1133 1071 58
816 634 157

2135 1544 459
1892 1593 258
1703 1435 231
478 430 40
991 742 207

1072 899 140
780 445 308

2187 1489 591
1729 1226 425

763 507 195
793 553 185

1286 986 264
366 244 109
974 690 229
374 308 58

2861 2197 508
353 277 70
506 276 206

1259 916 306
1754 978 668
647 408 220
768 493 258

2169 1682 374
2122 1193 847
1549 676 787

319 238 74

Hausirgcsetz.
Annehmende. Uerwerfende.

869 392
1165 886
3576 845
830 284
537 228

1461 518
1307 483
1247 413
343 96
670 285
742 280
286 427

1207 810
1100 535
457 235
495 223
788 437
229 116
601 310
230 124

1557 1078
241 102
189 286
773 416
914 719
374 248
412 324

1308 667
1076 931

703 790
216 91

Stempelgesetz.
Annehmende. Uerwerfende.

593 639
601 1391

2994 1289
695 374
410 336
916 902

1065 699
953 674
278 147
453 449
443 588
147 538
776 1197
718 847
215 470
378 322
596 609
178 159
463 425
152 186
974 1609
104 217
95 366

645 525
645 955
173 442
264 453

1088 827
500 1434
339 1098
164 143

Jagdgesetz.
Annehmende. Uerwerfende.

824 397
1122 827
3531 682

779 3«'7
514 223

1358 549
784 962
851 759
332 93
705 198
441 576
177 484

1156 760
1076 480

361 325
516 177
383 822
186 140
513 365

66 277
1037 1565

106 211
188 274
739 378
871 713
172 435
212 503

1231 732
1141 830

820 635
221 89

Kanton 42,055 30,318 9,931 25,903 13,579 18,015 20,310

Bon vorstehendem Ergebnisse wird im Protokolle Vormerkung genommen.

22,413 15,768

Uortrag iiber die rückständigen Nogtsrechmmgen.

(S. Tagblatt von 1877, Seite 499.)

Dieser Vortrag wird verlesen; er lautet:

Herr Präsident!
Meine Herren!

Unterm 20. November 1877 ertheilte der Große Rath,
anläßlich der Berathung des Staarsverwaltungsberichts pro
1876, dem Regierungsrathe die Weisung, mit aller Energie
und namentlich im Jura dahin zu wirken, daß die
rückständigen Vogtsrechnungen mit aller Beorderung abgelegt
und die betreffenden Behörden und Beamten, wie besonders
Staatsanwaltschaft, Regierungsstatthalter u. s. w. aufgefordert
werden, ihre daherigen Pflichten gegenüber den betreffenden
Vögten mit aller Strenge zu erfüllen. Ueber den Stand
der ausstehenden Vogtsrechnungen soll dem Großen Rathe
bis 15. März 1878 Bericht erstattet werden.

Mit Gegenwärtigem wird letztgenanntem Auftrage hiemit
Folge gegeben.

Unterm 29. Januar 1878 erließ der Regierungsrath
1) ein Kreisschreiben an sämmtliche Vormundschaftsbehörden

des Kantons, worin dieselben bei ihrer
Verantwortlichkeit aufgefordert wurden, der Vorschrift der Satz.

292 d (Art. 86 der Vormundschaftsordng.) sowohl im
Allgemeinen als auch speziell bezüglich der dermal rückständigen
Rechnungen genau nachzuleben. Dieser Aufforderung wurden
entsprechende Weisungen beigefügt, namentlich auch bezüglich

Liquidirung solcher älterer Rückstände, wo eine eigentliche
Rechnungslegung nicht mehr möglich ist;

2) ein Kreisschreiben an sämmtliche Regierungsstatthalter,
worin dieselben aufgefordert wurden, vor Allem die

Ausführung der in dem Kreisschreiben an die Vormundschaftsbehörde

enthaltenen Weisungen mit aller Strenge zu
überwachen nnd sodann auch ihrerseits den Vorschriften der

Satz. 293 und 294 (3 (Art. 87 und 88 der
Vormundschaftsordnung) genau nachzuleben. Gleichzeitig wurden die

Regierungsstatthalter beauftragt, dem Negierungsrathe all-
fällige renitente Vormundschaftsbehörden nach Mitgabe des

Art. 48 des Gemeindegesetzes vom 6. Dezember 1852
anzuzeigen, damit gegen dieselben die weitcrn erforderlichen
Maßnahmen vorgekehrt werden können;

3) ein Kreisschreiben an sämmtliche Bezirksprokuratoren,
worin dieselben eingeladen wurden, die Ausführung obiger
Weisungen mit aller Strenge zu überwachen, im Laufe des

Februars eine außerordentliche Inspektion der Vogtbehörden
vorzunehmen und über das Ergebniß dieser Untersuchung,
speziell über den Stand der rückständigen Rechnungen Bericht
zu erstatten. Diese Berichte sind eingelangt und erzeigen fol-
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gendes Ergebniß der vorgenommenen Inspektion der Vogt-
rövel.

Assiseiibezirke.

I. Oberland:
Frutigen
Jnterlaken.
Ko»wlfingen
Oberhasle
Sasnen >

Obersimmenthal
Niedersimmenthal
Thun

II. Mittelland:
Bern
Schwarzenburg
Seftigen

III. Emmenthal
Aarwangen.
Burgdorf
Signau
Trachselwald
Wangen

IV. Seeland:
Aarberg
Viel.
Büren
Erlach
Fraubrunnen
Laupen
Nidau

V. Jura:
Courtelary
Delsberg
Freibergen
Laufen
Münster
Neuenstadt.
Pruntrut

Zusammenzug.
I. Oberland

II. Mittelland
III. Emmenthal
IV. Seeland
V. Jura

Rückständige Vogls-
rechnungenpro 1877

Von frühern
Jahren her.

265 188
141

35 5
30 60
30 4
59 31

7 40
160 50
727 342

2 60
15 —
— 14
17 74

16 14
22 —
79 48
19 4

7 5

143 71

22 10
42 31
33 16
59 26
28 15
13 2
18 8

215 108

21 50
32 83
42 160
20 53
84 34
24 6

79 40
302 426

727 342
17 74

143 71
215 108
302 426

1404 1021

2052 1314
648 293

und namentlich auch die Regierungsstatthalter im Allgemeinen
aus dem Gebiete des Vormundschaftswesens größere Thätigkeit

entwickeln und bestrebt sind, den Weisungen des

Regierungsrathes nachzuleben. Letzterer wird es an bezüglichen
Mahnungen nicht fehlen lassen und so darf denn auch
zuversichtlich erwartet werden, daß man doch endlich dazu gelangen
wird, wenigstens mit den ältern Rückständen ganz
aufzuräumen.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 16. April 1878.

Der Direktor der Justiz und Polizei:
Teuscher.

Vom Regierungsrathe nebst Beilagen an den
Großen Rath gewiesen.

Bern, den 17. April 1878.

Im Namen des Regierungsrathes:
(Folgen die Unterschristen.)

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich habe dem verlesenen
Berichte nicht viel beizufügen. Es betrifft einfach die
Ausführung eines Postulats des Großen Rathes, welches bei

Berathung des Staatsverwaltungsberichtes pro 1876
beschlossen worden ist. Sie entnehmen dem Berichte, daß das
Postulat und die Maßnahmen, welche der Regierungsrath
in Ausführung desselben getroffen hat, nicht ganz ohne
Erfolg geblieben sind. Es hat eine erhebliche Verminderung
W Zahl der rückständigen Vögtsrechnungen stattgefunden,
M> zwar sowohl derjenigen vom Jahre 1877 als auch der-
Wügtn früherer Jahre. Von beiden Kategorien zusammen
beträgt die Verminderung ungefähr 1000 Rechnungen. Es
ist zu hoffen, daß. wenn in Zukunft in gleicher Weise
vorgegangen wird, die Rückstände sich noch mehr vermindern
werden. Zu einer Schlußnahme durch Ihre Behörde gibt der
Bericht nach meinem Dafürhalten nicht Anlaß.

Der Bericht des Regierungsrathes gibt zu keiner
Verfügung Anlaß.

Aus Ende des Jahres
betrugen die rückständigen
Rechnungen

Seitherige Verminderung
Nach den eingelangten Berichten sind aber seit dem

S1. Dezember 1877 noch ziemlich viele rückständige

Rechnungen abgelegt worden, so daß angenommen werden kann,
die Zahl solcher Rechnungen habe sich gegenüber denjenigen

vom 31. Dezember 1876 um ungefähr 1000 vermindert.

Im Uebrigen konstatiren die Berichte der Bezirksprokuratoren,

daß in neuerer Zeit die Vormundschaftsbehörden

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

Dekretsentwurf
betreffend

à Aaerkeuauag der Kesirkskraukeuanstult zu Samisvaid ats

juristische Persia.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf das von der Kommission für Errichtung einer Be-

zirkskrankenanstalt zu Sumiswald gestellte Gesuch, daß dieser

Anstalt die Eigenschaft einer juristischen Person ertheilt werden

in Betrachtung, daß der Entsprechung dieses Gesuches

kein Hinderniß im Wege steht, daß es vielmehr im öffentlichen

Interesse liegt, den Fortbestand dieser wohlthätigen
und gemeinnützigen Anstalt zu sichern;

34
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auf den Antrag der Justiz- und Polizeidirektion und
nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath

beschließt:

1. Die von den Einwohnergemeinden des Amtsbezirks
Trachselwald gegründete Bezirkskrankenanstalt zu Sumiswald
ist von nun an in dem Sinne als juristische Person
anerkannt, daß sie unter Aussicht der Regierungsbehörden auf
ihren eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten
eingehen kann.

2. Für die Erwerbung von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des Regierungsrathes einzuholen.

3. Die vom Regierungsrathe sanktionirten Statuten der
Anstalt dürfen ohne Bewilligung desselben nicht abgeändert
werden.

4. Die Rechnungen der Anstalt sollen alljährlich der
Direktion des Innern mitgetheilt werden.

5. Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird der
Bezirkskrankenanstalt zu Sumiswald übergeben.

Es soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden.

Dieser Dekretsentwurf wird ohne Einsprache genehmigt.

Strafnaihlaßgesuche.

Auf den Antrag des Regiernngsrathes werden erlassen:
1) dem Joseph Theurillat, von Breuleux, der Rest

der ihm am 26 November 1868 von den Assisen des Jura
wegen Fälschung von Handelsschriften und leichisinnigem
Geltstag auferlegten 2'/,, jährigen Zuchthausstrafe;

2) dem Johann Am mann, von Roggwyl, die ihm
am 20. Dezember 1877 vom Polzeirichter von Aarwangen
wegen Nichterfüllung der Unterstützungspflicht auferlegte 20-
tägige Gefangenschaftsstrafe, nachdem er vie schuldigen Unter-
stützungsbeiträge für seine Familie bezahlt hat;

3) dem Samuel Dürig, von Bowyl, das letzte Viertel
der ihm am 10. August 1877 von den Assisen des III.
Bezirks wegen Nothzucht auferlegten 1jährigen Zuchthausstrafe;

4) der Magd. Brechbühl, von Eggiwyl, das letzte
Viertel der ihr am 24. Oktober 1876 von den Assisen des

III. Bezirks wegen Kindslyord auferlegten 2^jährigen
Zuchthausstrafe ;

5) dem Joh. Falb riand, von Bonfol, das letzte
Viertel der ihm am 2. Mai 1877 von den Assisen des V.
Bezirks wegen Raub auferlegten 1 Monatlichen Zuchthausstrafe

;

6) der Louise Im Hof geb. Grobely, von Delsberg, das
letzte Viertel der ihr am 29. September 1877 von den
Assisen des V. Bezirks wegen Anstiftung zu Fälschung
auferlegten 12monatlichen Zuchthausstrafe;

7) dem Paul Leroy, aus Frankreich, das letzte Viertel
der ihm am 14. Juli 1877 von den Assisen des IV.

Bezirks wegen Gehülfenschaft bei Betrug auferlegten 14-
monatlichen Zuchthausstrafe;

8) dem Franz Löffel, von Bremgarten, das letzte
Viertel der ihm am 25. Juli 1876 von den Assisen des
II. Bezirks wegen Raub auferlegten 31monatlichen
Zuchthausstrafe ;

9) der Elisabeth Lüdi, von Völligen, das letzte Viertel
der ihr am 5. Juni 1876 von den Assisen des I. Bezirks
wegen Kindsmord auserlegten 3jährigen Zuchthausstrafe ;

'

10) dem Wolfgang Meiding er, aus Baiern, das
letzte Viertel der ihm am 4. September 1877 von den

Assisen des III. Bezirks wegen Diebstahl auferlegten 12'/^-
monatlichen Zuchthausstrafe;

11) dem Chr. Müller, von Eriz, das letzte Viertel
der ihm am 14. August 1877 von den Assisen des I. Bezirks
wegen Diebstahl auferlegten 15monatlichen Zuchthausstrafe;

12) der Sophie Rauber, von Wolfwyl, das letzte
Viertel der ihr am 12. März 1877 von den Assisen des

II. Bezirks wegen Gehülfenschaft bei Raub, Prostitution und
Vagantität auserlegten 18monatlichen Zuchthausstrafe;

13) dem Ferdinand Riesen, von Guggisberg, das
letzte Viertel der ihm am 26. Juni 1877 von den Assisen
des II. Bezirks wegen Diebstahl auferlegten lömonatlichen
Zuchthausstrafe;

14) dem Christian Rohrer, von Balligen, das letzte
Viertel der ihm am 16. August 1877 von den Assisen des

I. Bezirks wegen Nothzucht auferlegten lömonatlicheu
Zuchthausstrafe ;

15) dem Rudolf Steiger, von Bleienbach, das letzte
Viertel der ihm am 7. Juni 1877 von den Assisen des

III. Bezirks wegen Mordversuchs auferlegten 1 Monatlichen
Zuchthausstrafe;

16) der Anna Steiner, von Adelboden, das letzte
Viertel der ihr am 9. November 1876 von den Assisen des
I. Bezirks wegen Kindsmord auferlegten 2 ^jährigen
Zuchthausstrafe ;

17) dem Christian Trummer, von Adelboden, das
letzte Viertel der ihm am 15. November 1876 von den
Assisen des I. Bezirks wegen Diebstahl auferlegten ^monatlichen

Zuchthausstrafe;
18) dem Joh. Ulr. Burkhalter, von Hasle, das

letzte Viertel der ihm am 13. Juni 1877 von den Assisen
des III. Bezirks wegen Wechselfälschung auferlegten ^monatlichen

Zuchthausstrafe.

Dagegen werden mit ihren Strafnachlaßgesuchen
abgewiesen:

1) Eduard Näs, Franzose, am 26. März 1877 von
der Polizeikammer zu 9 Monaten Korrektionshaus und nach-
hcriger 5jährigen Kantonsverweisung verurtheilt;

2) Maria Nägeli geb Henzr, aus Württemberg in
Bern, am 8. September 1877 von der Polizeikammer wegen
Anstiftung zu Verläumdung zu 30 Tagen Gefangenschaft
verurtheilt;

3) Samuel Nyffeler, von Gondiswyl, am 20.
Dezember 1861 von den Assisen des III. Bezirks wegen Mordes
zu 25 Jahren Ketten verurtheilt;

4) Jsidor Eglin und Urs Fridolin Huglin,
Soldaten, am 11. Februar 1878 vom Kriegsgericht wegen
Mißhandlung, ersterer zu 2, letzteren zu 8 Monaten Gefängniß
verurtheilt;

5) Friedr. Baur, von den Höfen, als Landjäger
stationirt gewesen in Büren, am 13. April 1878 vom Kriegsgericht

wegen ausgezeichneten Betrugs zu 8 Monaten
Gefängniß verurtheilt;

6) Christian Sommer, von Wyßachengraben, wegen
Begünstigung einer Wechselfälschang zu 2'/, Jahren Zuchthaus

verurtheilt;
7) Rudolf Bernhard, von Seeberg, wegen

Begünstigung einer Wechselfälschung zu 8 Tagen Gefängniß
verurtheilt. "
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Uaturalisatiousgrsuche.

Auf den Antrag des Regierung s rath es werden
mit dem gesetzlichen Mehr von zwei Dritteln der Stimmen
iil das bernische Landrecht aufgenommen:

1. Johann Karl Baur, von Wettsweil, Kanton
Zürich, geb. 1820, Ingenieur in Bern, verheiratet mit Anna
geb. Brunncr, und Bater zweier minderjähriger Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht der Stadt Bern, Gesellschaft zu
Metzgern.

Abstimmung.
Für Entsprechung
Dagegen

79 Stimmen.
1 Stimme.

Abstimmung.
Für Entsprechung
Dagegen

79 Stimmen.
1 Stimme.

Abstim mun g.

Für Entsprechung
Dagegen

80 Stimmen.
1 Stimme.

4. Frau Emma Schi s fman n geb. Fehr, des Handelsmanns

Wittwe, von Luzern, in Burgdorf, welcher, sowie ihren
zwei Kindern das Ortsburgerrecht von Burgdorf zugesichert ist.

Abstimmung.
Für Entsprechung 80 Stimmen.
Dagegen 1 Stimme.

5. Albert Rooschütz, von Stuttgart, Handelsmann
in Bern, geb. 1827, verheiratet mit Marie Sophie Kopfs,
und Vater von fünf Söhnen, mit zugesichertem Ortsburgerrecht

der Stadt Bern, Gesellschaft zu Miltellöwen.

Abstimmung.
Für Entsprechung
Dagegen

78 Stimmen.

6. Jakob Schmidt, von Angersbach, Großherzogthum
Hessen, geb. 1836, Buchdruckereibesttzer in Bern, verheiratet
mit Anna Barbara geb. Scholl, und Vater eines Kindes,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Bremgarten-Herrschaft.

Abstimmung.
Für Entsprechung 72 Stimmen.
Dagegen 6 „
7. Friedr. Heinr Eisenecher, von Nordhausen, in

Preußen, geb. 1847, Coiffeur in Spiezwyler, zur Zeit noch

unverheiratet, dem das Ortsburgerrecht von Lütschenthal
zugesichert ist.

Abstimmung.
Für Entsprechung 68 Stimmen.
Dagegen 10 „

8. Leonhard Pful mann, von Versbach, in Baiern,
geb. 1847, ledig, Buchhalter in Zäziwyl, dem das dortige
Ortsburgerrecht zugesickert ist.

Abstimmung.
Für Entsprechung 72 Stimmen.
Dagegen 7 „
9. Heinrich Joseph Eckert, von Frankfurt am Main,

geb. 1846, ledig, Coiffeur in Bern, dem das Ortsburgerrecht

von Leimiswyl zugesichert ist.

A bstimmung.

2. Rudolf Fischer, von Tennwyl, Kanton Aargau,
geb. 1834, Handelsmann in Bern, verheiratet mit Anna
Wilhelmine geb. Körber, und Vater dreier minderjähriger
Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht der Stadt Bern.

Für Entsprechung
Dagegen

70 Stimmen.

3. Bartholome Christian Wittmer, von Nieder-
Erlinsbach, Kanton Solothurn, geb. 1822, gew. Lithograph
und Cigarrenhändler in Bern, verheiratet mit Katharina geb.

v. Arx, aber kinderlos, dem das Ortsburgerrecht der Stadt
Bern, Gesellschaft zu Affen, zugesichert ist.

10. August Paul Blanc, von Annecy, in Frankreich,
geb. 1857, in Bern, minderjährig, handelnd mit Ermächtigung
seines Vaters; das Ortsburgerrecht von La Ferrière ist ihm
zugesichert.

Abstimmung.
Für Entsprechung 66 Stimmen.
Dagegen 12 „
Die Naturalisation tritt für sämmtliche genannte

Personen erst mit der Zustellung des Naturalisationsaktes in
Wirksamkeit und die Aushändigung desselben hat erst nach

Erfüllung der gesetzlichen Requisite zu erfolgen.

Der Herr Präsident theilt mit, daß die vom Großen
Rathe beschlossenen Kommissionen vom Büreau in folgender
Weise bestellt worden seien:

DekretüberObliegenheitenderAmtsschreiber:
Herren Wyttenbach, Nußbaum in Warb und Kaiser

in Büren.

Dekrete über Besoldungen der Amts- und
Gerichtsschreiber; Revision der Gebühren im
Civilprozeß und Vollziehungsverfahren;
Revision der Gebühren d^r Amtsschreiber:

Herren Scherz, Boivin, Zyro, Kühn und Bütigkofer.

Vereinigung von Kirchtindach und BremgarteN-
Stadtgericht:

Herren Sahli, Scherz, Hänni, Kiener und Kilchenmann.

Gesuche römisch-katholischer Genossenschaften um Ertheituug des

Korporatisusrechtes.

Te us cher, Justizdirektor. Ich glaube, daß dieses

Geschäft jedenfalls heute materiell nicht behandelt werden

kann, mit Rücksicht darauf, daß Sie der hiefür niedergesetzten

Kommission heute noch ein anderes mit dem ersten in einem

innern Zusammenhang stehendes Geschäft überwiesen haben.
Man könnte aber vielleicht überhaupt die Frage aufwerfen,
ob nicht diese beiden kirchenpolitischen Geschäfte auf eine

spätere Session verschoben werden sollten. Ich will mich
indessen weiterer Bemerkungen darüber enthalten und den

Entscheid in das Ermessen der Behörde stellen.
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Boivin. Ich bin mit dem Herrn Kirchendirektor
einverstanden, daß dieses Geschäft heute nicht behandelt werden
kann. Im Traktandeucircalar ist nicht gesagt, daß es am
ersten Tage der gegenwärtigen Session behandelt werden solle.

Uebrigens glaube ich, man sollte es auf eine spätere Session
verschieben. Die Petenten sind nicht pressirt, und ich glaube,
daß auch die Personen, welche speziell berufen sind, die

Interessen der römischen Katholiken zu vertheidigen, mit der

Verschiebung auf eine andere session einverstanden sein

werden. Ich stelle also den Antrag, es sei diese Angelegenheit
nicht in dieser Session zu behandeln, sondern auf eine spätere

zu verschieben.

Wurst en berger. Ich bin einverstanden, daß beide

Geschäfte miteinander behandelt werden sollten, glaube aber,
es sollte dies noch in der gegenwärtigen Session geschehen,

da die Angelegenheit bereits seit anderthalb Jahren vorliegt.

Abstimmung.
Für Verschiebung auf eine künftige Session Mehrheit.

Die Einbringung des regierungsräthlichen Antrages über
den Rekurs einer Anzahl von Schützengesellschaften

betreffend den Staatsbeitrag für 1877 veranlaßt
Herrn Hofer, Fürsprecher, zu der Motion, dieses Traklan-
dum einer Spezialkommission zu überweisen, womit der

Große Rath sich einverstanden erklärt. Diese Kommission
soll aus 3 Mitgliedern bestehen, welche das Büreau zu ernennen
hat, und dasselbe bezeichnet nun hiefür die Herren Hofer,
Fürsprecher, Meier, Oberst und Hänni von Zäziwyl.

Kjidget der Kerii-Luzernbahit pro 1878.

(Siehe Beilagen zum Tagblatt pro 1878, Nr. 2.)

H art mann, Direktor der Eisenbahnen, als
Berichterstatter des RegierungSraches. Nach dem Betriebsvertrag,
den der Kanton Bern mit der Jurabahngesellschaft über den
Betrieb der Bern-Luzernbahn abgeschlossen hat, soll alle Jahre
ein Büdget über diese Bahn vorgelegt werden, und im
daherigen Dekret ist vorbehalten, daß dieses Büdget durch
den Großen Rath festgestellt werden soll. Das vorliegende
Büdget stellt nun die Einnahmen für das Jahr 1878 auf
Fr. 1,250,000 fest. Man hat dieselben anfänglich auf die

Summe veranschlagt, die im Bericht der großräthlichen
Kommission vom Dezember 1876 angegeben ist, nämlich auf
Fr. 1,278,000. Allein nach Vergleichung mit den Einnahmen
vom Jahr 1877 hat man schließlich gefunden, daß diese

Summe zu hoch sei. Die Einnahmen für 1877 betragen
nämlich ungefähr Fr. 1,115,000
Nun rechnet man, daß durch die Erhöhung
der Tarife feit 1. Januar 1878 eine
Mehreinnahme von „ 85,000
erzielt werde, und dann hat man noch eine

Majoration von „ 50,000

angenommen, so daß wir die Summe von Fr. 1,250,000
erhalten. Die Einnahmen der drei ersten Monate von 1878
find allerdings, trotz der Erhöhung der Tarife, geringer,
als die von den gleichen Monate» von 1877. Wenn

aber die Fremdensaison gut ausfallen sollte, so ist zu
erwarten, daß das, was jetzt zu wenig eingenommen worden
ist, in den späteren Monateil wieder eingeholt, und so die
Summe von Fr. 1,250,000 erreicht wird.

In Bezug auf die Ausgaben hat man sich an den

Betriebsvertrag gehalten. Für die Traktion ist ein Forfait
von Fr. 6,000 per Kilometer vorgesehen, machr für 95
Kilometer Fr. 570,000. Dafür soll die Jurabahngesellschaft im
Sommer 5, im Winter 4 Züge auf der Linie führen. Nun
ist bis jetzt im Sommer ein sechsler Extrazug etablirt gewesen
mit einer Mehrausgabe von Fr, 36,500. Man hat versucht,
ob es nicht möglich wäre, diesen Zug zu unterdrücken. Allein
es würde diese Maßregel den Verkehr doch allzu sehr
beeinträchtigen, und es würde sich fragen, ob dann die Einnahmen
sich nicht so vermindern würden, daß man am Ende ein
noch schlechteres Ergebniß hätte. Man muß bedenken, daß
die Centralbahn eine Konkurrenzbahn der Bern-Luzernlinie
ist, und daß, wenn wir diese Linie nicht gut bedienen, ein
großer Theil des direkten Verkehrs nach Luzern, nach dem
Vierwaldstättersee u. s. w. über Ölten gehen würde, indem
diese Linie nicht viel länger ist, als die direkte über Langnau.
Man hat daher geglaubt, diesen sechsten Zug beibehalten zu
sollen.

Es folgen die Ausgaben für den Bahndienst und die

Erneuerung des Oberbaues. Für letzter» sind während
einigen Jahren jährlich Fr. 50,000 bestimmt, die aus dem
10 Millwnenanleihen genommen werden. Für die Streckt
Bern-Langnau sind angesetzt Fr. 47,700
und für die Strecke Langnau-
Luzern „ 2,300
zusammen Fr. 50,000. —

160,370. 92

277,200. -

Dazu kommt der gewöhnliche Bahnunterhalt
mit

Eine fernere Ausgabe ist das Antheils-
betreffniß für Mitbenutzung der Bahnhöfe

und Stationen, sowie der
Bahnstrecken der Ceutralbahn Bern-Gümligen
und Luzern-Fluhmühle, mit der ziemlich
hohen Summe von
Man hat versucht, wiewohl bis jetzt
vergeblich, die betreffenden Verträge mit der

Centralbahn zu revidiren, und es wird
auch dazu kommen müssen, indem wir
da nach Verhältniß des Verkehrs viel zu
hoch belastet sind. Die Ausgaben werden
also berechnet, mit dem Traktionsdienst
von
auf zusammen.
davon sind aber abzuziehen
die auf den Spezialfonds für Erneuerung
des Oberbaues fallen, so daß an Ausgaben
bleiben
und diese, von den Einnahmen von
abgezogen, ergeben eine Nettoeinnahme von
davon ist aber für die Oberbauerneuerung
zu reserviren

so daß an Reinertrag zur Verzinsung des

Anleihens übrig bleibt
Ich soll Ihnen Namens des Negierungsralhes die

Anträge der Eisenbahndireklion, wie sie in dem ausgetheilten
Vortrag enthalten sind, zur Annahme empfehlen.

Karrer, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

In dem Erlaß betreffend die Bern-Luzernbahn
und ihren Betrieb ist keine Bestimmung enthalten, die dem

„ 606,500. —
Fr. 1,094,070. 92

„ 50,000. —

Fr. 1,044,070. 92

„ 1,250,000.—
Fr. 205,929.08

„ 76,000.—

Fr. 129,929.08
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Großen Rathe ausdrücklich die Genehmigung des Budgets
überträgt, sondern es hat dies aus einer ziemlich unklaren
Fassung eines Paragraphen hergeleitet werden müssen. Wenn
der Regierungsralh die Sache von sich aus erledigt hätte, so

hätte wohl Niemand etwas dawider gehabt. Indessen ist sie

nun einmal dem Großen Rathe überwiesen.
Das vorgelegte Büdget unterscheidet sich in etwas von

demjenigen, welches seiner Zeit von der betreffenden
Großrathskommission vorgeschlagen worden ist.
halte eine Brutto-Einnahme von.
vorgesehen, während der Negierungsrath
vorschlägt, also

weniger. Die

Diese Kommission
Fr. 1,278,000

„ 1,250,000
Fr. 28,000

Staatswirthsschaftskommission findet, der

Negierungsrath sei dabei von der richtigen Basis ausgegangen,
indem es besser sei, die Einnahmen nicht zu hoch anzusetzen
und so eher eine angenehme Täuschung zu riskiren, als eine

unangenehme. In Betreff der Auslagen ist eine Ausgabe
von Fr. 36,500 angenommen für einen eigentlichen Schnellzug

von Bern nach Luzern, der als Konkurrenzzug mit
demjenigen von Bern über Ölten nach Luzern dienen soll. Wenn
die Linie über Langnarr nicht möglichst gut bedient wird, so

hat die über Ölten den Vorzug, daß dort täglich 8 Züge
abgehen, und so der Fremde unter Umständen bequemer nach
Luzern fahren kann. Die Linie über Langnau ist ungefähr
15 Kilometer kürzer, als die über Ölten, erleidet aber Eintrag

dadurch, daß sie stärkere Steigungen hat. Wenn sie

daher konkurrenzfähig werden soll, so muß nach den Ansichten
aller Techniker und Administratoren ein sechster Zug sein.
Das sind die beiden wesentlichen Unterschiede dieses Budgets
gegenüber dem ursprünglichen im Rapport der betreffenden
Großrathskommission.

Nach den Berechnungen der letztern würde ein Reinerertrag

von Fr. 157,900 bleiben. Ob dieser erreicht wird,
hängt von der Frequenz der Bahn ab. Die drei ersten
Monate dieses Jahres sind nicht günstig, weil ihr Bruttoertrag

hinter demjenigen der entsprechenden Monate des

Vorjahres zurückbleibt. Oh der Verkehr der folgenden Monate
so zunimmt, daß dadurch der Ausfall der ersten gedeckt wird,
bleibt der Vermuthung anheimgestellt. Der Ausfall ist
hauptsächlich dadurch entstanden, daß der ordentliche Waarenverkehr
bedeutend niedriger ist, als in andern Jahren, so namentlich
der vom März um einige tausend Zentner geringer, als im
Jahr 1877.

Gestützt aus diese Auseinandersetzungen wird beantragt,
das Büdget in der Weise zu genehmigen, wie es der
Regierungsrath vorschlägt.

Die Anträge des Negierungsrathes werden genehmigt.

in Betrachtung, daß der Gewährung dieses Gesuchs kein

Hinderniß im Wege steht, daß es vielmehr im öffentlichen
Interesse liegt, den Fortbestand dieser gemeinnützigen Anstalt
zu sichern,

auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei
und nach geschehener Vorberathung durch den Negierungsrath

beschließt:

1. Die in Laufen bestehende Sekundärschule des Amtsbezirks

Laufen wird von nun an in dem Sinne als juristische
Person anerkannt, daß sie unter Aufsicht der Regierungsbehörden

auf ihren eigenen Namen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen kann.

2. Für die Erwerbung von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des Negierungsrathes einzuholen.

3. Die Statuten der Schnlanstalt sind, sofern dies nicht
bereits geschehen ist, dem Regierungsrathe zur Genehmigung
vorzulegen und dürfen ohne Einwilligung desselben nicht
abgeändert werden.

4. Die Rechnungen der Anstalt sollen alljährlich der
Direktion des Innern mitgetheilt werden.

5. Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird der
Schulkommission der Sekundärschule des Amts Laufen übergeben.
Es soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen werden.

Dieser Dekretsentwurf wird ohne Widerspruch genehmigt.

Schluß der Sitzung um 11'/z Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Dekretsentwurf

betreffend

Anerkennung der Sekundärschule des Amts Zausen als

juristische Person.

Dieser Entwurf lautet, wie folgt:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf das von der Sekundarschulkommission von Laufen

eingereichte Gesuch, daß dieser Schule die Eigenschaft einer
juristischen Person ertheilt werden möchte,

Tagblatt des Großen Rathes 1878. Sä
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dankung der langjährigen ausgezeichneten Dienste zu
ertheilen;

2) die Ersatzwahl zu verschieben, da Herr Gatschet eines

der in nächster Zeit in Austritt kommenden Mit-
Iweiie Slhung. glieder des Obergerichtes ist.

Dienstag den 23. April 1878.

Vormittags nm 8 Uhr.

U»ter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Nach dem Namensaufrufe sind 172 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 76. wovon mit Entschuldigung:
die Herren Abplanalp, Bay, Bircher, Bohren, Brunner,
Bürki, Fahrni, Feiß, Flück, Geiser, Gygax in Bleienbach,
Heß, Karrer, Klaye, Kummer in Bern, Lehmann-Cunier,
Lenz, Renfer in Lengnau, Renfer in Bözingen, Rilschard,
Robert, Noth, Keßler, Zumkehr; ohne Entschuldigung: die

Herren Affoller, Anken, Bangerter in Lhß, Bangerter in
Langenthal, Born, Botteron, Brand in Ursenbach, Burger
in Angenstein, Büligkofer, Chappuis, Chodat, Dêboeuf,
Donzel, Fattet, Grenouillet, Gurtner, Hennemann, Hofmann,
Hornstein, Hurni, Jaggi, Jmer, Jndermühle, Kdtschet, Koller,
Kummer in Utzenstors, Ledermaun, Linder, Mägli, Mauer-
hofer, Monin, Möschler, Prêtre, Queloz, Nacle, Rcbetez,
Reichenbach, ötiat, Rosselet, Schär, Schutzmann, Scheidegger,
Schmid in Wimmis, Schneider, Spahr, Stähli, Sleullct,
Thonen in Renligen, Tschannen, Wirth, Wyß, Zumwald.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung:

Entlassung des Herrn Vderrichter Gatschet.

Durch Zuschrift vom 12. dies sucht Herr Oberrichter
Gatschet um Entlassung von seiner Stelle auf Ende des

lausenden Monats April nach.
Nach Einvernahme des Obergerichtes beschließt der Große

Rath auf den Antrag des Reg ierungs r athes:
1) dem Herrn Oberrichter Gatschet auf Ende April

die verlangte Entlassung in Ehren und unter Ver-

Gesetzesentwurf
über

die kantonale Brandversichernngsanstalt.

Schluß der ersten Berathung.

(Siehe Seite 8, 24, 75, 85, 98 und 114 hievor.)

(Der Bericht und die Anträge des Regierungsrathes und
der Kommission sind abgedruckt in den Beilagen zum Tagblatt

pro 1878, Nr. 4.)
Gegenstand der Verhandlung sind blos die U 21, 22

und 31.

8 21.

Boden heimer, Direktor des Innern, als
Berichterstatter des Regierungsrathes, Es handelt sich heute um
die Vollendung der ersten Berathung des Brandassekuranzgesetzes.

Würden wir am Beginn der ersten Berathung
stehen, so wäre es der Fall, daß der Große Rath sich etwas
einläßlicher mit den Eingaben beschäftigen würde, die an ihn
gelangt sind. Die eine derselben dalirt vom 3. April 1878,
und geht von der Hauptversammlung des Trüber Brandvereins

aus/ Wie ich gehört habe, ist diese Eingabe den

Mitgliedern des Großen Rathes gedruckt zugekommen, so daß
es nicht nöthig ist auf ihren Inhalt näher einzugehen. Eine
zweite Eingabe ist erst letzten Samstag eingelangt, und zwar
von 80 Versicherten bei der Trnberanstalt, aus dem Amtsbezirk

Burgdorf, Diese Eingabe stimmt in ihrer Tendenz,
wenn nicht in ihrem Tone, der ein ganz höflicher ist, mit
derjenigen der Trubergcsellschaft überein. Endlich ist mir
eine Eingabe von einem Mitgliede des Großen Rathes
zugekommen, jedoch mehr in offiziöser als in offizieller Weise,
so daß ich nicht im Falle war, sie der Regierung und der

Großrathskommission vorzulegen. Diese Eingabe schlägt ein
Projekt auf einer ganz neuen Basis vor. Nach demselben
würde die Anstalt bestehen aus Gemeindekassen, aus Bezirkskassen

und aus einer Kantonskasse. Der Grundgedanke dieses

Projektes ist offenbar der der Rückversicherung; die Gemeinden
wären gleichsam rückversichert bei einer Bezirksanstalt und
diese bei einer kantonalen Anstalt. Es ließe sich etwas für
ein derartiges Projekt sagen, indessen will ich bemerken, daß
nach meiner Ueberzeugung die Verwaltung eine höchst kom-

plizirte wäre. Es ist aber heule nicht der Ort, auf diese

Eingabe einzutreten. Bekanntlich datirt das Projekt der
Direktion des Innern und der Regierung von 1874. Diesem
Projekt ist die größte Verbreitung gegeben worden, der Direktor
des Innern ist überall, wo er dazu aufgefordert wurde,
hingegangen, um die Vorlage auseinanderzusetzen. Sie wissen auch,

daß der Große Rath sich sehr oft die Frage gestellt hat,
wann er das Gesetz berathen wolle. Es war also Jedermann

hinreichend Gelegenheit gegeben, seine Meinung und
seine Wünsche geltend zu machen.

Heute handelt es sich, wie bereits gesagt, einfach um die

Vollendung der ersten Berathung des Gesetzes. Es kann
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daher auf die Wünsche, wie sie z. B. von der Trubergesell-
schafl ausgesprochen worden sind, jetzt nicht eingetreten,
sondern es müssen dieselben bis zur zweiten Berathung verschoben
werden. Da wird es dann bei der Eintretenssrage der Fall
sein, Anträge, die gegen das Gesetz selbst gerichtet sind, zu
stellen und zu behandeln.

Ich beschränke mich also auf die Berichterstattung über
den § 21. Der Bericht, welcher Ihnen ausgetheilt worden
ist, sagt in kurze» Worten, welches das Schicksal dieses
Artikels gewesen ist. Nach einer ziemlich erschöpfenden
Diskusston hat der Große Rath mit einer kleinen Mehrheit
beschlossen, es solle die Klassifikation fallen gelassen werden.
Da dies einige redaktionelle Veränderungen nach sich zog,
so wurde der Artikel an die vorberalhenden Behörden
zurückgewiesen, um eine neue Redaktion vorzulegen, in welcher
von einer Klassifikation abstrahirt sei. Als die Berathung
des Gesetzes fast beendigt war, beschloß jedoch der Große Rath
nach einer neuen Diskussion, es sollen die vorberalhenden
Behörden gleichzeitig auch neue Vorschläge bringen, zu einer
billigen Klassifikation, d. h zu einer Klassifikation, die so

viel als möglich den Wünschen der Gegner einer Klassifikation
entspreche.

Demgemäß liegen nun heute zwei Projekte vor: das
eine, im Sinne des Fallenlassens einer Klassifikation, ist sehr

einfach und lautet so: „Der Beitrag für alle Gebäude
beträgt Fr. 1 vom Tausend der Versicherungssumme." Wird
diese Redaktion angenommen, so muß dann der Jngreß des

§ 22 folgendermaßen abgeändert werden: „Reichen der
Bezug obigen Betrages und die Zinsen des Reservefonds
u. s. w."

^Ich will über dieses System keine weitern Worte
verlieren, sondern übergehen zu den neuen Vorschlägen über eine

billige Klassifikation. Dieselben lauten: „Der Beitrag der
Versicherten ist festgestellt auf 80 Rappen per Tausend der
Versicherungssumme. Dieser einfache Beilrag von 80 Rappen
wird für jeden einzelnen der hienach aufgezählten Fälle um
einen Zuschlag erhöht und zwar:" Die Kommission schlägt
einige Redaktionsveränderungen vor, denen ich mich als
Berichterstatter des Negierungsrathes anschließe. Im Uebrigen
habe ich zu bemerken, daß der normale Beitrag in gleicher
Höhe vorgeschlagen wird, wie früher, nämlich 80 Rappen.
Dazu kommen Zuschläge für gewisse Fälle, welche in litt, n,
0, e und 3 des Artikels spezifizirt sind. (Redner verliest
litt, n.) Wenn Sie die frühere Redaktion nachlesen, so

werden Sie finden, daß man die früher vorgesehene
Entfernung von 50 Meter aus 25 rednzirt hat. Es sind im
Allgemeinen die neuen Vorschläge so redigirt worden, daß
sie demjenigen entsprechen, was der Große Rath bei der

frühern Berathung in eventueller Abstimmung angenommen
hat. Ich gehe über zu litt, h (verliest). Hier hat man
im ersten Theil die Entfernung von 25 auf 10 und im
zweiten der Symmetrie wegen von 6 auf 5 Meter
herabgesetzt. Also auch da wieder ist eine mildere Fassung
vorgesehen und es wird definitiv beantragt, was früher vom
Großen Rathe eventuell angenommen worden ist. I-itt. e

sagt: (verliest). Hier hat die Kommission eine
Redaktionsveränderung vorgeschlagen, der ich mich anschließe. Diese
Redaktion mildert die Sache insoweit, daß, wenn im
nämlichen Gebäude zwischen der Wohnung einerseits, und der

Scheune anderseits, eine Zwischenmauer ohne Oeffnung sich

befindet, dann der Zuschlag von 10 Rappen nicht eintritt.
Endlich wird in litt,, cl für die feuergefährlichen Gewerbe die

gleiche Redaktion vorgeschlagen, wie im früheren Entwurf.
Dies sind die neuen Vorschläge. Sie stimmen im

Ganzen so ziemlich mit den früheren überein, nur sind die

Ansätze bedeutend gemildert worden. Ich glaube, die neuen

Vorschläge tragen den Verhältnisseil Rechnung. Vergegenwärtigt

man sich, wie die einzelnen Häuser dabei zu stehen
kommen, so wird man finden, daß auf die Gebirgsgegenden des
Kantons in hohem Maße Rücksicht genommen worden ist.
Ich meine darunter die Gegenden, in welchen Gebäude aus
Holz vorwiegen. Die isolirt stehenden Holzhäuser werden
gleich behandelt, wie die festesten Steinhäuser in der Stadt,
und es werden bei vorhandener Jsolirung keine scharfen Bedingungen

aufgestellt, sondern sie treten in Bezug auf die Dachung
erst bei einer Entfernung von 25 und in Bezug auf die Bauart
bereits bei einer Entfernung von 10 Meter ein. Ich glaube,
auch die Mitglieder der Trüber Gesellschaft könnten sich mit
diesem Prinzip gut einverstanden erklären, denn auch sie

versichert namentlich isolirt stehende Häuser, welche im Uebrigen
gewisse Bedingungen in Bezug auf Solidität erfüllen. Es
ist billig, daß man der Jsolirung Rechnung trage. Die
Statistik weist nach, daß Brände in den Gegenden, wo
Holzhäuser vorherrschen, seltener sind, als in den anderen
Gegenden des Kantons. Wenn es dort aber einmal brennt,
so ist die Gefahr, daß viele Häuser auf einmal zu Grunde
gehen, viel größer.

Das gleiche läßt sich auch sagen in Bezug auf die

Dachnngen, und wir haben da in letzter Zeit ein frappantes
Beispiel dafür gehabt, welchen Schutz die harte Dachung
gewährt. In der Ortschaft Ostermanigen sind 6 Häuser
abgebrannt, und zwar sind dabei 2 mit Ziegeln bedeckte

Gebäude verschont geblieben, obwohl die auf beiden Seiten
derselben in der nämlichen Reihe befindlichen Häuser zerstört
worden sind.

Zum Schluß fühle ich mich gedrungen, noch einer Thatsache

zu erwähnen. Wenn keine Klassifikation zu Stande
kommt und somit auch kein Gesetz (denn darüber muß man
sich keine Illusionen machen: ein Gesetz wird nur mit der

Klassifikation angenommen, ohne diese aber fallen, denn die
Städter werden es verwerfen), so werden wir es wahrscheinlich
erleben, daß die Städte unter sich eine Anstalt gründen, und

zwar nach einem ähnlichen System, wie die Trüber Anstalt.
Städte, wie Bern, können, wenn sie eine gehörige
Rückversicherung haben und die Verwaltung billig einrichten, ganz
gut eine Anstalt gründen, bei der sie nicht mehr als 40 bis
50°/°o zahlen müssen. Ich könnte dies mit Zahlen
nachweisen. Wenn nun aber die Städte sich loslösen, und sie

werden dabei ganz gut für den Hypothekarkredit sorgen
können, wenn sie sich z. B. mit den städtischen Finanzanstalten
in Verbindung setzen, wenn dann ferner die Trüber Anstalt
ihren Wirkungskreis erweitert (sofern sie nicht abgeschreckt

wird durch die zahlreichen Brände, die sie in letzter Zeit
hatte), so wird schließlich in der kantonalen Anstalt nichts
bleiben, als die verschuldeten Gebäude, welche die Gläubiger
nicht aus derselben entlassen, so wie die Gebände derjenigen
Gegenden, die unter sich keine Anstalt gründen könnnen, weil
eine solche viel zu großen Gefahren ansgesetzr wäre Unter diesen
Gegenden nenne ich das Oberland. Es ist schon hundertmal
gesagt worden, daß die Bauart der dortigen Häuser zwar
nicht häufige Brände bedingt, daß, wenn es aber einmal
brennt, dann auch viel zu Grunde geht. Das beste Argument
gegen die kantonalen Anstalten ist das, daß ihr Wirkungskreis
viel zu klein sei. Diesen Satz hat man namentlich nach
dem Brande in Glarns stets hervorgehoben. Eine Anstalt
nun, die sich blos auf die genannten Gegenden beschränken

würde, könnte unmöglich große Katastrophen, wie sie dort
manchmal vorkommen, aushalten. Es wäre also nicht möglich,
diejenigen Gebäude, welche übrig bleiben, nachdem die andern
Anstalten den Rahm abgeschöpft hätten, zu einer eigenen

Anstalt zu verbinden. Bei auswärtigen Anstalten aber könnten
sie sich nur zu ganz enormen Summen versichern, die in
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keinem Verhältniß zu demjenigen stehen würden, was sie jetzt
bezahlen oder nach dem neuen Entwurf mit der Klassifikation
zahlen müßten.

Wenn ich also zur Annahme der Klassifikation rathe,
so ist mein Rath nicht gegen gewisse Landesgegenden gerichtet,
nicht gegen das Oberland und nicht gegen das Emmenthal,
sondern ich glaube, es liege die Annahme der Klassifikaiion
im wohlverstandenen Interesse der betreffenden Gegenden.
Wenn ich übrigens zur Klassifikation rathe, so geschieht es rein in
meinem persönlichen Namen. Ich bin nicht auiorisirt, Ihnen
im Namen der Regierung entweder den Vorschlag 1 oder
den Vorschlag 2 zur Annahme zu empfehlen. Die Regierung
hat sich eines positiven Vorschlages enthalten und das brachte
die Situation mit sich, wie sie sich durch den Beschluß des
Großen Rathes gestaltet hat.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der Kommission.

Ich will die prinzipielle Frage der Klassifikation vor
der Hand nicht berühren. Sie ist in der frühern Sitzung
ausführlich erörtert worden. Die Kommission ist lediglich
Ihrem Auftrage nachgekommen, der dahin ging, Vorschläge
zu einer billigen Klassifikation zu bringen nnd eine Redaktion
zu § 31 vorzulegen. Die Vorschläge der Kommission sind
Ihnen gedruckt ausgetheilt worden, und Sie werden daraus
entnommen haben, daß dieselben mit den Anträgen der
Direktion des Innern übereinstimmen. Von den frühern
Vorschlägen weichen diese darin ab, daß die Klassifikation
vereinfacht ist und die Abstufungen in der Beitragspflichl
geringer sind. Es ist nun an Ihnen zu prüfen, ob diese
Klassifikation Ihren Ansichten entspreche oder nicht.

Ich muß mir noch eine Berichtigung erlauben. Es hat
sich nämlich ein Irrthum in die Redaktion eingeschlichen,
indem die Worte „unter demselben Dache" gestrichen werden
sollten, da es heißt: „ohne ununterbrochene Scheivemauer".
Ich glaube, der Herr Berichterstatter der Negierung werde
mit dieser Streichung einverstanden sein. (Bode nhe imer:
Ja).Ich führe noch an, daß seit der ersten Berathung eine
Petition der sogenannten Trüber Brandversicherungsgesellschaft
ausgetheilt worden ist. Die meisten von Ihnen werden
dieselbe gedruckt erhalten haben. Die Kommission hat daraus
nicht Veranlassung gefunden, Ihnen zu beantragen, daß man
auf die Berathung des Gesetzentwurfes wieder zurückkomme.
Sie mögen prüfen, ob die Gründe, welche in der Vorstellung
angegeben sind, es rechtfertigen, auf den einen oder andern
Artikel zurück zu kommen.

Friedli. Ich kann dem Vorschlage der Kommission
nicht beistimmen. Derselbe scheint mir viel zu komplizirt.
Man weiß fast nicht, in welche Klasse man ein Gebäude
bringen soll. Ich möchte die Sache vereinfachen und schlage

vor, in lit. a statt 15 Rappen zu setzen 20 Rappen, dann
aber lit. b und c zu streichen. Ich finde, es sollte namentlich
darauf Rücksicht genommen werden, ob ein Haus mit harter
Dachung bedeckt sei. Weit weniger dagegen scheint mir in
Betracht zu fallen, ob die Außenwände aus feuerfestem Material

bestehen oder nicht. Auch ist ein Haus mit Scheune
nicht mehr gefährdet, ob ein Feuerwerk sich darin befindet,
oder nicht. Ist ein solches vorhanden, so wird eben besser

zum Feuer geschaut.

Schmid, Andreas. Ich möchte die Anfrage stellen,
wie jetzt eigentlich progredirt werden soll. Ich glaube, es sei

nicht am Ort, wieder eine, ich möchte sagen, zügellose
Diskussion walten zu lassen. Ich möchte folgenden Modus der
Berathung vorschlagen. Zuerst würde der zweite Antrag
betreffend eine billige Klassifikation in Berathung gezogen

und erst nachdem dieser Antrag eventuell bereinigt, würde er
der Frage gegenüber gestellt, ob man überhaupt eine

Klassifikation wolle oder nicht.

Herr Präsident. Bei der frühern Berathung sind
die M 21 und 31 zurückgewiesen worden und zwar § 21
mit dem Auftrag, zu untersuchen, welche Redaktion für eine

einheitliche Taxe aufgestellt werden solle nnd mir dem weitern
Auftrage, Vorschläge für eine billige Klasseneintheilung zu
bringen. Nun habe ich die Umfrage über § 21 eröffnet, nnd
da müssen alle Anträge entgegengenommen werden, beziehen
sie sich ans eine Klassifikation oder auf die einheitliche Taxe.
Dasjenige, was Herr Schmid will, wird sich dann bei der

Abstimmung machen; denn da wird man zuerst den eventuellen
Antrag bereinigen.

v. Büren. Ich erlaube mir einige Worte anzubringen
gegenüber dem Antrag des Herrn Friedli. Herr Friedli
stellt sich zwar auf den Boden einer Klassifikation, allein sein

Antrag macht dieselbe illusorisch. Wir dürfen alle die

Erwartung hegen, daß die weichen Dachnngen bald ganz
verschwunden sein werden. Was bleibt dann noch übrig? Allerdings

nur Gebäude mit harten Dachnngen, allein bei diesen
gibt es eben auch enorme Unterschiede. Es kommt nämlich
auch in Betracht, ob die Scitenwände aus Stein oder ans
einem andern Material bestehen. Wenn man neben einander
stehende Gebäude sichern will, so trennt man sie durch eine
Mauer aus festem Material. Diesen Punkt wird man nicht
ignoriren wollen. Das weiß doch Jedermann, ob eine Mauer
feuerfest ist oder nicht. Herr Friedli irrt sich, wenn ex glaubt,
es komme nicht so sehr darauf an, ob die Außenwände eines
Gebäudes aus feuerfestem Material seien oder nicht.

Ich erlaube mir noch einige Zahlen zu Unterstützung
Desjenigen anzuführen, was der Herr Berichterstatter des

Negiernngsrathes sehr scharf und positiv gesagt hat, indem
er sich dahin aussprach, wenn alle gleich gehalten werden, so

begehe man eine große Ungerechtigkeit, die zu einem Bruch
unserer Verhältnisse führen werde. Einen solchen Bruch
möchte ich vermeiden. Es ist im Interesse des ganzen Landes,
daß wir eine kantonale Anstalt haben, und daß alle in
derselben aufgenommen seien. Ich weiß wohl, daß man nicht
auf das schärfste unterscheiden kann, allein man sollte doch

nicht Verhältnisse einführen, bei denen die Einen mißhandelt
werden. Ich habe seit einer Reihe von Jahren Zusammenstellungen

gemacht von den Versicherungssummen, die die
hiesige Stadt bezahlt, und von den Bezügen, die ihr in Brandfällen

zukamen. Diese Jahre beziehen sich aus solche, in denen
größere Kalamitäten, und auf solche, in denen weniger Brände
vorkamen. Im Jahre 1872 hatten wir den Brand in der
Felsenan, wobei ein Kapital von Fr. 700,000 verschlungen
worden ist und wo 4 Jucharten im Feuer standen. Dieser
Schlag influirt wesentlich auf das Resultat, welches diese
Gemeinde zeigt. Obschon infolge dieser Kalamität im Jahre
1872 hier Fr. 182,000 mehr vergütet als bezahlt worden
sind, zeigt dennoch die Zusammenstellung für die letzten sechs

Jahre, in denen das Jahr 1872 auch figurirt, Mehrzahlungen
von Fr. 265,000. Im Jahre 1863 ist ebenfalls mehr
bezogen als bezahlt worden, nämlich Fr. 9000. Nehmen Sie
aber die fünfzehnjährige Periode von 1863 bis 1877, so

finden Sie, daß in dieser Zeit im Ganzen Fr. 661,000 mehr
bezahlt als bezogen worden sind. In den einzelnen Jahren
ergaben sich ganz enorme Unterschiede, z. B. 1877 Fr. 179,000,
1876 Fr. 167,000. Ich füge noch bei, daß 1863 die
Assekuranzsumme nicht höher als Fr. 26,633,000 war,
während sie im verflossenen Jahr 84 Millionen betrug.
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Angesichts solcher Zahlen mnß man sich fragen, ob man
auch fernerhin auf diesem Boden fortfahren oder nicht einen
andern Weg einschlagen wolle. Man sollte allen diesen
Verhältnissen Rechnung tragen und einen Unterschied machen, ob
ein Gebäude von Stein sei oder nicht. Dazu kommt der
Punkt wegen der Löschanstalten.

Wenn man nnn aber von einer Klassifikation abstrahiren
will, so erlaube ich mir einen eventuellen Antrag, der das
Gesetz in einem wesentlichen Punkt modisiziren würde. Der
Entwurf basirt auf dem Grundsatz, daß Zedermann sein
Gebäude versichern muß und zwar zum ganzen Betrag der
Schätzungssumme. Nun werden aber bei einem Brande
manche Gebäude ganz, andere dagegen nur zum Theil zerstört.
Ist es da recht, daß für Alle der ganze Betrag bezahlt
werde? Nein! Daher stelle ich den eventuellen Antrag, es

solle Niemand gehalten sein, sein Gebäude höher als zum
halben Betrag zu versichern. Es ist dies der gleiche Satz,
welcher in Bezug auf die Kirchen in den Entwurf
aufgenommen worden ist. Auf diese Weise kann einigermaßen
der entstehenden Ungleichheit begegnet werden. Ich verhehle
mir indessen nicht, daß diese Maßregel nach einer Richtung
hin auch nicht ganz richtig ist. Gebäude, welche hypothekarisch
verhaftet sind, müßten dann jedenfalls bis zum Betrag der

Verhaftung versichert werden.
Ich hoffe indessen, Sie werden bei der Klassifikation

bleiben, welche die Kommission vorschlägt. Diese Klassifikation
geht nicht sehr weit, aber es ist doch etwas.

Herr Präsident. Ich wollte Herrn v. Büren nicht
unterbrechen; aber ich mache ihn daraus aufmerksam, daß sein
eventueller Antrag hier nicht zur Berathung kommen kann.
Es handelt sich hier nur um die Taxen. Seinen Antrag
muß er am Schluß der Berathung stellen.

Aellig. Ich bin in erster Linie dafür, dnß die
Klassifikation fallen gelassen, und der § 21 in der Redaktion, wie sie

vorliegt, angenommen werde. Auf den Fall aber, daß man
wirklich eine Klassifikation annehmen sollte, erlaube ich mir
einige Abänderungen vorzuschlagen. Ich vermuthe, es werden
die Klassisikationsvorschläge angenommen werden, weil man
das Gefühl hat, es könne das Gesetz nur dann auf Annahme
rechnen, wenn man sich gegenseitig Konzessionen mache. Ich
bin aber mit Herrn Friedli einverstanden, daß, wenn wir
eine Klassifikation wollen, dieselbe so einfach als möglich
gemacht werden muß. Ein wesentlicher Grund, warum das
Stempelgesetz verworfen wurde, lag darin, daß es zu kom-
plizirt war, so daß es die Bürger nicht verstanden. Ich
möchte daher auch hier nicht eine komplizirte Klassifikation
aufstellen, sondern beantrage eventuell, es seien die lit. n
und d zusammenzuziehen und dann die Distanz auf 10, resp.
5 Meter herabzusetzen. Ich finde, die Distanz von 23 Meter
sei ziemlich willkürlich und ich kann nicht einsehen, daß die
Gefahr gerade bei 25 Meter aufhören solle. Man muß da
mit einem Element rechnen, das man bei der Klassifikation
nicht berücksichtigen kann, nämlich mit dem Winde. Weht
ein starker Wind gegen ein Gebäude hin so ist auch bei
einer Entfernung von mehr als 25 Meter Gefahr vorhanden,
während sie fast verschwindet, wenn er vom Gebäude
wegweht. Int. o möchte ich ganz streichen. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß gerade im Oberland und im Emmenthal, wo
solche Gebäude am meisten vorkommen, die Brände selten
sind. Namentlich ist die Feuersgefahr bei isolirten Gebäuden
nicht groß; sie tritt erst dann ein, wenn sie nahe bei
einander stehen, und diesem Umstände wird durch die Vereinigung
der lit. n und b Rechnung gelragen.

Für den Fall, daß die lit v beibehalten werden sollte,
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möchte ich nach dem Worte „Scheidemauer" beifügen: „oder
geschlossener Balkenwand." Im Oberland hat man in den

meisten Gebänden solche Scheidewände zwischen Stallung und
Wohnung und ich glaube, eine solche sei ebensoviel werth,
wie die hier angegebenen Scheidemanern. Wenn man sagt,
die Städte bezahlen mehr als sie beziehen, so hat man die

nämliche Wahrnehmung auch in vielen kleinern Landgemeinden
gemacht. Ich weiß solche Gemeinden, welche seit dem Bestände
des Brandassekuranzgesetzes vielleicht Fr. 70 - 80,000 bezahlt,
aber nur Fr. 10,000 bezogen haben. Ich schließe mit dem

Antrage, es sei lit. a also zu fassen: „bei weicher oder zum
Theil weicher Dachung und Außenwänden, die nicht aus
feuerfestem Material bestehen: n. um 10 Rp. bei einer
Entfernung von weniger als 10 Meter oder 0. um 20 Np. bei
einer Entfernung von weniger als 5 Meter." Int. b würde
dann wegfallen. Tit. o möchte ich streichen, eventuell aber
die vorhin angegebene Einschaltung machen.

Nitschard, Regierungsrath. Sie werden sich

wahrscheinlich erinnern, daß ich in der letzten Sitzung grundsätzlich
die Klassifikation bekämpft habe. Ich habe nnn seither meine

Meinung durchaus nicht geändert, sondern bin mehr als je
der Ansicht, daß bei unseren Verhältnissen der Ausschluß
jeder Klassifikation das Richtige ist. Ich könnte zur
Begründung dieser Ansicht noch einiges Neue hinzufügen. Ich
kann namentlich auf den Kanton Zürich verweisen, der keine

Klassifikation hat und nach Mittheilungen kompetenter
Persönlichkeiten, bei denen ich mich darüber erkundigt habe, mit seiner
Einrichtung zufrieden ist. Bis zum Jahr 1852 hat nämlich im
Kanton Zürich auch die Klassifikation bestanden, und in dem

genannten Jahre ist sie abgeschafft worden. Im Jahr 1863
haben die Zürcher ein neues Brandassekuranzgesetz erlassen,
und da ist die Klassifikation auch wieder vorgekommen, aber
mit großer Mehrheit in den vorberathenden Behörden und
im Großen Rathe verworfen worden. Die Frage ist auch

nachher noch, namentlich in der Presse, ziemlich stark diskutirt
worden, und ich erlaube mir folgende Aeußerung darüber in
der Presse, herrührend von einer kompetenten Person,
mitzutheilen: „Von. Jahr 1832 bis 1852 war das Klassensystem

eingeführt: die Gebäude waren je nach ihrer geringern
oder größcrn Feuergefährlichkeit in sechs Klassen eingetheilt,
die verschiedene Beuragsansätze halten. Die Klasseneintheilung
wurde im Jahr 1852 aufgegeben, und im Jahr 1863
verwarf der Große Rath mit überwiegender Mehrhett einen

Antrag auf Wiedereinführung des Klassensystems. Gegen
dasselbe machten sich folgende Gründe geltend: Die
Klassifikation müßte die ärmeren Häuserbcsitzer drücken, während der

Vortheil für die wohlhabenden nach Verhältniß zu ihrem
Vermögen nur ein geringer wäre. Die Eintheilung der

Häuser in Klaffen sei schwierig, und beim besten Willen
könne der Vorwurf der Willkürlichkeit nicht vermieden werden.

Der Grad der Feuergefährlichkeit richte sich mehr nach dem

Grade der Sorgfalt oder Sorglosigkeit des Inwohners, und
diese könne nicht taxirt werden. Das Asseknranzwesen beruhe,
so weit es sich auf Gebäuoe bezieht, auf dem Grundsatz der

Gegenseitigkeit. Diese solle sich nicht blos auf die Vergütung
des Brandschadcns, sondern auch auf die Beitragspflicht
beziehen. Es widerspricht nun der staatlichen Gegenseitigkeit
wenn man Klassen ausstellen würde: es wäre nicht mehr
demokratisch, wenn z. B. die Besitzer von freistehenden, massiv

aus Stein erbauten und mit harter Dachnng versehenen

Häusern bezüglich der Beitragspflicht eine privilegirte Klasse
und die Besitzer von zusammengebauten Holzhäusern eine

andere belastete Klasse bilden würden. Alle großen Brände,
wie die von Hamburg, Glarus, und gerade der von Elgg"
— es hat sich nämlich diese Diskussion hauptsächlich an den

s«
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Brand von Elgg geknüpft ^ „sprechen gegen das Klassen-
stzstem; denn überall erlagen die solidesten Gebäude gleich
schnell, wie die einfacheren, der Wuth des zerstörenden
Elements, und ein hohes Steingebäude mit seinem reichen
Balkenwerk ist für das benachbarte niedrige Holzhaus weit

gefährlicher, als umgekehrt. In Elgg war es geradezu
überraschend, daß dem Feuer bei dem mit dicken, festen
Brandmauern versehenen Hause des Herrn Uhrmacher N. N, welche

Brandmauern noch lange standen, als der Inhalt schon

ausgebrannt war, kein Halt geboten werden konnte, wohl aber
bei einem weiter oben gelegenen ganz niedern Hanse mit
Holzbedachung. Bei dieser Hülte stiegen die Wendrohrführer
auf das niedrige Dach, setzten das ganze Haus unter Wasser
und steckten dem Feuer eine Grenze. Einzelne in neuester

Zeit vorgekommene Brandfiille in Zürich und Winterthnr
beweisen übrigens schlagend, daß es weit mehr von der
Beschaffenheit der Löscheinrichtungen abhängt, einen
Feueransbruch zu lokalisiren, als von der jeweiligen Häuser-
konstruklion."

Nun stellt sich mir aber eine andere Erwägung entgegen.
Können wir darauf rechnen, daß ein Gesetz mit Ausschluß
der Klassifikaiion im Volke durchgehl? Da muß man sich

allerdings sagen: Es ist möglich, daß es durchgeht, aber
ebenso möglich, daß es verworfen wird, und in diesem Falle
stehen wir dann der Frage der Freigebung viel näher. Nun
aber betrachte ich die Freigebung des Versicherungswesens,
namentlich für den Kanton Bern, als eine eigentliche
Kalamität, und darum halte ich es für besser, eine gewisse
Konzession zu machen und einen Einbruch in die grundsätzliche
Frage zuzulassen. Wenn er aber geschieht, so soll er auf
maßvolle Weise geschehen, und wenn von Seiten der
Anhänger des Ausschlusses der Klassifikation nachgegeben wird,
so sollen auch die anderen etwelche Konzessionen machen. So
käme ich denn ungefähr auf die Anträge der Herren Friedli
und Aellig Grundsätzlich bleibe ich durchaus ans dem Boden
des Ausschlusses jeder Klassifikation, aber eventuell empfehle
ich die eine oder andere dieser Konzessionen, weil ich das
Eintreten der Freigebung nicht riskiren will, bei der namentlich
die Gegend, der ich angehöre, drei-, vierfach schlechter
wegkäme, und es noch fraglich wäre, ob überhaupt ihre Gebäude
bei einer Privatgesellschaft aufgenommen würden.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Wenn
man Herrn Aellig gehört hat, so sollte man glauben, es liege
in seinen Anträgen ein gewisses Entgegenkommen, und er
präsenlire sich nun auch als Freund der Klassifikation. Ich
möchte aber hier das Wort anwenden: Nimeo vnnnos et
(iorm keventes. Es liegt in seinen Anträgen etwas ungemein
Gefährliches und zugleich sehr Sophistisches, ohne daß er es

nur selber merkt. Herr Aellig verschmelzt lit. n und 1»,

so daß also eine Bedingung, die die Sache vertheuern würde,
von vornherein wegfiele, lllt. a will er so fassen, daß der
Zuschlag in den meisten Fällen wieder wegfallen würde.
Was bliebe dann noch von der ganzen Klassifikation? Nichts,
als daß bei Häusern mir Schindelvächern, die nahe bei
einander stehen, ein Zuschlag von 15 Rappen gemacht würde,
und außerdem noch die lit. ci, über die man viel zu wenig
spricht. Wissen Sie, was der Mehrbetrag der Rückversicherung
ist? Wir wissen es nicht, weil wir noch keine Rückversicherung
haben. Aber er kann unter Umständen 3—6°/^ sein, oder
noch mehr.

Wenn man der Klassifikation den Vorwurf macht, sie

sei nicht einfach genug, so ist dies ziemlich sonderbar. Ich
möchte nur auf die Tarife der Privatgesellschaften verweisen.
Die meisten von Ihnen haben wohl schon einmal mit einer
solchen Gesellschaft zu thun gehabt, z. B. um das Mobiliar

il 1878.)

zu versichern. Nun frage ich, wenn man diese langen Tarife,
die mehrere eng gedruckte Seiten enthalten mit allen
möglichen Klauseln und Bedingungen, vergleicht mit dcn paar
Zeilen, die hier vorgelegt werden, kann man dann im Ernst
von Komplizirlheii reden? Nein, diese Klassifikaiion ist
ungemein einfach und für Jedermann verständlich, und ich

glaube daher nicht, daß es richtig ist, zu sagen, es könnte

ihr gehen, wie dem Stempelgesetz, das seiner Komplizirlheii
wegen verworfen worden sei. Einen Grund gibt es immer,
weshalb man verwirft, aber hier geschieht es sicher nicht
deswegen. Jedermann versteht die Sache sehr gut, nur will
Jeder sie so einzurichten suchen, daß sie gerade ihn nicht treffen
und drücken soll.

Wenn Sie also dcn Antrag des Herrn Aellig acceptiren
würden, so würden Sie damit gegenüber der Industrie eine

ganz schreiende Ungerechtigkeit begehen Entweder versetzen

Sie die Anstalt in eine solche Lage, daß sie zu wenig
rückversichern kann, und dann reichen wir mit 80 Rappen absolut
nicht aus, oder Sie entlasten die Holzhäuser mit Schindeldächern

und die Häuser, die mit Ställen und Heuböden
verbunden sind, und drücken blos auf die Industrie, und
dann wird ein Werk zu Stande kommen, das den Stempel
der Ungerechtigkeit an der Stirne trägt.

Was nun das Einzelne der Anträge betrifft, so sagt

Herr Aellig, er wolle lit. g. und d verschmelzen: wenn
überhaupt ein Zuschlag stattfinden solle, so müssen die zwei
Bedingungen zusammentreffen: Schindeldach und nicht feuerfeste

Außenwände. In Adelboden werden die meisten Häuser
so sein, aber anderwärts nicht. In den Freibergen z. B.
findet man überall Häuser von Stein, aber mit Schindeldach.
Diese würden also nicht getroffen, und doch brennt es sehr
viel in den Freibergen. Anderwärts gibt es sehr häufig
Häuser von Holz mit Ziegeldach, und diese würden also auch
nicht getroffen, obschon sie unter Umständen ebenso gefährlich
sind, als die andern. Was die 25 Nieter betrifft, so ist es

richtig, wenn Herr Aellig gesagt hat, es sei eine willkürliche
Zahl. Aber wie ist man dazu gekommen? Ursprünglich
war die Entfernung auf 100 Nieter gesetzt, dann reduzirte
man ans 80, und das letzte Mal auf 50 Meter. Es geht
aber dieser unglücklichen Klassifikation so. wie der Butter an
der Sonne. Je mehr man daran herumdoktern will, desto

mehr wird davon abgeschnitten, bis schließlich nichts zurückbleibt,

als die Ungerechtigkeit, der wir durch die Klassifikation
ans dem Wege gehen wollten. Die 25 Meter sind also eine

Konzession an die, die jeden Zuschlag zu viel finden. Bei
starkem Wind werden allerdings die 25 nicht
ausreichen, aber ohne Wind hoffen wir wohl. Es wäre allerdings

besser, 50 Meier zu setzen; aber die 25 bieten wir
Ihnen jetzt als Entgegenkommen, und nun sollen auch die
noch gestrichen werden, so daß man es schließlich, um jedem
Häuslein Rechnung zu tragen, zu gar nichts bringt. Es ist

ja klar, daß das allerbeste Gesetz das wäre, bei welchem man
nichts zu zahlen hätte, aber doch sicher wäre, im Falle des

Brandes entschädigt zu werden.

In lit. o möchte Herr Aellig die geschlossenen Balkenwände

ausschließen. Es ist möglich, daß in gewissen Fällen
eine solche Balkenwand ebenso gut im Stande ist, das Feuer
abzuhalten, als eine Mauer von Stcinen; aber bewiesen ist
es jedenfalls nicht, und bis dieser Beweis geleistet ist, werden
wir uns wohl an die alltägliche Erfahrung halten müssen,
daß das Holz eine Substanz ist, die das Feuer am allerbesten
weiter trägt, indem entweder die Wohnung mit ihrem Feuerheerd
die Scheune ansteckt, oder, was häufiger ist, die Scheune, die der

Selbstentzündung des Heu's und vielen andern Zufällen
ausgesetzt ist, der Wohnung das Feuer mittheilt. Ich möchte

mich daher gegen die Anträge des Herrn Aellig aussprechen.
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Ich halte sie für unzweckmäßig, und was ich ihnen namentlich
vorwerfe, ist das, daß unter dem Scheine der Beibehaltung
der Klassifikation für alle diejenigen, die ein etwas
feuergefährliches Gewerbe oder Fabrikation betreiben, der Zustand
viel schlimmer gemacht wird, als gegenwärtig.

Nun möchte ich auch noch Herrn Negierungsrath Nit-
schard Einiges antworten. Was er von Zürich sagt, ist eben

eine Meinung der Presse, und jede in diesem Artikel
enthaltene Behauptung ließe sich an der Hand von Thatsachen
ans unserem Kanton widerlegen. Es ist möglich, daß es in
Elgg so zugegangen ist, wie abgelesen; aber jedenfalls soll
man gegen die Klassifikation nicht mit Glarus und Hamburg
exemplifizircn. Dort hatte man mit Naturereignissen zu thun,
die ganz außerhalb der gewöhnlichen Verhältnisse liegen, und
bei denen überhaupt die Macht des Menschen aushört. Sie
wissen, daß in Glarus der Föhn ungeheuer stark wehte, und
dem Föhn ist der damalige Brand hauptsächlich zuzuschreiben.

In Hamburg war ein anderer Umstand Schuld an der
Ausdehnung des Brandes. Dort besteht eine vollständige
unterirdische Kanalisation, und nachdem das Feuer in einem Lagerhaus

ansgebrocheu und darin Sprit- und Oelfässer in Brand
geratheu waren, machte mau einfach die Falltreppen auf und
stürzte diese Fässer in die Leitung hinein. In Folge davon
schwamm die brennende Substanz auf dem Wasser, und die

Kanalisation trug so das Feuer durch ganz Hamburg. Aehn-
liche Verhältnisse sind in unserm Kanton nicht zu befürchten,
und wenn ich diese Beispiele anführe, ist es nur, um zu
sagen, daß sie mich absolut nicht berühren. Was mich berührt,
ist das Ergebniß des Studiums der Thatsachen in unserm
Kauton, und diesen thatsächlichen Verhältnissen bei uns
entspricht die Klassifikation.

Wenn man nun sagt: Zürich hat keine Klassifikation,
ki-M soll Bern auch keine haben, so erwidere ich: Erstens
ist für mich Zürich nicht in jeder Beziehung ein Muster; es

gibt Sachen, die im Kanton Bern wenigstens ebenso gut
sind, als im Kanton Zürich. Ich gehe aber weiter, und
nenne, Zürich gegenüber, alle übrigen Kantone, die eine
Klassifikation haben. Der Kanton Glarus hat allerdings keine

Klassifikation, weil die Landsgemeinde keine wollte. Aber
was macht Glarus dafür? Es schließt von der Versicherung
aus alle industriellen Etablissemente und die damit in
Berührung stehenden Gebäude, ferner die Sennhütten ohne
gemauerten Rauchfang und endlich alle Gebäude mit schlechter

baulicher Einrichtung. Bei solchen Bestimmungen kann man
es allerdings ohne Klassifikation und mit einem Beitrag von
60 Np. pro mille perfekt machen. Zug hat auch keine

Klassifikation, schließt aber ebenfalls eine Anzahl von
Gebäuden aus. Freiburg hat ebenfalls keine Klassifikation; aber
dort kann die Regierung den Ausschluß gewisser Gebäude

verfügen, und ich denke, sie wird von dieser Befugniß
Gebrauch machen. Solothurn hat die Klassifikation, Baselstadt
auch und sogar Baselland. Wenn es eine Stadt oder einen
Kanton gibt, der geeignet wäre, die Freigebung zu prokla-
miren, so wäre es wohl in erster Linie Baselstadt. Dort
sind städtische Verhältnisse, eine gute Polizei und die
Möglichkeit sich sehr billig auswärts zu versichern, und dennoch

hat Basel eine obligatorische Anstalt haben wollen, und das
letzte Gesetz darüber ist nicht sehr alt, indem es erst von
1869 datirt. Dann sollte man auch annehmen, daß Basel
sich hätte mit einer Klassifikation begnügen können, etwa wie
sie Herr Aellig vorschlägt, nämlich, daß alle Gebäude so und
so viel zahlen, und die industriellen Etablissemente noch überdies,

was die Rückversicherung erfordert. Aber dort ist man
billiger gewesen: man hat Klassen gemacht von 50 Rp., 80
Rp., Fr. 1. 20 und Fr. 1. 80, in einer Stadt, wo doch

für Denjenigen, der die Sache nur oberflächlich betrachtet,
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alle Gebäude so ziemlich denselben Grad der Feuergefährlichkeit
haben. (Es herrscht starkes Geräusch im Saale; das

Präsidium bittet um Ruhe.) Baselland, das Vaterland des
Referendums, wo mau sonst nicht sehr geneigt ist, allzu strenge
Gesetze anzunehmen, hat ebenfalls eine Klassifikation. Ebenso
Schaffhausen, Appenzell Außerrhoden und St. Gallen, wo
lange Zeit hindurch mit großem Erfolge d>>r Mann gewirkt
hat, der sich in der Schweiz am meisten um den Grundsatz
der Freigebung verdient gemacht hat, Herr Nationalrath
Bernet, der Verfasser einer sehr bekannten Broschüre über
diesen Gegenstand. Aargau hat allerdings keine Klassifikation,
aber die Befugniß des Negierungsrathes zum Ausschluß von
Gebäuden mit besonders feuergefährlichem Betrieb. Es heißt
nicht „industrieller Betrieb", sondern überhaupt „Betrieb".
Thurgau, Waadt und Neuenburg haben die Klassifikation.
Wenn also Exempel aus andern Kantonen uns bestimmen
sollen, so kann ich gegenüber Zürich die große Mehrheit aller
übrigen Kantone anführen, zum Theil Kantone mit ganz
gleichen Verhältnissen, wie die unsrigen. Ich will hier ganz kurz
mit dem letztgenannten Kanton exemplifiziren. Der Kanton
Neuenburg, obschon viel kleiner, als der unsrige, weist mut»t!s
mutandis ungefähr die gleichen Verhältnisse auf, wie Bern.
Er hat eine sehr gut gebaute Hauptstadt, große industrielle
Ortschaften, landwirthschafiliche Gebäude im Gebirge und
wieder landwirthschafiliche Gegenden am See, entsprechend
unserm Oberaargau, Mittelland und andern Gegenden. Dieser
Kanton hat sich im Jahr 1861 ein Feuerassekuranzgesetz
gegeben. Die Vorstudien dazu waren außerordentlich
sorgfältig. Alle dabei in Betracht kommenden wichtigen Fragen,
wie der Freigebung oder der obligatorischen Versicherung,
der Klassifikation u. s. w., wurden zum Gegenstand öffentlicher

Ausschreibungen gemacht, und es haben sich an den
betreffenden Preisarbeiten Männer betheiligt, die zu den
bedeutendsten der französischen Schweiz gehören. Erst nachdem
diese Studien gemacht waren, hat sich der Kanton entschlossen

zum System des Obligatoriums mit Klassen, die zwischen
50 Rp. und Fr. 3 50 pro mille variiren, während unsere
Klassifikation, mit Ausnahme der industriellen Gebäude,
zwischen 80 Np. und Fr. 1. 25 variiren würde. Dem gegenüber
wird man nicht sagen können, daß letztere Klassifikation eine

strenge wäre. Und was war nun das Resultat im Kanton
Neuenburg? Die Berechnungen zeigen uns, daß die
Klassifikation von Neuenburg noch nicht weitgehend genug ist, und
daß, wenn Jemand im Kanton beuachtheiligt ist, es nicht
Diejenigen sind, die Fr. 3. 50 zahlen/sondern Die, die nur
50 Rp. zahlen.

Ueberhaupt glaube ich, wir sollten in dieser Materie
suchen, uns auf den Boden der realen Verhältnisse zu
stellen, und trotzdem es schon so oft gesagt worden ist, kann
man es nicht genug wiederholen: Wir sind jetzt alle darin einig,
daß für uns im Kanton Bern, in Bezug auf den Hypothekarkredit
und die Möglichkeit einzelner Gegenden sich zu versichern, die

Beibehaltung einer Staalsanstalt mit Obligatorium das Wunsch-
barste ist. Wir differiren nur mehr über das, was das Gesetz,

um mir diesen Ausdruck zu erlauben, gängig machen soll.
Nun hat jedenfalls die Klassifikation das für sich, daß sie

dem Prinzip der Gerechtigkeit und Billigkeit einigermaßen
nahe zu kommen sucht, und so viel guten Sinn traue ich

wenigstens dem Bernervolk zu, daß es in seiner Mehrheit,
wenn es die Wahl hat zwischen einem ungerechten und einem

gerechten System, jedenfalls zu dein gerechten greifen wird,
und wenn wir uns vergegenwärtigen, daß für die Annahme
des Gesetzes die Mitwirkung der Städte absolut nothwendig
ist, so komme ich wieder zu dem Schluß: Es wird nicht

angenommen, wenn Sie es den Städten nicht möglich machen,
es anzunehmen. Wenn die Städter sich bequemen, einen Normal-
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beitrag von 80 Np. zu bezahlen, während ich Ihnen jeden Augenblick

nachweisen kann, daß z. B. die Stadt Bern bei Gründung
einer eigenen Anstalt es mit 50 Np. machen könnte, so ist

Dasjenige, was wir von Denen verlangen, die feuerge-
sährliche Gebäude haben, gar nichts dagegen, und wir können

also wirklich das System der Klassifikation als ein solches

bezeichnen, das wenigstens dahin tendirt, dem Grundsatz der

Gerechtigkeit und Billigkeit nahe zu kommen.

Kilian. Ich ergreise das Wort, um auch einen Spieß
zu Gunsten der Klassifikation in diesem Iutercssenkamps zu

tragen. Meine Anträge lauten, wie folgt: „Es sei im ersten

Alinea der einfache Beitrag von 80 Rp. auf 85 Rp. zu erhöhen,
dagegen unter lit. a, der Zuschlag von 15 Np. auf 10 Np.
zu ermäßigen. Ich schicke der Begründung dieser Anträge die

Erklärung voraus, daß ich sie keineswegs deßhalb stelle, weil
ich mit der frühern und der jetzigen Vorlage der
vorberathenden Behörden nicht einverstanden wäre. Ich bin grundsätzlich

völlig damit einverstanden; ja ich sage, die Anträge,
wie sie früher vorgelegt worden sind, sind nach meiner
Ansicht noch rationeller und billiger gewesen, als die jetzt
vorliegenden. Wir wissen aber, daß bei unsern heutigen Institutionen

unsere Gesetzmacherei nicht mehr überall auf dem
rationellen Weg betrieben werden kann, sondern daß wir sehr oft
im Falle sind, gegenseitig Konzessionen zu machen, und daher
unsere Gesetzmacherei am Ende nicht viel anderes ist, als
ein Kompromiß. Ich halte nun dafür, wenn man die Klassifikation

in unserem Volke durchbringen will, so müssen von
beiden Seiten gewisse Konzessionen gemacht werden.

In Bezug auf das erste Alinea mache ich vor Allem
aufmerksam auf das, was im Bericht der Direktion des

Innern auf puA. 140 zu lesen steht. Es heißt dort: „Sind
80 Rp. zu viel oder zu wenig? Mit Bestimmtheit vermögen
wir diese Frage nicht zu beantworten". Wir sehen dann
aber auch im Weilern, daß es Kantone gibt, die eine
Klassifikation haben und dennoch über 80 Rp. gehen. Es sind
dies die Kantone Lnzern und St. Gallen. Ich glaube daher,
es sei möglich, daß die Städter noch diese Konzession macheu,
einen Beitrag von 85 Rp. anzunehmen, da der Unterschied

für diese Besitzer fester Häuser kein wesentlicher ist. Nehmen
wir an. es sei ein Halls zu 50,000 Fr. geschätzt, so ist der

Beitrag bei dem Ansatz von 80 Np. 40 Fr. und bei 85 Np.
2'/z Fr. mehr, ein Unterschied, der zu verschmerze» ist.

Was nun die lit. u anbelangt, so stehe ich auf dem

entgegengesetzten Boden, wie die Herreu Friedli und Aellig.
Ihr Antrag auf Verschmelzung von lit. u, 5 und e ist eine

Komplikation nicht an und für sich, aber gegenüber
Demjenigen, der nun mehr bezahlen müßte, als absolut nöthig
wäre. Die Direktion des Innern sagt auf Seite 141 ihres
Berichts: „Weiche Dachungen sind bekanntlich gefährlich,
jedoch, wie wir gesehen haben, nicht so gefährlich, als
gewöhnlich angenommen wird; daher wir den Zuschlag aus
blos 15 Rp. stellen, was um so unbedenklicher erscheint, als
den Verhältnissen der Gegenden, die Schindeldächer haben
müssen, Rechnung zu tragen ist, und solche Gebäude gewöhnlich
auch einen relativ geringen Werth haben." Nun ist aber
auch lit. a mit lit. v in Vergleichung zu setzen. Ich glaube,
wenn wir bei lit. o nur einen Zuschlag von 10 Np.
annehmen, so können wir auch unter lit. a so weit herabgehen.

Einzelne unter Ihnen mögen vielleicht finden, daß bei
diesen Modifikationen le jeu >>s vaut pus lu ekunckslls.
Ich glaube aber das Gegentheil. Einmal ist darauf
aufmerksam zu machen, daß, sofern wir eine Klassifikation
wollen, wir über gewisse Grenzen nicht hinausgehen dürfen,
und große Sprünge überhaupt nicht mehr möglich find.
Uebrigens ist auch zu bemerken, daß die Konzessionen der
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heutigen Vorlage gegenüber denjenigen des früheren Entwurfs
bereits sehr bedeutend sind, und wenn nun noch hinzukömmt,
was ich vorschlage, so glaube ich, man habe damit allerdings
die äußerste Grenze des Zulässigen erreicht.

Herrn Regierungsralh Ruschard möchte ich antworten,
daß das Beispiel von Zürich für unsere Verhältnisse wohl
nicht maßgebend ist. Wir haben ans dem Land sehr viele
Gebäude mit weicher Dachung und sehr viele Holzgebäude.

In Zürich ist das, glaube ich, bei weitem nicht so sehr der

Fall, und wenn wir auch den Kanton Waadt in's Auge
fassen, namentlich in Bezug auf seinen einfachen Beitrag von
80 Rp., so sage ich: es sind auch da die Verhältnisse anders,
töeil meistens steinerne Gebäude mit harter Dachuug
vorkommen. Mit Ausnahme einzelner Berggegendeu, wie Rossi -
mères, Chateau d'Oex, Les Mosses, Les Ormonts u. s. w.
werden wir im Kanton Waadt im Ganzen wenig hölzerne
Gebäude antreffen. Bei unsern Verhältnissen ist es also
gerechtfertigt, noch etwas höher zu gehen.

Ich würde es lebhaft bedauern, wenn man das Klassensystem

verwerfen würde. Es ist zu bemerken, daß von 16
Kantonen mit Brandversicherungsanstalteu 10 die Klassifikation
haben. Ich glaube, die Verwerfung derselben wäre höchst

unbillig, und noch unbilliger wäre die Verwerfung des
Gesetzes überhaupt; denn wenn dann die Freigebung einträte,
würden, glaube ich, sowohl Städter als Landbewohner nachher
reuig sein. Es wäre wünschenswerth, daß eine Vereinigung
noch iit dieser Verwaltungsperiode staltfinden könnte. Es
wäre ein Zeichen der Zerfahrenheit, wenn das Gesetz nicht
zu Stande käme, dagegen aber ein Zeichen der Zusammengehörigkeit,

wenn wir das Gesetz mit den vorgeschlagenen
Modifikationen annehmen.

Schmid, Andreas. Ich erlaube mir doch noch einige
Worte in dieser Frage, besonders wegen zweien Anträgen,
die nach meiner Ansicht von so eminenter Wichtigkeit sind,
daß sie wohl etwas erläutert werden sollen, namentlich da
sie nicht gedruckt vorliegen. Ich glaube, es sei nicht mehr
am Ort, sich lange über die Frage auszusprechen, ob Klasseu-
system oder nicht, da der Hauptgegner der Klassifikation
seinen Antrag auf Verwerfung derselben zurückgezogen hat.
Dieser Antrag ist zwar nieiner Ansicht nach doch noch

aufrechterhalten, nämlich durch Herrn Aellig, der ausdrücklich
sagt, er ziehe die Streichung der Klassifikation allen anderen
vor. Wenn Sie nun die Verwerfung der Klassifikation
beschließen und dazu das Obligatorium festhalten, so läge in
diesem Beschluß unbedingt ein größerer Terroismus, als in
gegenwärtigem Vorschlag, den die Trubergesellschafr so sehr
bekämpst. Ich erlaube mir über diese Eingabe der Truber-
gesellschaft einige Bemerkungen Die Trüber haben entweoer
die Vorlage nicht gehörig studirt, oder sie falsch aufgefaßt.
Sie sagen unter Anderem: (Der Redner verliest eine Stelle
aus dieser Eingabe.) Sie glauben also, diese freistehenden
Häuser seien in einer uugünstigeru Klasse eingereiht, als die

feuersgefährlichen. Dies ist aber eine entschieden falsche

Auffassung oder eine Unwahrheit, indem ein freistehendes
Wohnhaus bis auf 25 Meter Entfernung in die günstigste
Klasse aufgenommen ist, und nur ein Gebäude, das mit
einer Scheune in Verbindung steht, 10 Rp. mehr bezahlt,
also in die zweitgünstigste Klasse kommt. Ferner sagen die
Trüber in ihren Schlußanträgen, daß man wohl thun werde,
die Feuersgefährlichkeil besser zu berücksichtigen und die

industriellen Etablissemente mehr zu belasten. Diese Auffassung
ist total unbegründet, indem in der Vorlage ausdrücklich ein
Artikel enthalten ist, wonach irgendwie feuersgefährliche
industrielle Etablissemente so viel zahlen müssen, als man
bei jeder auswärtigen RückversicherungsgescUschaft zahlen
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muß, also der Staat durch sie gar nicht iu Schaden kommen
kann. Ich glaube, die industriellen Erablffsemente hätten sich

daher am ehesten zu beklagen indem man sie ausdrucklich
zwingt, einzutreten, aber ihnen von vornherein verweigert,
die Gegenseitigkeit für sie in Anwendung zu bringen.

Was nun die Klassifikation anbelangt, so möchte ich

sehr davor warnen, die Anträge der Herren Friedli und
Aellig zu accepliren. Der Vorschlag des Herrn Friedli geht
einfach dahin, lit. 5 und o zu streichen. Wenn Sie diesen

Antrag annehmen, so zahlen allerdings Häuser mit Schindeldächern

auf weniger als 80 Kuß Distanz 15 Rp. mehr, aber

dagegen kommen hölzerne Häuser mit Ziegeldächern auf
Distanzen von 33 Fuß, ganze stadtmäßig gebaute Dörfer
mit hölzernen Hänsern in die erste Klasse. Und doch liegt
es auf der Hand, daß solche Komplexe, selbst wenn sie Ziegeldächer

haben, zu den feuergefährlichsten Objekten gehören
und die größten Snmmen erfordern. Das kann nun offenbar
nicht im Sinne des Herrn Friedli sein, und deshalb müßte
sein Antrag entsprechend verändert werden. Herr Aellig
schlägt vor, lit. n und d so zu verbinden, daß Schindeldach
und nicht feuerfeste Außenwände zusammentreffen müssen, um
einen Zuschlag zu begründen. Dies gibt aber eine durchaus
unhaltbare Eintheilung, indem dann sowohl hölzerne Häuser
mit Ziegeldächer, als steinerne Häuser mit Schindeldächer,
die auf eine Distanz von 33 Fuß, oder auf Häuserdistanz
zusammenstehen, in die erste Klasse kämen.

Hingegen gebe ich zu, daß der Antrag des Herrn Kilian
diese Mängel nicht hat, indem dabei die Eintheilung und
die Gesammtsumme die gleiche bleibt, und nur die einzelnen

Zahlen verändert werden. Ich mache aber aufmerksam, daß

Herr Kilian in seinen Vergleichungen mit den Beiträgen
anderer Kantone von einer falschen Voraussetzung ausgeht.
Er vergißt dabei, daß der einfache Beitrag von 80 Rp. eben

kein fixer Beilrag ist, sondern daß wir in Jahren, wo
derselbe wegen bedeutender Brände nicht ausreicht, sofort das

Doppelte beziehen.

Ich glaube, der Vorschlag der Kommission und der

Regierung, wie er vorliegt, berücksichtige so ziemlich alle

Verhältnisse und sei sehr annehmbar. Er hat namentlich eine

bedeutende Erleichterung für die feuergefährlichen Häuser gegenüber

dem ersten Vorschlag. Bei lit. o hat eine Reduktion von
10 Rp. stattgefunden; aber die Hauptreduklion liegt darin,
daß man die Distanzen von 50 Meter auf 25, von 25 auf
10 und von 6 auf 5 zurückstellt. Sie werden zugeben, daß
eine Distanz von 83 Fuß zum Schutz eines Stroh- oder

Schindeldaches keineswegs genügt, namentlich wenn der Wind
ungünstig ist. In d ist man von 25 Meter auf 10, also auf
33 Fuß herabgegangen. Ich glaube, diese Vereinfachung in
den Distanzen sei mehr werth, als eine Herabsetzung der

Taxen. Uebrigens ist die Taxation, wie sie vorliegt, bei
aufmerksamem Lesen so einfach als möglich, und man kann ihr
durchaus nicht den Vorwurs der Komplizirtheit machen. Ein
gewöhnliches Gebäude zahlt in der ersten Klasse 80 Rp.
Wenn es weiche Dachung hat und weniger als 83 Schuh
entfernt ist, erfolgt ein Zuschlag von 15 Rp., und wenn es

nicht feuerfeste Außenwände hat und von andern weniger als
33 Schuh entfernt ist, ein weiterer Zuschlag von 10 Rp.,
und ein Haus mit Stall oder Scheune ohne Zwischenmauer
zahlt weitere 10 Rp., Summa Summarum Fr. 1. 15. Wenn
allerdings hölzerne Gebäude nur 16 Schuh von einander
entfernt sind, was aber selten vorkommt, so zahlen sie noch

10 Np. mehr und kommen dann auf Fr. 1. 25. Der Durchschnitt

von beiden Klassen genommen gibt im Maximum
Fr. 1. 20, somit gegenüber dem einfachen Beitrag einen
Zuschlag von höchstens 50 Dieses Klassensystem ist also nach

unten, d. h. für die feuergefährlichen Häuser, sehr billig, und
nach oben kann man sich wenigstens nicht beklagen.

Es ist Ihnen schon gesagt worden, daß, wenn Sie das
Klassensystem verwerfen, oder es so einrichten, daß es auf's
Gleiche herauskommt, ob Sie es verwerfen, oder nicht, Sie
entschieden nicht nur die ganze Trubergesellschaft gegen das
Gesetz haben werden, sondern auch noch die Städte, die bei
den Abstimmungen ein bedeutendes Gewicht in die Waagschale
legen. Und warum müssen sie dagegen stimmen? Wenn man
ihnen 80 Rp. im einfachen Falle und Fr. 1. 60 im doppelten
zumuthet, während sie ganz sicher mit einem fixen Beitrag
von 50 Rp. sich associiren könnten, so ist diese Zumuthung
schon stark. Wenn man aber eine gehörige Klassifikation
macht, so bin ich überzeugt, die Städter werden zu dem

Gesetze Hand bieten, obgleich es ihnen Schaden bringt, wenn
sie sehen, daß es im Interesse des ganzen Landes absolut
sein muß. Man kann wohl aus den statistischen Tabellen
nachweisen, daß das Oberland seit so und so viel Jahren
viel mehr gezahlt, als bezogen habe; allein es können
Unglücksjahre kommen mit großen Bränden, wie dies bei der

gleichen geringen Bauart in Graubündten vorgekommen ist,
wo ganze Dörfer abgebrannt sind, und das Land mit großer
Noth dem Unglück hat wehren müssen. Solche Katastrophen
sollen wir vermeiden. Wenn Sie die Assekuranz dieser
Gebäude möglich machen wollen, so müssen Sie Einigkeit zu
Stande bringen zwischen Stadt und Land ; sonst werden solche

Häuser eine Prämie von iU/z bis 3 bezahlen müssen.
Das können wir aber nur vermeiden, wenn wir gegenseitig

Opfer bringen und uns zu einigen suchen. Nun bringt
allerdings die erste Klasse, wenn Sie wollen, kein großes Opfer,
wenn sie 80 statt 50 Rp. zahlt; allein wenn der Beitrag
verdoppelt wird, so bezahlt sie schon Fr. 1. 60 oder das

Dreifache. Wenn Sie hingegen die Klassifikation verwerfen,
so werden die andern Häuser statt Fr. 1. 15 Fr. 2. 30 bis
50 zahlen, und selbst dann werden sie noch Mühe haben,
in eine Gesellfchaftsassekuranz aufgenommen zu werden, ganze
Dörfer jedenfalls nur dann, wenn sie sich auf drei, vier
Gesellschaften vertheilen können.

Ich möchte deshalb sehr davor warnen, hier zu sehr

Privatinteressen im Auge zu haben. Nirgends ist das Svrich-
wort richtiger als hier: Das Beste ist der größte Feino des

Guten. Das Beste ist für die Einen die Freigebung, für
die Andern die Aufhebung der Klassen, oder wenn man das

Klassensystem so verhunzt, daß nichts mehr daran bleibt. Ich
dagegen glaube, Sie werden gut thun, die Vorlage
anzunehmen, wenn überhaupt ein Gesetz zu Stande kommen soll.
Lassen Sie, wenn Sie wollen, die Zahlen in sugpsnso bis

zur nächsten Berathung, und dann wird man noch einmal
die ganze Sache überlegen und kann, was nicht gut ist,
ändern.

Am bühl. Ich stelle den Antrag, den § 21 so

aufzunehmen, wie er im Entwurf vorliegt, nämlich die
Klassifikation fallen zu lassen. Ich halte dafür, das sei das richtige

und es komme dabei der Grundsatz zur Anwendung:
Alle für Einen, Einer für Alle. Es ist uns in der Februarsitzung

mitgetheilt worden, daß auch die Regierung ursprünglich

diese Ansicht theilte. Man sollte da nicht so engherzig
ausrechnen, wie es beim Klassensystem geschieht, sondern,

wenn Einer von einem Unglück betroffen wird, so sollen ihm
die Andern es tragen helfen.

Scheurer. Ich hätte das Wort nicht ergriffen, wenn
nicht Herr Schmid die Ansicht hätte durchblicken lassen, es

liege kein Antrag mehr vor, der gegen die Klassifikation ge-
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richtet sei. Das ist ein Irrthum. Zunächst erinnere ich

daran, daß bis zur Stunde noch ein Beschluß da ist, wonach
die Klassifikation gestrichen ist. Sodann liegt von Seite der

Kommission ein Antrag vor, der eine einheitliche Taxe will,
und end'ich hat nun Herr Ambühl den Antrag gestellt und

zum Ueberfluß will auch ich ihn stellen, daß dte Klassifikation
fallen gelassen werde.

Ich will mich in dieser merkwürdigen Diskussion kurz
fassen. Ich sage merkwürdig, weil man bereits über die

Sache entschieden hat- Warum kommt die Angelegenheit nun
gleichwohl vor? Einfach durch einen parlamentarischen Schachzug.

Der Große Rath hat ursprünglich blos beschlossen, den

Artikel zur Redaktion an die vorberathenden Behörden
zurückzuweisen. Später aber ist er auf die Sache selbst eingetreten
und zwar in einer Weise, die nach meiner Ansicht nicht
reglementsgemäß war. Indessen stellt sich der Große Rath
bisweilen über das Reglement.

Es geht mir nun, wie Herrn Regierungsrath Rilschard:
ich habe meine Ansicht nicht ändern können, sondern bin in
derselben bestärkt worden, daß es nämlich nicht möglich sei,
eine billige Klassifikation vorzulegen, ebensowenig wie ein billiges
Steuergesetz. Auch die heutigen Vorschläge sind sehr weit
vom Ideal entfernt. Sie sind im Gegentheil sehr unbillig.
Ich erinnere daran, daß ein steinernes und isolirt stehendes
Gebäude gleich viel zahlen muß wie ein Gebäude in der

Stadt, das in einem Conglomérat von Häusern steht, während
wir aus Erfahrung wissen, und wir brauchen da nicht nach

Hamburg zu gehen, daß ein Brand in der Stadt, wenn
ungünstige Momente zusammentreffen, sich auf mehrere Gebäude
erstrecken kann. Sodann ist die Klassifikation unbillig, wenn
man das Risiko in Betracht zieht, welches die einzelnen
Gebäude für die Anstalt gewähren. Es ist nicht billig, daß ein
Gebäude, welches für Fr. 106,000 versichert ist, nicht mehr
zahle, als ein für Fr. 10,000 versichertes, das ein geringeres
Risiko darbietet. Am aller unbilligsten aber ist, daß man
alle diese Erschwerungsgründe faktisch auf einzelne
Landesgegenden abladet und andere Landesgegenden speziell bevorzugt.

Ich habe bereits in der letzten Session darauf
aufmerksam gemacht und ich stütze mich dabei nicht auf
Erfahrungen, welche man in Sachsen und Hinterpommern gemacht
hat, sondern auf unsere eigenen Ersahrungen, daß einzelne
Landesgegenden, in denen Gebäude mit weichen Dachungen,
mit hölzernen Außenwänden, mit Feuerherden unter gleichem
Dach mit Heuböden u. s. w. vorherrschen, gerade am wenigsten
Brandsälle aufweisen. Es mag theoretisch richtig sein, daß
alle diese Faktoren feuergefährlich sind, allein in der Erfahrung
haben sie sich nicht als feuergefährlich erwiesen, und wenn
mari von Billigkeit redet, so sollte man auch diese Erfahrungen
berücksichtigen. Statt dessen kommt man nun und bestraft
diese Gegenden, welche so gut dastehen.

In der frühern Sitzung haben die betreffenden Gegenden,
Oberland und Emmenthal, gegen 8 1 nicht Front gemacht,
sondern sich auf den Satz: Alle für Einen, Einer für Alle,
gestützt. Man hat gefunden, es sprechen sehr viele Gründe
dafür, daß wir eine einzige kantonale Anstalt haben, die alle
Gebäude umfaßt. Diese Landesgegenden haben aber gedacht,
es werde dann dieser Grundsatz durch das ganze Gesetz
Anwendung finden und nicht bei § 21 plötzlich über den Haufen
geworfen werden, indem man da einzelne Häuser besser
behandle als andere.

Wenn man nun sagt, die Streichung der Klassifikation
werde die Verwerfung des Gesetzes zur Folge haben, weil
alle Städte dagegen stimmen werden, so kehre ich den Satz
um und sage: Wird die Klassifikation aufgenommen, so wird
das Land das Gesetz verwerfen, und ich mache mich anheischig,
in Sumiswald so viel Verwerfende zu finden, als Herr Schund

bei Verwerfung der Klassifikation in Burgdorf ausbringen
kann. Ich möchte also bei dem bisherigen Beschlusse bleiben

und den 8 21 so annehmen, wie er von der Kommission
vorgeschlagen wird.

Abstimmung.
1. Eventuell für ein Klassifikation

trage Kilian
2. Eventuell für Einschaltung der Worte

„oder geschlossener Balkenwand" in III. o nach
dem Antrage Aellig

3. Eventuell für eine Klassifikation nach

Antrage Friedli
Für eine solche nach dem Antrage Aellig
4. Eventuell für die Klassifikation des

Negierungsralhes und der Kommission
Für diejenige des Antrages Friedli
5. Definitiv für die Klassifikation nach

dem Antrage Friedli
Für Beseitigung jeder Klassifikation

nach dem Antrage Scheurer

dem

nach dem

AnMinderheit.

Minderheit.

97 Stimmen.
Minderheit.

69 Stimmen.
70 „
66 „

72

8 31.

Herr Berichterstatter des Regiernngsrathes. Sie
haben beschlossen, es solle das Wort „zuständige" erläutert
werden. Die Kommission schlägt nun vor, diese Erläuterung
dem Dekrete vorzubehalten. Ich stimme dem bei.

Der Antrag der Kommission wird genehmigt.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man auf
einzelne Artikel des Gesetzes zurückkommen oder Zusatzanträge
zu stellen wünsche.

v. B ü r e n. Ich stelle den Antrag, man möchte auf
den 8 2 zurückkommen und nach dem Worte „Kirchengebäude"
einschalten: „sowie andere Gebäude mit feuerfester Umfassungsmauer.

Abstimmung.
Für das Zurückkommen auf 8 2 Minderheit.

Es folgt nun die

Gesammtabstimmung
über das Gesetz, wie es aus der ersten Berathung
hervorgegangen ist. Dieselbe ergibt folgendes Resultat:

Für Annahme des Gesetzes 69 Stimmen.
Für Verwerfung des Gesetzes 26 „

stellen
Schori. Ich bin im Falle, noch einen Zusatzantrag zu

Herr Präsident. Es ist dieß jetzt zu spät.
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Das Gesetz unterliegt einer zweiten Berathung, ist also
nach Verfluß von 3 Monaten wieder vorzulegen.

Entlassung von Stabsoffizieren.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden
folgende Stabsoffiziere ill allen Ehren und unter Verdankung
der geleisteten Dienste entlassen.

u. Wegen vollendeter Wehrpflicht:
Fried. Schem, in Neuenstadt, gewesener Oberstl. im

Generalstab.

Fried. K. v. Fischer in Bern, gewesener Oberstl. im
Generalstab.

Gustav Gräniche r in Bern, gewesener Oberstl. im Geniestab.
Florian E, Jmer in Neuenstadt, gewesener Oberstl. im

Generalstab.
Alfred Burri in Burgdorf, gewesener Oberstl. im

Generalstab.

Karl Dähler in Bern, gewesener Waffenkommandant der
bernischen Artillerie.

Johann Jakob Hartmann in Bern, gewesener Major im
Kommissariatstab.

Friedr. Seiler in Jnterlaken, gewesener Major im
Generalstab.

Karl F. Steiger in Bern, gewesener Major im Geniestab
Bernhard Sluder in Thun, gew. Major im Geniestab.

d. Wegen Hinfalls der Bataillonskommandantenftellen:
F. Seiler in Jnterlaken.
Friedr. Kilian in Bern.

Dekretsentwurf
über die

Besoldungen der Amts- und Genchtsschrriber.

(Siehe Beilagen zum Tagblatt pro 1878 Nr. 5.)

Diskussion über die Eintretensfrage und die Form der

Berathung.

Te us cher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Regicrungsrathes. Eine Folge des angenommenen

Gesetzes über die Amts- und Gerichtsschreiber ist die,
daß der Große Rath ein Dekret über die Besoldungen dieser
Beamten zu erlassen hat. Da das neue Gesetz auf den 1.

Juli nächsthin in Kraft treten wird, so müssen sämmtliche
ausführende Dekrete zu demselben noch in dieser Session
erlassen werden, damit die neue Organisation rechtzeitig in's
Leben treten kann. Ich beantrage daher, Sie möchten in
den vorliegenden Entwurf eintreten und denselben in ^.lobo
berathen.

Kühn, als Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission ist mit dem Entwurf, wie er vorliegt, vollständig
einverstanden. Ich trage ebenfalls auf Eintreten und Jn-
globoberathung an.

Das Eintreten und die Berathung in zfiodo werden
beschlossen.

Herr B e richte r st atter des Regierungsrathes. Der 8 12
des Gesetzes über die Amts- und Gerich tsschreibereieu sagt:
„Diese Besoldungen dürfen im Maximum die in den betreffenden

Amtsbezirken den Regierungsstatthaltern, beziehungsweise

Gerichtspräsidenten, jeweilen zukommenden Besoldungs
ausätze nicht übersteigen. Für die Amtsbezirke der letzten
Besoldungsklasse können jedoch Ausnahmen in dem Sinne
stattfinden, daß die bezüglichen Besoldungsansätze bis zum
Betrage der zweitletzten Besoldungsklasse erhöht werden."
Gestützt ans diese Bestimmung schlägt der Regierungsrath vor,
überall das Maximum zu bewilligen und überdies die im
Dekrete über die Besoldungen der Bezirksbeamten vorgesehene
siebente Klasse (Fr. 2,400) hier mit der sechsten, welche

Fr. 2,800 bezieht, zu verschmelzen.

Für dieses Vorgehen sprechen kurz folgende Erwägungen:
Man hat sich sagen müssen, es sei in der Tendenz des
Gesetzes gelegen, gute Beamte zu erhalten; um dieß aber zu
erreichen, müsse man die Besoldungen so festsetzen, daß sich

solche finden werden. Zudem ist zu bemerken, daß das Gesetz

diese Beamten von jeoer Nebenbeschäftigung, namentlich vom
Notariat, ausgeschlossen hat. Will man nun wirklich gute
Beamte erlangen, so.muß man mit den Ansätzen sofort auf
das Maximum gehen. Man wird denn auch zugeben, daß

z. B. für den Amtsbezirk Bern eine Besoldung von Fr. d,000
nicht zu hoch ist, und daß auch die Ansätze der folgenden
Klassen nicht zu weit gehen.

Man könnte nun allerdings sagen, es wäre, wenn man
die Bevölkerungszahl der einzelnen Bezirke in Berücksichtigung
zieht, Grund vorhanden, Aenderungen in der Klasseneintheilnng
eintreten zu lassen. Man glaubte aber, von solchen

Aenderungen Umgang nehmen zu sollen, indem dadurch eine zu
große Konfusion in den Besoldungsverhältnissen entstehen
würde. Wollte man z. B. Viel und vielleicht Aarwangen
von der dritten in die vierte Klasse versetzen und vielleicht
einzelne Bezirke der vierten Klasse in die dritte hinaufrücken,
so würde dadurch eine Verwirrung entstehen, die nicht wün-
schenswerth ist. Man glaubte also, die Klassen behalten zu
sollen, wie sie für die Regierungsstatthalter und
Gerichtspräsidenten bestehen, mit der einzigen Abänderung, daß die

sechste und siebente Klasse verschmolzen werden. In der
siebenten Klasse sind zwar Amtsbezirke, wie Neuenstadt,
Laufen, Oberhasle, Saanen, Laupen, wo man vielleicht mit
Grund fragen könnte, ob der betreffende Beamte mit Fr. 2,400
nicht hoch genug besoldet sei. Wenn der Regierungsralh
glaubte, es sollen in diesen Bezirken die Amtsschreiber und
Gerichtsschreiber etwas günstiger gestellt werden, als die

Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, so ging er dabei

von der Erwägung aus, daß jene Beamten von jeder
Nebenbeschäftigung ausgeschlossen sind, während dies bei den letztern
nicht im gleichen Maße der Fall ist. Uebrigens ist die

finanzielle Tragweite der Verschmelzung der beiden letzten
Klassen nicht erheblich. Es betrifft 11 Amtsbezirke, so daß
die Mehrkosten Fr. 4,400 betragen. Wenn man nun erwägt,
daß die ganze Jahresausgabe nach den hier vorgeschlagenen
Ansätzen sich auf Fr. 200,400 beläuft, so wird man zugeben,
daß die Differenz von Fr. 4,400 nicht wesentlich in Betracht
kommt.

Ich muß mir nun bei diesem Anlaß noch eine allgemeine
Bemerkung erlauben. Ich glaube nämlich, es sei der Fall,
hier über das beabsichtigte Vorgehen des Regierungsrathes
einige Andeutungen zu geben, soweit es die Besoldungen der
Büreauangestellten und die Büreauentschädignngen betrifft.
Wenn die Regierung auf der einen Seite glaubte, man solle
in Bezug auf die Besoldungen der Beamten large sein, so

mußte sie sich auf der andern Seite sagen, daß man
hinsichtlich der Entschädigung der Angestellten und der Büreaukosten
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nicht zu weit gehen dürfe. Zwar sollen die Büreauangestellten
nicht karg gehalten, sondern so besoldet werden, daß sie leben

können. Aber man sollte namentlich zu verhüten suchen,

daß für Besoldung der Angestellten mehr admiltirt wird, als
der Umfang der vorhandenen Arbeit erheischt. Wenn man
da nicht etwas vorsichtig zu Werke geht, so wird man für
diese beiden Posten bald auf eine Gesammtausgabe von
Fr. 350—400,000 kommen, während, wenn man etwas

zurückhält, vielleicht eine Summe von Fr. 300,000 genügt.
Die Beamten sind in Zukunft von jeder Nebenbeschäftigung
ausgeschlossen und haben also die Verpflichtung, ihre ganze

Zeit ihrem Amte zu widmen, und es wird daher schon aus
diesem Grunde möglich sein, etwas von dem angestellten
Personal zu ersparen. Es muß auch vorgebeugt werden, um es

offen zu sagen, daß nicht etwa einzelne Beamte, wenn ein

allzu hoher Kredit ausgesetzt wird, auf demselben ein Bene

machen.
Ich glaubte, diese Verhältnisse hier berühren zu sollen,

damit der Große Rath im Falle sei, sich darüber auszu-
sprechen, ob er mit diesem beabsichtigten Vorgehen der

Regierung einverstanden sei oder nicht. Es ist nämlich zu
bemerken, daß dieser Punkt in der Kompetenz des Regierungsrathes

liegt.
Der § 2 handelt von den Verhältnissen der Stellvertretung

im Falle der Vakanz. Es wird da auf § 7 des

Bcsoldungsdekretes vom 1. April 1875 verwiesen, welcher

bestimmt: „In Fällen von Einstellung bleibt die Besoldung
des Beamten stehen. Erweist sich die Einstellung in der

Folge als eine verschuldete, so fällt der Anspruch auf diese

Besoldung dahin, und dieselbe dient, soweit nöthig, zu Deckung
der Auslagen für die Stellvertretung; im entgegengesetzten

Falle wird dieselbe nachbezahlt, und der Staat hat auch die

Kosten der Stellvertretung zu tragen " Es ist selbstverständlich,

daß, wenn man auch die Regel aufstellt, im Falle der

Vakanz habe der Staat die Besoldung des Stellvertreters zu
übernehmen, dann doch eine Ausnahme gemacht wird, wenn
gegen den betreffenden Beamten das Abberufungsverfahren
eingeleitet ist; da wird der Staat die Besoldung des islell-
vertreters nur dann übernehmen, wenn das Abberufungsverfahren

sich nachträglich als unbegründet herausstellt.
Der § 3 enthält zwei Bestimmungen, welche noch eines

kurzen Wortes bedürfen. Daß das Dekret auf 1. Juli 1878
in Kraft treten soll, ist selbstverständlich, weil auch das
Gesetz auf den nämlichen Zeitpunkt in Kraft tritt. Eine
Frage aber kann man hier aufwerfen, die Frage nämlich,
ob man nicht besser thäte, die sämmtlichen ausführenden
Dekrete zum Amlsschreihergesetz auf ein oder zwei Jahre
provisorisch in Kraft zu setzen, um dann nach Ablauf dieser

Zeit sie, gestützt auf die gemachten Erfahrungen, definitiv zu
berathen. Man hielt indessen dafür, es solle in den Dekreten nicht
ausdrücklich gesagt werden, daß sie nur provisorisch in Kraft
treten, weil sonst beim Volk die Meinung entstehen könnte,
man wolle blos einen provisorischen Zustand schaffen. Dabei
versteht es sich von selbst, daß, wenn die Dekrete sich nicht
bewähren sollten, der Große Rath zu jeder Zeit darauf
zurückkommen kann, um die gemachten Erfahrungen zu be-

nützen. Dies gilt namentlich von dem Dekrete, welches den

Sportelntarif enthält.
Im § 3 wird serner bestimmt, daß auf den 1. Juli

1878 das Dekret über die Besoldung der Amtsschreiber und
Gerichtsschreiber vom 2. April 1875 aufgehoben werde.
Dieses Dekret hat gewisse Besoldungszulagcn vorgesehen,
welche schon bisher einzelnen dieser Beamten zugeflossen sind.
Diese Zulagen müssen nun natürlich wegfallen.

Ich schieße, indem ich Namens des Regierungsrathes

beantrage, Sie möchten das vorliegende Dekret in seinem

ganzen Inhalt genehmigen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nach dem

einläßlichen Bericht des Herrn Vorredners bleibt mir nur
wenig zu sagen übrig. Die Kommission ist sowohl mit der

Klassifikation als auch mit den Ansätzen vollständig
einverstanden. Außer den Motiven, welche der Herr Berichterstatter

des Regiernngsralhes angeführt hat, lag für die

Kommission ein Hauptgrund zur Annahme der Besoldnngs-
maxima in dem Umstand, daß die betreffenden Beamten im
Besitze eines Notar- oder Fürsprecherpateutes sein müssen,
und daß der 8 5 des Gesetzes ihnen eine ganz bedeutende

Verantwortlichkeit auflegt.

Das Dekret wird vom Großen Rathe ohne Einsprache
genehmigt.

Strafnachlaßgesilch

des Joh. Scheuner, Wirth zu Dreterswyl bei Rapperswyl,
am 8. März 1878 von den Assisen des vierten Gesworuen-
bezirks wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 20 Tagen
Gefangenschaft verurtheilt.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Teu scher, Justizdireklor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Ich habe den Eindruck gehabt, es sei der

Gesuchstellcr etwas hart bestraft worden, wenn man alle

Folgen des Urtheils zusammenrechnet, Civilentschädigung von
Fr. 2,400, ^ der Kosten und 20 Tage Gefangenschaft, und
berücksichtigt, daß das Geschwornengericht nur fahrlässige
Körperverletzung angenommen hat. Indessen habe ich geglaubt,
es liege nicht in der Stellung der Justizdirektion, auf
Begnadigung anzutragen, weil man sich damit auf den schwankenden

Boden materieller Kritik des Urtheils begeben würde.
Hingegen glaube ich schuldig zu sein, zu erklären, daß mir von
verschiedener höchst ehrenwerther Seite und auch von
Mitgliedern dieser Behörde, die den Verhältnissen näher stehen,

gesagt worden ist, es wären Gründe zur Nachsicht vorhanden.
Ich will es also Ihrem Ermessen überlassen, ob Sie mit
Rücksicht darauf vielleicht theilweisen, oder gänzlichen Nachlaß
gewähren wollen.

v. Känel. Ich erlaube mir, in Abweichung von dem

Antrag des Regiernngsralhes, das Gesuch zur Willfahr zu
empfehlen. Ich bemerke zum voraus, daß ich Vertheidiger
des Scheuner gewesen bin, und man mir vielleicht vorwerfen
möchte, ich sei nicht in ganz unbefangener Stellung. Indessen
kenne ich auch vermöge dessen den Fall sehr gut und füge
bei, daß ich auch den Petenten seit Jahren kenne, und zwar
als einen durchaus friedliebenden und ehrenhaften Bürger.
Während Scheuner bereits im Bette ist, entsteht ziemlich
arger Streit in seiner Wirthschaft. Seine Frau ruft ihn;
er steht auf, kleidet sich an und tritt in's Gastzimmer. Dort
sieht er ein Individuum, von dem er glaubt, es sei Theil-
nehmer am Streit, das übrigens sonst schon als händelsüchtig
bekannt ist. Er ergreift den Mann, um ihn an seinen Platz
zu weisen. Zufällig fällt dieser dabei um, bricht die
Kniescheibe und ist in Folge dessen längere Zeit arbeitsunfähig
gewesen. Ich glaube, unter diesen Umständen verdiene
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Scheuner Berücksichtigung und Erlaß der Gefangeuschafts- Herr Präsident. Ich gebe noch Kenntniß von einer
strafe, die ihn mehr schmerzt, als die Geldentschädigung. Zuschrift des I Röthli sb erger im Spiegel zu Amsol-

dingen. Derselbe hat gegen ein Urtheil des Appellations-
Ävchlmmung. Kassationshofes eine Beschwerde an den Großen Rath

Für Willfahr 73 Stimmen, gerichtet, die gegenwärtig bei der Bitlschriftenkommission liegt.

„ Abschlag 25 „ Röthlisberger erklärt nun aber, er ziehe die Beschwerde zurück,
aus Gründen, die er anführt.

Dekretsentwurf
betreffend

Fostrelimmg der hintern Wthi non der Kirihgemeindr Rüeggisberg

nnd Zutheilnng derselben an die Kirchgemeinde Thurnen.

Dieser Entwurf lautet:

Der Große Nath des Kantons Bern
in Anwendung des § 66, Lemma 2 der Staatsverfassung
und des Gesetzes vom 18. Januar 1874 über die Organisation

des Kirchenwesens,
auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:

1) Der bis jetzt zur Kirchgemeinde Rüeggisberg gehörende
Theil der Einwohnergemeinde Rüthi, die Hintere Rülhi
geheißen, wird von dieser Kirchgemeinde losgetrennt und der
Kirchgemeinde Thurnen zugetheilt.

2) Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist in die

Gesetzessammlung aufzunehmen.

Hart mann, Direktor des Gemeindewesens, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Es ist eine Vorstellung
au den Großen Rath eingelangt mit dem Gesuch, es möchte
die Einwohnergemeinde Rüthi im Amtsbezirk Seftigen in
kirchlicher Beziehung vollständig der Kirchgemeinde Rüthi
zugetheilt werden. Diese Einwohnergemeinde Rüthi mit einer
Bevölkerung von 560 Seelen ist zum größeren Theil, mit
470 Seelen, nach Thurnen, ein kleinerer aber, die Hintere
Rüthi, mit 90 Seelen nach Rüeggisberg kirchgenössig. Nun
hat sich das Bedürfniß schon lange kundgegeben, daß die

ganze Gemeinde nach Thurnen kirchgenössig werde. In
politischer Beziehung und in Beziehung auf die Cimlstands-
register gehört bereits die ganze Rüthi zur Kirchgemeinde
Thurnen und zum Wahlkreis Riggisberg Die betheiligten
Parteien, die Kirchgemeinden Rüeggisberg und Thurnen und
die Einwohnergemeinden Rüeggisberg und Rüthi sind über
die Sache angefragt worden, und darüber einig, und es liegt
hier ein bezüglicher, von allen Parteien unterschriebener Vertrag

vor. (Der Redner verliest die Bestimmungen desselben.)
Gestützt hierauf legt der Regierungsrath dem Großen Rathe
folgenden Dckretsentwurf vor: (Der Redner verliest
denselben; siehe oben.) Ich empfehle Ihnen dieses Dekret zur
Annahme.

Der Dekretsentwurf wird ohne Bemerkung genehmigt.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.

Der Redaktor :

Fr. Zuber.

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 24. April 1878.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

Nach dem Namens ausrufe sind 165 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 83, wovon mit Entschuldigung: die

Herren Abplanalp, Bähler, Bircher, Bohren, Brunner, Bürki,
Fahrni-Dnbois, Geiser, Heß, Karrer, Kummer in Bern, Leh-
mann-Cunier, Lenz, Nägeli, Renser in Lengnau, Nenfer in
Bözingen, Nitschard, Robert, Roth, Schwab, v. Werdt, Zum-
kehr; ohne Entschuldigung: die Herren Anken, Arn, Ban-

38
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gerter in Lpß,BangertcrinLangenthal. Botteron, Brand in
Vielbringen, Burren, Bütigkofer, Donzel, Eberhard, Engel, Eymann,
Faltet, Galli, Greppin, Gruber, v. Grünigen, Gugger, Häberli
in Ntünchenbuchsee, Haldemann, Heunemann, Herren in Nieder-
scherli,Hofstetter, Horustein, Hurni, Jaggi, Jndermühle, v. Känel,
Käsermann, Kiener, Kohti in Schwarzenburg, Leibundgut,
Linder, Mägli, Mauerhofer, Mischler in Wahlern, Olt, Racle,
Nieder in Muri, Reichenbach, Röthlisberger in Walkringen,
Schaad, Schatzmanu, Scheidegger, Schertenleib, Schmid Andr.
in Burgdorf, Schmid Rud. in Burgdorf, Schneider, Seßler,
Spahr, Stähli, Stämpfli in Bern, Stämpfli in Uetligen,
Stetiler in Lanperswyl, Steullel, Thonen in Neutigen,
Wieniger, Wirth, Wyß, Zumwald, Zürcher.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Durch Zuschriften vom 9. und 15. April erklären ihren
Austritt aus dem Großen Rathe die Herren

Sigri, Fürsprecher, in Erlach, und Adolf Lehmann in
Langnau.

Herr Notar Schwab, in Büren, erklärt durch
Zuschrift vom 5. Februar, daß er die auf ihn gefallene Wahl
zum Gerichtspräsidenten von Erlach nicht annehmen könne.

Wegen der bevorstehenden Jutegralerncuerung des Großen
Rathes und der Bezirksbehörden werden die Ersatzwahlen
verschoben.

Tagesordnung:

Uachsàention an das Gotthardbahimiiternehmeii.

(S. den Vortrag und die Anträge des Regicrungsrathcs
Nr. der Beilagen zum Tagblatt von 1878*).

Hart mann, Direktor der Eisenbahnen, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Der Regierungsrath hat Ihnen
in den beiden letzten Sessionen jeweilen über den Stand des

Gotthardbahuunternchmens Bericht geben lassen. Seither hat
der Bundesrath die um eine Nachsubveutiou angegangenen
Kantone und Eiseubahngesellschasten ersucht, sie möchten ihre
Beschlüsse bis längstens den 15. Mai nächsthiu fassen, und

zwar definitiv, indem die finanzielle Situation des
Unternehmens derart sei, daß, wenn die Angelegenheit nicht im
Juni von der Bundesversammlung geregelt werden könne,
die Rekonstruktion Gefahr laufe, zu scheitern.

Es hat sich nun der Regierungsrath fragen müssen, ob
es möglich sei, bis zu di-sem Zeitpunkt dem Bnndesralh eine

definitive Antwort zukommen zu lassen. Bern soll sich bei

Dieser Vortrag ist der Druckerei des Tagblattes nicht
zugestellt worden und konnte daher m den Beilagen zum
Tagblatte nicht erscheinen.

der Nachsubvention mit Fr. 600,000 betheiligen, sofern nämlich

die Bundessubvention beschlossen wird, die in dem Ver-
theiluugstableau auf Fr. 3,185,000 angesetzt ist. Nun liegt
eine Nachsubvention von Fr. 600,000 keinensalls in der

Kompetenz des Großen Rathes, der nur über eine Summe
bis auf Fr. 500,000 verfügen kann, und selbst dann wäre
seine Kompetenz noch fraglich, weil das Geschäft kein neues,
sondern nur die Erhöhung der bereits früher vom Kanton
bewilligten Million ist. Es ist aber in der jetzigen Periode
nicht mehr möglich, den Volksentscheid einzuholen, weil
gegenwärtig die letzte Session in derselben stattfindet, und im

künftigen Monat die Neuwahlen vorgenommen werden. Der
Regierungsrath hat nun gefunden, es sei nicht schicklich, daß
eine Behörde eine so wichtige Vorlage vorberathe und dem

Volke unterbreite, wenn der Volksentscheid erst während der

künftigen Verwaltungsperiode stattfinden kann, sondern man
solle dies anstandsgemäß der neuen Verwaltnngsperiode
überlassen. Ter Regierungsrath bedauert zwar sehr, daß ein
solcher Verschiebungsantrag gebracht werden muß; denn es ist
nicht zu verkennen, daß wenn Bern, der größte Kanton der

Schweiz, seine Nachsubvention jetzt hätte zusichern können,
dies einige Wirkung auf die übrigen betheiligten Kantone
gehabt hätte. Es hat sich zwar bis jetzt in den andern
Kantonen eine ziemliche Geneigtheit gezeigt, diese
Nachsubventionen zu geben, indem, so viel mir bekannt, bis jetzt blos

Zug und llri sich renitent erzeigt, die übrigen aber mehr
oder weniger die ihnen zugemutheten Subventionen zugesichert

haben. Ich denke jedoch, wenn auch Bern im gegenwärtigen
Momente sich nicht aussprcchen kann, so werden die Behörden
der künftigen Verwaltungsperiode die Sache so schnell an die

Hand nehmen, daß durch diese Zögerung das Unternehmen
doch keinen Schaden leidet.

Es hat sich nun noch gefragt, ob man diesen
Verschiebungsbeschluß unmotivirt fassen, oder ihn motiviren und in
den Motiven die Geneigtheit aussprechen wolle, sich bei dem

Unternehmen mit einer Nachsubveutiou zu betheiligen. Der
Regierungsrath hat sich zum letztern entschlossen und Ihnen
die Gründe dafür im Bericht angegeben. Man hat bei der

ersten dem Volke unterbreiteten und von ihm mit einer
ziemlichen Mehrheit angenommenen Subvention gefunden, es liege
das Unternehmen im Verkehrsinteresse sowohl Bern's, als der

Schweiz, und es sei daher Pflicht der dem Gotthard näher
liegenden Kantone, mit Unterstützungen beizubringen. Wenn
nun das Unternehmen nicht anders zu Stande gebracht
werden kann, als durch Nachsubventionen, und wenn diese

von den übrigen Betheiligten auch geleistet werden, wie man
es nun von Deutschland ganz sicher erwarten kaun, und wie
es auch von Italien und von den betheiligten beiden
Eisenbahngesellschaften und übrigen Kantonen der Schweiz zu
erwarten ist, so kann Bern nicht zurückbleiben, sofern nämlich
seine Interessen seither nicht gefährdet worden sind. Der
Große Rath darf daher ganz gut aussprechen, daß Bern sich

auch zu betheiligen habe, wenn er schon nicht im Falle ist,
heute darüber Beschluß zu fassen.

Fragen wir uns nun, ob der Stand des Unternehmens
sich so verändert habe, daß die Vortheile, die damals Bern
von demselben hat erlangen wollen, nicht mehr zu erreichen

sind, so müssen wir antworten, daß allerdings, wenn blos
das Luzernerprotokoll vorläge, die Interessen Bern's sehr

gefährdet wären, indem durch dieses Protokoll die direkte Linie
Luzern-Küßuacht-Jmmcnsec ist fallen gelassen worden. Die
Regierung hat sich aber, wie Sie aus dem Berichte ersehen,
die möglichste Mühe gegeben, diese Nachtheile auszugleichen,
und so glaube ich aussprcchen zu dürfen, daß Bern sich jetzt

gegenüber dem Gotthardunternehmen ungefähr in der gleichen

Lage befindet, wie damals, wo die erste Million erkannt
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worden ist. Gestützt hierauf hat der Regierungsrath gefunden,
mau sei es den andern Kantonen schuldig, auszusprechen,
man verschiebe nicht deshalb, weil man nichis geben wolle,
sondern weil man die Angelegenheit der neuen Periode
überlassen wolle, theile aber die Ansicht, daß sich Bern unter
sichernden Bedingungen auch nach den Verhältnissen bethätigen
müsse. Ich empfehle Ihnen den Antrag des Regierungsralhes
zur Genehmigung und füge nur noch bei, daß der Regierungsrath
auch einem Abänderungsantrag der Kommission beipflichtet,
wonach im zweiten Motiv statt „in weitgehendem Maße"
„thunlichst" gesetzt würde. Er glaubt zwar, daß man ganz
gut auch das Andere hätte sagen können; indessen mag die

Aenderung gegenüber den Milkontrahenten besser sein.

Marti, als Berichterstatter der Mehrheil der
Kommission. Die Kommission schließt sich den Anträgen des

Regierungsralhes an mit der einzigen Modifikation, die

Ihnen vom Herrn Berichterstalter des Regierungsralhes
soeben ist namhaft gemacht worden. Ihre Kommission hat
sich mit der Situation des Gotthardbahnunternehmens gar
nicht befaßt, und dieselbe weder in administrativer, noch
technischer, noch finanzieller Hinsicht untersucht. Ich kann Ihnen
also als Organ der Kommission hierüber gar nichts jagen.
Ich könnte Ihnen allerdings persönlich über diese Situation
Verschiedenes berichten, indem ich mich immer bestrebt habe,
in dieser wichtigen Frage auf dem Laufenden zu bleiben;
allein es hieße Wasser in's Meer tragen, im gegenwärtigen
Augenblick und bei diesem Anlaß weitere Worte darüber zu
verlieren. Die Frage ist seit ein bis zwei Jahren von
kompetenter Seite, und jüngst namentlich wieder in den Großen
Räthen von Zürich und Baselstadt so gründlich erörtert
worden, daß es nicht nöthig ist, heute, wo es sich nur darum
handelt, ob wir verschieben wollen oder nicht, darüber
einzutreten.

Es bleibt also nur noch übrig, darüber zu berichten,
erstens ob und warum die Verschiebung angezeigt ist, und
zweitens ob man die motivirte Verschiebung will, die Ihnen
der Regierungsralh vorschlägt, oder eine nicht motivirte.
Was die Frage der Verschiebung überhaupt betrifft, so kann
ich erklären, daß die Kommission darin einstimmig ist. Es
hat zwar ein Mitglied fernem Bedauern darüber Ausdruck
gegeben, daß die Frage nicht schon in dieser Sitzung hat
können materiell behandelt und erlevigt werden, und ich glaube
auch, wenn dies möglich gewesen wäre, so wäre die

Kommission, wenn nicht einstimmig, doch in ihrer großen Mehrheit

zu dem Schlüsse gelaugt, die Rachsuboention ohne Weiteres

zu bewilligen. Nichtsdestoweniger hat sie einstimmig gefunden,
es gehe nicht an, die Frage in dieser letzten Session zu
erledigen, und zwar wesentlich aus den vom Vertreter der

Eisenbahndireklion bereits genannten Gründen. Die
Nachsubventionssumme übersteigt die Kompetenz des Großen Rathes,
die nur bis auf Fr. 500,000 geht, und es ist somit gar
nicht mehr zu diskulireu, ob die Frage vor das Volk gehört,
oder nicht. Man hat allerdings einen Versuch gemacht, die

Sache in dieser Beziehung anders zu legen, so daß der Große
Rath dann die Freiheit gehabt hätte, sie ans seine

Verantwortlichkeit zu nehmen, àr sie gleichwohl dem Volke zu
unterbreiten. Man hat nämlich der Gemeinde Bern, die sich

bereits bei der ersten Subvention betheiligt hatte, zumuthen
wollen, sich auch bei der Nachsubvention mit Fr. 100,000
zu betheiligen. Es wäre dann die verlangte Nachsubvenlion
auf Fr. 500,000 reduzirt gewesen, und wenn vielleicht noch

die Jura Bern-Luzernbahn Fr. 20,000 oder 50,000
übernommen hätte, so wäre der Rest vollständig in der Kompetenz
des Großen Rathes gelegen, und es wäre dem zukünftigen
Großen Rathe die Freiheit gewahrt geblieben, die Sache auf

seine Verantwortlichkeit zu nehmen, indem man sich nämlich
nicht verhehlen darf, daß die Frage einer neuen Gotthard-
subvention in der Volksabstimmung möglicherweise ans einige
Schwierigkeiten stoßen könnte, wenn sich wenigstens eine Op-
posiîion, die wir zwar prinzipiell bis jetzt noch nicht formirt
sehen, dagegen erheben würde. Es hat nun aber die Gemeinde
Bern, oder wenigstens die vorberathenden Behörden derselben,
der Gemeinderalh, und wenn ich nicht irre, auch der große
Stadtralh, jede weitere Betheiligung rundweg abgelehnt, und
in Folge dessen ist der Staat, beziehungsweise die Regierung
nicht mehr in der Lage, an andern Orten sich nach Reduktion
dieser Fr. 600,000 umzuschauen.

Nun aber ist auch die andere Frage von Wichtigkeit,
ob, selbst wenn die Summe Fr. 500,000 nicht überstiegen
hätte, man die Angelegenheit der Volksabstimmung hätte
entziehen können. Hierüber hat Ihnen Herr Regierungsrath
Hartmann die Meinung geäußert, da die Angelegenheit
mit der früher vom Volke genehmigten Subvention zusammenhange,

so dürfte sich der Große Rath von vornherein auf
den Standpunkt stellen, es müsse auch jede weitergehende
Subvention, wenn sie auch nur Fr. 1 oder 200,000 betrage,
dem Volke vorgelegt werden. Ich theile nun diese Ansicht
nicht; denn ich glaube, daß unter durchaus veränderten
Verhältnissen der Große Rath keinen Anstand genommen haben
würde, eine mäßige Summe unter seiner Verantwortlichkeit
zu bewilligen. Das aber kann man sich nicht verhehlen,
daß die Verhältnisse der Gotthardbahn sich derart verändert
haben, daß das ursprüngliche Programm nicht mehr
ausgeführt werden kann, sondern wesentlich reduzirt werden
muß, und dieses neue Programm nicht mehr mit demjenigen
stimmt, worauf gestützt die frühere Subvention bewilligt
worden ist, daher es sich fragen kann, ob, wenn dieses redu-
zirte Programm ursprünglich vorgelegen wäre, der Staat,
beziehungsweise die Behörden und das Volk die frühere
Subvention bewilligt hätten. Unter diesen Umständen ist es also
nicht nur angezeigt, sondern hat der Große Rath durchaus
nicht mehr die freie Wahl, ob er die Sache dem Volke
unterbreiten will oder nicht, sondern die Kommission ist einstimmig
darüber, und sicher wird auch im Großen Rathe keine

abweichende Ansicht geäußert werden, daß sie vor das Volk muß.

In Bezug auf die Form des Verschiebungsbeschlusses
muß ich noch nachholen, was Herr Regierungsrath Hartmann
bereits angedeutet hat, daß es nämlich auch deshalb nicht
angezeigt wäre, wenn der Große Rath bereits jetzt über die

Frage entscheiden wollte, weil in diesem Falle die Kommission
längere Zeit. jedenfalls mehrere Tage hätte in Anspruch
nehmen müssen, um die Frage materiell zu untersuchen und
dem Großen Rathe gründliche Auskunft über die gegenwärtige
Sachlage geben zu können. Da nun aber der Große Rath
in seiner letzten Session versammelt ist, so hätte die Sache
wahrscheinlich auf die nächste Woche verschoben werden müssen,
und da acht Tage nachher die Wahlen kommen, und die

Abfassung, der Druck und die Verbreitung der Botschaft drei
bis vier Wochen weggenommen hätten, die gegenwärtige Amts-
Vauer des Großen Rathes aber mit dem 31. Mai abläuft,
so hätte die Volksabstimmung nicht mehr in diesen Termin
hineingebracht werden können. Sobald man also darüber einig
ist, daß die Frage vor das Volk gehört, so ist die nothwendige
Folge die, daß man auch darüber einig wird, die Sache dem

zukünftigen Großen Rathe vorzubehalten. Ich glaube auch,

daß der zukünftige Große Rath mit viel mehr Vertrauen
einen entsprechenden Beschluß wird fassen können; denn unter
der Herrschaft des gegenwärtigen würden die Chancen für
Annahme durch das Volk viel geringer sein, zumal man sich

darüber gar keine Illusionen machen kann, daß nicht nur die

erste Million, an die noch Fr. 540,000 einzuzahlen sind,



152 (24. April 1878.)

sondern auch die Nachsubvention von Fr. 600,000 als
Subvention à toväs porcins müssen angesehen weiden, die jedenfalls

nie, weder in Kapital, noch Zinsen, wieder in die

Staatskasse zurückfließen werden.

Ich komme nun zu der zweiten Frage, ob es angezeigt
ist, einen motivirlen Verschiebuugsbeschluß zn fassen, und zwar
so, daß man die Angelegenheit in wohlwollendem Sinne
verschiebt und dem zukünftigen Großen Rathe, beziehungsweise

schon jetzt dem Volke die Ansicht des gegenwärtigen
Großen Rathes vorlegt, es liegen die Verhältnisse so, daß

ja freilich diese Subvention müsse geleistet werden. In Bezug

auf diese Motive nun hat sich in der Kommission eine

Minderheil geltend gemacht, von der ich nicht weiß, ob sie

sich auch hier im Großen Rathe Ausdruck verschaffen wird.
Diese Ansicht ist in erster Linie dahin gegangen, man
solle die ganze Motivirung streichen, eventuell in dem Sinne
mildern, daß doch der Staat nicht schon jetzt eine Pflicht
anerkenne, in Folge wovon die Sache nicht mehr intakt den

zukünftigen Behörden könnte zugewiesen werden. Es haben
sich diese Abändernngsanträge auf Alinea 3 und 4 des Be
schlussescntwurfs bezogen. Im dritten ist gesagt, es habe der
Staat durch die getroffenen Vereinbarungen gegenüber der

Gotthardbahn seine Interessen in weitgehendem Maße
gewahrt. In dieser Beziehung haben sich Mehrheit und Minderheit

dahin verständigt, statt dessen zn sagen „thunlichst
gewahrt", ein Ausdruck, der nach meinem Dafürhalten richtiger
ist, indem man gemacht hat, was man konnte, aber nicht
mehr, und indem man, wenn es angegangen wäre, noch

mehr angestrebt und seine finanziellen Interessen noch mehr
zu wahren gesucht hätte.

Was das weitere Motiv anbetrifft: „daß es daher Pflicht
des Staates ist, unter sichernden Bedingungen sich bei der
Rekonstruktion des Unternehmens mit einer ferneren
Subvention zu betheiligen", so hat die'Minderheit dieser Fassung
eine andere gegenübergestellt, dahin gehend: „daß es daher
angezeigt ist, die Frage zu untersuchen, ob es Pflicht des

Staates sei u. s. w." Sie hat also die Frage vollständig
offen halten wollen, wogegen die große Mehrheit der
Kommission zu dem Resultate gekommen ist: Nein, wir wollen
in dieser oder einer andern Form direkt sagen, was der
gegenwärtige Große Rath von der Sache denkt.

Die Motive, warum die Mehrheit wünscht, daß Sie
sich dieser Motivirung anschließen, sind durchaus nicht etwa
darin zu suchen, daß man dem nächsten Großen Rathe bereits
eine Direktion geben möchte. Wir möchten dies einerseits
nicht thun, und andererseits wäre es schon darum nnthunlich,
weil der nächste Große Rath möglicherweise so zusammengesetzt

sein kann, daß er die Sache ganz anders legt, gerade
weil der gegenwärtige sie so gelegt hat. Dagegen ist nicht
zu verhehlen, daß durch einen solchen Ausspruch der obersten
bernischen Landesbehörde ein moralischer Effekt hervorgebracht
wird, der möglicherweise für die Rekonstruktion von wesentlicher

Bedeutung sein kann. Darüber ist man einig, daß eine

Rekonstruktion des Gotlhardbahnnnternehmens auf den Grundlagen

des sogenannten Lnzernerprotokolls, ans denen sie

gegenwärtig angestrebt wird, nicht möglich ist ohne Mitbetheiligung

des Kantons Bern. In finanzieller Beziehung ist

zwar diese Betheiligung mit Fr. 600,000 nicht so enorm,
daß die Gesellschaft, beziehungsweise die andern Interessenten
dieses Defizit auf einer Summe von 40 Millionen, wie sie

vorliegt, nicht auf irgend eine andere Art decken könnten.
Allein es dürfte ein ablehnender Beschluß des Kantons Bern
auf Abstimmungeu anderer Kantone einen sehr nachtheiligen
Einfluß ausüben, namentlich aber auf den Entscheid in der
Bundesversammlung, ^ie wissen, daß die Gesellschaft,
beziehungsweise auch der Bundesrath sich nicht mehr anders zu

helfen wissen, als indem sie eine Bundessubvention beantragen
und durchzubringcn suchen. Dazu bedarf es aber in der

Bundesversammlung bereits der Mitwirkung der weitaus
größern Zahl der bernischen Mi glieder. Ich weiß zwar nicht,
ob diese große Majorität, oder vielleicht Einstimmigkeit
gefunden wird; immerhin glaube ich, daß bei der Mehrheit
günstige Dispositionen sind, von Bundeswegen unter gewissen

Bedingungen zu helfen. Es könnte aber, wie gesagt, die Sache
in der Bundesversammlung bereits von bernischer Seite aus
verunmöglicht werden, und da die Bundessubvention wenigstens
nach meinem Dafürhalten die Volksabstimmung passiren muß,
wenn diese darüber angerufen wird, so versteht es sich von
selbst, daß Bern bei der dereinstigen Volksabstimmung voll
und ganz Ja sagen muß, da es wnst bei den üblen
Dispositionen der West - und Ostschweiz unmöglich sein wird die

Sache beim Schweizervolk durchzudrängen.
Nun haben wir uns angesichts dieser Sachlage lediglich

zu fragen, ob wir ein Interesse haben, einen moralischen
Einfluß auf die ganze Rekonstruktion in der Phase, in der
sie sich befindet, auszuüben. Die Gotchardbahngesellschaft und
der Bundcsrath werden noch Mühe genug haben, die

Rekonstruktion auf dieser Basis zn Stande zu bringen. Bern
muß also in dieser Sache ein Zeichen thun; und es fragt
sich: Soll dieses Zeichen gethan werden, indem man in einem

wohlwollenden und günstigen Sinne verschiebt, oder wollen
wir uns ganz kalt und ablehnend gegenüber der Frage
verhalten? Nun hat sich in dieser Beziehung die große Mehrheit

der Kommission auf den Boden gestellt, daß wir aus
allgemein politischen und patriotischen, wie auch aus besondern
finanziellen und eisenbahnpolitischen Gründen eine
wohlwollende Stellung einnehmen sollen. Nachdem man vor einigen
Jahren dieses Unternehmen als eine große patriotische That
gegründet und erklärt hat, es sei ein gemeinnütziges Werk,
bei dem eine große Summe schweizerischer Interessen betheiligt
sei, können wir heute nicht das Gegentheil sagen. Es haben
sich verschiedene Verhältnisse der Gotthardbahn bedeutend

alterirt; allein in dieser Beziehung hat sich die Sachlage nicht
verändert, so daß heule noch wie damals die Gotthardbahn
ein großes gemeinnütziges Werk ist, an dessen Zustandekommen
mitzuwirken unserer Ansicht nach Pflicht der schweizerischen

Patrioten ist, wenn wenigstens nicht besondere Interessen
dadurch in einer Weise geschädigt werden, die eine solche Hülfe
verunmöglichen würde.

Nun hat aber der Kanton Bern noch ein besonderes,
sehr wesentliches Interesse daran, daß die Rekonstruktion zu
Stande kommt. Er hat, um einen Anschluß an den Gott-
hard, diesen großen und wichtigen Alpenpaß, zn erreichen,
die Bern-Luzernbahn angekauft, die nach den getroffenen
Vereinbarungen in Luzern den direkten Anschluß an die Gott-
hardlinie, zwar vorläufig noch nicht auf der direkten Linie
Jmmensee-Luzern, aber auf der gegenwärtigen Linie nach

Jmmeusee bekommen soll Wir versprechen uns von diesem

Anschluß einen außerordentlichen finanziellen Gewinn auf den

Einnahmen der Bern Luzernbahn und haben also ein
Interesse daran, daß die Rekonstruktion sobald als möglich
stattfindet, indem die finanziellen Verhältnisse der Bern-
Luzernbahn derart sind, daß der Staat wenigstens noch einige
Jahre lang jährliche Defizite ans ihrem Betrieb zn decken

haben wird, bezüglich deren er sich nicht anders wird erholen
können, als wenn einmal diese Bahn durch den direkten
Anschluß an den Gotthard zu einer größeren internationalen
Linie geworden ist.

Ein ferneres Interesse an dem Bau der Gotthardbahn
haben wir darin, daß wir schon nahezu eine halbe Million
für sie ausgegeben haben, und es nicht verständig wäre, soviel
für ein Unternehmen zu verwenden, das gleichwohl nicht zu
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Stande kommt, sondern man lieber, um dieses große Ziel
zu erreichen, noch die andere halbe Million, beziehungsweise
auch die neue Subvention von Fr. 600,000 geben wird,
indem, finanziell gerechnet, man auch den Zins davon, nicht
direkt, aber indirekt, beziehen wird.

Ich könnte Ihnen noch verschiedene andere, auch politische
Gründe angeben zur Rechtfertigung der Nachsubventionen,
ohne welche die Rekonstruktion nicht zu Stande kommen kann;
ich denke aber, die angebrachten Gründe werden vollständig
genügen, um Ihnen den Standpunkt der Mehrheit der
Kommission klar zu machen. Ich weiß nun nicht, ob die Minderheit,

mit deren wir im Grunde durchaus nicht große
Differenzen haben, beabsichtigt, spezielle Anträge zu begründen. In
diesem Falle müßte ich mir unter Umständen vorbehalten,
den Standpunkt der Mehrheil noch näher auseinanderzusetzen.

Steiner, als Berichterstatter der Minderheit der
Kommission. Es ist bereits von den beiden Vorrednern
erwähnt worden, daß im Schooße der Kommission sich eine

Minderheit geltend gemacht hat. Ich erlaube mir hier die

Minderheitsansicht zu reproduziern. Wir waren einstimmig
in Bezug auf das Dispositiv des Beschlusses, daß die

Angelegenheit auf die künftige Verwallungsperiode verschoben
werden solle, da es nicht der Fall sei, am Schluß einer
Periode einen so wichtigen Entscheid zu fassen, während das
Volk erst nach den Neuwahlen darüber abstimmen könnte.
Darüber herrscht also kein Widerspruch.

Dagegen scheint cs mir nicht angezeigt, daß man die

Erwägungen in der Form beschließe, wie sie im
Dekretentwurf vorliegen. Wenn wir es dem kommenden Großen
Rathe überlassen, den definitiven Beschluß über die Subvention

von Fr. 600,000 an die Gotthardbahn zu fassen, so

sollen wir es dieser Behörde auch überlassen, ihre Motive
auszuwählen. Es scheint mir, es sei nicht am Platze, daß
wir durch die Motivirung eines Verschiebungsbeschlusses der
kommenden Behörde bereits die Hände binden. Zwar hat
der Berichterstatter der Kommission gesagt, es wäre ein
solcher Beschluß nicht bindend für den künftigen Großen
Rath. Dies ist allerdings richtig, allein ist es bei dieser
Sachlage nicht rathsamer, von jeder Motivirung zu abstra-
hiren und einfach zu erklären, man wolle in diesem Augenblick

keinen Beschluß fassen, sondern der kommenden Behörde
freie Hand lassen?

Wenn ich diesen Einspruch erhebe, so soll damit keineswegs

gesagt sein, daß ich das Gewicht der Gründe nicht
erkenne, welche in materieller Beziehung geltend gemacht
worden sind. Ich gebe zu. daß gewichtige Gründe dafür
vorhanden sein mögen, um dem kommenden Großen Rathe
die Subvention zu empfehlen. Es find in dieser Frage große
Interessen im Spiele und wenn ich Mitglied des nächsten

Großen Rathes sein würde, was ich nicht suche, so will ich

nicht sagen, daß ich gegen die Subventionirung sein würde.
Indessen wünsche ich noch Zeit, um die Frage näher zu
untersuchen.

Wenn wir die Motivirung annehmen, so scheint es,
als wolle man dem Bunde eine Zusage ertheilen, ohne daß
es das Volk merke. In der dritten Erwägung heißt es

ausdrücklich, daß es Pflicht des Staates sei, unter sichernden

Bedingungen sich bei der Rekonstruktion des Unternehmens
mit einer ferneren Subvention zu betheiligen. Dieser starke
Ausdruck „es ist Pflicht des Staates" hat mich gestoßen.
Wie können wir erklären, die Subventionirung des

Unternehmens sei Pflicht des Staates, und dann doch die Sub-
vention nicht beschließen?

Ich habe bereits erwähnt, ein Beschluß mit solcher Mo-

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

tivirung könne nicht absolut bindend sein für den künftigen
Großen Rath. Das hat mir aber einen Vorgang in
Erinnerung gerufen, der höchst bezeichnend ist. Im großen
Eiseubahndekrete über die Jurabahn vom 2. Februar 1867
heißt es im Eingang: „Der Große Rath des Kantons
Bern, in Vollziehung eines Großrathsbeschlusses vom 19.
April 1866, beschließt." Was war das für ein Beschluß
vom 19. April 1866? Es war ein Verschiebungsdekrer,
das, wie ein Ei dem andern, dem heutigen gleicht. Den
Beschluß von 1866 suchen Sie vergebens in der Sammlung
der Gesetze und Dekrete. Im Protokoll wird er zu finden
sein und auch im Tagblatt des Großen Rathes von 1866
steht er auf Seite 253. Dort ist der Beschluß in Form
einer Ordnungsmotion angeführt und wir lesen da: „Der
Große Rath des Kantons Bern, in Erwägung, daß die

Erstellung von Eisenbahnen im Jura im Interesse des Kantons

liegt; daß es Pflicht des Staates ist, an diesem
Unternehmen nach Maßgabe seiner Kräfte sich zu betheiligen;
daß, um die Ausführung zu ermöglichen, vor Allem auch
die zunächst betheiligten Gemeinden sich anzustrengen haben;
daß es jedoch im gegenwärtigen Zeitpunkt angemessen erscheint,
der nächsten gesetzgebenden Behörde in Betreff der Art und
Weise der Ausführung nicht vorzugreifen, beschließt: Die
Behandlung des Gegenstandes wird auf die nächste

Verwaltungsperiode verschoben." Also alles ganz wie der

heutige Beschluß. Die Situation war auch die gleiche wie
heute: Am 19. April 1866 war der Zeitpunkt ebenfalls
nahe, wo der Große Rath wieder neugewählt werden sollte;
da wollte man nicht einen so weittragenden Beschluß fassen,

sondern man verschob die ganze Angelegenheit, erkannte es
dabei aber als Pflicht des Staates, sich an dem Unternehmen
zu betheiligen. Als dann die große mehrtägige Berathung
über die Angelegenheit stattfand, sagte man, der Große Rath
habe gebundene Hände; denn sein Vorgänger habe es bereits
als Pflicht des Staates anerkannt, die Jurabahn auszuführen.
So wird man auch im kommenden Großen Rathe sprechen.

Diese Bemerkungen betreffen rein die formelle Seite der
Frage. Auf die materielle Seite will ich keineswegs
eintreten. Doch ist zu bemerken, daß in andern Kantonen, und

zwar nicht in gotthardfeindlichen, gewichtige Bedenken gegen
die Art der Rekonstruktion des Unternehmens geltend gemacht
worden sind. Erlauben Sie mir diesfalls einige Andeutungen.
Ich mache diese Bemerkungen nicht zu den meinigeu; ich

mache sie nur, lim die Wichtigkeit des Beschlusses an den

Tag zu legen, den wir heute fassen sollen.
Vor Allem wird es uns nahe liegen, den Stand unserer

Finanzen zu prüfen. Ich will die Finanzlage nicht näher
ausmalen. Wir haben aber längstens anerkannt, daß wir
Ordnung in unsern Finanzen schaffen müssen. Wenn es sich

aber darum handelt, mit dieser Ordnung zu beginnen, so

sagt man immer: Später, später wollen wir die Sache an
die Hand nehmen. Wenn wir heute so leicht den Beschluß
fassen und die Pflicht zur Subvention anerkennen, so stimmt
dies nicht überein mit diesen Bestrebungen, Ordnung in den

Finanzen zu schaffen.
Ein zweiter Punkt, der in andern Großen Räthen erwähnt

worden ist, ist der, daß die Leitung des Gotthardbahnunter-
nehmens ganz die gleiche bleibt wie bisher. Ich will mich
heute wohl hüten, in die bittern Bemerkungen gerechtfertigten
Unwillens auszubrechen, wie sie in andern Großen Räthen
ausgesprochen worden sind. Ich will dies um so weniger thun
auf die Nachricht von dem Tode eines Mitgliedes der Gott-
hardbahndirektion hin, welches lange Jahre in den bernischen
Behörden gesessen ist. Ich will da den Grundsatz befolgen,
daß man von den Todten nichts als Gutes sagen solle.
Das aber ist zu bemerken, daß die Oberleitung die gleiche

39
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bleibt. Die Schweiz Hat nicht Ehre eingelegt mit der Leitung
des Gotthardbahnunternehmens, weder gegenüber sich selbst,

noch gegenüber dem Ausland.
Ein dritter Punkt ist der, daß Sachverständige — ich

bin weit entfernt, mich zu solchen zählen - das Gefühl
haben und bestimmt behaupten, es werde dieses Abkommen
den Abschluß des Unternehmens noch nicht herbeiführen; es

werde noch viel mehr brauchen, bis das Gotthardunlcrnehmen
zu Ende geführt sei. Auch dieser Punkt ist geeignet, daß
der Große. Nath. wenn er eine Subvention endlich erkennt,

wohl überlege, was er thut. Die letzte Frage betrifft die

der Erhaltung der schweizerischen Unabhängigkeil; bisher, so

sagt man, haben fremde Privaten ihre Gelder in schweizerische

Unternehmen geworfen und sie meist verloren; jetzt aber

seien es mächtige Staaten. Es haben gute Patrioten eine

große Gefahr erblickt in der Art und Weise, wie man mit
den fremden Staaten sich über die Ausführung des

Unternehmens verständigt hat. Wir sind für die Ausführung
dieses Felsenthores zum Thorwächter bestellt. Wie lange werden

wir diesen Posten frei verwalten können? Es ist in
andern Großen Räthen ein schmerzliches tinis UsIvvtiW
ausgerufen worden bei Anlaß der Behandlung der Gollhardbahn
frage. Kompetente Männer haben gesagt, der Golthard
dürste vielleicht ein Markstein sein im Laufe der Jahrhunderte,
an dem die schweizerische Unabhängigkeit ihr Ziel erreichen
werde. Unten im Thale das stille Gelände, wo unsere Väter
zusammengetreten sind, um den Bund der schweizerischeil

Freiheit zu gründen, wo die Wiege der schweizerischen Selbst-
ständigkeit steht, und oben das Felsengewölbe, an dem man
seit Jahren gräbt und gräbt und das vielleicht zum Grabe
der schweizerischen Freiheit und Unabhängigkeit wird.

Ich gebe diese Bemerkungen in ihrem Werthe und
Unwerthe, und ich erkläre, daß für mich die Frage noch nicht

zum Abschluß gekommen ist. Es ist möglich, daß ich, durch
die Macht der Umstände gedrängt, selbst zur Subvention
stimmen werde. Heute aber berathen wir nicht die materielle
Seite der Frage, weil wir es mit einem Beschlusse formeller
Natur zu thun haben. Allein wird dieser Beschluß in der

vorliegenden Fassung angenommen, so wird man in der fol
genden Periode sagen, man habe materiell nichts mehr zu
berathen, weil die Sache bereits entschieden sei. Also keine

Berathung vorher, keine nachher, und dann tritt man gleichwohl
vor's Volk. Wird ein solches Verfahren geeignet sein, das

Zutrauen des Vâs wieder herzustellen?

Ich beantrage in erster Linie Streichung der

Erwägungen, in zweiter Linie möchte ich wenigstens das dritte
Motiv streichen. Sollte weder das eine noch das andere

belieben, so erlaube ich mir zur Salvirung meiner Person, die

Verwerfung des Dekretes zu beantragen.

Herr Berichterstatter der Mehrheit der Kommission.

Wenn Herr Steiner seine Rede in der Kommission
gehalten hätte, so wäre es möglich gewesen, daß die Mehrheit
und die Minderheit sich auf eine Fassung hätten verständigen
und einstimmig vor Sie hätten treten können. Als Vertreter
der Mehrheit der Kommisston kann ich sagen, daß ich keinen

großen Nachtheil darin erblickt haben würde, wenn man die

Motivirung gänzlich gestrichen hätte, und daß ich dazu hätte
stimmen können, ohne daß die Sachlage, wie sie jetzt vorliegt,
irgendwie geändert worden wäre. Nachdem nun aber die

Motivirung von der Regierung vorgeschlagen und von der

Mehrheit der Kommission aufgenommen worden ist, würde
ein ablehnender Beschluß des Großen Rathes allerdings einen

sehr nachtheiligen Effekt hervorbringen; denn man würde in
weitem Kreisen einen derartigen Beschluß nicht anders inter-
pretiren können, als der Kanton Bern erkenne die Pflicht

nicht an, das Gottharduutcrnehmen fernerhin zu subventiouiren.
Damit würde der gegenwärtige Große Rath eine weit größere
Verantwortlichkeit übernehmen als die, welche er übernimmt,
wenn er dieser ziemlich unschuldigen Motivirung, die keine

Tragweite hat, beistimmt. Herr Steiner weiß, daß in Bezug
aus das Maß der Subvention absolut kein Präjudiz geschaffen

wird; denn es ist nicht gesagt, wie viel gegeben werden
sott. Herr Steiner kann also im nächsten Großen Rathe,
in welchem er voraussichtlich noch einen größern Einfluß
ausüben wird als hier, den Antrag stellen, es sollen nur
noch Fr. 100,000 gegeben werden. Es heißt z. B. hier,
daß Alles, was der Staat thut, nur unter sichernden
Bedingungen geschehen soll; Herr Steiner kann auch bei der
Feststellung dieser Bedingungen mitwirken. Er kann also,
wenn die Sache zur Behandlung kommt, alle Gründe
vorbringen, die er heute bereits in die Diskussion geworfen hat, indem
er die Frage auf ein Gebiet gestellt hat, auf dem ich ihm
nicht nachfolgen will; denn über die Fragen, wie die Gott-
hardbahu verwaltet worden sei, ob sie die politische Sclbst-
ständigkeit der Schweiz gefährde u. s. w., haben wir uns
heute nicht auszusprechen. Es ist übrigens durchaus nicht
eine feststehende Thatsache, daß Niemand davon rede, die
Verwaltung zu reorganisiren. Dies ist indessen Sache des

Bundesrathes, und wir können überzeugt sein, daß der Bundesrath
Alles thun wird, was im Interesse des Unternehmens liegt.

Wenn nun der Eine oder der Andere Anstoß nehmen
sollte an dem Ausdruck „daß es Pflicht des Staates ist",
ein Ausdruck, der allerdings etwas weit geht, obschon es sich

da nur um eine moralische Pflicht handelt, durch die der
nächste Große Rath nicht gebunden ist, so habe ich nichts
dagegen, daß man diesen Passus anders redigire und z. B.
sage: „daß es im Interesse des Staates ist und seiner
Stellung angemessen erscheint." Im Interesse des Staates
liegt es offenbar, denn die Gollhardbahn wird einen
wohlthätigen Einfluß auf die Bern Luzernbahn ausüben. Es liegt
auch im Interesse des Staates mit Rücksicht auf die Postulate,
welche die Negierung gegenüber der Centralbahn gestellt hat.
Der Kanton Bern hat für den Fall, daß er sich nicht von
dem Unternehmen zurückziehe, sehr weitgehende Zugeständnisse
von der Centralbahn und von der Gotrhardbahn erhalten.
Wir können auch sagen, daß es der Stellung des Staates
angemessen sei. Es handelt sich da um die Stellung des

Kantons zum Bunde. Die Kantone Waadt, Wallis und auch
St. Gallen, Graubünden rc. mögen eine ganz berechtigte
Stellung einnehmen, wenn sie sagen, die Gollhardbahn stehe

außer ihren eigenen Alpenbahnbestrebungen, und daher seien

sie dagegen. Der Kanton Bern kann aber nicht so sprechen.
Es liegt vielmehr in der Stellung Bern's, in dieser Frage
an der Spitze zu marschiren. Ich glaube also, es würde
durch Annahme der Anträge des Herrn Steiner der Frage
in gegentheiliger Weise präjudizirt und ein Beschluß gesaßt
werden, welcher der Stellung des Kantons Bern nicht
angemessen wäre.

Liechti. Ich bin so frei, den Antrag des Herrn Steiner
zu unterstützen. Ich will keine Motivirung des heutigen
Beschlusses; denn die zukünftigen Behörden werden die Frage
untersuchen, ob es der Fall sei, eine Subvention zu geben.
Wenn man heute eine Motivirung ausspricht, so ist der
Sache vorgegriffen. Ich erinnere daran, daß, als wir seiner
Zeit die Gotthardbahn mit einer Million subventionirten, wir
dies gethan haben im Glauben, daß wir dann einen Anschluß
an dieselbe haben werden. Heute nun sagt man uns, mir
müssen eine neue Subvention von Fr. 600,000 geben, um
diesen Anschluß zu erhalten. Ich gebe zu, daß dieser Anschluß
Fp. 600,000 werth wäre, aber wir sind nicht überzeugt, daß
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diese neue Subvention genügen werde. Ich möchte die neue
Subvention von Fr. 600,000 nicht geben, ohne sicher zu sein,
daß wir dann auch wirklich einen Anschluß erhalten werden.

v. Büren. Ich hätte nicht geglaubt, daß die Frage
heute eine solche Verhandlung hervorrufen werde. Aber so

wie die Sache steht, müssen wir fragen: Wie stehen wir zu
den verschiedenen Anträgen, welche vorliegen? Wenn die

Frage ganz intakt wäre, so würde ich unbedingt zur
Streichung der sämmtlichen Motive stimmen; aber ich muß
mir sagen: Wir sind in der ganzen Sache bereis sehr weit
eugagirt und haben nicht freie Hand infolge dieser Vorgänge.
Wenn wir freie Hand hätten so wäre unsere Auffassung der

Gotthardbahnfragc vielleicht eine ganz andere. Ich erinnere
mich, daß zur Zeit, als es sich um die Subvcntionirung der

Golthardbahn Handelle, werthe Freunde von mir sagten, das
sei der Untergang der Schweiz, das Ende ihrer Selbst-
ständigkeit. Ich muß gestehen, daß ich dem Worte nicht
Glauben schenkte, sondern es ganz gerechtfertigt fand, daß die

beiheiligten Nachbarstaaten etwas zu diesem Werke beilragen.
Ich habe denn auch damals dafür gestimmt. Nach Dem, was
nun vorliegt, kann man Zweifel bekommen, ob man Recht
gethan hat, diesen Weg einzuschlagen.

Nun aber haben wir nicht mehr freie Hand, und es wäre

hart, jetzt zu sagen, wir wollen die Sache gehen lassen.

Vielleicht kommt einmal die Zeit, wo mau sagen wird, es

wäre besser gewesen, auch im April 1878 zu sagen, man
gebe nichts mehr, sondern wolle lieber das bereits Gegebene

zum Opfer bringen. Ich erwähne das deshalb, weil ich dafür
Halle, es sei die Frage eine außerordentlich wichtige, nicht

nur mit Rücksicht auf die Gotlhardbahn selber, sondern für
die Existenz der Schweiz. Wenn wir nun Hand bieten für
den Gotthard, so heißt dies um so mehr Sorge tragen zu
den Interessen der Schweiz. Da gilt es nicht mehr, mit
Schwindelworten und mit Phrasen zu Hantiren. Auch der

Gotthard ist krank geworden ob dem Schwindel. Das läßt
sich nicht läugnen, und wenn die Männer, die an der Spitze
gestanden sind, in solider Weise gearbeitet hätten, so wären
wir jetzt nicht, wo wir mit der finanziellen Kalamität des

Gotthard sind. Der Gotthard ist zur Börsenspekulation
geworden, und es wundert mich daher nicht, daß er krank

geworden ist.
Wenn ich nun sage, wir seien nicht mehr frei, so frage

ich, welchen Beschluß wir heute fassen sollen. Für den

Antrag des Herrn Steiner läßt sich Manches sagen. Man wirft
aber ein, es würde die Streichung der Motive, wie sie nun
einmal vorliegen, in den andern Kantonen einen schlimmen
Effekt machen. Gegen den Antrag des Herrn Marti, zu sagen,

„es liege im Interesse des Kantons", muß ich mich entschieden

anssprechen. Da würde man sagen: Jetzt wollet Ihr Etwas
geben, weil es in Euerm Interesse liegt, daß die Entlebucher-
bahn etwas mehr eintrage. Wir sollen als Kanton Bern
auch Etwas beitragen und nicht nur mit Rücksicht auf die

Bern-Luzernbahn. Ich stelle daher den Antrag, zu sagen:
,;da es in der Stellung des Staates liegt."

Herr Be rich terstat t e r der Mehrheit der Kommission.
Ich schließe mich dem Antrage des Herrn v. Büren an, aber
ich will ihm doch bemerken, daß ich heute zum ersten Male
höre, es gebe nur Geldinteressen. Wenn ich das Wort
„Interesse" ausgesprochen habe, so habe ich angenommen, es sei

darin auch involvirt das patriotische Interesse. Wenn nun
aber Herr v. Büren glaubt, es gebe kein anderes als ein

Geldinteresse, so bin ich bereit, einfach zu sagen: „es ist der

Stellung des Staates angemessen."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich

kann mich dem Antrage des Herrn v. Büren ebenfalls
anschließen, zu sagen: „daß -es daher in der Stellung des
Staates liegt." Ich glaube zwar, man hätte das Wort Pflicht
gut stehen lassen können, ohne daß man sich deshalb etwas
vergeben hätte; indessen ist die Redaktion des Herrn v. Büren
vielleicht klüger.

Was die Bemerkungen des Herrn Steiner betrifft, so
erlaube ich mir darüber noch einige Worte. Er hat richtig
angeführt, daß zwei Motive des heutigen Antrages den
Motiven eines Beschlusses ähnlich sind, welchen der Große
Rath seiner Zeit in der Angelegenheit der Jurabahn gefaßt
hat. 1866 beschloß nämlich der Große Rath, die Frage der
Betheiligung des Staates bei den Jurabahnen auf die künstige
Verwaltungsperiode zu verschieben. Hier liegt nun allerdings
ein ähnliches Verhältniß vor; nur ist es da eher noch viel
mehr angezeigt, daß der Große Rath erkläre, er könne das
Unternehmen nicht fallen lassen, weil er bei demselben sich
bereits in hohem Maße betheiligt habe. Es liegt also da
bereits ein Faktum vor, während damals die Behörden sich

noch nicht ausgesprochen halten. Ich glaube daher auch, es

dürfe die Motivirung nicht weggelassen werden; denn es würde
dies einen üblen Eindruck auf die übrigen Mitbeteiligten
und auf den Bund machen. Man würde einen solchen
Beschluß so auslegen, als ob der Kanton Bern sich vom Gotthard

lostrennen und mit den West- und Ostkantonen
gemeinschaftliche Sache machen wollte.

Kilian. Anstatt zu sagen, daß es in der Stellung
des Staates liege, möchte ich lieber sagen, „daß es daher in
der Stellung des Kantons Berit liege". Ich stelle diesen
Antrag.

Die Berichterstatter stimmen diesem Antrage bei;
ebenso Herr v. Büren.

A b st i m m u n g.

1. Die zugegebenen Redaktionsveränderungen in den
Motiven 2 und 3 werden als angenommen angesehen.

2. Für Beibehaltung des Motivs 3 Mehrheit.
Für Streichung desselben nach dem

Antrage Steiner Minderheit.
3. Für Aufnahme einer Motivirung Mehrheit.
Dagegen nach dem Antrage Steiner Minderheit.
4. Für den so modifizirten Beschluß 123 Stimmen.
Für Verwerfung desselben nach dem

Antrage Steiner 4 „

Herr Präsident. Unter tiefem persönlichem Leid ist
das Präsidium im Falle, Ihnen offizielle Anzeige zu machen

von dem gestern erfolgten Hinscheide des Herrn Weber,
Gotthardbahndirektors in Luzern. Wie mir mitgetheilt worden
ist, hat die Regierung, deren langjähriges Mitglied Herr
Weber war, bereits von sich aus eine Abordnung zum Be-
gräbniß bestimmt. Es scheint nun dem Büreau, es solle
angesichts der Stellung, welche der verehrte Verstorbene
eingenommen, und angesichts der eminenten Verdienste, die er
sich um unser Gemeinwesen erworben hat, auch der Große
Rath eine Abordnung senden, um einerseits dem Verblichenen
die letzte Ehre zu erweisen und anderseits den Angehörigen
das tiefe Beileid des ganzen Landes zu bezeugen. In der

Voraussicht, daß Sie mit diesen: Antrag einverstanden sind,
wird vorgeschlagen, die Abordnung des Großen Rathes aus
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zwei Mitgliedern bestehen zu lassen und dafür zu bezeichnen es müssen in jedem einzelnen Falle die Betheiligten angehört

Herrn Vogel in Wangen, tangjährigen Freund und Kollegen werden.
des Verstorbenen, und Jolissaint, gegenwärtigen Vicepräsidenlen
des Großen Rathes. Genehmigt.

Die Vorschläge des Herrn Präsidenten werden genehmigt.

Nortrag betreffend Verschmelzung kleiner Cinwohnergemcindrn.

(Siehe Beilagen zum Tagblatt pro 1878, Nr. ?*)

Hartmann, Direktor des Gemeindewesens, als
Berichterstatter des Negierungsrathes. Der Große Rath hat in
seiner Sitzung vom 36. November 1874 ein Postulat erheblich

erklärt, welches lautet: „Der Regierungsrath wird
eingeladen, in geeigneten Fällen auf eine Verschmelzung kleinerer

Einwohnergemeinden hinzuwirken und dies insbesondere bei

den Gemeinden der Kirchgemeinde Kurzenberg anzuregen."
Dieses Postulat ist der Direktion des Gemeindewesens zur
Begutachtung zugewiesen worden, und es hat mein Vorgänger,
Herr Regierungsrath Frossard, die nöthigen Anordnungen
getroffen, um ihm Geltung zu verschaffen. Wie Sie aus
dem gedruckt ausgetheilten Vortrag entnehmen, hat die

Direktion des Gemeindewesens Berichte bei den Negierungs-
statthaltern eingeholt, ob solche Verschmelzungen stattfinden
können und wo. Das Ergebniß dieser Berichte ist ebenfalls
im Vortrag enthalten. Nach Zusammenstellung des Ergebnisses

hat die Direktion des Gemeindewesens gefunden, es

könne eine solche Vereinigung, wie sie ursprünglich beabsichtigt

war, nämlich durch ein allgemeines Dekret, nicht zu Stande
gebracht, sondern es müsse jeder einzelne Fall besonders
behandelt werden. Die Vereinigungen bieten allerhand
Schwierigkeiten, und es ist unmöglich, Alles im gleichen Dekrete zu
vereinigen.

Die Direktion des Gemeindewesens hat bereits in einigen

Amtsbezirken solche Vereinigungen angestrebt, und es ist
namentlich eine solche im Gang in der Kirchgemeinde Koppigen.
Eine andere, die von den Letheiligten selbst gewünscht worden

ist, ist die von Bremgarten-Stadtgericht und Kirchlindach.
Ich empfehle den Antrag zur Annahme, der am Schluß des

Berichtes enthalten ist und der folgendermaßen lautet: (Der
Redner verliest diesen Antrag). Ich glaube, es sei nicht der

Fall, heute auf die einzelnen Projekte einzutreten. Es würde
dies allzuweit führen und eine längere unnütze Diskussion
veranlassen.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Das Postulat, welches citirt worden
ist, ist seiner Zeit bei Behandlung des Staatsverwaltungsberichtes

ausgestellt worden. Infolge dessen ist der Vortrag
der Direktion des Gemeiudewesens auch der
Staatswirthschaftskommission zur Begutachtung vorgelegt worden. Sie
erklärt sich mit diesem Berichte einverstanden. Sie ist
namentlich damit einverstanden, daß es nicht wohl zulässig sei,
die Verschmelzung durch ein einziges Dekret durchzuführen,
weil die Verhältnisse nicht überall gleich sind. Es war
übrigens nie die Meinung der Staatswirthschaftskommission,
daß man mit einem einzigen Dekrete 20 bis 30 Gemeinden
verschmelzen solle, sondern es ist schon damals gesagt worden,

*) Dieser Vortrag ist der Druckerei des Tagblattes nicht
zugekommen.

Beschwerde

des Franz Piquerez und des Alexis Bideaux gegen den
Entscheid des Regierungsrathes vom 22. März betreffend die

Gemeindewahlen von Bure vom 3. Februar.

Die Bittschriftenkommission trägt auf
Tagesordnung an.

Hartmann, Direktor des Gemeindewesens, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Es handelt sich um eine

Beschwerde zweier Einwohner von Bure, Amtsbezirk Pruntrm,
gegen einen Entscheid des Negierungsrathes, wonach er die

Gemeinderathswahlverhandlungen von Bure gegenüber einer
Beschwerde mehrerer Einwohner und in Bestätigung eines
erstinstanzlichen Entscheids des Regierungsstatthalters für gültig
erklärt hat. Die beiden Beschwerdeführer verlangen nun,
daß der Große Rath die Sache beurtheile und die Beschwerde

zu Recht erkenne. Dies ist aber schon an und für sich

unstatthaft deshalb, weil es in der Verfassung ausdrücklich heißt,
daß der Regicrungsralh in Administrativsachen die endlichen
Entscheide fasse. Die Beschwerde ist aber auch materiell
unbegründet. In Bure haben unter dreien Malen
Gemeindsversammlungen zur Neuwahl der Mitglieder des Gemeinderathes

stattgefunden. Eine erste Versammlung vom 2. Dezember
vorigen Jahres ist vom Regierungsstatthaller wegen verschiedener

Formfehler und Unregelmäßigkeiten kassirt worden.
Gegen diesen Entscheid ist nicht rekurrirt worden, und er ist
somit in Kraft erwachsen. In Folge dessen hat am 9.
Dezember eine zweite Wahlverhandlung stattgefunden; aber auch
diese hat kassirt werden müssen, weil das Resultat dem

Regierungsstatthalter irrig ist einberichtet worden. Man hat
nämlich Diejenigen, die in der Minderheit geblieben sind,
dem Regierungsstatthalter als gewählt angezeigt, und die,
welche die Mehrheit erhallen hatten, als nicht gewählt. Auch
gegen diesen Entscheid hat Niemand den Rekurs an den

Regierungsrath ergriffen. Auf dieses hin hat am 3. Februar
eine dritte Wahlversammlung stattgefunden, und um fernere
Unregelmäßigkeiten zu verhüten, hat der Regierungsrath
Jemanden zur Ueberwachung der Verhandlungen hingeschickt.
Diese Verhandlungen sind nun diejenigen, gegen welche heute
Beschwerde geführt wird. Es wird nämlich gesagt, es seien

mehrere Bürger aus dem Stimmregister gestrichen worden,
die darauf gehört hätten, und mehrere eingeschrieben, die nicht
darauf gehörten. Hiegcgen ist zu bemerken, daß bei der
Wahlversammlung selber vom Präsidenten angefragt worden
ist, ob man gegen die in die Stimmregister eingetragenen
Personen Einwendungen mache, und daß erklärt worden ist,
nein. Diese Einwendungen hätten also damals angebracht
werden sollen; denn sonst könnte auf diesem Wege jede
Gemeindsversammlung kassirt werden, und man käme nie zu
einem Ergebniß. Es ergibt sich übrigens aus dem Bericht
des Regierungsstatthalters, der die einzelnen Fälle anführt,
daß die Register ganz richtig waren, und es ist somit als
eine wahre Tröhlerei zu betrachten, daß man nun noch den

Großen Rath mit der Angelegenheit behelligt.
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S ahli, als Berichterstatter der Biitschriftenkommission,
erklärt, daß dieselbe einstimmig Tagesordnung beantragt.

Dieser Antrag wird ohne Bemerkung angenommen.

Rekurs

der gemischten Gemeinde Buix, Amtsbezirk Pruntrut,
gegen den Beschluß des Regierungsrathes vom 16. Mai 1877
betreffend Verweigerung der Sanklion ihres Nutzuugs-
reglements.

Hart mann, Direktor des Gemeindeweseus, als
Berichterstatter des Regierungsralhes. Die Gemeinde Buix
hat in Art. 2 ihres Nutzungsreglements die Bestimmung
aufgenommen, daß sämmtliche in der Eidgenossenschaft wohnende

Gemeindsburger nutzungsberechtigt sein sollen. Der Regie-
rungsralh hat dieses Reglement sanktionirt, aber zurückgeschickt,

um einen Paragraphen betreffend die Forstnutzungen abändern

zu lassen. Die Gemeinde schickt nun, nachdem sie diesen

Paragraphen verbessert hat. das Reglement zurück, hat aber

inzwischen den zuerst erwähnten Paragraphen dahin abgeändert,
daß die Nutzung auf die in der Gemeinde wohnenden Burger
eingeschränkt wird. Der Negierungsraih hat nun gefunden,
die Gemeinde könne nicht bei Anlaß einer bloßen Korrektur
auf einen andern in einer gesetzlich ausgeschriebenen
Gemeindsversammlung gefaßten Beschluß zurückkommen, und hat daher
in die Sanklion die Bestimmung aufgenommen, daß der

betreffende Paragraph beibehalten werden solle. Gegen diesen

Beschluß wird nun an den Großen Räch rekurrirt, mit der

Behauptung, der Regierungsrath habe hier der Frage der

Nutzung der Burgergüter vorgegriffen.
Es ist aber zu bemerken, daß dies nicht der gleiche Fall

ist, wie derjenige von Lamlingeu. Seitdem dieser Rekurs
hängig ist, hat der Regierungsrath jeweilen die Reglemente
so sanktionirt, wie sie eingekommen sind. Hingegen hat man
nicht zugegeben, daß am àtus guo etwas geändert werde,
und daß affd Gemeinden, welche einmal den auswärts Wohnenden

das Nutzungsrecht eingeräumt haben, dieses Recht wieder

zurücknehmen. Wenn ein Gesetz oder Dekret oder eine

Verfügung des Großen Rathes den auswärts Wohnenden die

Nutzung entziehen sollte, so werden die betreffenden Gemeinden

allerdings ihre Reglemente dahin abändern und deren Sank
tiou vom Rcgierungsrathe verlangen können; aber so lange
die Frage der Nutzungen nicht definitiv geregelt ist, soll sie

intakt bleiben, und die Reglemente in ihren gegenwärtigen
Bestimmungen aufrecht erhalten werden. Ich empfehle Ihnen
also, über diesen Rekurs zur Tagesordnung zu schreiten.

v.Sinn er. Die Angelegenheit scheint auf den ersten

Blick außerordentlich wenig wichtig; aber der Herr
Berichterstatter des Regierungsrathes hat einige Worte einstießen

lassen, die doch könnten glauben macheu, die Abweisung des

Rekurses motivire sich dadurch, daß die Stellung der Regierung

in dieser Frage auch ferner solle vom Großen Rathe
genehmigt werden. Nun werden Sie sich von der Lamlinger-
angelegenheit her erinnern, daß man so ziemlich der Ansicht

ist, es solle die prinzipielle Lösung der Frage verschoben

werden. Ein Eintreten in die Argumentation der Regierung
könnte aber leicht diesen Entscheid einigermaßen zu präjudi-
ziren scheinen. Ich möchte daher den Herrn Präsidenten der

Bittschriftenkommisfiou fragen, ob es nicht möglich wäre, die

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

Sache auf eine spätere Session zu verschieben, oder wenigstens
die Annahme der Anträge der Regierung so zu motiviren,
daß in keiner Weise präjudizirt werden könnte.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes erklärt
sich mit der Verschiebung einverstanden.

Sahli, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.
Das Verhältniß dieses Falles zu dem von Lamlingen ist in
der Btttschriftenkommission auch besprochen worden; man hat
aber gefunden, es bilde dieser Fall durchaus kein Präjudiz.
Wir sind der Ansicht gewesen, daß allerdings die Art und
Weise, wie die Gemeinde Buix ihr Reglement nachträglich
wieder abgeändert habe, nicht zulässig sei. Sie hätte unter
allen Umständen das Reglement mit dem abgeänderten
Artikel 2 neu auflegen müssen, damit die Betheiligten neuerdings

Anlaß gehabt hätten, sich auch über diese Abänderung
auszusprcchen. Von diesem Gesichtspunkt aus haben wir den

Antrag der Negierung auf Tagesordnung durchaus gerechtfertigt

gefunden. Dabei soll nicht ausgeschlossen sein, daß,
wenn die Frage einmal definitiv erledigt ist, ja nach meiner
Ansicht sogar vorher, die Gemeinde Buix mit einem neuen
Reglement einkommt, das aber vorher zu Handen der Betheiligten

aufgelegt sein muß. Die Bittschriftenkommission hat
also nicht die Absicht gehabt, der Frage der Burgernutzungen
zu präjudiziren. Indessen ist allerdings der Fall nicht pressant,
und wenn Hr. v. Sinnet auf der Verschiebung hält, so mag
es geschehen. Doch wünsche ich. daß Ne Verschiebung nicht in
dem Sinne ausgesprochen werde; daß man bis zum Entscheide
über den Fall von Lamlingen, oder bis zur prinzipiellen
Entscheidung der Frage nicht eintrete, sondern daß man für heute

àr für die gegenwärtige Session verschiebt, damit die Herren,
die sich dafür interessiren, die Frage näher stttdiren könnest,
—"ff ihnen vorbehalten bleibt, später Anträge zu bringen.

Der Verschiebungsantrag wird angenommen.

Kegehreu

des Fürsprechers Theophil Sim men, in Erlach, um
Aufhebung des Urtheils der Polizeikammer vom 5. Mai 1877,
beziehungsweise Anordnung einer neuen Untersuchung, eventuell

um Zuweisung des Falls an den Appellations- und
Kassalionshof zur endgültigen Entscheidung.

Der Regierungsrath und die Bittschriftenkommission

beantragen Tagesordnung, weil die
Borstellung Simmens Gesetzwidriges verlangt.

Dieser Antrag wird ohne Widersprnch angenommen.

40
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Dekretsentwurf
über die

Obliegenheiten der Amtsschreiber.

(Siehe Beilagen zum Tagblatt von 1878, Nr. 3.)

Diskussion über das Eintreten und die Art und Weise
der Behandlung.

Tens cher, Justizdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Das Gesetz über die Amts- und
Gerichtsschreibereien vom 24. März dieses Jahres sagt in § 7 : „Dem
Amtschreiber liegt namentlich ob: 1. Die Grundbuchführung
im Amtsbezirke. Er ist in dieser Eigenschaft Vorsteher eines

öffentlichen Büreau's. 2. Das Sekretariat, sowie die

Einrichtung und Ordnung der Bürcaux und Archive des Negie-
rungsstalthalteramtes. 3. Die Aufnahme der amtlichen
Güterverzeichnisse und die Verrichtungen, welche ihm durch sonstige
Gesetze und Dekrete übertragen werden. Das Nähere über die

Obliegenheiten der Amtschreiber bleibt dem Dekret des Großen
Rathes vorbehalten." Der vorliegende Entwurf wäre nun
die Ausführung dieser Bestimmung, und damit ist eigentlich
das Eintreten bereits genügend motivirt. Ich füge indessen

noch folgende Bemerkungen bei. Es erscheint ein solches Aus-
sührungsdekret auch deßhalb als nöthig, weil durch das neue
Gesetz das bisherige Gesetz vom 18. Dezember 1832 über
die Organisation der Amts- und Gerichtsschreibereien in den

Amtsbezirken vollständig aufgehoben ist, so daß ohne ein
solches ausführendes Dekret gar keine näheren Vorschriften
mehr über die Verrichtungen und Obliegenheiten der Beamten
bestünden. Es ist aber auch deßhalb zweckmäßig, einmal eine

Zusammenstellung aller Verrichtungen speziell des
Amtsschreibers zu geben, weil die daherigen Vorschriften gegenwärtig
in einer ganzen Menge von Erlassen älteren und neueren
Datums, Gesetzen, Dekreten, Verordnungen, speziellen
Kreisschreiben des Negierungsrathes u. f. w. zerstreut sind, so daß
es nicht nur dem gewöhnlichen Bürger und dem Beamten,
der etwa mit den Amtsschreibereien in Rapport kommt,
sondern auch den betreffenden Beamten selbst, namentlich den

neugewählten, unmöglich ist, sich gehörig zu orientiren.
Was nun die Form der Berathung anbetrifft, so glaubt

die Regierung und die Kommission, daß es nach der Natur
der ganzen Materie gerechtfertigt sei, sich mit einer abschnittweisen

Berathung zu begnügen, zumal der Entwurf eine mehrfache,

gründliche und detaillirte Vorberathung durchgemacht
hat. Unmittelbar nach Annahme des Gesetzes ist von der
Justizdirektion ein erster Entwurf ausgearbeitet worden,
worauf sie im Einverständnisse mit dem Regierungsrathe eine

Begutachtungskommission einberufen hat, bestehend aus
Sachverständigen der beiden Landestheile. Diese Kommission hat
während zwei vollen Tagen Vormittags und Nachmittags
gesessen und den Entwurf im Detail durchgearbeitet. Nachher
hat der Regierungsrath auch seinerseits das Dekret detaillirt
berathen, und gestern noch Ihre eigene Kommission, für die
als Präsident Herr Wyttenbach rapportiren wird. Endlich
scheint eine neue Detailberathung durch den Großen Rath
auch deßhalb kaum nöthig, weil das Dekret sehr wenig Neues
enthält, sondern, wie schon bemerkt, mehr nur eine
Zusammenstellung vorhandener Erlasse ist.

Wyttenbach, als Berichterstatter der Kommission.
In dem vom Bernervolk am 24. März angenommenen Gesetze

sind folgende Dekrete des Großen Rathes vorgesehen: in § 7
ein Dekret über die Obliegenheiten der Amtschreiber, in 8 8
eines über die der Gerichtschreiber, in § 12 eines über die

Besoldungen der Amts- und Gerichtschreiber, in 88 14 und
21 Dekret über die von diesen Beamten zu beziehenden fixen
Gebühren. Was nun das Dekret über die Besoldungen betrifft,
so ist gestern hierseits ein solches erlassen worden. Ein Dekret
über die Obliegenheiten der Amtsgerichtsschreiber wird
einstweilen nicht nöthig sein, einerseits weil dieselben in der
bestehenden Civil - und Strafprozeßordnung und im
Vollziehungsverfahren ziemlich zusammenhängend dargestellt sind,
und andererseits weil eine Revision des Civil- und
Strafprozesses in naher Aussicht steht. Dekrete über die fixen
Gebühren sind bereits ausgearbeitet und werden Ihnen sehr
wahrscheinlich noch in dieser Session unterbreitet werden.

Was nun das vorliegende Dekret betrifft, so ist dasselbe,
wie Sie aus seinem Eingang ersehen, nicht nur Vollziehungsdekret

im engern Sinne, sondern nimmt minder oder mehr
auch den Charakter einer zweckmäßigen Kompilation und
übersichtlichen Zusammenstellung zerstreuter Verordnungen an.
Da der Entwurf, wie bereits bemerkt worden ist, eine
mehrmalige sehr gründliche Vorberathung passirt hat, so ist auch
die Kommission der Ansicht, es möchte eine abschnittweise
Berathung desselben genügen. Ueber die einzelnen Abänderungs-
anträge wird dann am betreffenden Orte Bericht erstaltet
werden. Regierungsrath und Kommission gehen einig mit
Ausnahme eines einzigen Punktes in § 20.

Das Eintreten und die abschnittweise Berathung werden
ohne Widerspruch beschlossen.

1-12.
Die Kommission schlägt vor:
1. Bei § 2 als Lemma 3 folgende Bestimmung

aufzunehmen: „Die Amtschreiber sind überdies verpflichtet, die

gesetzlichen Bestimmungen über das Vermessungswesen und
den Kataster zu befolgen und namentlich darüber zu wachen,
daß die bezüglichen Urkunden in Uebereinstimmung mit den

vom Negierungsrathe genehmigten Vermessungswerken stehen.
(Dekret vom 1. Dezember 1874 und Verordnung vom
17. Januar 1874.)"

2. Ebendaselbst im Lemma 1 die Wote: „nach ihrer
Kontrolirung" zu ersetzen durch: „nach vorheriger Kontro-
lirung, beziehungsweise Fertigung."

3. Im 8 5 als Lemma 4 auszunehmen: „Die in diesem
Gesetz vorgeschriebene Frist von 14 Tagen gilt auch für die

Nachschlagung von Liegenschaftsbeschreibungen bei
Grundpfandrechtsverträgen und für Rückstellung derselben."

4. In 8 U) statt der Worte: „Vorgängen nach 8 9
hievor, namentlich" zu setzen: „Nachgangserklärnngen,
Pfandentlassungen und", sowie statt: „bescheinigen" am Schlüsse:
„vorlegen."

5. In 8 12 das Wort: „bescheinigt" zu vertauschen
mit: „ausgesetzt."

Der Regierungsrath pflichtet allen diesen
Modifikationen bei.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Im
ersten Abschnitt ist alles Dasjenige zusammengestellt, was sich

auf die Führung der Grundbücher, beziehungsweise der
daherigen Hülfsbücher, Kontrolen, Register u. f. w. bezieht.
Eine solche Zusammenstellung hat bis dahin gefehlt, und man
hat alle diese Sachen aus ganz zerstreuten Erlassen zusammen-
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suchen müssen. Es ist dies, glaube ich, auch eine kleine
Vorarbeit für eine dereinstige Revision der Hypothekarordnung
und also auch von diesem Gesichtspunkt aus zu empfehlen.
Ich will ganz kurz mittheilen, was Neues in dem ganzen
Kapitel ist, beziehungsweise worüber bis jetzt keine oder nicht
ausreichende Vorschristen bestanden haben. In Bezug auf die

Abänderungsanträge der Kommission ist zu bemerken, daß
überall da, wo ich nicht speziell das Gegentheil sage, Regierung

und Kommission einverstanden sind.

(Der Redner gibt zuerst Kenntniß von den Abänderungs-
anträgen der Kommission zu § 2 (siehe oben) und fährt
dann fort:) In § 3 hat man eine Frist von 30 Tagen
vorschlagen zu sollen geglaubt, innerhalb deren der Amtschreiber
den Akt, mit dem Einschreibungszeugniß versehen, dem stipu-
lirenden Notar zurückstellen soll. Im Gesetz von 1846 über
die Abschaffung der Untergerichte sind allerdings Fristen
vorgesehen, aber speziell für diesen Fall ist bis jetzt nirgends eine

Frist vorgesehen gewesen, und es dürfte die Aufstellung einer
solchen zweckmäßig sein, indem mitunter von hier und dort
Klagen eingelaufen sind, daß die Zurückstellung des Akts
nach geschehener Einschreibung oft allzulang auf sich warten
lasse, indem der Amtschreiber vielleicht nicht Zeit findet, das
Einschreibungszengniß auf den Akt zu setzen, oder aus andern
Gründen, wegen Geschäftsüberhäufnng oder dgl. die Sache
nicht mit der nöthigen Raschheit besorgt.

In § 4 habe ich nur im ersten Lemma den Ausdruck:
„beziehungsweise im neuen Kantonstheil für jedes
Arrondissement" mit einem Worte zu erläutern. Es hat sich

herausgestellt, daß schon von der Zeit her, wo der Jura mit
dem alten Kantonstheil vereinigt worden ist, dort die Führung
der Grundbücher nicht kirchgemeindeweise geschieht, sondern
nach Arrondissements, die auf einer speziellen Kreiseintheilung
beruhen und mitunter zwei, drei Kirchgemeinden umfassen.
Man hat nun geglaubt, an diesen faktischen Verhältnissen so

lange nichts ändern zu sollen, bis einst eine neue Hypothekarordnung

die ganze Angelegenheit für den gesammten Kanton
einheitlich ordnet.

Die Vorschrift des zweiten Lemma des § 5 hat bis jetzt
gefehlt und erscheint zweckmäßig, weil öfter diese Nach-
schlagungszeugnisse etwas verklausirt und mit Vorbehalten
versehen ausgestellt worden sind, was der Wichtigkeit dieses
Akts nicht ganz entspricht. Was das von der Kommission,
in Uebereinstimmung mit dem Negierungsrath, vorgeschlagene
vierte Lemma betrifft, so ist zu bemerken, daß für Fertigungen
das Gesetz vom 24. Dezember 1846 bereits eine Vorschrift
enthält, daß innert der Frist von 14 Tagen soll nachgeschlagen
und der Akt zurückgestellt werden. Hingegen fehlt es an einer
solchen Vorschrift bis jetzt mit Beziehung auf Pfandoerträge
und auf die sogenannten Liegenschaftsbeschreibungen. Es ist
nun auch im Schoße der Kommission geklagt worden, es gebe

Aemter, wo die Amtschreiber diese Liegenschaflsbeschreibungen
allzu lange aus ihrem Büreau behalten, so daß es mitunter
fast nicht möglich sei, sie zurückzubekommen. Ans diesem
Grunde hält man es für zweckmäßig, auch hier eine 14tägige
Frist vorzuschreiben.

W 6 und 7 reproduziren nur bestehende Erlasse. In
§ 8 ist die Vorschrift des zweiten Lemmas neu. In Bezug
aus das zweite L-nnma des § 9 könnte man vielleicht sagen,
es sei überflüssig, den Amtsschreibern die bezügliche Vorschrift
speziell in Erinnerung zu rufen, eben weil sie schon im Gesetz

von 1861 stehe. Allein die Erfahrung hat herausgestellt, daß
leider in den meisten Aemtern diese Bußanzeigen im
Unterlassungsfälle bei Gläubigerwechseln, Cessionsanmerkungen u. dgl.
nicht gemacht worden sind, trotzdem es auf der Hand liegt,
daß dies eine wichtige Sache ist, die mit den
Bodenkreditverhältnissen auf's Engste zusammenhängt.

In § 10 hat die Kommission mehr nur redaktionelle
Aenderungen vorgenommen. Was die Bestimmung selber

betrifft, die neu ist, so dürfre sie wirklich sehr zweckmäßig
sein, indem eine solche unlegitimirte Anmeldung von Sessionen,
Pfandentlassungen und Quittungen mitunter vorgekommen ist,
wie unter anderm ein Fall beweist, der einen Sachwalter
hiesiger Stadt betroffen und in der Oeffentlichkeit viel zu
reden gegeben hat. Es ist Einer, auch wenn er Notar oder

Prozeß führender Anwalt ist, nicht berechtig!, schon kraft
dieser Eigenschaft und ohne Spezialvollmacht seines
Mandanten diese Vorgänge im Grundbuch anmerken zu lassen.

§ 11 reproduzirt wieder nur bestehende Vorschriften.
Der Zweck der Vorschrift des H 12 ist namentlich der, zu
bewirken, daß sowohl bei Handänderungs- als Grundpfandverträgen

ausnahmslos die Grundsteuerschatzung angegeben sei.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe
dem Rapport des Herrn Berichterstatters des Regierungsrathes
nur beizufügen, daß man es angemessen gefunden, in § 3
den Amtsschreibern nicht nur, wie bis dahin, für die
Einschreibung der Akten, sondern mit ausdrücklichen Worten auch

für die Rücksendung derselben eine bestimmte Frist
vorzuschreiben.

M 1—12 werden mit den beantragten Modifikationen
angenommen.

13—16.

Regierungsrath undKommssion beantragen, in
§ 14, Ziff. 1 nach: „führen" einzuschalten: „insbesondere
auch diejenigen Theile der Vermessungswerke, welche die

Verordnung vom 17. Januar 1874 den Amtsschreibern
überträgt, aufzubewahren "

Herr Berichte? st atterdes Regierungsrathes. Ich werde
in gleicher Weise über diesen und die folgenden Abschnitte zu
rapportiren fortfahren. In Bezug auf die Oekonomie des

§ 13 ist zu bemerken, daß man es zweckmäßig gefunden hat,
wenigstens die Hauptrichtungen der Thätigkeit des Amtschreibers
in seiner Eigenschaft als Sekretär des Regierungsstatthalters
kurz hervorzuheben, während im Gesetz selbst nichts weiter gesagt
ist, als daß ihm das Sekretariat, sowie die Einrichtung und
Ordnung der Büreaux und Archive des Regierungsstatthalters
obliege. So wird aufgezählt, was er zu thun hat als
Sekretär des Regierungsstatthalters im Allgemeinen, Führung der

Korrespondenz, Besorgung der daherigen Ausfertigungen und
Einschreibungen, ferner als Rechnungssührer und Kassier,
weiter speziell bei den wichtigen Administrativstreitigkeiten aller
Art, Wohnsitzstreitigkeiten, Streitigkeiten über öffentliche
Leistungen u. s. w., ferner in Vormundschaflssachen, Fällen von
Erbschaftsausschlagungen und Erbschaftserklärungen, weiterhin
in Fällen, wo er ausnahmsweise Liegenschaftsverträge zu
fertigen hat ain Platze der ordentlichen Fertigungsbehörde,
des Gemeinderaths, weil dieser im speziellen Fall aus diesem

oder jenem Grunde nicht fertigen kann, endlich in Bezug auf
Führung der verschiedenen Kontrolen und Register. Man
hat aber gefunden, es wäre zu weitläufig, alle diese speziell
aufzuzählen, und sich deshalb mit der allgemeinen Vorschrift von
Ziff. 7 begnügt, wonach der Amtsschreiber alle Kontrolen
zu führen hat, die entweder durch dieses Dekret oder durch
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spezielle Erlasse, z. B. die Instruktion von 1839, die dieses

Kapitel behandelt, vorgeschrieben sind.
Was den Zusatz der Kommission zu 8 14 betrifft, so

hatte sie beschlossen, ihn als Ziff. 3 einzufügen. Der Ne-
gierungsrath Hal aber gefunden, es würde sich besser machen,
ihn in folgender Form mit Ziff. 1 zu vereinige«, (siehe oben)
und vielleicht kann sich die Kommission mit dieser nur
redaktionellen Abänderung einverstanden erklären.

Zu § 15, Lemma 1 bemerke ich, daß es nach den
Umständen vielleicht nöthig werden möchte, mit Rücksicht auf die

neue Organisation der Amts- und Gerichlsschreibereien die

Instruktion vom 20. Dezember 1839 zu revidiren. Indessen
muß gesagt werden, daß sich im Allgemeinen diese Instruktion
als ein sorgfältig ausgearbeiteter Erlaß gut bewährt hat,
und deshalb will man nicht gerade positiv einer Revision
rufen, sondern sie nur vorbehalten. Neu ist die Porschritt
des zweiten Lemma, die ertheilt wird im Interesse einer
regelmäßigen Finanzverwallung, zu der hier auch die Führung der
sämmtlichen Inventarien gehört.

Eine ganz neue Vorschrift enthält auch § 16, der den

Ncgierungsraih beauftragt, jeweilen nach Bedürfniß die
Archive der Amtsschreibereien und Regierungsstatthallcrämter
durch Experten untersuchen zu lassen, um namentlich in
baulicher Beziehung vorhandene Uebel stände zu beseitigen, sowie
auch werthlos gewordeneu alten Plunder von Schriften zu
vernichten. Die im Jahr 1871 angeordnete Untersuchung
sämmtlicher Amts- und Gerichtsschreibereien hat herausgestellt,
daß solche Aenderungen an verschiedenen Orten nöthig sein
dürften.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommission hatte nicht Gelegenheit, sich über den Antrag
auszusprechen. welcher das Vermessungswesen betrifft. Ich erkläre
aber, daß ich ihm beistimme.

Nebst dem vorgeschlagenen Zusatz genehmigt.

88 17 und 18.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieser
Abschnitt enthält nur zwei Artikel. Die Bestimmungen über
die amtlichen Gükerverzeichnisse vereinfachen sich deshalb
wesentlich, weil Hoffnung vorhanden ist, daß nun die
Vorschriften des Dekretes zur Vereinfachung der Form der
amtlichen Güterverzeichnisse nud Verminderung ihrer Kosten vom
10. Januar 1852 zur Wahrheit werden, was bisher leider
nicht der Fall gewesen ist. Es dürfen nämlich in Zukunft
bei amtlichen Güterverzeichnissen keine vereinzelten Sporteln
mehr gefordert werden, sondern es werden die Kosten in Form
einer prozentualen Gebühr bezahlt, welche '/4 V» des nach
Ausweis des Güterverzeichnisses vorhandenen rohen Vermögens
der Verlassenschaft beträgt und zu Handen des Staates
bezogen wird. Infolge dieser Vorschrift werden nun in Zukunft
die betreffenden Beamten alle unnöthigen Schreibereien und
Weitläufigkeiten von selbst unterlassen.

Nun noch eine Bemerkung zu dem Worte „ausschließlich"
am Eingang des 8 17. In einem frühern Erlasse hieß es

„hat einzig das Recht, die amtlichen Güterverzeichnisse zu
führen". Diese Redaktion paßte zu dem frühern Zustande,
wo der Amtsschreiber selbst die Sporteln bezog. Nun aber
glaubte man, ihm die Pflicht auferlegen zu sollen. Man hielt
es für zweckmäßig, hier ausdrücklich zu erwähnen, daß die

Jnventurprotokolle von sämmtlichen mitwirkenden Personen

zu unterzeichnen seien. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dies

nicht immer geschieht. Im letzten Lemma wird den Regie-
rungsstatlhalteru zur besondern Pflicht gemacht, die Führung
der amtlichen Güierverzeichnisse zu überwachen. Diese
Vorschrift steht schon im Gesetz von 1831 über d>e Amtspflichten
der Regierungsstalthalter, aber es dürfte am Platze sein, fie

hier neuerdings z» betonen. 8 18 verweist auf das Dekret vom
26. Mai 1873 betreffend die Verwaltung der richterlichen
Depositengelder uno der Barschaften und Geldwerthe aus
Massaverwaltungen.

Genehmigt.

88 19-23.
Die Kommission stellt hier drei Anträge:

1) im 8 20 die Worte „vom Präsideuten der Behörde
oder seinem Stellvertreter koulrafignirt und mit den

etwaigen Zahlungsbcscheiniguugen des AmlsschreiberS
begleitet" zu streichen und zu ersetzen durch: „von ihm
unterzeichnet" ;

2) am Schluß des 8 22 anzufügen: „hat" ;

3) im 8 23. Lemma 1, die Worte „und bei Gant- und
Gelistagsteigernngen" wegzulassen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Zunächst haben wir es hier mit der Handänderungsgebühr, respektive

mit den Vorschriften über den Bezug derselben zu thun.
Nach dem Gesetze beträgt die Handänderungsgebühr 6

(bisher 5 °/gZ und für gewisse Fälle, welche bisher ganz
frei waren, 3 °/^. Es werden überhaupt nach dem neuen
Gesetze alle wirklichen Handänderungen gebührpflichtig erklärt,
was zur Folge haben wird, daß die Handänderungsgebühren
dem Staate in Zukunft erheblich mehr eintragen werden, als
bisher. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß sie in normalen
Jahren (gegenwärtig befinden wir uns vielleicht nicht in
einem solchen) Fr. 400,000 eintragen werden. Aus diesem
Grunde ist es wohl gerechtfertigt, daß man etwas scharfe und

genaue Vorschriften über die Kontroliruug des Bezuges dieser

Gebühren aufstellt, und dies ist der Zweck des ersten
Abschnittes.

Es wird vorgeschlagen, ungesähr das bisherige System
beizubehalten, welches in einem besondern Erlasse vom 14.
Dezember 1836 geordnet ist Dieser Erlaß hat sich, so viel mir
bekannt, gut bewährt. Dieses System würde nun kurz darin
bestehen: Im alten Kantonstheil, wo zur Stunde noch die

Fertigung der Handänderungsakten vorgeschrieben ist, soll
kein Akt g fertigt werden, wenn nicht der Fertigungsbehörde
eine Bescheinigung vorliegt über die bezahlte Handäuderungs-
gcbühr. Es wird nämlich die Quittung über die Zahlung
der Gebühr ans den Akt selbst gesetzt. Im neuen Kanton,
wo man das Institut der Fertigung nicht kennt, muß man
sich mit der Einschreibung begnügen, und dieses Verhältniß
ist geordnet in 8 21. Es bezieht sich nur aus die Amtsbezirke

Courtelary. Münster und Neuenstadt, welche das

Institut der Einregistrirnng nicht kennen. In den
Amtsbezirken Freibergen, Delsberg, Pruntrut und Laufen tritt an
den Platz der Handänderungsgebühr die Einregistrirungs-
gebühr, welche nach dem Gesetze auf die gleiche Höhe gestellt
werden soll, wie die Handänderungsgebühr im alten Kantonstheil.

Daher ist in diesem Paragraph nur von den genannten
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drei Amtsbezirken die Rede. Hier soll nun die Kontrole,
weil nur eine Einschreibung des Aktes in das Grundbuch
stattfindet und nicht eine Fertigung, in der Weise erfolgen,
daß die Notarien der Steuerverwaltung vierteljährlich ein
Verzeichniß der von ihnen stipulirten Handänderungskontrakle
einsenden, damit diese Verwaltung prüfen kann, ob die

abgelieferten Handänderungsgebühren damit übereinstimmen.
Ich resümire diesen Punkt dahin: die Kontrole würde

in der Weise erfolgen, daß kein Akt gefertigt werden kann,
wenn nicht eine Zahlungsbescheinigung vorliegt, und daß der
Sekretär nach jeder Sitzung der Fertigungsbehörde ein
Verzeichniß über die gefertigten Geschäfte einschickt. In Courte-
lary, Münster und Neuenstadt würde die Kontrole darin
bestehen, daß die Handänderungsgebühren bezahlt werden
müssen, bevor der Akt in's Grundbuch eingeschrieben wird,
und daß die Notarien vierteljährlich ein Verzeichniß der von
ihnen stipulirten Handänderungsverträge der Steuerverwaltung
einsenden sollen.

In § 22 ist eine ausführende Bestimmung enthalten,
welche im Gesetze selber fehlt. Dieses sagt nicht, von wem
die Handänderungsgebühr zu bezahlen sei. Es wird
vorgeschlagen, dies so zu ordnen, daß, wenn unter den Parteien
nichts Anderes vereinbart worden ist, dann der Erwerber die
Gebühr zu zahlen habe. Ferner enthält der § 22 auch eine
spezielle Erläuterung darüber, in welcher Weise der Kapitalbetrag

für die Handänderungsgebühr zu berechnen sei. Es
soll nicht nur der eigentliche Abtretungswerth berücksichtigt
werden, sondern alle in bestimmten Summen ausgesetzten
Leistungen, zu denen sich der Erwerber in irgend einer
bindenden Form verpflichlet. Es bezieht sich dies namentlich
auf die sogenannten Steigerungsrappen, Trinkgelder u. s. w.
Eine solche Vorschrift hat schon in der gegenwärtigen
Gesetzgebung bestanden; sie ist aber hier etwas genauer reproduzirt.
Dann hat man, und damit komme ich zu § 23, für nöthig
gefunden, noch etwas näher zu spezialistren, was Alles in
Zukunft als Handänderung zu betrachten sei. Das Gesetz
selbst braucht nur den Ausdruck „wirkliche Handänderung".

Schließlich habe ich noch einige redaktionelle
Veränderungen mitzutheilen, welche von der Kommission vorgeschlagen
werden. (Der Redner theilt die oben angeführten Abände-
rungsanträge der Kommission mit.) Der Regierungsrath stimmt
diesen Anträgen bei mit einer einzigen Ausnahme. Er möchte
nämlich in § 20 die Worte „vom Präsidenten der Behörde
oder seinem Stellvertreter konlrasignirt" nicht streichen. Die
Kommission will die Bestimmung weglassen, wonach die
Verzeichnisse über die behandelten Geschäfte durch den
Gemeindspräsidenten unterzeichnet werden sollen; sie will also nicht,
daß der Sekretär der Fertigungsbehörde vom Gemeindspräsidenten

kontrolirt werde. Der Negierungsrath ist damit nicht
einverstanden, sondern möchte diese Kontrole beibehalten, da

es Fälle geben kann, wo der Gemeindeschreiber nachlässig ist.

Herr Berichter st atter der Kommission. Die
Kommission findet, man gehe zu weit, wenn man verlange, daß
die Fertigungsverzeichnisse auch vom Präsidenten der Fertigungsbehörde

unterzeichnet werden. Auf dem Lande wohnen Präsident
und Sekretär oft weit von einander, so daß es dem letztern
schwer fallen würde, die Unterschrift des erstern einzuholen.

In vielen wichiigern Fällen genügt die Unterschrift des Sekre-
tärs allein; so z. B. bei Auszügen aus dem Steuerregister.
Uebrigens kann ich bemerken, daß bis dahin diese Verzeichnisse

stets nur von dem Gemeindeschreiber unterzeichnet worden sind,
ohne daß die Steuerverwaltung sich veranlaßt gesehen hätte, zu
reklamiren. Ich glaube, man dürfe dem Sekretär der

Fertigungsbehörde so viel Zutrauen schenken, daß er ein solches

Verzeichniß der Wahrheit gemäß ausfertigen werde. Ich

Tagblatt des Großen Rathes I87L.

il 1878.) 161

möchte die Fassung der Kommission sehr empfehlen. Es ist
für die Sekretäre auf dem Lande, welche ohnehin in vielen
andern Beziehungen große Lasten haben, eine große Erleichterung.

Abstimmung.
1. Die zugegebenen Anträge der Kommission werden als

angenommen angesehen.
2. Für den 8 20 nach dem Antrag des Regierungsrathes

Minderheit.
Für den 8 20 nach dem Antrag der

Kommission Mehrheit.

8 24.

Die Kommission beantragt, im ersten Lemma die
Worte „Bestegelung und" zu streichen und im zweiten Lemma
das Wort „zuzustellen" zu ersetzen durch: „portofrei
einzusenden"

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Da
wird beantragt, im ersten Lemma die Worte „Bestegelung
und" zu streichen und im zweiten Lemma das Wort
„zuzustellen" zu ersetzen durch: „portofrei einzusenden". Die erste

Aenderung rechtfertigt sich damir, daß es genügt, vorzuschreiben,
bei Pfandverlrägen solle die Gebühr jeweilen vor der
Einschreibung bezahlt werden. Da ist keine Fertigung vorhanden
und es kann kein anderer Zeitpunkt festgestellt werden, als
der vor der Einschreibung. Die portofreie Einsendung hat
den Sinn, daß der Notar, der da verpflichtet wird, der Steuer-
waltung ein Verzeichniß einzusenden, sich von den Parteien
für das Porto soll entschädigen lassen dürfen. Die Regierung
stimmt diesen Anträgen bei.

Im zweiten Lemma wird den Notarien eine neue Pflicht
auferlegt, die sie bis dahin nicht hatten, nämlich die

Einsendung eines Verzeichnisses der stipulirten Grundpfandverträge,
an die Steuerverwaltung. Diese Vorschrift wird aufgestellt
im Interesse der Kontrole über den Bezug der Gebühren.

Ich soll bei Berathung dieses Paragraphen noch eine

Frage zur Sprache bringen, welche wiederholt in den vor-
berathendrn Kreisen aufgetaucht ist. Es ist bekannt, daß
namentlich bei Pfandverträgen das Geschäft häufig nicht zu
Stande kommt, daß das Darlehen aus irgend einem Grunde
nicht gegeben wird oder nur für eine kleinere Summe als
ursprünglich beabsichtigt war. Da hat man sich fragen müssen,
ob es in solchen Fällen billig sei, daß der Bürger die ganze
Gebühr von der beabsichtigten Darlehenssumme zu bezahlen
habe. Die Arbeit der Amtsschreiberei ist natürlich in diesem

Falle nicht gleich groß, wie da, wo das Geschäft wirklich zu
Stande kommt. Im erstern Falle hat die Amtsschreiberei die

Sache nur zu kontroliren und vielleicht noch die Liegenschaftsbeschreibung

mit Nachschlagzeugniß zu versehen; im letztern
Falle aber ist der fertige Vertrag noch in's Grundbuch
einzuschreiben u. s. w. Man hat es für billig gefunden, dem

Bürger da, wo das Geschäft nicht zu Stande kommt, einen

Abzug von z. B. der Hälfte zu gestatten. Indeß gehört die

Reglirung dieses Verhältnisses nicht in die Berathung des

gegenwärtigen Dekrets, sondern eher in die Vollziehungsverordnung,

welche der Regierungsrath laut Gesetz zu erlassen

hat über den Bezug der Gebühren zu Handen des Staates.
Ein Entwurf dieser Verordnung besteht bereits. Unter
Umständen könnte die Frage auch in den Sportelndekreten,
welche wir noch zu berathen haben, reglirt werden.

41



162 (24. Ap

Herr Berichterstatter der Kommisston. Das zweite
Lemma zu § 24 ist neu. Eine solche Bestimmung bestand
bisher nicht. Nachdem durch das neue Gesetz bezüglich der

Bezahlung der Staatsgebühren eine andere Situation
eingetreten ist, ist es nothwendig geworden, Jemanden zu
bestellen, der in dieser Hinsicht ein Verzeichniß einreiche. Man
hat zuerst gefragt, ob man die Kontrolirung nicht den

Regierungsstatthaltern übertragen könne, welche anläßlich der
Besiegelung des Aktcs davon Notiz nehmen würden, um dann
der Steuerverwaltung ein Verzeichniß einzusenden. Man hat
aber gefunden, es wäre das für sie zu beschwerlich, da sie

ohnehin große Pflichten haben. Die Kommission ist zu der

Ansicht gekommen, man dürfe eine solche Verpflichtung wohl
den Notarien auflegen. In andern Ländern hat das Notariat
in Bezug auf die Verwaltung mehr und größere Pflichten
gegenüber dem Staate, als bei uns, wo eigentlich gar keine

Notariatsordnung besteht. Wir denken, die Herren Notarien
werden sich dieser Arbeit, die nicht groß ist, gerne unterziehen.
Dadurch wird erreicht, daß der Steuerverwaltung das Material

unentgeltlich geliefert werden kann.
Ueber die Frage, wie es gehalten sein soll, wenn ein

Geschäft nicht zu Stande kommt, hat die Kommission sich

nicht einläßlich und definitiv besprochen. Meine persönliche
Meinung darüber ist die: Nach der Fassung des ersten
Lemma des § 24 hat die Bezahlung der Staatsgebühr für
Grundpfandverträge in Zukunft gleichzeitig mit der
Einsendung an den Amtsschreiber zur Eintragung in's Grundbuch
zu erfolgen. Wenn nun aber das Geschäft nicht zu Stande
kommt, so gebührt dem Smate nicht die zánze Gebühr, sondern
nur eine Gebühr für die auf die Nachschlagung verwendete
Arbeit. Nach meiner persönlichen Meinung sollte diese Frage
im Dekret über die fixen Gebühren der Amtsschreiber reglirt
werden, nicht aber in der Vollziehungsverordnung.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
will noch nachholen, daß, wenn ich mich recht erinnere, von
der Begutachtungskommission in Aussicht genommen worden
ist, die Sache in folgender Weise zu regliren: Die Hälfte der
Prozentgebühr würde vom Stipulator bezahlt im Moment,
wo die Sache zur Nachschlagung auf die Amtsschreiberei
kommt, und die andere Hälfte, wenn sie zur Einschreibung
dahin gelangt. Nach der Ansicht des Regierungsrathes
gehört die Reglirung dieses Verhältnisses aber nicht in dieses
Dekret.

Hof er in Diesbach. Ich bin mit dem Herrn
Berichterstatter der Kommission einverstanden, daß in Fällen, wo
das Geschäft nicht zu Stande kommt, für die Nachschlagung
eine Gebühr zu bezahlen sei, allein diese Gebühr so hoch zu
bemessen, wie wenn der Vertrag zu Stande kommt, wäre
unbillig. Die Gebühr für die Nachschlagung möchte ich aber
nicht nach Prozenten berechnen, sondern nur für die eigentliche
Arbeit. Auch in anderer Richtung sollte noch eine Bestimmung

aufgenommen werden. Es kommt vor, daß Käufe
ausgefertigt und die Staatsgebühr bezahlt wird, daß dann
aber Umstände eintreten, wo die Parteien selbst den Akt wieder

aufgeben möchten, z. B. infolge Todesfällen. Bis dahin
war eine solche Aufhebung zulässig, sofern die Einschreibung
in der Amtsschreiberei noch nicht staltgesunden hatte. Ich
finde nun, in solchen Fällen, wo also keine eigentliche Hand-
ändcrung stattgefunden hat, sollte die Gebühr wieder
zurückerstattet werden. Darüber sollte man auch eine Bestimmung
aufnehmen, wie es bisher der Fall war.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Was
den letztern Punkt betrifft, so glaube ich, es hätte ein da-
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heriger Antrag bei dem Abschnitt, welcher von der
Handänderungsgebühr handelt, gestellt werden sollen. Wenn also
der Antrag noch gestellt werden sollte, so müßte es in der

Umfrage über das Zurückkommen auf einzelne Artikel
geschehen. Ich halte aber eine solche Vorschrift nicht für nöthig,
weil es sich denn doch da um sehr seltene Fälle handelt.
Auch bemerke ich, daß die eigentlichen Handänderungen nicht
im Momente der Einschreibung eintreten, sondern im
Zeitpunkt der Fertigung, weil mit dieser letztern der Eigenthumswechsel

erfolgt. Wenn solche Fälle, wie Herr Hofer sie im
Auge hat, ausnahmsweise vorkommen, so sollen sich die Parteien

rangiren. Die Argumentation ist übrigens nicht richtig,
wenn man sagt, das Geschäft sei nicht zu Stande gekommen;
dies war vielmehr der Fall, und es wird nun blos hintendrein
wieder rückgängig gemacht. Aus diesen Gründen möchte ich

von einer solchen Bestimmung abrathen.

Ho fer in Diesbach. Ich bin einverstanden, daß, wenn
die Fertigung einmal stattgefunden hat, man annehmen muß,
das Geschäft sei fertig. Aber wo die Parteien vor der

Fertigung die Sache rückgängig machen, und das kommt ziemlich
häufig vor, da sollte nach meiner Ansicht die Gebühr wieder
zurückerstattet werden.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich kann
mich der vorläufig geäußerten Ansicht der Negierung in Betreff
der Bezahlung der Staatsgebühren bei Grundpfandrechten
nicht anschließen, daß nämlich die Hälfte der Gebühr bei der
Einsendung zur Nachschlagung und die andere Hälfte bei der

Einsendung zur Einschreibung bezahlt werden soll. Ich finde,
für die Nachschlagung allein wäre die Hälfte der Gebühr
zu viel und es würde die Verwaltung kompliziren, wenn
man heute die Hälfte und nach einigen Wochen die andere

Hälfte der Gebühr beziehen würde. Wenn das Geschäft nicht

zu Stande kommt, so soll nicht die fixe Gebühr bezahlt
werden, sondern eine Entschädigung, welche im Verhältniß
zur Arbeit steht. Es kommen Fälle vor, wo die bewilligte
Summe höher oder niedriger ist, als ursprünglich in Aussicht

genommen war. Ich verweise auf die Geschäfte der

Hypothekarkasse, welche niemals mehr, sondern gewöhnlich
weniger gibt, als verlangt worden ist. Ist nun die Hälfte
der Gebühr bereits bezahlt, so gibt das eine Komplikation.
Man hätte daher solche Fälle im Dekret über die fixen
Gebühren vorsehen sollen.

Was die Anregung des Herrn Hofer betrifft, so kommt
es allerdings vor, daß Handänderungsverträge, nachdem sie

der Amtsschreiberei zur Nachschlagung eingesandt worden sind,
noch vor der Fertigung von den Parteien zurückgezogen und
aufgehoben werden. Da finde ich es nicht am Orte, daß der

Staat eine Gebühr beziehe. Für Fr. 100,000 bezieht der

Staat eine Gebühr von Fr. 600, und zwar wird diese

Gebühr bezahlt mit der Einsendung des Aktes an die
Amtsschreiberei. Wird nun der Akt vor der Fertigung aufgehoben,
soll da der Staat für eine Arbeit, die in einer halben Stunde
gemacht ist, eine Summe von Fr. 600 erhalten? Das halte
ich für unbillig. Ich glaube, wie gesagt, es sollte diese Frage
bei der Berathung des Dekretes über die fixen Gebühren
reglirt werden. Wenn man indessen auf § 19 zurückkommen

will, so habe ich auch nichts dagegen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
will nachträglich, meinerseits im Grundsatze zugeben, daß

irgendwo dem Verhältniß sowohl bei Handänderungs- als
auch bei Grundpfandverträgen Rechnung getragen werden soll,
und zwar in dem Sinne, daß man entweder nur einen Theil
der Prozentgebühr oder aber eine fixe Gebühr verlangt. Nur
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möchte ich den Wunsch aussprechen, diesen Gegenstand nicht
in's vorliegende Dekret aufzunehmen, weil es sich da mehr
um eine Sportelnangelcgenheit handelt, während das Dekret
von den Obliegenheiten der Amtsschreiber redet. Die
Bemerkung des Herrn Hofer ist insofern richtig, als, wenn der
Akt noch nicht gefertigt ist, dann noch gar keine Handänderung
stattgefunden hat. Es kann also da von einer wirklichen
Handänderung, welche im Gesetz einzig als gebührpflichtig
erklärt wird, nicht die Rede sein, und die Gebühr darf nicht
gefordert oder muß zurückerstattet werden, wenn sie bereits
bezogen ist. Ich glaube aber, es sei das mehr Sache der

Interpretation. Die Regierung würde in vorkommenden

Fällen, auf eingelangte Beschwerde hin, so entscheiden, weil
eben noch keine wirkliche Handänderung stattgefunden hat.

Nußbaum. Wenn die Negierung wirklich die
Intention haben sollte, daß ein Theil der Gebühr bereits bei

der Einsendung zur Nachschlagung bezahlt werden soll, so

muß ich, wie der Berichterstalter der Kommission, mich dem

widersetzen. Die Nachschlagung ist nur ein Akt, welcher das
Pfandgeschäft als solches vorbereitet, und ich kann nicht
zugeben, daß schon hier die Staatsgebühren bezahlt werden
sollen. Uebrigens glaube ich, wir haben da eine müßige
Diskussion, denn es gehört dieser Gegenstand nicht in dieses
Dekret.

§ 24 wird mit den vorgeschlagenen Aenderungen
angenommen.

8 25.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
übrigen Staatsgebühren wären nun zum Theil die Prozentualgebühren

bei amtlichen Güterverzeichnissen und bei Gant-,
Geltstags- und andern gerichtlichen Liquidationen, und ferner
die sämmtlichen fixen Sporteln, die in den beiden
Dekretsentwürfen einerseits über die Gerichtsgebühren und andererseits

über die fixen Sporteln in den Amtsschreibereien
vorgeschlagen werden. In Beziehung auf alle diese Gebühren
soll die Vollziehungsverordnung des Regierungsrathes, auf

' die schon mehrfach hingewiesen worden ist, die näheren Vor¬

schriften enthalten, nicht über die Ansätze selbst, — denn
diese werden im Dekret vom Großen Rath selber festgestellt —
sondern über die Art und Weise des Bezuges. Deshalb
schlägt die Kommisston zur Verdeutlichung vor, im Eingang
nach „hinsichtlich" einzuschalten „das Bezugs", und der

Regierungsrath pflichtet dieser Abänderung bei.

Bei diesem Anlaß will ich dem Großen Rath mit zwei
Worten mittheilen, wie der Negierungsrath den Bezug der

fixen Sporteln zu regeln gedenkt. Es ist schon im Gesetz

vorgesehen, daß hiezu Gebührenmarken verwendet werden
sollen, und es würden nun entsprechend den Tarifansätzen,
die überall auf 10 Rp. und 1 Fr. abgerundet werden, 7

Gebührenmarken vorgeschlagen, die sich nach der Farbe
voneinander unterscheiden würden, eine von 10 Rp., eine von
20, eine von 50, eine von 1 Fr., eine von 5 und eine von
10 Fr. Damit könnte man, glaube ich, für alle Fälle
ausreichen und nach den verschiedenen Ansätzen den jeweiligen
Betrag aus zweien oder dreien Marken zusammensetzen. Nun
würde sich die Sache so machen. Entweder, ist ein Akt
herauszugeben, wie Protokollauszüge, ein gerichtliches oder

administratives Urtheil u. s. w., oder irgend ein anderer

Akt, der eingeschrieben werden muß. Da müßte zunächst die

Spezifikation der Gebühren auf den Akt selber geschrieben,

und überdies daneben der betreffende Betrag an Gebühren-
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marken aufgeklebt werden. Auf diese Weise erhält man eine

ganz sichere Kontrole des Bezugs der fixen Sporteln durch
den Bürger selber. Wo kein Akt herauszugeben oder
zurückzustellen, aber eine Einschreibung in ein Protokoll, z. B. ein
Gerichtsprotokoll, Manual, oder in irgend eine Kontrole, ein
Register u. s. w zu machen ist, würde am Rande der
betreffenden Einschreibung wiederum die Spezifikation der
Gebühren vom Beamten selbst aufgezeichnet und daneben der

Betrag an Gebührenmarken aufgeklebt werden. Die
vorberathende Kommisston hat sich mit diesem System ebenfalls
einverstanden erklärt, und ich glaube, daß man auf diese

Weise eine ziemlich sichere Kontrole des Bezugs auch dieser
fixen Sporteln erhalten wird. Es ist dies nicht ganz
unwichtig, da diese Gebühren, welche in Zukunft ganz dem

Staate zufließen, und namentlich die Gerichtsgebühren ihm
jährlich eine nicht unerhebliche Summe liefern werden. Ich
habe geglaubt, dies hier andeuten zu sollen, damit man über
die Tragweite dieses Paragraphen vollständig orientirt sei.

§ 23 wird mit der vorgeschlagenen Einschaltung
genehmigt.

8 26.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wenn
das neue Stempelgesetz angenommen worden wäre, so würde
es nöthig geworden sein, die Vorschriften über den Verkauf des

Stempelpapieres und der Stempelmarken dem neuen Gesetz

entsprechend zu modisiziren. Nachdem aber dasselbe verworfen
worden ist, und da es voraussichtlich noch längere Zeit gehen

wird, bis ein neues Gesetz angenommen ist, hat man es in
dieser Sache bei den alten Vorschriften belassen zu sollen

geglaubt.

Angenommen.

8 27

Ohne Bemerkung angenommen.

§. 28.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Man
ist hier nicht ganz einig gegangen in Beziehung auf die Frage,
ob der Amtsschreiber in Sachen der Gebäudeassekuranz
verpflichtet sei, den Schätzungen neu aufgenommener Gebäude

persönlich beizuwohnen und das Protokoll an Ort und Stelle
zu führen. Im ursprünglichen Entwurf war ihm diese

Pflicht auferlegt, indem ich persönlich die bestehenden Gesetze

und namentlich das vom 21. März 1834 so interpretiren zu
sollen geglaubt habe. Es scheint aber die Praxis in den

seltensten Fällen diese zu sein, und so kaun ich mich
einverstanden erklären, daß dieser Punkt im Dekret nicht weiter
berührt wird.

Angenommen.

88 29-31.

Ohne Bemerkung angenommen.
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8 32.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Anweisung auf § 11 des Civilprozesses in der drittletzten Zeile
betrifft die Fälle, wo eine unter Vormundschaft stehende Person

Geschäfte betreffend Weibergntsempfang und Abtretung
abschließt. Es hat sich gefragt, in welcher Amtsschreiberei die

betreffenden Akten eingeschrieben werden sollen. I n Gesetz

vom 26. Mai 1848 heißt es: „auf der Amtsschreiberei des

Bezirks, in welchem die Kontrahenten wohnen". Nun ist nicht

zu vergessen, daß wir im Jahr 1848 noch nicht das jetzige
Niederlassnngssystem gehabt und also noch nicht zwischen civtl-
rechtlichem und polizeilichem Domizil unterschieden haben. Deshalb

ist hier zu interpretiren. Wenn z. B. ein in Thun
wohnender Vögtling, dessen Vogt in Bern wohnt, in den Fall
kommt, eine Weibergntsherausgabe zu machen, so entsteht die

Frage, ob der Akt auf der Amtschreiberei Thun, oder auf
der in Bern eingeschrieben werden soll. Nach näherer Ueber-
legung der Sache hat die Kommission, in Uebereinstimmung
mit dem Negierungsrath, gefunden, es solle die Einschreibung
da geschehen, wo der Vögtling sein civilrechtliches Domizil
hat, wo er rechtlich vertreten ist, also da, wo sein Vogt wohnt.

Angenommen.

8 33.

Angenommen, mit Ersetzung des Wortes „Bersteigerungen"
durch: „Steigerungen".

K 34-37.
Herr Berichter st atter des Regierungsrathes. § 34

enthält eine etwas andere Vorschrift über die Verantwortlichkeit

der Amtschreiber. Eine solche Vorschrift ist schon im
Emolumcntentaris von 1813 gewesen. Im ursprünglichen
Entwurf war jeweilen im betreffenden Paragraphen die

Verantwortlichkeit speziell erwähnt. Man hat aber geglaubt,
es genüge, dieselbe in einem allgemeinen Paragraphen
allgemein ausznsprechen. Diese Verantwortlichkeit bezieht sich

also auf alle Verrichtungen der Amtschreiber, namentlich auf
die Grundbnchführung, aber auch ans die übrigen Gcsckäfte.

§ 35 ist wegen der französischen Gesetzgebung nöthig.
Denn Sie werden wohl der Beralhung des Dekrets entnommen

haben, daß nicht alle Paragraphen auf den Jura passen,
d. h. auf die Amtsbezirke, die unter der französischen
Gesetzgebung stehe», so z. B. gerade im Gebiete der Grundbuchführung

der Abschnitt von den Anfertigungen auf Offenkunde
u. a. m. Mir der vorliegenden Fassung des § 35 hat man
nun dieses Verhältniß am richtigsten regulirt geglaubt.

Zu § 36 kann ich nur wiederholen, was ich gestern bei
der Beralhung des Besoldungsdekrets bemerkt habe, daß nämlich

die Meinung auch hier ist, es trete das Dekret zugleich
mit dem Gesetz in Kraft, es bleibe aber vorbehalten, wenn
die eine oder andere Vorschrift sich nicht bewähren sollte, im
geeigneten Zeitpunkt darauf zurückzukommen und allfällige
Abänderungen vorzunehmen.

8 37 endlich hebt noch einzelne Vorschriften der jetzigen
Gesetzgebung auf, soweit sie nicht bereits durch das Gesetz

selbst als aufgehoben erklärt sind.

Herr B e r i ch t e r st a t t er der Kommission. Die Kom-
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Mission tritt der Anschauung der Regierung in Betreff der
Revision des Dekrets bei, in dem Sinne, daß, wenn sich

Lücken, Ungerechtigkeiten und Jnkonvenienzen in dem Dekret
erzeigen sollten, eine Revision desselben nicht nur stattfinden
könne, sondern solle, nach dem altbekannten Grundsatz, daß
alles menschliche Werk nur Stückwerk ist. Die Kommisston
wünscht namentlich, daß von dieser Erklärung im Protokoll
Akt genommen werde.

§8 34—37 werden unverändert angenommen.

Eingang.
Ohne Bemerkung genehmigt.

In der Umfrage über allfällige Zusätze und Anträge
auf Wiedererwägung einzelner Paragraphen erklärt Hofer,
von Oberdiesbach, er behalte sich, nach genommener
Rücksprache mit dem Präsidenten der Kommission, vor, seine
bezüglichen Bemerkungen beim Sporteldekret anzubringen, wo
sie ani besten am Platze sein möchten.

Es folgt die

Schluß ab stimm ung,
in welcher das Dekret mit Mehrheit genehmigt wird.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Berichtigungen.

Die Strafe des Christian Sommer, von Wyßachengraben, wegen
Begünstigung von Wechselfälschung verurth ilt, ist Seite 13t, Spalte II,
Zisf. 6, unrichtig angegeben; sie beläufr sich auf 14 Tage Gefangenschaft.

Seite 1S6, Spalte ll, Zeile 18 von unten, lies „Rezierungsstatt-
halter" statt: „Negierungsrath".
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Werte Sitzung.

Donnerstag den 25. April 1878.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Nach dem Namensaufrufe sind 179 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 69; wovon mit Entschuldigung: die

Herren Abplanalp, Bähler, Bircher, Fahrni-Dubois, Feller,
Geiser, Gygax in Bleienbach, Joost, Klaye, Kummer in Bern,
LehmanwCunier, Lenz, Nägeli, Nenfer in Lengnau, Renfer
in Bözingen, Ritschard, Roth, Schwab, Seßler; ohne
Entschuldigung : die Herren Affolter, Althans, Anken, Arn, Bieri,
Born, Bühlmann, Burren, Büligkofer, Dick, Donzel, Grenouillet,
Grünig, v. Grünigen, Gygax in Seeberg, Haldemann, Hennemann,

Herren in Mühleberg, Jaggi, Jndermühle, Jobin,
Kohler in Thunstetten, Kohli in Schwarzenburg, Leibundgut,
Luder, Mägli, Mauerhofer, Nußbaum in Rünkhofen, Oberli,
Reber in Niederbipp, Reichenbach, Riser, Rasselet, Röthlis-
berger in Herzogenbuchsee, Schär, Scheidegger, Schüpbach,
Spahr, Stalder Stähli, Stämpfli in Uettligen, Stettler in
Ried, Steullet, Trachsel in Mühlethurnen, Vogel, Walther
in Krauchthal, Wier.iger, Wüthrich, Wyß, Zeesiger.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung:

Vortrag über de« Ausbau der Miiitiiraustaiten auf dem

Keuudenfelde in Kern.

(Siehe den Beschlussesentwurf des Regierungsrathes
in den Beilagen zum Tagblatte von 1878, Nr. 9, S. 3.)

Die Staatswirthschaftskommission stimmt
diesem Beschlussesentwurs bei.

Rohr, Baudircklor, als Berichterstatter des Regierungsrathes.

Die Baudirektion und mit ihr der Regierungsrath

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

haben geglaubt, es sei angezeigt und liege in ihrer Pflicht,
am Schlüsse der Periode dem Großen Rathe noch Auskunft
zu geben über den Stand des Baues der Militäranstalten,
und sie haben sich auch fragen müssen, ob es nicht der Fall
sei, vom Großen Rathe noch einen Kredit zur gänzlichen
Vollendung des Baues zu verlangen.

Der Stand des Baues ist folgender: Das Zeughaus
und die Stallungen sind fertig und seit geraumer Zeit
bezogen. Die Kaserne ist noch unvollendet, aber, wie die Herren
sich überzeugt haben werden, unter Dach, und weiter sind
auch die Fenster verakkordirt und gegenwärtig im Anschlagen
begriffen, so daß für den Schutz des Gebäudes das Nöthige
vorgekehrt ist. Allein der innere Ausbau fehlt, und daher ist
man natürlich gezwungen, noch die alten Kasernen zu benutzen.
Fragt man sich nun, ob irgend ein Vortheil damit verbunden
ist, mit dem Ausbau der Kaserne zu warten, bis sich die
Finanzlage gebessert hat, so muß man antworten, daß dies
verkehrt wäre, indem durch das Zuwarten nur noch mehr
Kosten entstehen. Erstens gehen so sehr viele Sachen zu
Grunde und müssen doppelt gemacht werden, und zweitens
hat man mit den Abrechnungen mehr Mühe. Dann haben
wir auch einen bedeutenden finanziellen Nachtheil darin, daß
die Stadt ihre schuldige Restanz von Fr. 290,900 nicht zu
bezahlen braucht, bis man ihr die alten Kasernen
übergeben hat.

Wenn man nun einverstanden ist, daß es vortheilhafter
wäre, den Bau zu vollenden, so fragt sich weiter, ob unsere
Mittel uns das erlauben. Wenn wir in diesem Jahr Fr.
100,000 ausgeben, so können wir den Bau vollenden, indem
wir die Restzahlungen auf die folgenden Jahre verschieben
würden. Im Ganzen sind nach dem Devis noch Fr. 359,000
nothwendig. Dagegen würden dann die Fr. 200,000, die
die Stadt Bern schuldet, in die Staatskasse fließen, so daß
man es in dieser Richtung machen kann. Die Baudireklion
hat geglaubt, man sollte zu diesem Zweck einfach den Büdget-
kredit um Fr. 100,000 erhöhen, weil dies, wenigstens ihrer
Ansicht nach, noch in der Kompetenz des Großen Rathes
liegt. Die Regierung und die Staatswirthschaftskommission
haben dagegen geglaubt, man solle die Summe nicht auf
diesen Kredit legen, sondern sie nach dem Finanzgesetz und
nach dem Volksbeschluß über die Militärbauten aus dem

Schatzungswerth derjenigen Gebäude nehmen, die als Gegenwerth

an die neuen Bauten gedient haben. Ueber diesen
Schatzungswerth kann man verfügen, und der Mehrerlös
ginge in die Laufende Verwaltung. Auf diese Weise hat man
die Sache auch finanziell zu rangiren geglaubt. Ich möchte
Ihnen daher diesen Antrag empfehlen, damit der Ausbau,
dem wir doch nicht entgehen können, endlich bewerkstelligt
und das Gebäude bezogen werden könne.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission
pflichtet dem gedruckt mitgetheilten Antrag des Regierungsrathes

bei und beantragt, ihm den verlangten Kredit für 1878
zur Verfügung zu stellen, so daß Verrechnung mit der
Domänenkasse stattfindet. Sie haben diese Angelegenheit, so weit
sie den Großen Rath betrifft, erledigt durch Ihren Beschluß
vom 31. Mai 1877 unter der Voraussetzung der
Genehmigung desselben durch das Volksvotum. Sie wissen, daß
man bei Anlaß der Frage der Revision des vierjährigen
Büdgets im Mai auch die Verhältnisse des Kasernenbaus
besprochen und beschlossen hat, es seien die Nachkredite hiefür
zu bewilligen, und der größte Theil derselben in dem
berichtigten Voranschlag für 1877 und 1878 aufzunehmen, der
Rest aber in die künftige Periode zu bringen. Allein, wie
Sie wissen, ist dieser revidirte vierjährige Voranschlag durch
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das Polk verworfen worden. Damit hat indessen das Volk
sicherlich nicht die Ansicht ausdrücken wollen, es solle diese

Kasernenbaute auch serner unvollendet bleiben, und der Große
Rath ja nicht an einen Ausbau dieser kostbaren Anlage
denken. Vielmehr mögen die Gründe der Verwerfung andere
gewesen sein. Indessen sind die Kreditverhälmisse in Folge
davon eine Zeit lang sehr beschränkt gewesen, da der Große
Rath sich nur innerhalb des Nahmens des bisherigen Büd-
gets hat bewegen können. Er hat daher auch den Kredit
für die Militärbauten beschneiden und eine Zeit laug sogar
die Arbeiten einstellen müssen. Man hat sich aber überzeugt,
daß dies in die Länge nicht gehen kann, und daß es von
den Behörden unverantwortlich wäre, die Bauten fernerhin
im gegenwärtigen Zustand zu belassen. Es bezieht sich dies
namentlich auf die Kaserne, die, wie Sie wissen, bis dahin
nicht hat benutzt werden können, so daß die Rekrntenschnlen
noch in den alten Gebäuden haben untergebracht werden müssen,
die für ihren Zweck offenbar nicht mehr genügend sind

Dies hat den Regierungsrath zu dem Antrag geführt,
es möchte der nöthige Kredit bewilligt werven, damit die

sämmtlichen Vollendungsarbeiten in diesem Jahr verakkordirt
werden können, wobei jedoch die Ausbezahlung nur theilweise
auf dieses Jahr fiele, der Rest aber in die künftige
Verwaltungsperiode. Der Domänendirektor, der das Geschäft zu
begutachten hatte, beantragte zunächst einen Nachkredit
von Fr. 100,000 zu bewilligen. Der Regierungsralh hat
aber einen Ausweg zu finden geglaubt, der besser entspreche,
und die Staatswirthschaftskommission ist sehr gerne darauf
eingegangen, da sie der Meinung ist, man solle trachten,
innerhalb des Nahmens des Büdgets zu bleiben. Dieser
Antrag geht dahin, es seien die für die Anzahlungen dieses

Jahres nöthigen Summen aus der Domänenkaffe zu
entnehmen.

Es gründet sich dieses Verfahren nicht aus ein bloßes
Arrangement au Kesoin àa la oauss, sondern es ist dieser

Antrag ganz übereinstimmend sowohl mit dem Finanzgesetz
von 1872, als mit dem vom Volke genehmigten Großrathsbeschluß

über die Militärbauten. Das Finanzgesetz sagt
nämlich im § 17 : „Neue öffentliche Gebäude werden aus der
Laufenden Verwaltung bestritten. Wird durch den Neubau
ein altes Gebäude für andere öffentliche Zwecke frei, so hat
die Verwaltung der Domänenkapitalien an die Kosten des
Neubaues einen Beitrag gleich der Kapitalschatzung des alten
Gebäudes zu leisten. Wird durch den Neubau ein altes
Gebäude ganz oder theilweise zerstört, so werden die Materialien
der letztern oder deren Erlös als Beitrag qn den Neubau
verwendet. Das alte Gebäude wird aus dem Etat gestrichen
und an seine Stelle das neue Gebäude gesetzt." In
Uebereinstimmung damit lautet der Volksbcschluß über die Militärbauten

in § 2 so: „Zum Zwecke der Bestreitung der auf
3^ Millionen veranschlagten Kosten obiger Bauten wird die

Domänenkaffe der bauleitenden Behörde den Schatzungswerth
derjenigen öffentlichen Gebäude, welche gegenwärtig zu
militärischen Zwecken dienen und durch den Neubau der
Militäranstalten frei werden, zur Verfügung stellen. Die von der
Domänenkaffe bezahlten Summen sind derselben bis zu dem

Zeitpunkt, wp die betreffenden Gebäude veräußert werden,
mit 4 vom Hundert zu verzinsen." Die Summen, die die
Domänenkaffe in Folge dessen der Bauleitung für die
Vollendung der Kaserne zur Verfügung zu stellen hat, betragen
nach Abrechnung noch etwas über Fr. 200,000. Diese
genügen, um im gegenwärtigen Jahr die nöthigen Abschlagszahlungen

zu machen. Sie werden nicht ausreichen, um die
Nestanz auf den Fr. 359,000 zu decken; allein dies glauben
wir der künftigen Verwaltungsperiode überlassen zu sollen.

Ueber die Dringlichkeit der Sache ist kein weiteres Wort

zu verlieren. Der Herr Domänendirektor hat schon gesagt,
daß, so lange der Neubau nicht fertig ist, die alten Gebäude
der Einwohnergemeinde Bern, die sie gekauft hat, nicht zur
Verfügung gestellt werden können und in Folge dessen ein
Belrag von Fr. 200,000 unzinsbar bleibt. Sie werden nun
einverstanden sein, daß es in der Pflicht jedes ordentlichen
Hansvaters liegt, einen angefangenen Bau zu vollenden und
nicht die darin liegenden Kapitalien unfruchtbar zu lassen.

Ferner werden alle, die die Verhältnisse kennen, sagen, daß
die alten Militärgebäude offenbar den Anforderungen nicht
mehr entsprechen, und daß es ein großer Uebelstand ist,
unsere jungen Leute während der schönsten Zeit ihres
Jünglingsalters in diesen unzweckmäßigen Räumen unterzubringen.
Man wendet ein: Wir haben früher auch in den alten
Kasernen sein müssen und leben doch noch. Allein heutzutage
werden an die jungen Leute viel strengere Dienstanforderungen
gestellt, als früher, und wenn gegenwärtig die Truppen bei

der schlechten Jahreszeit alle Tage naß heimkommen und in
den kalten Zimmern untergebracht werden müssen, ohne ihre
Kleider gehörig trocknen zu können, während draußen wahre
Prachtbauten unvollendet da stehen, so ist es gewiß
unverantwortlich, einen solchen Zustand der Dinge länger andauern

zu lassen.

Ich glaube daher, der Große Rath solle endlich einmal
die Vollendung dieses von dem Volke selber beschlossenen

Werkes an die Hand nehmen, und empfehle ihnen den

Antrag des Regiernngsrathes, er solle ermächtigt werden, die

Verträge über die Vollendungsbauten im Betrage von Fr. 359,000
schon jetzt abzuschließen und sür die nöthigen Anzahlungen
einen Kredit bis auf Fr. 100,000 aus der Domänenkaffe

zu entnehmen.

Trachsel in Niederbütschel. Ich will den Anträgen
der vorberathenden Behörden nicht entgegentreten, möchte aber

auf einen andern Umstand aufmerksam machen. Nach der

Bundesverfassung hat die Eidgenossenschaft die Pflicht, für
die Benutzung kantonaler Militäraebäude einen Zins zu
bezahlen. Nun benutzt die Eidgenossenschaft seit längerer Zeit
unsere Militärbauten, namentlich die Stallungen und das

Zeughaus, hat aber, soviel mir bekannt, noch keinen Zins
vergütet. Es scheint mir daher, man sollte, bevor mail noch

mehr Geld in diese Bauten hineinwirft, zuschauen, daß die

Eidgenossenschaft endlich einen beziehenden Zins zusichere,
und wenn ich nicht Aufklärung über diese Frage erhalte, so

stelle ich diesen Antrag.

Her Berichter st atter des Regierungsrathes. Ich kann

Herrn Trachsel sofort Auskunft hierüber geben. Der Kanton
Bern ist allerdings der einzige, der mit der Eidgenossenschaft
noch keinen definitiven Vertrag über die Benutzung seiner
Militärgebäude abgeschlossen hat, und zwar deswegen nicht,
weil wir finden, wir wollen mehr, als Zürich und die andern
Kantone vertragsmäßig bekommen haben. Der Bund gibt
uns so viel, als den andern Kantonen, aber wir glauben eben,

daß dies viel zn wenig sei. Es ist auch schon mehrmals im
Rathe gesagt worden, daß der Bundesrath, trotz mehrmaliger
Mahnung, sich immer noch weigert, die in der Bundesverfassung

vorgesehene Gesttzesvorlage über die Entschädigungen
für Benutzung der kantonalen Militärgebäude zu bringen, und

zwar deswegen, weil er findet, er komme billiger daraus,
wenn er ohne Gesetz mit einem Kanton nach dem andern

unterhandle. Möglicherweise wird aber der Bundesrath doch

noch früher oder später eine solche Vorlage machen, und es

ist zu hoffen, daß wir dann in Folge derselben günstiger
gestellt werden. Für den Moment aber, glaube ich, ist nichts
zu machen, indem wir gleich viel bekommen, wie andere Kantone.
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Trach sel erklärt sich mit dieser Auskunft befriedigt.

Kilian. Ich ergrcise das Wort nicht, um gegen die

Vorlage Einsprache zu erheben ; ich möchte im Gegentheil diese

Anträge kräftigst unterstützen. Nur finde ich. es sollte noch
etwas Weiteres dabei berücksichtigt werden, das nach meiner
Ansicht durchaus nothwendig ist, dessen Nothwendigkeit übrigens

auch bereits vom Grossen Rath anerkannt worden ist.
Es betrifft dies zwei Objekte, enthalten in einer Vorlage, die

vom Großen Rathe bereits prinzipiell vor einem Jahre
genehmigt worden ist. Sie wissen nämlich, daß aus Ihrer
Mitte eine Kommission bestellt worden ist, um zu untersuchen,
welche Mehrarbeiten und Mehrausgaben zur Vollendung der
Militärbauten nothwendig seien. Diese Vorlage ist Ihnen vor
Vr Jahren gebracht worden. Sie haben den Bericht der

Kommission zuerst grundsätzlich genehmigt und nachher hat
die Kommisston noch, ini Verein mit dem Regierungsrath, ein

genaues Verzeichmß der nothwendigen Nacharbeiten
ausgearbeitet, das Ihnen Ende Mai vorigen Jahres vorgelegt
und von Ihnen genehmigt worden ist.

Dieses Verzeichmß enthält nun einen Ansatz von
Fr. 13,000 für eine Wohnung des Magaziniers und Wärters
nebst Waschküche für das Kommissariat, und einen andern

von Fr 12,000 für ein großes Wasserbassin. Was das erste

Objekt betrifft, so hat man gefunden, daß eine solche Wohnung
wegen der Aufsicht über die Zeughausgebäude absolut
nothwendig sei. Gegenwärtig ist nämlich, wenn keine Arbeiter
im Zeughaus oder in den Werkstätten des Zeughauses sind,
die ganze Aufsicht einem einzigen Individuum anvertraut.
Diese Aufsicht genügt aber für die ganze große Gebäudegruppe

offenbar nicht, sowohl mit Rücksicht auf die Sicherheit
überhaupt, als namentlich für den Fall einer Feuersgefahr,
sondern es sollten wenigstens zwei Personen im Zeughaus
logirt sein, und demnach hat man gefunden, es sei die

Erstellung einer solchen Wohnung absolut nothwendig.
Das Wasserbassin sodann ist in Aussicht genommen

worden zur Anlage mitten auf dem großen Platz zwischen
den Gebäuden des Zeughauses, der Militärstallungen und der

Kaserne. Es soll zunächst das nöthige Waffer im Falle
eines Feuerausbruchs liefern. Allerdings sind bei den
Gebäuden des Zeughauses 8 Hydranten erstellt und auch bei

den andern etliche. Allein diese würden im Falle von
Feuerausbruch möglicherweise nicht genügen. Man hat bereits zu
verschiedenen Malen die Erfahrung gemacht, daß die Hydranten
nur dann eine allerdings vortreffliche Hülfe sind, wenn das

Feuer noch nicht große Dimensionen angenommen hat; allein
bei der Weitläufigkeit der Militärgcbäude ist die Möglichkeit
vorhanden, daß das Feuer nicht sofort bekämpft werden kann,
namentlich wenn man nicht sogleich Hülfsmannschaft zur
Stelle hat. Uebrigens ist die Lage der Militärgebäude in
dieser Beziehung ohnehin etwas ungünstig wegen der
ziemlichen Entfernung von der Stadt und wegen des schwierigen

Zugangs in Folge der ziemlich langen Steigung vom Stalden
her. Man hat also gefunden, es sei das Bassin schon als
Feuerweiher absolut nothwendig. Dann ist es aber auch noch

nöthig zur Reinigung der Kriegsfuhrwerke, als Pferdeschwemme
und serner für die Fußbäder der Fußtruppen.

Man könnte vielleicht sagen: Die Gefahr ist nicht so

groß und wir lasseu's darauf ankommen. Aber bei den

Manipulationen in den Werkstätten ist ein Feuerausbruch
immerhin möglich. Ich möchte nun dem Großeil Rath zu
bedenken geben, daß in den Militärgebäuden an Anlagenkosten,

Mobilien, Geschirren, Waffen u. s. w. ein Kapital von wohl
cnca 6 Millionen steckt, und daß es sich demilach schwer mit
der Verantwortlichkeit der Behörden vereinigen ließe, die

Ausführung dieser beiden nöthigen Vorsichtsmaßregeln zu

unterlassen. Ich halte also dafür, es sei nothwendig, die

Erstellung der Wohnung und des Bassins auch noch in den
Bereich der in Aussicht genommenen Arbeiten zu ziehen.

Diese Arbeiten sind auf Fr. 30,000 geschätzt, nämlich
Fr. 13,000 für die Wohnung, Fr. 12,000 für das Bassin
und noch einige tausend Franken für die Zuleitung des

Wassers und die Ableitung von diesem Bassin. Sie haben
nun gehört, daß Fr. 200,000 in Allssicht genommen sind
als Nestzahlung der Stadt für die alten Kasernen und andere
Gebäude. Es hat also um kein Haar mehr administrative
Schwierigkeit, Fr. 130,000 zu bewilligen, als Fr. 100,000.
Einen eigentlichen Antrag glaube ich nicht stellen zu sollen,
sondern man könnte es den vorberatheuden Behörden
überlassen, diese Arbeiten auch noch hineinzubringen. Ich habe
aber geglaubt, den Großen Rath noch besonders auf diese
beiden Objekte aufmerksam machen zu sollen, und wenn die
vorberathenden Behörden sich nicht einverstanden erklären, so

bin ich befriedigt, wenigstens darauf aufmerksam gemacht zu
haben.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Ich erlaube mir, Herrn Alt-RegierungSrath Kilian
einige Worte zu erwidern. Sie haben im Juni 1877 auf
den Antrag des Regierungsrathes und der Staatswirthschafts-
kommissiou in Bezug auf die Kredite für die nöthigen
Vollendungsbauten Beschlüsse gefaßt. Der Regierungsralh hatte
damals einen höheren Kostenanschlag für diese Nachbauten
vorgelegt, und es wurde dann derselbe auf den Antrag der
Staatswirthschaftskommission um einige hunderttausend Franken
gekürzt. Ferner wurde der Regierungsrath beauftragt, einen
Antrag zu bringen über diejenigen Bauten, die als dringend
sollen angeschaut werden. Das betreffende Verzeichmß wurde
vorgelegt und in der Junisitzung 1877 einläßlich diskutirt.
Der Regierungsralh hat nun die damaligen Beschlüsse bei

seiner heutigen Vorlage zur Basis genommen: er will sich

innerhalb der dort endlich festgesetzten Kreditsumme zu halten
suchen, und deshalb ist die Staatswirthschaftskommission nicht
in der Lage gewesen, die einzelneu Posten näher zu
untersuchen. Es ist dies eine abgeschlossene Sache und jedenfalls
heute nicht der geeignete Moment, darauf zurückzukommen.

Was speziell die von Herrn Kilian berührten Objekte
betrifft, so mache ich aufmerksam, daß das am 1. Juni 1877
adoptirte Verzeichmß Fr. 13,000 für Wohnung des Magaziniers

und Waschküche, Fr. 12,000 für ein Wasserbasstn und
Fr. 10,000 für Wasserleitungen devistrt. Allerdings hat
man in Bezug auf die Ausführung Bedingungen daran
geknüpft. Die Staaiswirthschaflskommisston sagte schon damals
in ihrem schriftlichen Antrag: „Die Staatswirthschaftskommission

empfiehlt die Annahme dieses Verzeichnisses, jedoch
mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß die Fr. 12,000 für
Erstellung des Feuerweihers nur dann ihre Verwendung
finden sollen, wenn die Unterhandlungen mit der Stadt Bern
wegen Nachlieferung des benöthigten Wassers zu Ende geführt
sein werden." In dieser Weise haben Sie die Angelegenheit
vor einem Jahre erledigt, so daß nicht anzunehmen ist, daß
Sie darauf zurückkommen wollen.

Ich denke, der Regierungsrath wird seinerseits
fortwährend sein Augenmerk auf diesen Gegenstand richten, und

wenn die Unterhandlung für unentgeltliche Lieferung eines

größern Wasserquantums gelingt, die Sache an die Hand
nehmen. Gelingt sie nicht, so wird er in anderer Weise dem

von Herrn Kilian besprochenen Bedürfnisse begegnen. Ich
will den Weg dazu nicht andeuten; allein der Herr Domänendirektor

hat mir mitgetheilt, daß die Techniker sich bereits
darüber besprochen haben, wie einstweilen zu helfen sei, wenn
man nicht sofort das nöthige Quantum Wasser bekommt.



168 (25. April 1878.)

Daß die Unterhandlung noch zu keinem Resultat geführt hat,
soll Niemanden wundern; denn die Gemeinde Bern ist in
Beziehung auf die Militärbauten in einer noch viel schlimmeren

Lage, als der Staat, indem sie den Voranschlag für
ihren Beitrag nicht nur um das Doppelte, sondern um das
Drei- und Vierfache überschritten und, wie mir der Herr
Gemeindspräsident v. Büren mitgetheilt hat, statt Fr. 200,000,
womit sie ursprünglich auskommen zu können glaubte, Fr.
700,000 ausgegeben hat. Sie werden begreifen, daß in
Folge davon die Gemeinde Bern nicht so sehr willig sein

wird, unentgeltlich den Mehrbedarf an Wasser zu geben,

sondern daß die Parteien werden unterhandeln müssen, wie
es für beide Theile am billigsten sein mag. Ich empfehle

Ihnen den Antrag des Regierungsrathes zur Annahme.

Der vorgelegte Beschlussesentwurf wird genehmigt.

Aligncmentsplan von Neueàdt.

Der Regierungsrath beantragt, diesen Plan nebst
dem dazu dienenden Regleinente zu genehmigen.

Rohr, Baudirektoc, als Berichterstatter des Regierungsrathes.

Die Gemeinde Neuenstadt hat einen Plan über ihre
Straßenanlagen aufnehmen lassen, gleich wie dies auch in
Bern, Burgdorf, Viel und andern Ortschaften geschehen ist.

Dieser Plan ist während der gesetzlichen Frist aufgelegen,
und die dagegen eingelangten Einsprachen sind sämmtlich
erledigt worden. Da aber das zugehörige Reglement Eigen-
thumsbeschränknngen vorsieht, so muß es vom Großen Rathe
genehmigt werden. Ich empfehle Ihnen den Antrag des

Regierungsrathes.

Der Antrag des Negierungsrathes wird genehmigt.

nicht möglich, über die Sache mitzutheilen, da ich nicht selber
darin gehandelt habe, sondern noch Herr Kilian die Sache
besorgt hat, sowohl während er noch in der Regierung war,
als auch noch nach seinem Austritt. Er und Herr
Regierungsrath Bodenheimer und Herr Militärdirektor Wynistorf
sind abgeordnet worden, die Unterhandlungen zu führen und
einen Augenschein abzuhalten, und auch jüngsthin, als das

Protokoll gefertigt wurde, sind die Herren Kilian und Bodenheimer

als Delegirte dabei gewesen, so daß ich sie ersuchen
möchte, wenn nöthig, nähere Auskunft zu geben.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der Staats-
wirthschaftskommisston. Die Staatswirthschaftskommission will
nicht bestreiten, daß das Bedürfniß zur Erstellung einer Straße
von Les Bois nach dem benachbarten Frankreich und zur
Erbauung einer Brücke über den Doubs vorhanden ist. Auf
der andern Seite aber mußte sich die Staatswirthschaftskommission

sagen, daß der Ban der Brücke ohne die gleichzeitige
Erstellung der Straße für den Kanton Bern keinen Vortheil
bietet. Die Kommission ist weit davon entfernt, daraus, daß
der Kanton Neuenburg eine Straße erstellt hat, nun Vortheile
ziehen zu wollen und zu sagen, Neuenburg könne jetzt die
Brücke allein erstellen. Wir wollen uns aber, wenn wir
Fr. 18,000 leisten sollen, vorher Gewißheit verschaffen, ob

uns die Brücke später nutze oder nicht. Dies ist nur dann
der Fall, wenn später eine Straße von Frankreich her erstellt
wird. Die Frage ist nach der Ansicht der Staatswirthschafts-
kommisston noch gar nicht reif, und mit Rücksicht auf unsere
Finanzlage und weil das Geschäft nicht dringlich ist, glaubten
wir, es sei geboten, dasselbe einstweilen zurückzulegen und es

der nächsten Verwaltungsperiode zu überlassen. Daher trägt
die Staatswnthschaftskommission auf Verschiebung an.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathes. Ich
kann mich diesem Verschiebungsantrage anschließen.

Der Antrag der Staatswirthschaftskommission
wird genehmigt.

Les Kois-SiaufoudsKraße; Krücke über den Doubs.

Die Staatswirthschaftskommission stellt den

Antrag, diesen Gegenstand auf die nächste Legislatur zu
verschieben, was vom Regierungsrathe zugegeben wird.

Rohr, Baudirektor, als Berichterstatter des Regierungsrathes.

Sie haben dem ausführlichen schriftlichen Vortrag
entnehmen können, daß es sich um den Bau einer Brücke
über den Doubs bei Biaufonds zwischen Frankreich und der

Schweiz handelt. Am meisten dabei betheiligt ist der Kanton
Neuenburg, und er hat auch vorzüglich die Unterhandlungen
mit Frankreich gepflogen, in welchen man sich dahin verständigt
hat, daß die Hälfte des Baues durch Frankreich, und die
andere durch die Schweiz bezahlt werde. Neuenburg hat sich

sodann an Bern gewendet und mit ihm vereinbart, daß Bern
die Hälfte des schweizerischen Beitrags, oder Fr. 18,000
bezahle, unter der Bedingung, daß die Brücke so nahe an
der Bernergrenze gebaut werden solle, daß Bern sie mit einem
dort projektirteu Straßenbau erreichen könne. Näheres ist mir

Nilqueg-Uermesstraße.

Der Regierungsrath beantragt folgende Schlußnahme

:

1) Das von der Baudireklion vorgelegte Projekt für den
Bau einer Verbindungsstraße III. Klaffe von Vermes nach
Vieques wird genehmigt.

2) Der Gemeinde Vermes wird an die auf Fr. 73,500
angeschlagenen Kosten der Sektionen I, II und III des
Projektes ein Beitrag von Fr. 24,500 bewilligt, zahlbar nach
Mitgabe des jährlichen Kredittableau für Straßenbauten.

3) Die Ausführung des Baues soll nach den
Vorschriften der Baudirektion geschehen.

4) Für den künftigen Unterhalt hat die Gemeinde Vermes
dem Staate die nöthigen Materialgruben unentgeltlich
abzutreten.

Die Staatswirthschaftskommissio n pflichtet bei,
jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß, da das
diesjährige Straßenbautableau für dieses Objekt keinen Kredit
vorsieht, für dieses Jahr auch kein Beitrag verabfolgt werden
kann, und wenn die Finanzverhältnisse sich nicht bessern, die
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Beitragsleistung auch im Jahre 1879 wird verschoben werden

müssen.

Vom Großen Rathe mit diesem Vorbehalt genehmigt.

Herr Präsident. Herr Karrer hat mir mitgetheilt,
daß er als Präsident der Gotthardbahn morgen dem
Leichenbegängnis des Herrn Weber beiwohnen müsse, und daher erst

Nachmittags wieder in Bern eintreffen könne. Da Herr
Karrer über das Gesuch der Jura bahn betreffend
Zinsengarantie Bericht erstatten wird, so können wir diese

Angelegenheit erst morgen Nachmittag behandeln und werden zu
diesem Zweck morgen eine Nach mittagssitzung haben

müssen. Ich behalte mir vor, auch heute die Abhaltung einer

Nachmittagssitzung vorzuschlagen.

Es wird keine Einsprache erhoben.

Dekretsentwurf
betreffend

die fixen Gebühre» der Amtsschràreien.

(Siehe Beilagen zum Tagblatl von 1878, Nr. 6.)

Diskussion über das Eintreten und die Forin der

Berathung.

Herr Regierungspräsident Teu scher, Direktor der Justiz-
und Polizei, als Berichterstatter des Regierungsrathes.
Bezüglich des Eintretens auf das Dekret kommen die §§ 14,
15 und 21 des neuen Amtsschreibereigesetzes in Betracht.

In § 14 ist der allgemeine Grundsatz der Revision aller
derjenigen Sportelntarife ausgesprochen, die mit den

Verrichtungen der Amtsschreiber und Gerichtsschreiber im
Zusammenhang stehen. Dazu gehören u. A. auch die fixen
Gebühren der Amtsschreiber, so weit überhaupt nach dem

neuen Gesetze die fixen Gebühren noch zulässig sind. Inwieweit

dies der Fall ist, sagt § 15 des Gesetzes, der folgende

Vorschrift enthält: „Alle auf Eigenthumsübertragungen an

Grundeigenthum und auf errichtete Grundpfandrechle bezüglichen

Verrichtungen des Amtsschreibers erfolgen als solche

unentgeltlich. Eine fixe Gebühr," heißt es im zweiten Lemma,

„für die einzelnen Verrichtungen ist nur noch zulässig in Fällen,
die nicht den Charakter einer wirklichen Handänderung oder

eines errichteten Grundpsandrechts haben, wie z. B bei Dienst-
barkeitsverträgen, Anfertigungen infolge von Heirat,
Auszügen aus dem Grundbuch, Cessionen, gesetzlichen Hypotheken
und dgl." In Ausführung dieses zweiten Lemma des § 15

hat man sich Mühe gegeben, in dem Dekretentwurf alles

Dasjenige zusammenzustellen, was nach dieser Vorschrift noch

zulässig ist als fixe Gebühr. In Bezug auf die Höhe der

Gebühransätze macht endlich die Vorschrift des § 21 Regel,
welcher sagt: „Für alle übrigen dem Staate zu entrichtenden

Gebühren, welche nicht verhältnißmäßig, sondern für einzelne

Verrichtungen der Amts- oder Gerichtsschreibereien fix zu

bezahlen sind, sollen die daherigen Gebührenansätze möglichst

einfach, einheitlich, die Interessen des Staates und der Bürger
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gleichmäßig berücksichtigend und eine sichere Kontrole für den
Bezug gewährend, festgestellt werden."

In Berücksichtigung dieser Grundsätze hat man den
vorliegenden Dekretsentwurs ausgearbeitet. Ich muß hier einer
allfälligen Einwendung begegnen, die vielleicht aus Ihrer
Mitte erhoben wird. Man findet nämlich, es seien am einen
oder andern Orte die Gebühransätze zu hoch. Ich möchte in
dieser Beziehung von vornherein erklären, daß, wo ich mich
überzeugen kann, daß an einzelnen Orten Ansätze enthalten
sind, welche über die den Bürgern schuldige Rücksicht hinausgehen,

ich geneigt bin, dieser Rücksicht gebührend Rechnung
zu tragen. Im Allgemeinen aber möchte ich schon bei der
Einlretensfrage betonen, daß wir zur Deckung der durch das
neue Amtsschreibergesetz entstehenden Ausgaben Geld nöthig
haben und zwar ziemlich viel. Ich habe bereits bei der
Berathung des Dekretes über die Besoldungen der Amts- und
Gerichtsschreiber Gelegenheit gehabt, Ihnen mitzutheilen, daß
die Besoldungen dieser Beamten eine Summe von Fr. 200,000
erfordern. Es liegt mir hier auch eine vorläufige Zusammenstellung

über die muihmaßlichen Ausgaben für die Besoldungen
der Angestellten der Amts- und Gerichtsschreiber und für
Bureaukosten vor. Diese Zusammenstellung stützt sich auf
die Berichte, welche Seitens der Jnstizdireklion nach Annahme
des Gesetzes eingeholt worden sind. Es fehlen da noch zwei
Amtsbezirke, nämlich Viel und Laufen, wenigstens in Bezug
auf die Amtsschreibcrei, von denen die daherigen Berichte
noch nicht eingelangt sind. Diese Berichte ergeben eine Ge-
sammtsumme von Fr. 306,265 für Besoldung der Angestellten
und Bureaukosten. Dazu kommen noch die einmaligen Kosten
für Möblirung der Bureaux, die sich auf etwa Fr. 15,000
belaufen werden. Rechnen wir nun noch die fehlenden
Bezirke Viel und Laufen hinzu, so stehen wir da vor einer
neuen Ausgabe von vielleicht jährlich Fr. 350,000
dazu obige „ 200,000
ergibt eine Gesammtausgabe von Fr. 550,000

Angesichts einer solchen Ausgabe, die möglicherweise noch

zu niedrig gegriffen ist, muß man nach meinem Dafürhalten
iit der Tendenz, die Sportelnansätze zu reduziren und möglichst
niedrig zu halten, nicht zu weit gehen, sondern es muß da
ein gewisses Maß eingehalten werden.

Uebrigens glaube ich, die Ansätze, wie sie vorliegen, seien
auch noch aus folgenden Erwägungen gerechtfertigt. Vor
Allem aus muß man auch hier berücksichtigen, daß seit Erlaß
der bisher bestandenen Gesetze und Vorschriften, wie z. B.
des Sportelntarifes von 1813, der Geldwerth in hohem Maße
gesunken ist. Eine Einnahme von 5 Batzen im Jahre 1813
entspricht ungefähr einer Einnahme von Fr. 2 - 3 im Jahre
1878. Ferner ist zu bemerken, daß es sich im Amlsschreiber-
tarif meist um Vorgänge wichtiger Natur handelt, wie Dienst-
barkeitsverträge, Anfertigungen u. s. w, die meistens Bürger
berühren, welche der besitzenden Klaffe angehören. Ein
anständiges Maß der Gebühren scheint mir daher auch aus
diesem Grunde gerechtfertigt. Es scheint namentlich seit
Annahme des neuen Amtsschreibereigesetzes etwas Modesache
geworden zu sein, nun plötzlich zu glauben, es solle jetzt Alles
gratis geschehen, was der Staat dem Bürger leistet. Ich
glaube, diese Meinung habe weder bei der ersten noch bei der

zweiten Berathung des Gesetzes obgewaltet, sondern man
wußte, daß auch in Zukunft Sporteln bezahlt werden müssen.

Ich empfehle also das Eintreten auf den Entwurf und
dessen artikelweise Berathung.

Scherz, als Berichterstatter der Kommission, stimmt
diesem Antrage bei.

Wyttenbach. Vor Beginn der einläßlichen Behand-
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lung der zwei vorliegenden Drkretsentwürfe betreffend die

fixen Gebühren der Amtsschreibereien Und über die Gerichtsgebühren

möchte ich Sie wirklich bitten, nicht aus den Augen
zu verlieren, daß die Vortheile und Erleichterungen, welche

durch das Gesetz über die Amtsschreibereien und
Gerichtsschreibereien dem Volke zugesichert worden sind, nicht etwa durch
übertriebene Fiskalilät und Gebührenansätze beseitigt werden.

Ich spreche die Hoffnung aus, daß wir Alle die Berathung
dieser Dekrete im Sinn und Geist des Volkes vornehmen und
dem ZutraUeU, das es uns geschenkt hat, entsprechen werden.
Die Gerichtsgebühren bilden allerdings eine Gegenleistung
für die vom Staate gelieferte Arbeit. Aber sie dürfen nicht
so hoch gespannt werden, daß dem Bürger, welcher in den

Fall kommt, das Gericht um Hilfe anzusuchen, dies allzusehr
erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Fast sollte man
glauben, die hohen Ansätze der vorliegenden Dekretsentwürfe,
welche theilweise mit dem Gesetz in Widerspruch stehen, seien

geeignet, das Gesetz beim Volk verhaßt zu machen, um es so

bald als rnöglich wieder zu Fall zu bringen. Wir sollen bei
der Berathung dieser Dekrete im Geist der Billigkeit, Mäßigung

und Gerechtigkeit zu Werke gehen und nicht vor
Thorschluß der bald zu Ende gehenden Periode dem Volk eine

neue Steuerschraube anlege», so daß es sich darüber beklagt,
wan habe es hinter das Licht geführt. Stellt es sich dann
später heraus, daß der Staat bet modenrten Gebührausätzen
nicht bestehen kann, so steht es dem Großen Rathe immer
frei, auf das Dekret zurückzukommen. Im Vertrauen, Sie
werden diesen Bemerkungen Rechnung tragen, stimme ich für's
Eintreten.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Herr
Wyttenbach hat bemerkt, wenn man später finde, die Gebühren
seien zu niedrig, so könne man sie immer wieder erhöhen.
Ich halte dafür, es wäre dies sehr schwierig und jedenfalls
viel schwieriger als umgekehrt, die Gebühren herabzusetzen,

wenn man im Laufe der Zeit findet, man habe sie anfänglich
zu hoch festgestellt. Es ist auch hier zu bemerken, daß es

natürlich dem Großen Rathe jeder Zeit vorbehalten sein wird,
aus das Dekret zurückzukommen. Es hat überhaupt den

Sinn, daß man mit allen diesen Dekreten eine Probezeit von
vielleicht 2—3 Jahren macht.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der Vortrag

des Herrn Wyttenbach veranlaßt mich als Berichterstatter
zu einer allgemeinen Bemerkung. Ich stehe nicht auf dem

Boden des Herrn Wyttenbach. Wir wollen unsere Pflicht
erfüllen gegenüber dem Volk; aber es kommt daraus an, wie.
Ich gebe zu, es ist angenehm und acht Tage vor den Wahlen
dankbar, so zu plaidiren, wie Herr Wyttenbach. Trotzdem
erlaube ich mir einen entgegengesetzten Standpunkt einzunehmen.
Es ist fatal und bedauerlich, daß dir Lust, zu zahlen, nicht
Schritt hält mit den Bedürfnissen und mit den Begehrlichkeiten,

welche von allen Seiten an den Staat gestellt werden.
Das Bestreben, dem Staate möglichst überall etwas
abzuzwacken, ohne ihm etwas zuzuführen, beruht auf einer ganz
falschen Auffassungsweise vom Wesen des Staates. Der
Staat ist diejenige Person, welche die Interessen des ganzen
Volkes und des ganzen Landes vereinigen soll und für Alle
wie für den Einzelnen zu sorgen hat.

Im Allgemeinen faßt man aber den Staat ganz anders
auf, als eine Art Cröfus mit unerschöpflichen Mitteln, als
ein Aderlaßmännchen, dem man in jedem Zeichen zu Ader
lassen kann, ohne ihm das Nöthige zur Ergänzung seiner
Säfte zuzuführen; man betrachtet ihn als eine Art Berggeist,
der ein „Tischlein deL dich" hat. Das ist eine ganz irrige
Auffassungsweise.

Wenn wir unsere Pflicht erfüllen wollen, müssen wir
sagen: damit der Staat den Bedürfnissen des Landes
entsprechen kann, müssen wir dafür sorgen, daß ihm neue
Quellen zufließen und wenigstens die bestehenden nicht
verschlossen werden. Darin erblicke ich unsere Pflicht. Ich bin
auch dafür, keine übertriebenen Ansätze zu machen; aber daß
es da wieder darauf abgesehen sein soll, die Einnahmsquellen
des Staates möglichst gering zu machen, wie es im Gesetz selbst
bereits geschehen ist, welches Gesetz denn auch in finanzieller
Beziehung verpfuscht worden ist, daß man dem nun im
Dekret die Krone aufsetzen soll, dazu könnte ich nicht Hand
bieten.

v. Känel. So gänz unberechtigt scheint mir die

Bemerkung des Herrn Wyttenbach nicht, wie sie der Herr
Vorredner darstellt. Ich bin zwar auch der Ansicht, das Gesetz

sei nicht ganz gut ausgefallen. Ich habe in der Regel zu
den höhern Ansätzen gestimmt bezüglich der Handänderungsgebühren.

Nachdem es nun aber vom Volke angenommen
worden ist, glaube ich, wir dürfen nicht durch ein Hinler-
thürcheu wieder etwas Entgegengesetztes einführen. Man sagte

seiner Zeit, als es sich um die Erlasfung des Gesetzes

handelte, über die tarifmäßigen Gebühren hätte man sich nicht zu
beklagen, aber es komme von Seite der Amtsschreiber und
Gerichtsschreiber gar manches dazu, was man unter dem Titel
von Seidenfaden und Cordonnet zusammenfaßt. Ich finde

nun, in der Vorlage sei diesem Seidenfaden und Cordonnet
nicht abgeholfen, sondern man habe den frühern willkürlichen
Ansätzen einfach gesetzliche Unterlage gegeben. Man hat dem Publikum

eine wesentliche Erleichterung versprochen. Wie sieht es

aber damit in der Vorlage aus? Nehmen wir ein Beispiel. Bei
den Dienstbarkeitsverträgen wird verlangt: für die Kontro-
lirnng, Versendung an die Fertigungsbehörde, Besiegelungs-
besorgung und Rücksendung an den Stipulator Fr. 1. 50;
für die Nachschlagung des Vertrags mit Zeugniß Fr. 3 und
für jeden fernern Erwerbstitel, und gewöhnlich sind mehrere
vorhanden, Fr. 2; für's Einschreiben in das Grundbuch
Fr. 1. 50. Rechnen wir diese Gebühren zusammen, so

erhalten wir eine Summe von Fr. 8, während bisher vielleicht
nur Fr. 4 bezahlt wurden.

Ich stinlme nicht gegen das Eintreten. Ich weiß gar
wdhl, daß man dem Staat Hülfsmittel zuführen muß. Aber
ich möchte nicht durch ein Hinterthürchen einführen, was im
Gesetz verworfen worden ist.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
glaube, es sei gut, daß dieser Punkt gerade bei der Ein-
lretendsrage gründlich besprochen werde, und ich erlaube mir
daher, noch einige Worte der Erwiderung gegenüber Herrn
v. Känel. Vor Allem aus muß ich die allgemeinen
Finanzerwägungen, welche der Herr Berichterstatter der Kommission
angebracht hat, durchaus unterschreiben. Ich glaube, es sei

die Finanzpolitik des Herrn Wyttenbach eine durchaus
ungesunde. Das ist meine vollste Ueberzeugung, welche sich

mir hauptsächlich in den letzten Jahren immer aufgedrungen
hat. Ich möchte nun aber namentlich der Bemerkung des

Herrn v Känel entgegentreten, daß man in der Vorlage
wieder Seivensaden und Cordonnet einführe. Ich halte diese

Bemerkung nicht für richtig, weil der große Unterschied
zwischen den vorgeschlagenen und den frühern Sportelnan-
sätzen darin besteht, daß es früher von der Willkür der
Beamten abhing, zu überfordern und Sporteln künstlich zu
macheu, die weder im Gesetz noch in andern Erlassen
vorgesehen waren; während jetzt der Bürger, der nicht nur das
Recht, sondern sogar die Pflicht hat, die betreffenden Erlaffe
nachzulesen, ganz genau weiß, wie viel der Beamte verlangen
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darf. Das weitere ist nun Sache der Abmessung, und da

wiederhole ich, daß man da, wo die Ansätze wirklich zu hoch

sein sollten, sie herabsetzen kann.

Noch eine Bemerkung gegenüber dem Votum des Herrn
v. Känel. Man könnte vielleicht finden, man sollte nicht für
jede einzelne Verrichtung einen besondern Ansatz machen,

sondern es sollte eher ein einheitlicher, ein Gesammtansatz

aufgestellt werden. Es scheint mir aus dem Votum des Herrn
v. Känel hervorzugehen, daß er eine solche Aenderung wünschen

würde. Ich könnte nun eine derartige Modifikation
zugeben, wenn sie nicht mit folgenden Jnkonvenienzen verbunden

wäre, die man sich im Schooße der vorberathenden Kommission
nach einläßlicher Diskussion klar gemacht hat. Es ist nämlich
in den einzelnen Fällen die Arbeit nicht immer die nämliche.

Sd ist z. B. in § 1 vorgesehen, daß bei einem Dienftbarkeits-
vcrlrag nicht nur ein Eriverbstitel nachgeschlagen werden muß,

sondern mehrere. Würde man nun einen einheitlichen Ansatz

von Fr. 5 oder Fr. 10 aufstellen, der für das ganze Geschäft

gefordert würde, so würde der schwierigere Fall, der mehr
Arbeit erheischt, gleichviel zahlen, wie der einfachere, der

weniger Arbeit verlangt. Uebrigens ist es auch an sich gerechtfertigt.

daß man jede einzelne Verrichtung angemessen taxirt.
Sollte sich im Dekret ein Posten finden, wo etwas verlangt
wird, wo keine Arbeit dafür geleistet werden muß, so bin
ich einverstanden, daß man ihn streiche. Wo aber eine

Arbeit gemacht wird, soll auch eine entsprechende Gebühr gefordert

werden.
Man könnte auch glauben, es seien praktische Jnkonvenienzen

damit verbunden wrnn man die Posten so auseinander

hält und nicht Gesammtansätze aufstellt. Ich habe

aber schon früher bemerkt, daß die Sache sich in der

Durchführung durch Verwendung der Gebührenmarke ganz leicht

machen werde. Nehmen wir z. B. in § 1 den Dienstbar-
keitsvertrag. Sobald ein solcher eingeschrieben und zur
Rücksendung bereit ist, soll die Spezifikation der Gebühreil auf
dem Akt notirt werden. Darin liegt die erste Kontrole,
wodurch der Bürger sich überzeuget! kann, daß nicht mehr
gefordert worden ist, als das Gesetz gestattet. Außerdem soll
aber auch für den Betrag eine entsprechende Anzahl von Ge-

bührMarken aufgeklebt werden, wodurch erne zweite Kontrole

für den Bürger entsteht.
Mit Rücksicht auf alle diese Erwägungen, die ich noch

durch fernere vermehren könnte, finde ich, die Grundlagen,
auf denen die Vorlage beruht, seien durchaus praktisch. Ob
Sie bei den einzelnen Ansätzen herabgehen wollen, muß Ihrem
Ermessen überlassen bleiben. Nur sollte Man nicht so weit
herabgchen, daß schließlich nichts mehr für den Staat übrig
bleibt und eine neue unvermeidliche Ausgabe von vielleicht

Fr. 100,000 für ihn entsteht.

Willi. Ich wollte erst bei der Spezialberathung des

Dekrets das Wort ergreisen. Da nun aber der Herr
Vorredner bemerkt hat, es sei gut, daß man schon jetzt die

Angelegenheit genau erörtere, so erlaube ich mir auch einige
Worte anzubringen. Ich gehe in gewisser Richtung mit der

Ansicht des Herrn Wyttenbach einig. Man hat dem Volk
gesagt, das neue Gesetz werde ihm ein« große Erleichterung
bringen. Im Volk ist aber bemerkt worden, es werde in der

Vollziehungsverordnung Manches zum Vorschein kommen, was
im Gesetz nicht enthalten sei. Dessenungeachtet halte auch ich

dafür, es müssen durch dieses Dekret wenigstens so viel Hilfsmittel

für den Staat geschaffen werden, daß er die Kosten

für die Fixbesoldung der Amtsschveiber und Gerichts-
fchreiber und die übrigen damit verbundenen Ausgaben decken

kann.
Wenn ich mich bei einzelnen Ansätzen gegen den Tarif

auflehne, so geschieht es weniger grundsätzlich als weil ich

dafür halte, das Dekret enthalte einzelne Schärfen und Härten,

die wahrscheinlich in der Kommission und im Regiernngs-
rathe übersehen worden sind. Ich mache aufmerksam auf die

zwei ersten Abschnitte „Dienstbarkeitsverträge und
Anfertigungen". Da wird für die Kontrolirung rc. Fr. 1. 50, für
Nachschlagung Fr. 3 u. s. w. gefordert. Wenn es sich um
einen großen Gegenstand handelt, so hat das nicht viel zu
sagen. Anders aber ist es, wenn, was auch vorkommt, bei
einem verstückelten Grundbesitz vielleicht 10-15 Nach-
schlagungeu nöthig sind. Da wird die Gebühr hoch ansteigen.

Die erste Nachschlagungsgebühr von Fr. 3 will ich
nicht bestreiten, aber es scheint mir, man gehe zu weit, wenn
man für die Nachschlagung jedes fernern Erwerbstitels Fr. 2

verlangt. Ich glaube, man sollte da auch mehr oder weniger
den Werth des Gegenstandes berücksichtigen, wie das Gesetz
es bei den Handänderungen chut. Ich stelle keinen speziellen
Antrag; ich will die Sache nur dem Herrn Berichterstatter
der Regierung zn bedenk-n geben und fragen, ob man da
nicht eine Modifikation der Ansätze vornehmen sollte.

Eine andere Härte finde ich in Betreff des Vormund-
schaflswesens. Mir scheint es, wen das Schicksal dahin
gebracht hat, daß er seine Sache nicht mehr selbst verwalten
kann, den sollte man nicht noch besteuern. Ich habe das
schon gesagt bei der Berathung des Stempelgesetzes. Ich möchte
da die Gebühren möglichst tief stellen, so daß sie der geleisteten
Arbeit entsprechen würden. Für das Erkenntniß der Bevogtung
scheint mir Fr. 1. 50 zu viel. Die Gebühr für Passation
der Vogtsrechnungen möchte ich streichen, ebenso für Beeidigung.
Das sind gehässige Ansätze, welche dem Staate übrigens wenig
einbringen.

Nuß bäum in Word. Ich glaube, bei der Behandlung

dieses Dekretes solle man sich vor Allem aus die
Verhandlungen über das Ges.tz selbst in Erinnerung rufen. Es
ist damals in diesem Saale vom Berichterstatter und von
andern Persönlichkeiten gesagt worden, die Handänderungsgebühren

sollen ein Aeqnivalent bilden für die Besoldungen,
welche der Staat nach dem neuen Gesetze zu bezahlen haben
werde, und es hat damals die Ansicht obgewaltet, der Ertrag
dieser Gebühren werde genügen, um die Besoldungen zu
decken. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend glaube ich, die
Ansicht des Herrn Berichterstatters der Kommission sei nicht
ganz gerechtfertigt. Ich finde auch, die Gebührenansätze in
dem Dekrete seien zu hoch, und es sei ihre Herabsetzung
gerechtfertigt. Ich bin nicht gegen das Eintreten, allein man
muß sich doch fragen, ob es nicht der Fall wäre, die Vorlage

an die vorberathenden Behörden zurückzuweisen, damit
fit diesen Erwägungen Rechnung tragen. (Eine letzte
Bemerkung des Redners wird wegen des im Saale herrschenden
starken Geräusches nicht verstanden.)

Das Eintreten und die artikelweise Berathung werden
vom Große» Rathe beschlossen.

Herr Vizepräsident O t t übernimmt den Vorsitz.

Die Diskusston wird zunächst eröffnet über den vom
Regierungsrath neu vorgelegten Znsatzartikel.

8 1».

(Siehe Beilagen zu« Tagblatt von 1878, Nr. 12.)
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Sie
erinnern sich, daß gestern bei der Berathung des Dekrets über
die Obliegenheiten der Amtsschreiber eine längere Diskussion
stattgefunden hat über die Frage, ob man berechtigt wäre und

gut thäte, bei solchen Pfandgeschäften und Handänderungsverträgen,

die nicht zum Abschluß gelangen, also bei

Pfandgeschäften, wo das Darleihen schließlich nicht gegeben wird,
und bei Handänderungsvecträgen, wo die Parteien vor der

Fertigung zurücktreten, die im Gesetz vorgeschriebene

Prozentgebühr zu beziehen, oder ob man nicht genöthigt sei, für
die daorts bereits gemachte Arbeit fixe Gebühren vorzuschreiben.

Ich habe mich meinerseits bereits gestern dahin ausgesprochen,

und bin bei näherer Erwägung in dieser Meinung bestärkt

worden, daß die daherigen Bemerkungen ihre Begründung
haben, und habe mir, um denselben Rechnung zu tragen,
erlaubt, Ihnen einen bezüglichen § 1 a gedruckt vorlegen zu
lassen, den die Regierung ihrerseits heute Morgen genehmigt

hat. Ich habe in Bezug auf die einzelnen Punkte nichts
weiter beizufügen und will gewärtigen, ob im Schooße des

Großen Rathes Abänderungsanträge gestellt werden, in welchem

Falle ich mir vorbehalte, darauf zu antworten.

Wytten bach. Ich finde mich veranlaßt, zu § 1 u

folgende Abänderungsanträge theils redaktioneller, theils
materieller Natur zu stellen. Die Ueberschrist möchte ich so

halten: „Nicht vollzogene Pfand- und Handänderungsgeschäfte."

In lit. g. möchte ich statt „dem Pfandgeschäfte" setzen „der
Liegenschaftsbeschreibung", und in lit. b statt „Handänderungsverträge"

sagen „Handänderungsgeschäfie". Der Ausdruck

„Vertrag" ist hier zu eng; denn es gibt Handänderungsgeschäfte,

die nicht unter den Begriff eines Vertrages sub-

sumirt werden können: ich verweise z. B. ans die Zufer-
tigungsbegehren, wo der Akt einseitiger Natur ist. Mn dem

Ansatz n. 1. bin ich einverstanden, und ebenso mit dem von
Ziffer 2, jedoch so, daß ich nach „nachzuschlagen ist" beifügen
möchte: „mit Inbegriff der Rücksendung der Akten Fr. 3",
worauf ich die ferneren Ansätze dieser Ziffer von Fr. 2 und

von Rp 60 streichen würde. Gebühren für Nachschlagung von
mehr als einem Titel zu beziehen, finde ich unbillig, da dies

bis dahin nicht der Fall gewesen ist und, z. B. bei Dienst-
barkeitsverträgen, in's Aschgraue führen könnte. Vor mehreren

Zahlen hat z. B. im Gürbethal die Emsumpfungsdirektion
auf Rechnung des Staates einen Dienstbarkeitsvertrag über
das ganze Gebiet ausfertigen lassen, einen Vertrag, in welchem

vielleicht tausend Grundeigenthümer figurirt haben, wobei für
jeden vier, fünf oder sechs Erwerbstitel haben nachgeschlagen
werden müssen, und jedes Grundstück aktiv und passiv
behandelt worden ist. In solchen Fällen müßten bei diesem

Ansatz für Nachschlagung mehrere tausend Franken bezahlt
werden. Die Nachschlagung ist eine ganz einfache Sache, die

höchstens eine halbe oder ganze Stunde Zeit nimmt, und
da halte ich Fr. 3 für genügend. Bis dahin ist für die
Nachschlagung als solche nicht mehr als Fr. 2. 15 bezahlt
worden, und ein Aufschlag von Rp. 85 scheint mir somit
hinreichend. Was die Ansätze für Rückstellung betrifft, die im
ganzen Entwurf in jedem Abschnitt wiederkehren, so bitte ich

nicht zu vergessen, daß in Zukunft die Amtschreiber fix
besoldete Beamte des Staates sind, die also ebensowenig das
Recht haben, für Rücksendung etwas zu fordern, als die Re-
gierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, die taufende von
Geschäften zu bewilligen, zu legalisiren und zurückzusenden
haben, ohne daß es irgend einem von ihnen eingefallen wäre,
für die Rücksendung etwas anzusetzen.

In lit. b lasse ich Ziffer 1 stehen. Dann aber möchte
ich in Ziffer 2 den Ansatz von Fr. 5 auf 3 herabsetzen;
denn eine Nachschlagung ist eine Nachschlagung, und wenn

wir also unter lit. u dafür Fr. 3 fordern, so machen wir
uns einer Inkonsequenz schuldig, wenn wir hier Fr. 6 ansetzen.

Endlich beantrage ich, auch hier die Ansätze von Fr. 2 und
von Rp. 60 für Rückstellung des Geschäfts zu streichen.

Ich empfehle Ihnen meine Anträge zur Annahme. Sie
sind ganz gerechtfertigt, und wir werden so ganz im Sinn
und Geist des Gesetzes handeln, das von dem Volke mit
großer Mehrheit angenommen worden ist, mit Rücksicht darauf,
daß sowohl bei der Berathung im Großen Rath, als bei der

Abfassung der Botschaft gesagt worden ist, es solle das Gesetz
eine Erleichterung für dos Publikum sein.

Herr Präsident Michel übernimmt wieder den Vorsitz.

Nußbaum, in Worb. In Betreff der Ansätze für
Rücksendung bin ich mit dem Herrn Vorredner einig, indem
ich auch der Ansicht bin, es dürfe dafür nichts mehr in Rechnung

gebracht werden Dagegen gehe ich nicht einig mit
Herrn Wytlenbach, wenn er sagt, es solle, abgesehen davon,
ob ein oder mehrere Titel nachzuschlagen sind, die Nach-
schlagungsgebühr bloß einmal bezogen werden. Wenn mehrere
Verhältnisse vorliegen, so hat der Beamte auch mehr Arbeit,
und dafür muß man etwas admittiren können. Ich schlage

vor, die Ansätze für Nachschlagung jedes fernern Erwerbtitels
in lit o. und b von Fr. 2 auf 80 Rp. herabzusetzen. Den
Ansatz von Fr. 5 in Ziffer 2 der lit. l> möchte ich auch auf
Fr. 3 reduziren, ganz gleich wie in lit. a.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
kann die gestellten Abänderungsanträge als Berichterstatter
des Regierungsrathes theilweise zugeben, theilweise aber muß
ich sie bestreiken. Die von Herrn Wyttenbach vorgeschlagenen
redaktionellen Abänderungen gebe ich zu; die weiter gehenden

Anträge dagegen muß ich bekämpfen. Was zunächst die Ansätze

für die Rückstellung betrifft, welche Herr Wyttenbach
überall streichen will, so scheint mir das durchaus nicht
gerechtfertigt. Ich gehe dabei von der allgemeinen Erwägung
aus, daß jede Arbeit bezahlt werden soll, bestehe sie nun im
Schreiben, oder in etwas Anderem. In vielen Fällen muß
Jemand vom Bureau aus geschickt werden, um den Akt dem

betreffenden Stipulator zurückzustellen. Ferner kommt es sehr

oft vor, daß die Akten in einer Enveloppe verpackt, adressirt,
auf die Post gegeben und dazu noch frankirt werden müssen.
Das ist auch eine Arbeit, für die ein mäßiger Ansatz
vollständig gerechtfertigt ist. Hingegen könnte ich zugeben, daß
unter den Schlußbestimmungen ein Beisatz aufgenommen
würde, wonach in der Gebühr von 60 Rp. für Rückstellung
jeweilen auch die Frankirung inbegriffen wäre. Aus ganz
gleicher Erwägung möchte ich mich auch dem Antrag auf
Streichung des Ansatzes für Nachschlagung fernerer Erwerbstitel

widersetzen. Wenn zwei, drei Erwerbstitel nachzuschlagen
sind, so gibt dies mehr zu thun, als wenn nur einer ist, und
für diese Mehrleistung soll also auch etwas mehr bezahlt
werden. Hingegen kann ich mich unterziehen, wenn man für
diese ferneren Nachschlagungen statt Fr. 2 vielleicht Fr. 1

vorschlagen will. Der Herabsetzung der Gebühr in d 2 von
Fr. 5 auf Fr. 3 kann ich mich ebenfalls anschließen.

Kaiser, in Büren. Nach dem bisherigen Tarif hat
man für Kontrolirung 45 Rp- bezahlt, was mit dem Porto
ungefähr 60 Rp. ausmacht. Hier nun setzt man für
Kontrolirung, Besieglungsbesorgung und Rücksendung Fr. 1. 50
an. Das finde ich übertrieben: Fr. 1 scheint mir genug.
Für die Besieglungsbesorgung hat man bis dahin gar nichts
angesetzt, sondern der Amtschreiber hat das von sich aus
gemacht, und es gibt auch weiter nichts zu thun, indem man
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eine große Anzahl von Akten zusammennimmt und sie dem

Regierungsstatihalter vorlegt. Ich will also auch für die

Besieglung nichts admitstren. (Der Herr Präsident unterbricht

hier den Redner und macht ihm bemerklich, daß es sich

zunächst nur um H 1 s- handelt.) Bei § 1 n muß ich mich
auflehnen gegen den Ansatz von Fr. 2 sür Nachschlagung von
ferneren Erwerbstiteln. Fr. 3 für die Nachschlagung des

erstell Titels ist schon ziemlich stark. Wenn nun aber in
einem Akt bis 20 Erwerbstitel vorkommen, so würde man
statt, wie bis dahin, Fr. 3 bis 4, im Ganzen Fr. 43
bezahlen müssen. Das kommt aber ziemlich häufig vor,
namentlich in Gegenden, wo der Grundbesitz sehr zerstückelt

ist, so z. B. in meinem Bureau sehr oft. Wenn man einmal
den ersten Erixerbstitel hat, so schlägt man die andern mit
Leichtigkeit nach. Ich stelle deshalb den Antrag, für die

Nachschlagung der fünf ersten Titel, wenn so viel sind, Fr. 3

und für jeden ferneren 30 Rp. anzusetzen. Das gibt, wenn
viele Titel sind, schon eine viel größere Gebühr, als bis
dahin, und wenn man noch mehr verlangte, so würde das

Publikum vom Regen in die Traufe kommen. Das Volk
hat Erleichterung und Schutz vor Ueberforderungen erwartet,
und wenn es gewußt hätte, daß die Sache so herauskomme,
so hätte es das Gesetz verworfen und würde in Zukunft kein
Gesetz mehr annehmen, ohne gleichzeitig die Vollziehungsverordnung

vor Augen zu haben, damit es sicher sei, daß
man nicht durch dieses Hintsrthürchen wieder hereinbringe,
was es nicht gewollt hat. Ich möchte also vor einem solchen

Vorgehen warnen, weil man dadurch das Volk gleichsam
feuerscheu machen würde. Man hat ihm allerdings einige
Erleichterungen gewährt; aber daneben finden sich eine ganze
Masse von neuen Ansätzen, an die man gar nicht gedacht
hat, und viele andere sind sehr übertrieben.

Herr Berichterstatter der Kommission- Ich spreche
die Hoffnung aus, daß, wenn der Große Rath in Znktmst
an die Revision des Notariatstarifs geht, die Herren Notarien
auch in gleichem Sinne sich aussprechen werden, wie heute in
Bezug, auf einen Tarif, bei dem es sich darum handelt, dem
Staate etwas zuzuwenden. (Heiterkeit.) Es ist dies eben

so sehr im Interesse des Volkes, dieses wird ihnen sehr
dankbar dafür sein, und ich zweifle nicht, daß sie sich dann
daran halten werden. Man hat bemerkt, daß das Volk von
der Ansicht ausgegangen sei, das Gesetz über die fixe
Besoldung der Amts- und Gerichtsschreiber werde ihm Erleichterung

bringen; durch die vorliegenden Dekrete werde aber
das Ding rückgängig gemacht. Meine Herren, ich möchte

darauf aufmerksam machen, daß die Erleichterung wirklich im
Gesetz ist und daß der Große Rath und diejenigen Mitglieder,
die dem Volke die Annahme des Gesetzes empfohlen haben,
bei der Wahrheit geblieben sind. Die Hauptarbeiten der
Amtsschreibereieu bestehen nicht in den Artikeln dieses Tarifs,
sondern neun Zehntel der Arbeit werden durch die Hand-
änderungsgeschafte, Pfandverträge und amtlichen Güterverzeichnisse

weggenommen, während das Andere Geschäfte betriff.-,
die nicht so häufig vorkommen. Die Erleichterung liegt also

darin, daß in dieser großen Mehrzahl von Fällen die Gebühr
in Prozenten ausgedrückt ist. Bei den Gerichtsschreibereie»
betrifft eine Hauptarbeit Strafsache«, die durch den Tarif
nicht berührt wird; allein eine weitere Hauptarbeit sind die
Gant- und GeMagsliquidationen, und hier ist ebenfalls die

ProMtgebühr eingeführt und das Sportelweseu unterdrückt.
Die Gebühren in Prozeßsachen haben allerdings aufrecht
erhalten werden müssen, weil mau hier doit Prozentsatz nicht
wohl hätte herausfinde» können. Es bleibt also eine bedeutende

Erleichterung, wenn Sie auch diesen Tarif annehmen.
Was die einzelne« Ansätze betrifft, so hat man den An-
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trag gestellt, die Gebühr für Nachschlagung fernerer Titel zu
streichen. Ich schicke hier eine allgemeine Bemerkung voraus.
Es handelt sich um die Revision von Tarifen aus dem Jahr
1813, aus den Dreißiger Jahren und aus dem Jahr 1850.
Wenn Sie nun überall 20 bis 30 hinzugeschlage«
finden, so übersteigt dies das Verhältniß des Getdwerlhes
nicht, indem heute 3 Franken nicht so viel werth find, als
15 Batzen im Jahre 1813. Die Erhöhung ist also nur eine
scheinbare. Mit einer Reduktion der Gebühr für
Nachschlagung fernerer Erwerbstitel auf Fr. 1 oder 50 Rp. könnte
ich mich einverstanden erklären. Es wäre allerdings das
Beste gewesen, wenn man auch hier auf die Werthverhältniffe
hätte Rücksicht nehmen können, indem es, wie Herr Willi
bemerkt hat, bei größeren Pfandgeschäften nicht so viel zu
sagen hat, wohl aber bei geringeren. Was hingegen die

Ansätze für Rückstellung betrifft, so möchte ich sie aufrecht
erhalten. Der Amtsschreiber arbeitet hier für den Staat,
und es ist kein Grund vorhanden, warum diese Arbeit nicht
bezahlt werden sollte, und wenn, wie der Herr Berichterstatter
der Regierung zugegeben hat, die Frankatur dabei inbegriffe»
sein soll, so bleibt dem Staat sehr wenig, indem die Frankatur
mit der Nachnahmeprovision schon 30 Rp. und über ein
gewisses Gewicht hinaus 40 Rp. beträgt. Mit der Herabsetzung

der Gebühr für Nachschlagung des Vertrags bei

Handänderungsgeschäften kann ich mich einverstanden erklären,
um so mehr, da dies dem Staat keinen großen Ausfall geben

wird, indem es sehr selten vorkommt, daß ein notarialisch
verschriebener Handänderungsvertrag vor der Fertigung wieder
rückgängig gemacht wird.

Steiner. Die Versammlung mag nicht erschrecken:
ich will nur einen Redaktionsantrag stellen und beabsichtige
nicht, als Saulus unter die Propheten des Landes zu gehen.

(Heiterkeit.) Es heißt hier „für die Rückstellung des
Geschäfts", während es in allen andern Pharagraphen heißt
„Rücksendung". Nun ist Rückstellung ein viel weiterer
Begriff, und es könnte am Ende ein gar zu pflichteifriger
Amtsschreiber, wie es deren gegeben hat, aus allzu weit getriebene
Fiskalität die Rückstellung von Hand zu Hand mit einer
Gebühr belegen. Man muß also sagen: „Rücksendung durch
die Post".

Die von Herrn Wyttenbach und Andern vorgeschlagenen
Modifikationen unterstütze ich. Es ist sehr gerathen, diese

Tarife etwas zu modernen. Wenn man diesen Tarif annimmt,
wie er hier vorliegt, so bin ich überzeugt, das Volk würde in
Zukunft kein Gesetz mehr annehmen, wenn nicht die

Vollziehungsdekrete dabei liegen, und es würde den Eindruck
erhalten, man habe es hintergangen. Da ich nun nicht ein
Gegner, sondern ein Freund des Gesetzes bin, so möchte ich
die Gebühren dieser Dekrete so weit ermäßigen, daß zwar der

Staat keinen Schaden leide, sondern für die Funktionen seiner
Beamten gut bezahlt wäre, daß aber das Gesetz nicht zu einem
Malischen würde. Sollte es sich dann zeigen, daß der Staat
bei den moderirten Ansätzen Verlust macht, so kann man in
einem Jahre die Dekrete revidiren; aber es ist nicht gut, von
vorn herein zu hoch zu gehen. Wenn der Ansatz sür die
Rücksendung bleiben soll, so möchte ich ihn auf Rp. 20
reduziren, mit Ausschluß der Frankatur, da diese sich in sehr
verschiedenen Beträgen bewegt, und also ein einheitlicher Ansatz

dafür nicht angemessen ist.

v. Känel. Ich erlaube mir nur eine ganz kurze

Bemerkung bezüglich des Ansatzes für Rückseildung. Sie haben
oben schon einen Ansatz von Rp. 60 für Kyntrolirung. Nun
bestehr eigentlich die Rücksendung in nichts Anderem, als daß
man irr der Kontrole die Rücksendung anmerkt, die Sendung
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in ein Couvert steckt und adressirt. Es sollte also das Adressiren

und auf die Post tragen in dem Ansatz von Rp. 80
sûr Kontrolirung des Geschäfts bei seinem Eingehen inbe-
griffen sein. Es ist das eine so minime Arbeit, daß weiß
Gott ein besonderer Ansatz dafür nicht gerechtfertigt ist.
Dagegen wäre ich einverstanden, in einem allgemeinen Zusatz
zu den Gebühren zu sagen, daß alle Portoauslagen ebenfalls
vergütet werden sollen. Ich möchte überhaupt am geeigneten
Orte die Vorschrift aussprechen, daß alle Akten frankirt
werden sollen.

Noch eine Bemerkung bezüglich der Pfandgeschäfte. Es
ist der Fall gar nicht so selten, wie man meint, daß
Pfandgeschäfte nicht zu Stande kommen. Es geschieht oft, daß
ärmere Leute versuchen, eine Liegenschaftsbeschreibung machen

zu lassen, um Geld zu erhalten, daß sich aber schließlich her-
ausstellte, daß die Sicherheit nicht genügend ist, und der
Andere das Geld nicht geben will, oder daß andere Hindernisse
eintreten. In solchen Fällen ist es, glaube ich, übertrieben,
solche enorme Gebühren zu fordern, wie sie hier vorgeschlagen
sind. Namentlich in unserer Gegend, wo eine große Zerstückelung

des Grundeigenthums herrscht, kann sehr leicht der Fall
eintreten, daß man, um die Sicherheit für Fr. 4000 oder
5000 zusammen zu bringen, zwanzig, dreißig verschiedene
Erwerbstitel in der Liegenschaftsbeschreibung anführen muß.
Die Folge wäre, daß man bei zwanzig Titel nach diesen

Ansätzen für den ersten Titel 3, für die 19 andern 38, also
zusammen Fr. 41 zu zahlen hätte, während, wenn das
Pfandgeschäft wirklich zu Stande kommt, man vielleicht die ganze
Geschichte um Fr. 10 abthut. Zwar heißt es am Schluß,
man solle in keinem Falle mehr zu zahlen haben, wenn das
Geschäft nicht zu Stande kommt, als wenn es zu Stande
kommt; allein schon das scheint mir zu viel. Ich führe das

nur an, um zu zeigen, daß die Reduktionsvorschläge gerechtfertigt

sind und nicht etwa blos aus dem Bestreben hervorgehen,

sich populär machen zu wollen.
Was die Gebühren der Notarien betrifft, so finde ich

auch, daß die Notarien sich gar nicht zu geniren haben, für
die Herabsetzung dieser Gebühren in die Schranken zu treten.
Wenn ein Notar einen Kauf über ein Aeckerlein verschreibt,
so kriegt er. wenn er nicht einen gewissen Prozentsatz
übersteigt, 1'/jz Fr. Dagegen sollte bekanntlich der Staat nach dem

ersten Ansatz Fr. 5 haben. Nun setze ich voraus, die Arbeit
des Notars sei mindestens ebenso groß, als die des

Amtsschreibers, so daß die Appellation des Herrn Oberst Scherz
an die Großmuth der Notarien wenigstens einstweilen noch

nicht ganz am Ort ist. Wenn die Notarien bei der Revision
des Notariatstarifs so gehalten werden, wie hier der Staat,
so glaube ich, sie werden sich dann Glück wünschen können.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
kann mich als Berichterstatter der Negierung dem Antrag des

Herrn Steiner anschließen in dem Sinne, daß unter den

Schlußbestimmungen ein Artikel aufgenommen würde, wonach
die Portoauslagen besonders verrechnet werden sollen. Es ist
dies übrigens nur die Ausführung eines Grundsatzes des

Gesetzes selbst, das in § 22 sagt: „In dem Betrag der
Gebührenmarken sind die Kosten des Weibels, Zeugengelder,
Porti, Stempel u. dgl. nicht inbegriffen." Endlich kann ich
mich auch dem Berichterstatter der Kommission anschließen,
in Beziehung auf seinen Antrag, den Posten für Nachschlagung
fernerer Erwerbstitcl von Fr. 2 auf 1 zu reduziren.

Abstimmung.
1. Für die zugegebenen Redaktionsveränderungen

Mehrheit.
2. Eventuell, in Ut. n und b nach

Ziffer 2 beizufügen: „mit Inbegriff der

Rücksendung der Akten" und dann die beiden

Ansätze von Fr. 2 und 60 Rp. zu
streichen Mehrheit.

Die beiden Berichterstatter erklären, sich dem

Antrag auf Herabsetzung der Gebühr für Nachschlagung fernerer
Titel auf 80 Rp. anzuschließen.

3. Eventuell, für Reduktion der Gebühr für Nachschlagung
fernerer Titel auf 80 Rp, nach dem modifizirten Antrag des

Regierungsrathes und der Kommission Minderheit.
Eventuell, für eine Reduktion auf 30

Rp., sofern nicht mehr als 5 Erwerbstitel
vorkommen Mehrheit.

4. Eventuell, die Gebühr für Rücksendung

der Akten auf 20 Rp. herabzusetzen Mehrheit.
5. Definitiv, für die Gebühr von 20

Rp. für Rücksendung Minderheit.
Für gänzliche Streichung dieses Ansatzes Mehrheit.
6. Definitiv, für die Nachschlagung

jedes ferneren Erwerbstitels, sosern nicht
mehr als 5 vorkommen, 30 Rp. anzusetzen 116 Stimmen.

Für «Streichung dieses Ansatzes 13 „
Herr Präsident. Es wird mir mitgetheilt, die

zweitletzte Abstimmung sei mißverstanden worden, und die

Mehrheit sei für Beibehaltung des Ansatzes von 20 Rp. Ich
will anfragen, ob eine nochmalige Abstimmung gewünscht
wird.

H über und Zyro bestätigen, daß ein Mißverständniß
untergelausen sei.

Der Herr Präsident läßt über diesen Punkt noch

einmal abstimmen.

6. Definitiv, für Beibehaltung der Gebühr von 20 Rp.
für Rücksendung 103 Stimmen.

Für Streichung derselben 20 „

§ 1 (nunmehr 1b).
Herr Berichterstatter des Regierur.gsrathes. Nach

der Beschlußfassung zu 8 1 n wird man, wenn man wenigstens
konsequent sein will, hier bei Ziffer 2 wieder nach dem Antrag

des Herrn Kaiser die Gebühr für Nachschlaqung fernerer
Erwerbstitcl über die fünf ersten hinaus auf je 30 Rp. setzen

müssen. Ich erlaube mir über diesen Antrag nachträglich
nur noch die Bemerkung, daß er in meinen Augen so ziemlich

einem Streichungsantrag gleichkommt. Denn so weit ich

orientirt bin, ist es bei der großen Mehrzahl der Aemter
außerordentlich selten, daß für Handänderungs-, Pfand- oder

Dienstbarkeitsverträge mehr als 5 Titel nachgeschlagen werden

müssen. In Bezug auf das Detail der Ansätze von 8 1b
will ich die Diskussion abwarten.

W ytten bach. Bis dahin haben die Amtsschreiber
nach dem Tarif von 1846, der durch dieses Gesetz aufgehoben
ist, für Kontrolirung. Versendung und Rückstellung des

Geschäfts 45 Rp. bezogen. Hier nun Fr. 1. 50 dafür
anzusetzen, finde ich übertrieben. Ich beantrage Fr. 1, das ist

genügend. Dann möchte ich beantragen, die Worte: „Ist
der Akt in mehreren Gemeinden zu fertigen, so ist diese

Gebühr ebenfalls mehrfach zu beziehen" zu streichen. Es schwebt

mir gegenwärtig vor der Fall eines Kaufvertrags über ein
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Landgut, das in sechs Einwohnergemeinden, aber in der

nämlichen Kirchgemeinde liegt. Nach Abfassung des Aktes
schickt der Stipulator denselben an den Amtsschreiber. Dieser
schlägt nach und übersendet dann den Akt an die erste beste

Fertigungsbehörde. Von dieser kommt aber der Akt nicht an
den Amtsschreiber zurück, sondern die Sache macht sich in
pr-txi so, daß die eine Fertigungsbehörde den Akt an die
andere schickt und er erst, wenn er an allen sechs Orten
gefertigt ist, an den Amtsschreiber zurückkommt. Nach diesen

zwei Zeilen nun sollte der Amtsschreiber sechs Mal die
Gebühr beziehen. Dies finde ich ebenfalls übertrieben, da die

Kontrolirung und Besieglung selbst in solchen Fällen nur
einmal stattfindet.

Kaiser, in Büren. Ich befinde mich in Beziehung
auf diesen Punkt mit Herrn Wyttenbach im Widerspruch;
denn bei uns macht sich die Sache eben ganz anders. Die
Akten werden nicht von einer Fertigungsbehörde an die andere
verschickt, sondern sie gehen jeweilen an den Amtsschreiber
zurück, und dieser muß sie neu versenden, so daß also eben

so oft die Gebühr und das Porto zu beziehen ist. Hingegen
würde ich für die jedesmalige Versendung nur 70 Np. mit
Porto, oder 50 Rp. ohne Porto admittiren.

Wyttenbach. Ich habe noch vergessen, zu erwähnen'
daß nach der vorigen Abstimmung auch hier in Ziff. 2 der
Grundsatz auszusprechen ist, daß für jede fernere Nachschlagung
über die fünf ersten Erwerbstitel hinaus nur eine Gebühr
von 30 Rp. bezogen werden soll. Dann möchte ich Ziff. 5

ganz streichen. Es werden gegenwärtig in solchen Fällen gar
keine Avisbriefe erlassen, und es erscheint mir daher diese

Bestimmung total überflüssig. Solche Avisbriefe werden blos
in Handänderungsgeschäften an die Pfandgläubiger geschickt
damit sie wissen, in welche Hände das Pfand gekommen ist'

Herr Berìchter st atter des Regierungsrathes. Wenn
ich Herr Kaiser recht verstanden habe, so will er in Ziff. 1

für jede neue Versendung 50 Np. beziehen. Dies käme also
zu den Fr. 1. 50 des Entwurfs hinzu und das Porto würde
dann noch apart vergütet.

Nußbaum, in Worb. Ich möchte, wie Herr Kaiser,
das zweite Lemma nicht vollständig streichen, halte aber dafür,
50 Rp. für die jedesmalige Versendung sei wohl viel und
möchte blos 30 Rp. beantragen. Bezüglich des ersten
Ansatzes stimme ich mit Herrn Wyttenbach zu Fr. 1. Ebenso
schließe ich mich seinen Anträgen an, für jeden Erwerbstitel
über fünf nur 30 Rp. zu beziehen und die Ziff. 5 zu streichen,

da keine solche Avisbriefe zu erlassen sind.

Hofer, in Oberdiesbach. Vor Allem unterstütze ich
die Anträge des Herrn Wyttenbach, indem ich seine Ansätze
hoch genug finde. Im Fernern komme ich auf Ziff. 3 zu
reden. Bis dahin hat der Amtschreiber für die Einschreibung
in's Grundbuch und das Zeugniß 50 Rp. beziehen können;
jetzt ist also die Gebühr verdreifacht. Ich lasse das gehen.
Dann heißt es: „wenn der Akt mehr als zwei Seiten hält,
von jeder fernern 40 Np." Das möchte ich geradezu streichen.
Das Andere ist genug. Ueberhaupt ist dieser Ansatz von
40 Rp. bei Einschreibungen, der durch das ganze Dekret geht,
zu hoch. In Vormundschaftssachen kann man nach dem
gegenwärtigen Tarif für Ausfertigungen nur 30 Rp. per Seite
beziehen, und für Einschreibungen von Vogtsrechnungen blos
15 Rp. Dazu steht die Gebühr von 40 Rp. für bloße
Einschreibungen in gar keinem Verhältniß. Wo neue Ansätze
gerechtfertigt sind, bin ich entschieden dafür: ich stimme z. B.
für die Gebühren von Fr. 1. 50 in Ziff. 3, aber für den

fernern Ansatz nicht; oder wenn er doch belieben sollte, so möchte

ich ihn wenigstens auf 20 Rp. reduzirt wissen. Ueber Ziff. 5

will ich kein Wort verlieren; die Herren Wyttenbach und
Nußbaum haben schon gesagt, daß diese Avisbriefe gar nicht
vorkommen.

Scheurer. Ich bin so frei, zu den Amtsnotarien, die

gesprochen haben, mich als Fürsprecher zu gesellen, um das
Kollegium vollständig zu machen. Ich mache keinen Hehl
daraus und habe nie einen daraus gemacht, daß ich für das

vom Volke angenommene Gesetz über Umwandlung der

Sporteln der Amts- und Gerichtsschreiber in fixe Besoldungen
nie sehr begeistert gewesen bin. Ich habe gegenüber den

optimistischen Berechnungen hier im Großen Rath und in der

Presse immer das Gefühl gehabt, daß auf der einen Seite
der Staat ein schlechtes Geschäft machen und trotzdem das

Publikum schwerer belastet werden wird. Daß diese letztere

Ansicht die richtige ist, haben wir bereits aus der heutigen
Diskussion erfahren. Man hat sich überzeugt, daß das Dekret

in seinen Ausätzen bedeutend höher geht, als die

bisherigen Tarifansätze und hat sich deshalb bereits genöthigt
gesehen, sie herabzusetzen. Was die Dienstbarkeitsverträgc betrifft,
so habe ich die Erfahrung gemacht, daß die vorliegenden Ansätze

gegenüber den bisherigen Tarifen wahrhaft exorbitant
sind. Ich habe vor wenigen Wochen in einem Prozeß, der

sofort beseitigt worden ist, einen Dienstbarkeitsvertrag
abschließen helfen, der hat müssen gefertigt und in's Grundbuch

eingeschrieben werden. Diesen Vertrag hat man mir
gestern fertig zurückgeschickt, und er hat, inbegriffen die

Fertigungskosten, Fr. 9 gekostet. Wenn ich nun dem nämlichen
Vertrage die Ansätze des § 16 entgegenhalte, so komme ich

zu folgender Rechnung. Es hätten bezahlt werden müssen für
Kontrolirung, Versendung an die Fertigungsbehörde, Bestege-

lungstesorgung und Rücksendung Fr. 1.50
für Nachschlagung „3.—-
für Nachschlagung fernerer Erwerbstitel, deren

im Ganzen 4 waren „ 6. —
für Einschreibung in's Grundbuch und Zeugniß „ 1-50
und ferner, da der Akt 6 Seiten hielt „ 1.60

Zusammen Fr. 13.60
Dazu noch die Fertigungskosten und Portoauslagen

mit wenigstens „ 4. —
also im Ganzen Fr. 17. 60

Ich füge zwar bei, daß der Vertrag nicht in Bern oder Viel
stipulirt worden ist, sondern in Burgdorf.

Ich glaube nun, daß gegenüber derartigen Erfahrungen
diese Ansätze wirklich exorbitant sind und entschieden herabgesetzt

werden müssen. Was das Maß und die Art und
Weise des Verfahrens bei diesen Herabsetzungen betrifft,
so glaube ich, man sei bisher auf falscher Fährte progre-
dirt. Wenn jeder Amtsnotar im Großen Rath irgend eine

Erfahrung, die er in seiner Praxis gemacht hat, oder

irgend einen möglichen und denkbaren Fall benutzt, um einen
eigenen Antrag zu stellen und eine eigene Ziffer in jeden
Paragraphen aufnehmen zu lassen, so kommen wir in eine

Kleinigkeitskrämerei hinein, bei der wir diese Woche mit den beiden

Dekreten nicht fertig werden und vielleicht sogar bis über den

fünften Mai hinaus sitzen müssen. (Große Heiterkeit.) Man
kann aber einen andern Weg einschlagen, um zum Ziele zu
kommen, um so mehr, als man einverstanden ist, daß diese

Dekrete nicht für ewige Zeiten, sondern nur vorläufig Norm
machen sollen, um nach einem Jahr gemäß den gemachten
Erfahrungen revidirt zu werden. Wir müssen einfach sagen :
Die Gebühren werden um die Hälfte, oder um ein Drittel,
oder wie man will, herabgesetzt. Ich beantrage also, sie um
ein Drittel herabzusetzen und auf alle diese Details, über die

man sonst wiederum abzustimmen hätte, nicht einzutreten.
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Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über die
OrdnungSmotion des Herr« Scheurer.

Z yro. Ich unterstütze die Ordnungsmotion des Herrn
Scheurer und erweitere sie dahin, es sollen! die Entwürfe
an die Kommission zurückgewiesen werden mit der Einladung,
sie im Sinne der Herabsetzung der Gebühren neuerdings
vorzulegen. Wir können nicht einfach beschließen: wir redu-
ziren sämmtliche Ansätze um '/z, sondern es muß die
Kommission die Frage noch prüfen. Die Kommisston als solche

hat übrigens die Vorlage nicht reiflich prüfen können. Sie
ist erst am Montag niedergesetzt worden und trat am gleichen
Tage Nachmittags zusamnien. Ich konnte der Sitzung nicht
beiwohnen und auch ein anderes Mitglied war verhindert.
Die ganze Arbeit war in 1 f/z — 2 Stunden fertig. Ich
erlaube mir, bei diesem Anlaß zu bemerken, daß ich mich von
Anfang an gefragt habe, ob es, nachdem wir durch das Gesetz
die Sportekn prinzipiell aufgehoben haben, nun am Platze sei,
einen neuen Tarif aufzustellen, wo in allen Details über
jeden Federzug Rechnung geführt wird, oder ob wir nicht
vielmehr ein anderes System aufstellen und die Gebühr nach
dem Werth des Gegenstandes oder nach der Zeit, welche auf
die Arbeit verwendet wird, bemessen sollten. Bei Dienst-
barkeitsverträgen z. B. würde man sagen: für Kontrolirvng,
Nachschlagung, Einschreibung u. s. w. wird Fr. 5 bis 10
bezahlt. Ich glaube, das wäre das richtige System, und es

würden dadurch bedeutende Schreibereien und Komplikationen
in der Administation erspart.

Her» Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
erkläre, daß ich grundsätzlich mit dyr Anregung der Herren
Scheurer und Zyro einverstanden bin, jedoch möchte ich die

Vorsage nicht bloß an die KammissiM, sondern auch, an die

Regierung zurückweisen, und zwar in dem Sinne, daß nicht
schon heute präjudizirt wird ob die Herabsetzung der
Gebühren um die Hälfte oder um ein Drittel erfolgen soll.
Ich möchte also einfach sagen, es solle eine neue Vorlage
im Sinne der Herabsetzung der Gebühren gemacht werden.
Ach gjlaube auch, daß sachlich wenig ausgerichtet wird, wenn
wir uns zu lauge bei bloßen Redaktionsverbesserungen, die
vielleicht mitunter auch RedaktionsverschliMmerungen sein

mögen, aufhalten Ich muß denn doch darauf hinweisen, daß
diese Dekrete nicht so flüchtig und oberflächlich vorbereitet
worden find, fondern baß sie während zwei vollen Tagen
in Vormittags- und Nachmittagssitzuugen von einer
Borberathungskommission reiflich diskutirt worden sind, in welcher
Männer saßen, wie die Herren Scherz, Boivin ec. Wenn
die Dekrete durchberathen sind, so wird man wenigstens sich

haben überzeugen müssen, daß sie konsequent in der
Durchführung gewisser Grundsätze sind. Die Session kann wohl
nicht länger dauern als bis zu Ende dieser Woche, und wenn
sie zurückgewiesen werden, so kann sich der Große Rath heute
eine Nachmittagssttzung ersparen, indem die Arbeit dann in
der Kommission gemacht wird. In diesem Sinn möchte ich
den Antrag des Herrn Scheurer unterstützen.

v. Känel. So. wie die Ordnungsmotion von Herrn
Zyro modifizirt worden ist, kann ich mich derselben anschließen
Ich mache dem Dekret den Vorwarf, daß es zu viele Details
enthält. So werden zum Beispiel in § 2 Ziffer 2 neun
verschiedene Ansätze gefordert, bis das Zufertigungsgesuch durch
die „Mnnle" der Anusschreibemi hindurch gegangen ist. Wenn
auch die einzelne« Ansätze minim wären, so gäbe es doch

schließlich eine Summe, welche die bisherigen Gebühren weit
übersteigt. Ich möchte diese vielen Gebühren möglichst in
einige wenige Ausätze zusammenziehen. Man kennt ja die

Arbsi^ welche da zu machen «st.
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Morgenthaler. Ich unterstütze den Antrag auf
Rückweisung an die Kommission und den Regierungsrath
ebenfalls. Die Kommission besteht aber nur aus fünf
Mitgliedern, und Sie haben nun gesehen, wie allseitig diese

einzelnen Ansätze aufgefaßt werden. Es wäre daher am Platze,
die Kommission zu verstärken und zwar um 4 Mitglieder.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe

auch nichts gegen die Zurückweisung, doch muß ich ein
Bedenken äußern: Wenn die Zurückweisung in dem Sinne
erfolgt, wie es Herr v. Känel zu wünschen scheint, so werden

wir morgen und übermorgen auch nicht fertig, und doch

sollten diese Vorlagen in dieser Session beendigt werden. Wir
müßten daher nächste Woche noch Sitzung halten. Wenn
die Kommisston vermehrt wird, so wird natürlich die Arbeit
noch etwas länger und mehrere Tage dauern. Das
Zusammenziehen der einzelnen Ansätze ist mit großen Schwierigkeiten

verbunden. Dann ist in der Vorberathungskommission
bemerkt worden, das Publikum zahle lieber einige kleinere

Ansätze als einen größern. Auch sind die Geschäfte nicht
immer gleich: in dem einen werden zum Beispiel 20 Avisbriefe

erlassen, in dem andern vielleicht blos einer. Da wäre
es nicht recht, in beiden Fällen die gleiche Gebühr zu fordern.
So kann man auch für einen Akt, der nur eine Seite hält,
nicht gleich viel verlangen, wie für einen, der 20—30 Seiten
lang ist.

Scheurer. Zur Abkürzung der Abstimmung erkläre

ich mich mit dem Antrag des Herrn Zyro und des Herrn
Berichterstatters des Regierungsrathes einverstanden, daß

nämlich das Dekret zur neuen Berathung ün Sinne der

Herabsetzung dieser Gebühren an den Regierungsralh und an
die Kommission zurückgewiesen werde.

Herr Präsident. Soll sich die Rückweisung auch auf
das Dekret über die Gebühren im Civilprozeß und Boll--

ziehungàrfahren erstrecken?

Scheurer. Ja.

Abstimmung.
1. Eventuell, für Verstärkung der Kommission um 4

Mitglieder Mehrheit.
2. Definitiv, für Rückweisung sin Sinne

des Antrages Scheurer Mehrheit.

Hierauf wird beschlossen, die Bezeichnung der 4 neuen
Mitglieder der Kommisston dem Bureau zu überlasten.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich denke,
die Regierung wird die Angelegenheit zuerst in Berathung
ziehen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
glaube, man könnte in diesem Fall hievon ein« Ausnahme
machen und so verfahren, daß der Berichterstatter der Sitzung

der Kommission beiwohnen und dann morgen früh im
Regierungsrath über das Ergebniß der Kommissionsberathung
Bericht erstatten würde.

Herr Präsident. Ich schlage vor. das Prozedere m
dieser Angelegenheit der Regierung und der Kommission zu
überlasse«.

Der Große Räch erklärt sich mit dem Antrag des Herrn
Präsidenten einverstanden.
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
fragt sich, ob die Rückweisung sich auch aus den Entwurf
über die dem Staate zufallenden Gerichtsgebühren beziehe.

Ich glaube, es wäre für ÄS Regierung und die Kommission
wünschenswerth, auch über diesen Entwurf die Meinung des

Großen Rathes zu hören. Wenn es daher die Zeit erlaubt,
so wäre es vielleicht passend, über dieses Dekret eine

allgemeine Umfrage in Form der Eintretensfrage zu halten. Ich
erlaube mir, eine Ordnungsmotion in diesem Sinne zu
stellen.

Herr Präsident. Räch meiner Austastung ist diese

Frage erledigt durch meine Anfrage an Herrn Scheurer, ob

dieses zweite Dekret ebenfalls zurückgewiesen werden solle.
Indessen habe ich nichts dagegen, wenn man eine Diskussion
darüber eröffnen will.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich will
nur bemerken, daß es nicht möglich ist, diese Dekrete bis morgen

früh zu berathen. Es ist unmöglich, das in einem
Nachmittag zu thun. Wie zahlreicher die Kommission, desto länger
die Diskussion. Daß die Borberathung im Schooße der
Kommission schneller vor sich gegangen ist, hatte seinen Grund
darin, daß zwei Mtgliedtr derselben bereits der
Vorberathungskommission angehört hatten und zwei andere nicht
erschienen sind. Es wird nicht möglich sein, die Dekrete bis
morgen oder übermorgen zu berathen, wenn so viele Ansätze
und so viele Sachverständige sind. (Heiterkeit.)

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Berichterstatters des

Regierungsrathes Minderheit.

Der Herr Präs ident stellt die Anfragt, öb man heute
eine Nachmittagssitzung abzuhalten wünsche.,

Nuß h a um. Ich halte dies nicht für nöthig, da ja
morgen die Sportelndekete nicht behandelt werden können.

Harr Präsident. Es liegen noch verschiedene
Geschäfte vor, und wenn wir heute keine Nachmittagssitzung
halten, so wäre es. vielleicht nicht möglich, die Session diese

Woche zu schließen.

Scheurer. Da die Vorberathung der zurückgewiesenen
Dekrete im Schooße der Kommission bedeutend Zeit in
Anspruch nehmen wird, so scheint es mir nicht angemessen,
Nachmittagssitzungen zu halten und dadurch die Mitglieder der

Koàistwn zw «rhàrn, den Berathungen i« Großen
Rathe beizuwohnen.

Abstimmung.
Für eine NàHMMgWang 65 Stimm«.
Dagegen .47 „

Tagblatt des Großen Rathes 1878.

«esuch

der Schützengesellschaft von Liebewyl beiKöniz, der Große
Rath möge dem Regierungsmth dm nöthigen Kredit ertheilen,
um dm Schützengesellschasten den gesetzlichen Staatsbeitrag
für das Zahr 1877 vott Fr. 5. 28 per Mitglied
auszurichten.

Regierungsrath und Kommission beantragen
Abweisung dieses Gesuches.

H oser, Fürsprecher, als Berichterstatter der Kommission.
Die Schützengesellschaft Liebewyl beschwert sich darüber, daß
der Regierungsrath statt des gesetzlichen Staatsbeitrages von
Fr. 5. 28 blos Fr. 4 an die Mitglieder der
Schützengesellschaften ausgerichtet habe, und sie verlangt, daß der
nöthige Kredit zur Ausrichtung des gesetzlichen Beitrages
bewilligt werde. Die Militärdirektion und der Regierungsrath

tragen auf Abweisung an, und sie motiviren dies damit,
daß für Ausrichtung des gesetzlichen Beitrages Fr. 56,934. 24
nöthig gewesen wären, daß aber wegen
mangelnden Kredites nur 43,132. —
ausbezahlt werden konnten, so daß eine
Summe von Fr. 13,802. 24
gefehlt habe. Außer dem Rekurse von Liebewyl ist bei den
Akten auch eine Eingabe des Vorstandes des bernischen Kan°
tonalschützenvereins und eine Anzahl Beschlüsse von Delegieren
verschiedener Schützengesellschaften, welche die nämliche Sache
beschlagen. Indessen hat der Vorstand des kantonalen Schützenvereins,

an den sich eine Anzahl Schützengesellschaften, namentlich

aus dem Jura, gewendet, beschlossen, der Reklamation
zur Zeit nicht Folge zu geben, von der Einsicht geleitet, es
sei bei den dermaligen Finanzverhältnisten dem Staate nicht
möglich, weiter zu gehen. Hingegen hat der Vorstand die
Erwartung ausgesprochen, daß späterhin, wenn „die Frage
her fernern Unterstützung durch dm Großen Rath zur
Berathung komme und allfällig ein anderes Gesetz über die
Schützengesellschaften durch die Regierung angeregt werde,
unserer jetzigen Haltung auch Rechnung getragen werde."

Vorläufig haben wir blos über den Rekurs der
Schützengesellschaft Liebwyl zu entscheiden. Die Kommission hat
gefunden, nach dem Wortlaut des Gesetzes wäre das Begehren
der Gesellschaft begründet. In dem Gesetz ist nämlich den
Mitgliedern ein Staatsbeitrag von 50 Patronen zugesichert.
Nach dem frühern Preise reichte der Kredit, der letztes Jahr
circa Fr. 45,000 betrug, aus, um Jedem sein Betreffniß
auszurichten. Nachdem aber der Bund den Preis der Patronen
von 55 auf 60 Rappen erhöht hatte, genügte der büdgetirte
Kredit nicht mehr. Sie haben über diese Frage bereits dis-
kutirt und bei den gegenwärtigen Finanzverhältnisten wird
wenig Aussicht sein, daß Sie Ihre Ansicht ändern werden.
Wie Ihnen erinnerlich, ist im Büdget der Kredit ursprünglich
ganz gestrichen, schließlich aber ist auf geschehene Reklamation
hin mit 66 gegen 55 Stimmen ein Kredit von Fr. 46,500
aufgenommen worden. Die 55 Mitglieder, welche dagegen
stimmten, wollten gar keinen Kredit aufnehmen. Die Sachlage

ist heute gleich wie damals. Wenn wir heute einen
Nachkredit bewilligen würden, so müßte der natürlich für alle
Gesellschaften bemessen werden und müßte daher Fr. 13,000
betragen. Die Büdgetverhältnisse sind aber so beengt, daß
wir dies nicht können. Die Schützengesellschaft sagt, der
Große Rath habe nicht das Recht, eine Gesetzesbestimmung
nicht zu vollziehen. Allein es existiren auf der andern Seite
auch noch andere Schranken, die Schranken des Büdget, und
da fragt es sich in solchen Fällen, ob das Gesetz im ganzen
Umfange vollzogen und das Büdget überschritten werden solle,

46
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oder umgekehrt. Ich glaube, der Große Rath muß dahin
trachten, das Budget einzuhalten. Wir haben auch in andern
Verwaltungszweigen, im Erziehungswesen, im Straßenwesen
u. s. w. Abstriche machen müssen. Uebrigens ist zu bemerken,
daß die Gesellschaften sich mit der Vergütung im Grund nicht
schlechter stellen als im Jahre 1873, zur Zeit der Erlassung
des Gesetzes, weil seither der Bund seinen Beitrag von 25
auf 50 Patronen erhöht hat.

Der Antrag des Regierungsrathes und der Kommisston
wird genehmigt.

Der Herr Präsident eröffnet, daß das Büreau zu fernern
Mitgliedern der K o m m i s s i on für die Dekrete über die fixen
Gebühren der Amtsschreibereien und über die dem Staate
zufallenden Gerichtsgebühre» ernannt habe:

Herrn Großrath v. Känel,

„ „ Bucher,

„ Willi,
„ „ Kaiser in Büren

und an Platz des erkrankten Herrn Bütigkoser: Herrn Großrath

Rebmann.

Schluß der Sitzung um 12^ Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

il 1878.)

Kimfte Sitzung.

Donnerstag den 25. April 1878.

Nachmittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Das Protokoll der heutigen Vormittagssttzung wird
verlesen und genehmigt.

Tagesordnung:

Uaturalisationsgesuch

des Josef Anton Oskar Schlinke von Maßelwitz, Königreich

Preußen, Uhrenmacher zu Langnau, unverheiratet, dem
das Ortsburgerrecht der Einwohnergemeinde Bremgarten-
Herrschaft zugesichert ist.

Abstimmung.
Von 81 Stimmen sprechen sich aus:
Für Ertheilung der Naturalisation 72
Dagegen 5
Herr Schlinke ist naturalistrt, jedoch soll die Naturalisation

erst mit der Aushändigung des Naturalisationsaktes
in Wirksamkeit treten.

Ankauf de« Flchreuwàs, des K-pflauiwaldes und des

Kuthsperrimldes.

Der Regierungsrath sucht um die Ermächtigung
nach, unter den in den Vertragsentwürfen enthaltenen
Bedingungen anzukaufen:

1) von der Bäuertgemeinde Gadmen den Fuhrenwald
von 14,4 Hektaren Halt um Fr. 12,700;

2) von der Bäuertgemeinde Nessenthal:
s>) den Hopflauiwald von 23,4 Hektaren um Fr. 11,200;
d) den Ruthsperriwald von 9 Hektaren um Fr. 2270.

Zugleich soll die Domänen- und Forstdirektion beauftragt
werden, vor dem endgültigen Abschluß der Kaufverträge eine

Ausmarchung der zu erwerbenden Waldungen vorzunehmen.
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Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Negierungsrathes. Die Kommission wird
einläßlich über diese Angelegenheit rapportiren, da sie sich auf
Ort und Stelle begeben hat. Ich will mich daher weiterer
Bemerkungen entHallen.

Gerber, in Steffisburg, als Berichterstatter der
Kommisston. Die Berichterstattung kann ganz kurz sein. Das
Geschäft ist der Kommission bereits in der letzten Sitzung des

Großen Rathes zur Begutachtung vorgelegt worden. Sie
glaubte aber keinen Beschluß fassen zu sollen, bis ein Mitglied

das Kaufobjekt an Ort und Stelle besichtigt habe. Man
vermuthete nämlich, es könnten unter diesen Waldstücken
Schutzwälder sein, die nicht geschlagen werden dürfen. Weiter
wollte man wissen, ob das Holz, welches als Säg- und Bauholz

qualifizirt war, auch wirklich solches sei. Man hat diese

etwas unangenehme Mission mir übertragen. Nachdem ich

vorgestern der Kommission Bericht erstattet, hat sie einstimmig
beschlossen, Ihnen den Kauf zur Genehmigung zu empfehlen.
Der Staat kauft die Wälder nicht aus Spekulation, sondern
um zwei bedrängten Bäuerten aus der Geldverlegenheit zu
helfen, nämlich den Bäuerten Gadmen und Nessenthal. Das
ganze Thal, sowohl die Gemeinden als die Einwohner, ist in
der größten Geldverlegenheit. Ich könnte Ihnen den dortigen
Zustand besprechen, aber ich hoffe, Sie werden mir das

erlassen.
Der anzukaufende Wald besteht aus drei Stücken und

hält circa 130 Iucharten. Die Kaufsumme beträgt Fr. 26,170,
also circa Fr. 200 per Juchart. Die Wälder sind vom
Revierförster geschätzt worden, und ich kann sagen, daß er das

Sägholz zu 30, das Bauholz zu 20 und das übrige zu 13 Fr.
per Klafter berechnet hat. Nach dieser Schätzung kam er:

für den Hopflauiwald auf Fr. 18,543

„ „ Ruthsperriwald „ „ 3,865

„ „ Fuhrenwald „ „ 15,158
Zusammen Fr. 37,566

Das wäre der reine Werth nach Abzug der Rüsterlöhne.
Dem Waldboden hat er zum Theil einen Werth von Fr. 75,
zum Theil einen solchen von Fr. 100 beigemessen. Wenn
ich die Schätzung für das Holz für richtig halte, so muß ich

dagegen sagen, daß ich die Schätzung des Bodens für etwas
hoch betrachte. Dies mag dann auch der Grund sein, warum
der Oberförster von Jnterlaken die Schätzung um mehr als
Fr. 11,000 nämlich auf Fr. 26,170 herabgesetzt hat. Ich
will nicht sagen, der Kauf sei ein brillantes Geschäft, aber
es ist ein Handel, bei dem der Staat Nichts verliert und eher
etwas gewinnt. Es ist durch die Schatzungstabelle
nachgewiesen, daß für Fr. 15,803 haubares Holz vorhanden ist,
welches geschlagen werden sollte. Ich habe die Ansicht, man
sollte das Holz im nächsten Jahre exploitiren und dann würde
der Wald uns nur noch etwa Fr. 10,000 kosten. Ich kann

auch mittheilen, daß die Exploitation des Holzes leicht ist.

Ich empfehle den Antrag des Regierungsrathes.

Genehmigt.

Ankauf der Schmudialp, Gemeinde Eggiwyl.

Der Regierungsrath beantragt, die in der
Gemeinde Eggiwyl gelegene Schwendialp von 95 Iucharten,
2000 Quadratfuß, nebst Wohnhaus, Speicher, Scheune und

Stallungen, um Fr. 14,000 an den bisherigen Pächter, Johann
Wüthrich, zu verkaufen.
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Die S pezialk o m mis sion stimmt diesem Antrag bei.

Gerber, Berichterstatter der Spezialkommission. Die
Kommission empfiehlt diesen Kauf zur Genehmigung. Die
Gebäulichkeiten der Alp sind vollständig im Zerfall begriffen;
der bisherige Zins von Fr. 710 repräsentirt ungefähr ein
gleich großes Kapital, wie die Kaufsumme, die um Fr. 2700
höher ist, als die Grundsteuerschatzung.

Genehmigt.

Veräußerung oa« Ziegenschaste« der Afruud Crlach.

Regierungsrath und Spezialkommission
beantragen, von einigen an eine Steigerung gebrachten
Liegenschaften der Pfrund Erlach zu verkaufen:

a. die Kumistmatte von 9 Aren, 99 Quadratmetern,
an Joh. Sam. Tribolet, in Erlach, um Fr. 470.

b. den Fuchsenschwenzacker von 24 Aren, 86 Quadratmeter,

an Joh. Haldemann, in Mullen, um Fr. 1300;
o. die Brädelenbeunde von 18 Aren, 25 Quadratmeter,

an Friedr. Rolh-Bönzli, in Erlach, um Fr. 1111 ;
6. die Schloßrebe am Breitenweg von 8 Aren, 95 Quadratmeter,

an Fürsprech A. Schemer, in Sumiswald, um Fr. 2050 ;

k. die innere und äußere Trüpfenrebe von 16 Aren,
50 Quadratmeter, dem Nämlichen, um Fr. 3000;

k. die Krähenbergrebe von 4 Aren, 80 Quadratmeter,
dem Albrecht Bertram, in Erlach, um Fr. 726 ;

A. die Fehlmenrebe, sammt Beunde und Wiese, von 14
Aren, 33 Quadratmeter, an Samuel Gutmann in Vinelz,
um Fr. 1400.

Genehmigt.

Verkauf von drei Parzellen des Giimligenmooses.

Regierungsrath und Spezialkommission
beantragen, die drei im Dezember letzthin an eine Steigerung
gebrachten Parzellen des Gümligenmooses nebst Wohnhaus
an den Gemüsehändler Friedrich Gehrig in Bern um Fr. 22,000
unter den im Steigerungsprotokoll enthaltenen Bedingungen
zu verkaufen.

Gerber, Berichterstatter der Spezialkommission. Ob-
schon die Kaufsumme und die Grundsteuerschatzung (Fr. 22,000
und Fr. 21,440) einander ziemlich gleich sind, so hat dennoch
die Kommisston gefunden, es sei das für den Staat ein ganz
besonders günstiger Handel, den sie zur Genehmigung
empfiehlt.

Genehmigt.

Nach dem Namensaufrufe sind 136 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 112; wovon mit Entschuldigung: die

Herren Abplanalp, Aellig, Wähler, Bircher, Fahrni-Dubois,
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Feller, Geiser, Gygax in Bleienbach, Heß, Joost, Klaye,
Klening, Kummer in Bern, Lehmann-Cunier, Lenz, Nägeli,
Renfer in Lengnau, Renfer in Bözingen, Ritschard, Roth,
Schwab, Seßler, Stämpfli in Bern; ohne Entschuldigung:
die Herren Affolter, Althaus, Anken, Arn, Berger. Bieri,
Born, Bmder, Bühlmann, v. Büren, Burren, Bütigkofer,
Charpis, Dick, Donzel, Flenn», Friedli, Galli, v. Graffenried,
Grenouillet, v Groß, Grünig, v. Grünigen, Gugger, Gygax
in Seeberg, Haldemann, Hänni in Köniz, Hennemann,
Herren, Hofstetter, Hornstein, Jaggi, Indermühle, Jobin,
Kaiser in Grellingen, Kiener, Kilchenmann, Kohler in Thun-
stetten, Kohli in Bern, Kohli in Schwarzenburg, Kummer
in Utzenstorf, Lehmann in Rüedtligen, Leibundgut, Lindt,
Luder, Mägli, Mauerhofer, Mischler in Wahlern, Möschler,

Mühlemann, Oberli, Queloz, Reber in Niederbipp, Rebetez,

Reichenbach, Riat, Rasselet, RSthlisberger in Walkringen,
Röthlisberger in Hexzoaenbuchsee, Schär, Scheidegger,

Schertenleih, Schmid Andreas in Burgdorf, Schmid in
Wimmis, Schüpbach, v. Siebenthal, v. Sinner, Spahr,
Spring, Stalder, Stähli, Stämpfli in Uettligen, Stä>npfli
in Zäziwyl, Steiner, Stettler in Lauperswyl, Steullet, Thonen
in Frutsgen, Vogel, Walther in Krauchthal, v. Wattenwyl,
Wermuth, Wieniger, Wirth, Wirz, Wurstemberger, Wülhrich,
Wyß, Zeesiger, Zeller.

Schluß der Sitzung um 4^2 Uhr.
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in Bözingen, Ritschard, Roth, Schwab, Seßler; ohn«
Entschuldigung: die Heeren Affolter, Anken, Berger, Bütigkofer,
Donzel, Grenouillet, Gugger, Gygax in Seebevg, Haldemann,
Hennemann, Hofstetter, Jobin, Kaiser in Grellingen, Kohli
in Schwarzenburg, Kummer in Utzenstorf, Lehmann in Rüedtligen,

Luder, Meyer, Mischler in Wahlern, Oberli, Ott,
Queloz, Reichenbach, Schertenleib, Schmid AndreaS in Bura-
dorf, Schmid in Wimmis, v. Siebenthal, Spahr, StämM
in Zäziwyl, Steullet, Wieniger, Willi. Witz, Wüthrich.

Das Protokoll der gestrigen Nachmittagssttzung wird
verlesen und genehmigt.

Tagesordnung:

Cntlassllngsgesuch

des Herrn Hauptmanns Christ Schwendimann, als
Kommandant des Landjägerkorps.

Der Regierungsrath trägt an, diese Entlassung in allen
Ehren und unter Verdankung der langjährigen treuen Dienste
auf den 4. Mai nächsthin zu ertheilen.

Dieser Antrag wird genehmigt.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.
Wahl des Ko«mandaà des Zmtdjiizàrpa.

Im ersten Wahlgang erhalten von 165 Stimmenden

^ Herr Hürst 123 Stimmen.

„ v. Wattenwyl-v. Linden 2? „
„ Aegerter 9

„ Rifold 5 „
„ Spychiger, Major 1,Somit ist zum Kommandanten des LandjägerkorpS er-

Seâà Kîtzum. nannt Herr Rudolf Hürst, Oberlieutenant dieses Korps in' Delsberg,

Freitag de» 3K. April 1878.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Nach dem Namensaufrufe sind 200 Mitglieder
emwesend; abwesend 48, wovon mit Entschuldigung: die

Herren Nellig, Bähler, Bircher, Fahrni-Dußois, Kilian,
Klening, Kummer in Bern, Nägeli, Renfer m Lengnau, Renser

Mahl 00» Majore« der Infauteà
Aus den Vorschlag des Regierungsrathes werden

zu Majoren der Infanterie ernannt:
1) Herr Bühlmann, Franz Ernst, Hauptmann und

Bataillonsadjutant, zu Großhöchstetten, im ersten Wahlgang
mit 143 Stimmen von 150 Stimmenden.

2) Herr Joh. Strübin, von Jnterlaken, zu Chaux-
defonds, Hauptmann und BataillonSadjutant, im ersten Wahlgang

mit 136 Stimmen von 150 Säumenden.
3) Herr Alexander Springer, von und zu Viel,

Hauptmann, à ersten Wahlgang mit 130 Stimmen vsn
150 Stimmenden.
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Ferner haben Stimmen erhalten:
Herr Wurstemberger 2 Stimmen.

„ Charpiê 1 „Leer 4 Slimmzeddel.

Dekretsentwurf

betreffend

Anerkennung der Kezirkskrankenanstalt in Aarberg als

juristische Person.

Dieser Entwurf lautet, wie folgt:

Der Große Nath des Kantons Bern

auf das von der Bezirkskrankeuanstalt in Aarberg eingereichte
Gesuch, daß dieser Anstalt die Eigenschaft einer juristischen
Person ertheilt werden möchte;

in Betrachtung,

daß der Gewährung dieses Gesuchs kein Hinderniß im Wege
steht, daß es vielmehr im öffentlichen Interesse liegt, den

Fortbestand dieser gemeinnützigen Anstalt zu sichern;
aus den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei

und nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath,

beschließt:
1. Die in Aarberg bestehende „Bezirkskraukenanstalt

Aarberg" ist von nun an in dem Sinne als juristische Person
anerkannt, daß sie unter Aufsicht der Regierungsbehörden auf
ihren eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten
eingehen kann.

2. Für die Erwerbung von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des Regierungsrathes einzuholen.

3. Die am 28. Juli sanklionirten Statuten der Anstalt
dürfen ohne Bewilligung des Regierungsrathes nicht
abgeändert werden.

4. Die Rechnungen derselben sollen alljährlich der
Direktion des Innern mitgetheilt werden.

5. Eine Ausfertigung dieses Dekrets wird der
Bezirkskrankenanstalt in Aarberg übergeben. Es soll in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Der vorgelegte Entwurf wird ohne Einsprache genehmigt.

Beschwerde

der Gemeinde Lützelflüh, gegen einen Beschluß des

Regierungsrathes betreffend Auferlegung von Kosten in Steuersachen.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung an.

Die Petitionskommission findet zwar vom Nechts-
standpunkle aus gegen den fraglichen Beschluß nichts
einzuwenden, empfiehlt jedoch aus Billigkeitsrücksichten den Nachlaß
des der Gemeinde Lützelflüh auserlegten Kostenbetrags.
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Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Die thatsächlichen Verumständungen, die zu
dieser Beschwerde Anlaß gegeben haben, sind folgende. Sie
erinern sich, daß der Große Rath im Jahre 1875 eine
allgemeine Revision der Grundsteuerschatzungen im Kanton
angeordnet hat. Zunächst haben die Schätzungen der
Liegenschaften stattgefunden, und dann die der Gebäude. Im
Verlauf dieser letztern Operation sind der Finanzdirektion
Klagen aus dem Amte Burgdorf zugekommen, namentlich aus
den Gemeinden Heimiswyl und Hasli, die sich darüber
beschwert haben, daß ihre Schätzungen durchgängig viel höher
seien, als die in den benachbarten Gemeinden des Amtsbezirks
Trachselwald, namentlich Lützelflüh und Rüegsau. Der Ne-
gierungsstatthalter von Burgdorf hat auf eine Beschwerde
einer großen Zahl von Grund- und Hauseigenthümern der
Gemeinde Heimiswyl erkennen müssen, es sollen die
Schätzungen von Heimiswyl herabgesetzt werden, wenn nicht eine

entsprechende Erhöhung der Schätzungen von Lützelflüh und
Rüegsau stattfinde. Die Finanzdirektion hat sich hierauf
veranlaßt gefunden, eine vorläufige Untersuchung durch
Sachverständige anzuordnen. Das Resultat ist gewesen, daß man
gefunden hat, es seien die Schätzungen des Amtsbezirks Burgdorf

durchschnittlich um 10 bis 20°/„ höher, als die des

Amtsbezirks Trachselwald. Man hat dann eine Besprechung
zwischen den Gebäudeschatzungsexperten von Trachselwald und
von Burgdorf veranstaltet, um, wo möglich, eine Verständigung
zu erzielen. Es hat sich herausgestellt, und die Experten von
Trachselwald haben es, wenn ich nicht sehr irre, selber
zugeben müssen, daß die Schätzungen von Burgdorf mit größerer
Genauigkeit gemacht worden sind, als die von Trachselwald.
Es ist darauf hin den Experten von Trachselwald der
Vorschlag gemacht worden, sie möchten von sich aus dahin wirken,
daß die dortigen Schätzungen entsprechend erhöht werden.
Sie haben aber zu diesem Vorschlag ihre Zustimmung nicht
ertheilen können. In Folge dessen ist der Amtsschaffner von
Trachselwald angewiesen worden, bei der Auflage der Ge-
bäudeschatzungsregister von Lützelflüh und Rüegsau Einsprache
zu erheben und dahin zu wirken, daß die Schätzungen, wenn
es nicht auf freiwilligem Wege geschehe, durch eine -neue
Expertise erhöht werden. Diese Einsprache ist gemacht worden,
und es hat in Folge dessen eine erstinstanzliche Beurtheilung
der Sache stattfinden müssen. Dabei hat der Amrsschaffner
neuerdings den Vorschlag gemacht, es möchten die Schätzungen
von den Experten um wenigstens 5 erhöht werden, um
sie denjenigen von Burgdorf einigermaßen gleich zu stellen.
Man hat dies absichtlich gethan deswegen, um im
voraussichtlichen Falle des Rekursverfahrens den Gemeinden die

Kosten einer neuen Schätzung zu ersparen. Allein auch dieser

Vorschlag ist von der Hand gewiesen worden, und es hat das

erstinstanzliche Urtheil stattgefunden. Dasselbe ist zu Gunsten
der beiden Gemeinden Lützelflüh und Rüegsau ausgefallen.

In Folge dessen hat der Amtsschaffner nach erhaltener Weisung
den Rekurs erklärt, und es ist eine Oberexpertise angeordnet
worden. Die neue Schätzung hat herausgestellt, daß der
Rekus begründet ist. Nun sagt das Gesetz, daß in den Fällen,
wo der Beschwerdeführer unterliegt, er die Kosten an sich

tragen muß, im entgegengesetzten Fall die Gemeinde. Im
vorliegenden Falle haben also die Kosten den Gemeinden
auferlegt werden müssen. Diese haben nun allerdings einen ziemlich

hohen Betrag erreicht, in Folge des Umstandes, daß die

sämmtlichen Gebäude beider Gemeinden neuerdings haben
geschätzt werden müssen. Die beiden Gemeinden haben hierauf
ein Gesuch eingegeben, man möchte ihnen die Kosten erlassen,
und der Regierungsrath, obgleich von der Ansicht ausgehend,
daß sie gesetzlich keinen Anspruch auf Erlaß haben, hat doch

aus Billigkeitsgründen geglaubt, ihnen einigermaßen entgegen-
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kommen zu sollen und hat ihnen die Hälfte der Kosten erlassen.

Pie Gemeinde Nüegsau hat sich diesem Entscheid unterzogen;
die Gemeinde Lützelflüh hingegen hat eine Beschwerde an den

Großen Ntath gerichtet, in der sie verlangt, daß der Entscheid
aufgehoben, respektive sämmtliche Kosten vom Staat
übernommen werden. Per Regierungsrath, im Bewußtsein, daß
er in dieser Sache ganz korrekt gehandelt, und daß er eine

Bestimmung des Gesetze? für sich hat, hat nicht geglaubt,
eintreten zu können, und stecht deshalb dem Großen Rathe
den Antrag auf Tagesordnung.

In der Beschwerde hat die Gemeinde Lützelflüh die
Begründetheit der Einsprache nicht von der Hand weisen können,
indem das Ergebniß des Rekursverfahrens das gewesen ist,
daß die Schätzungen von Lützelflüh immerhin durchschnittlich
um 5,3 °/„ erhöht worden sind. Ich will natürlich den

Experten durchaus nicht zu nahe treten, indem ich glaube,
daß sie die Schätzungen mit Gewissenhaftigkeit vorgenommen
haben, hingegen glaube ich die Ansicht aussprechen zu dürfen,
daß auch durch das Rekursversahren die Schätzungen noch

keineswegs etwa übertrieben sind festgestellt worden. Ich stütze
mich mit dieser Behauptung auf zwei Thatsachen: zunächst

daraus, daß im Durchschnitt im Amtsbezirk Trachsxlwald die
Gebäudeschatzungen um 21,8 gestiegen sind, während nach
dem Rekursverfahren die Erhöhung für Lützelflüh nur 21,6
beträgt. Die zweite Thatsache ist, daß die Grundsteuerschatzung
von Lützelflüh nach dem Rekursversahren Fr, 2,246,810
beträgt, wahrend die Brandassekuranzschatzung
sich auf „ 3,276,900
beläuft, also UM Fr. 1,030,090
oder um 31 °/„ höher ist, als die Grundsteuerschatzung.

Angesichts dieser Thatsachen glaube ich den der
Verwaltung gemachten Vorwurf, sie sei nur daraus ausgegangen,
hohe Schätzungen zu erzielen, als unbegründet zurückweisen

zu dürfen. Denn der Anlaß zu diesem Verfahren gegenüber
Lützelflüh und Rüegsau ist in den Klagen benachbarter
Gemeinden über zu hohe Schätzungen gelegen, und das
Verfahren ist hauptsächlich zu dem Zwecke eingeschlagen worden,
um eine gleichmäßige Schätzung in der ganzen Gegend und
im Kanton überhaupt zu erzielen. Man beschwert sich auch
darüber, daß das eingeschlagene Verfahren sich nicht
vollständig auf das Gesetz gründe. Dies ist insofern richtig, als
man einen Versuch gemacht hat, der im Gesetz selber nicht
vorgeschrieben ist. Ich glaube aber, es sei auch nicht
verboten, zu versuchen, auf dem Wege der Minne die Sache zu
erledigen. Man hat dies gegenüber andern Gemeinden,
namentlich Signau, auch gethan, und diese haben sich

freiwillig zu der entsprechenden Erhöhung ihrer Schätzungen
verstanden und sind mit diesem Vorgehen ganz wohl zufrieden
gewesen, indem ihnen dadurch die bedeutenden Kosten des

Rekursverfahrens und der neuen Expertise erspart worden sind.
Aus allen diesen Gründen halte ich die Beschwerde der

Gemeinde Lützelflüh für nicht begründet, und es ist dies eben

auch, wie es scheint, von der Gemeinde Rüegsau anerkannt
worden, die ihrerseits sich dem Entscheide des Regierungsrathes

gefügt hat. Ich glaube neuerdings die Erklärung
abgeben zu dürfen, daß der Regierungsrath durchaus pflichtgemäß

und korrekt gehandelt hat, und daß nach meiner
Ansicht der Große Rath nicht in der Lage sein kann, diesen
Entscheid abzuändern. Mir persönlich ist es sehr unangenehm,
mit einem derartigen Antrage zu kommen: ich möchte meinerseits

sehr gern der Gemeinde Lützelflüh noch mehr entgegenkommen,

obschon ich glaube, daß die Regierung ihrerseits schon
bedeutendes Entgegenkommen gezeigt hat. Wenn aber der
Große Rath finden sollte, man könne aus Billigkeils- und
andern Gründen der Gemeinde Lützelflüh auch noch die zweite
Hälfte der Kosten nachlassen, so will ich mich persönlich

durchaus nicht entgegenstemmen; jedoch wäre die Folge davon,
daß man alsdann auch der Gemeinde Rüegsau ihren Kostenantheil

wiedererstatten müßte. Das hingegen muß ich wünschen

und erwarten, daß der Große Rath nicht die Berechtigung

der Beschwerde anerkenne, sondern zugebe, daß die

Regierung vollständig in ihrem Rechte gehandelt hat.

Häberli, Fürsprecher, als Berichterstatter der

Bittschriftenkommission. Die Gemeinde Lützelflüh hat in ihrer
Beschwerde vom 21. Mai 1877 folgenden Antrag gestellt:
„Es möchte der hohe Große Rath den Beschluß des

Regierungsrathes vom 19. November 1876, wodurch der Gemeinde

Lützelflüh Fr. 1380 Kosten auferlegt wurden, aufheben, soweit
es diese Kostenauflage betrifft." Es geht nun die

Bittschriftenkommission insoweit mit dem Antrag der Regierung
einig, als sie findet, daß es nicht Sache des Großen Rathes
sei, über diese Beschwerde zu Gericht zu sitzen, da es sich um
eine reine Verwaltungsmaßnahme handle, die die Regierung
in letzter Instanz habe beurtheilen können. Demnach kann

nach der Ansicht der Bittschriftenkommission von einem förmlichen

Zuspruch der Beschwerde unter keinen Umständen die
Rede sein. Etwas anderer Meinung ist sie hingegen, wenn
sie sich auf den Boden der Bittschrift begibt und die Pillig-
keitsrückstchten in's Ange saßt. Von diesem Standpunkt aus
hat sie in ihrer Mehrheit angenommen, es dürfte dem Gesuch

in her Weise entspxochen werden, daß der Gemeinde Lützelflüh
aus Billigkeitsrücksichten die Hosten rm Betrqg von Fr. 1380
erlassen werden, und diesen Antrag soll ich Namens der

Kommissionsmehrheit einbringen.
Die Gründe der Mehrheit für den Nachlaß sind folgende:

Sie hat sich in erster Linie gefragt, wie andere Gemeinden

in gleichen Fällen behandelt worden sind und hat aus der

Berichterstattrmg der Steuerverwaltung und der Finanzdirektion
gefunden, daß in ähnlichen Fällen den Gemeinden die Kosten
nicht überbunden worden sind. Die Steuerverwaltung sagt
in ihrem Bericht wörtlich Folgendes: „Wenn schließlich noch

in der Eingabe behauptet wird, daß bei anderen Einsprachen
der Staat gegenüber den Gemeinden auch da die Kosten
übernommen habe, wo die einsprechenden Gemeinden abgewiesen

worden seien, so ist dies allerdings richtig. Jene Einsprachen
bezogen sich aber einzig und allein auf die Landschatzungen,
und da die funktionirenden Oberexperten sich deutlich genug
dahin erklärt hatten, daß sie bei einer ziemlichen Anzahl von
Einsprecherinnen blos deshalb unbedeutende Modifikationen
in den Schätzungen beantragten, um denselben die Bezahlung
der Kosten abzunehmen, so erschien es billig, wenn auch die

wenigen Gemeinden, die aus Grund des Expertengutachtens
abgewiesen werden mußten, von der Tragung der daherigen
Kosten enthoben wurden." Die Mehrheit der Kommission
hat gefunden, diese Motivirung dürste auch hier zutreffen,
und da es Thatsache sei, daß bei andern Gemeinden keine

Kostenauflage stattgefunden habe, so dürfte auch gegenüber

Lützelflüh das gleiche Verfahren eingehalten werden. Dies
ist einer der hauptsächlichsten Gründe der Mehrheit.

Ein weiterer Grund liegt darin, daß sie gefunden hat,
es sei die Erhöhung der Schätzungen von Lützelflüh auf Grundlage

der Oberexpertise eine so minime, daß es sich wirklich
nicht der Mühe verlohnt habe, eine derartige Expertise ergehen

zu lassen. Nach dem Bericht der Steuerverwaltung hat eine

Erhöhung stattgefunden von Fr. 145,760. Die Gemeinde

sagt, dies sei unrichtig, und die Erhöhung betrage blos Fr.
99,340. Wenn wir aber auch die erste Ziffer annehmen, so

bringt dies blos eine Steuererhöhung von ungefähr Fr. 200

per Jahr, und um dies Resultat zu erzielen, ist die uyver-
hältnißmäßig große Kosteuauslage von Fr. ISW erwachsen.

Es ist auch aus den Berichten der Finanzbehörden hervor-



(26. April 1878.) 183

gegangen, daß, wenn sie nur ein solches Resultat erwartet
hätten, sie wahrscheinlich von dem Rekurs und der
Oberexpertise abstrahirt haben würden. Die Steuerbehörden haben

von der Expertise eine Schatzungserhöhung von 10 —20°/g
in Aussicht gestellt, während jetzt nur eine solche von 5,3
vorhanden ist.

Endlich will die Mehrheit der Petitionskommission auch

nicht verhehlen, daß, wenn sie auch von einer materiellen
Beurtheilung der Angelegenheit absieht, sie dennoch in so weit
die Anschauungsweise der Beschwerde theilt, als auch sie der

Ansicht ist, daß in diesem Falle eine Oberexpertise nicht hätte
stallfinden sollen. § 19 des Gesetzes von 1856 über die

Vermögenssteuer sagt nämlich: „Der Rekurs ist nur zulässig,
wenn die höchste und niederste Schatzungssumme um mehr
als 5 Va auseinandergehen." Im vorliegenden Falle ist es

nun Thatsache, daß gar kein Auseinandergehen der Schätzungen

stattgefunden hat. Es ist dies mit ein j Bestimmungsgrund

für die Mehrheit, auf Nachlaß anzutragen.
Schließlich füge ich noch bei, daß die Bittschriftenkommission

bei der Berathung der Angelegenheit nicht vollzählig
versammelt gewesen ist, und daß ich daher nicht im Falle bin,
im Namen der Gesammtheit derselben zu sprechen. Es haben
sich vier Mitglieder ausgesprochen: drei davon haben diejenige
Anschauungsweise getheilt, die ich die Ehre gehabt habe,

Ihnen vorzutragen; ein viertes hingegen ist der Meinung
gewesen, es möchte im Sinne des Antrags des Regierungsrathes

entschieden werden.

Sahli. Es ist ganz richtig, was der verehrte Kollege,
Herr Fürsprech Häberli, gesagt hat. Die Petitionskommission
ist für diese Angelegenheit nie vollzählig versammelt gewesen.
Es ist dies nicht den einzelnen fehlenden Mitgliedern zur
Last zu legen, sondern den Umständen; und es ist daher
nichts übrig geblieben, als entweder die Sache mit dem
Beschluß der unvollzähligen Kommisston vorzulegen, oder aber
sie zu verschieben. Zu letzterem hat sich die Mehrheit, wie sie

versammelt war, nicht entschließen können, und ich als
Minderheit und einziges Mitglied habe auch einen derartigen
Antrag nicht stellen ' wollen. Unter diesen Umständen habe
ich mich auch nicht veranlaßt gesehen, Ihnen einen Minder-
heiksantrag der Kommisston einzubringen, sondern ich habe
einfach erklärt, ich behalte mir vor, meine persönliche Meinung

auch im Großen Rathe auszusprechen.
Die Gründe, warum ich mich dem Antrag der Regierung

anschließe, sind in aller Kürze folgende: Es sind in
der Sache zwei Standpunkte zu unterscheiden, der des strengen
Rechts, und der der Billigkeit. Der letztere ist namentlich
von der Mehrheit der Kommisston heute betont worden. Was
den des Rechts anbelangt, so scheint es mir, der Große Rath
sei schlechterdings nicht in der Lage, das Prozedere des Re-
gierungSrathes hier einer Kritik zu unterwerfen. Ich glaube,
es sei nicht zulässig, daß der Große Rath in Kompetenzen
des Regierungsrathes eingreift, sondern er müsse dem

Regierungsrath lassen, was sein ist, und blos nehmen, was
des Großen Rathes ist. Nun ist der Regierungsrath, wie
die Mehrheit der Kommission selber zugesteht, formell befugt
gewesen, dieses Verfahren einzuschlagen, und ich füge noch

hinzu, daß ich in der That auch materiell nichts Ungerechtfertigtes

und Anormales daran sehe. Es wird vorzugsweise
daran ausgesetzt, es seien die Voraussetzungen einer Appellation
nach § 19 des Gesetzes nicht vorhanden gewesen. Wenn Sie
nur die amtlichem, gleichsam kontradiktorisch aufgenommenen
Schätzungen in Betracht ziehen, so ist das richtig. Allein
der Herr Finanzdirektor hat Ihnen gesagt, daß zur Ersparung
der Kosten auf dem Wege, der Konvention zwischen den

Betheiligten eine erste Schätzung ist aufgenommen, worden, die

an die Stelle der eigentlichen, ich möchte sagen administrativen

oder gerichtlichen Schätzung getreten ist, und wenn Sie
das Ergebniß dieser ersten Schätzung in Betracht fallen lassen,

so ist die Voraussetzung des zitirten Artikels vollkommen

vorhanden. Ich habe für meinen Theil keinen Grund, eine

derartige Konvention auszuschließen, und glaube, es sei der

Regierung daraus kein Vorwurf zu machen.

Was nun den Billigkeitsstandpunkt anbelangt, so läßt sich

natürlich darüber nicht rechten, und Sie können in dieser

Beziehung machen, was Sie wollen. Ich habe indessen geglaubt,

nachdem nun einmal konstatirt ist, daß die Gebäudeschatzungen

von Lützelflüh zu niedrig gewesen sind, und die Gemeinde

Lützelflüh die neue Schätzung angenommen, also das Urtheil
in der Hauptsache gar nicht angefochten hat, so sei es die

natürliche Folge davon, daß sie auch die Kosten bezahle. Ich
habe persönlich das Gefühl gehabt, daß der Nachlaß der

Hälfte der Kosten unter diesen Verhältnissen genügend ser,

um so mehr, da die Gemeinde Rüegsau unter ganz gleichen

Verhältnissen nicht nur das Urtheil auch angenommen,
sondern die Kosten bezahlt hat. Ich pflichte in dieser Richtung
der Anschauungweise der Regierung bei, daß, wenn Sie fur
Lützelflüh wollen Gnade ergehen lassen, dann die Billigkeit
verlangt, daß man auch der Gemeinde Rüegsau ihre bereits

bezahlten Kosten zurückerstatte; denn nichts verletzt so sehr, als

ungleiche Behandlung gerade in Steuersachen.
Wenn man endlich sagt, daß man auch andern Gemeinden

Kosten nachgelassen habe, so find doch nach den

Erkundigungen, die ich eingezogen habe, die Verhältnisse nicht durchaus

die gleichen, indem es sich dort um Liegenschaftsschatzungen

handelte, und die Differenzen außerordentlich minim, auch die

übrigen Verhältnisse nicht gleich waren. Wenn Sie indessen

der Gemeinde Lützelflüh entgegen kommen wollen, so möchte ich

der allerletzte sein, Ihren Gefühlen entgegenzutreten; ich habe

lediglich und allein die Motive auseinander setzen wollen, dre

mich bewogen haben, der Mehrheit nicht beizustimmen.

Liechti. Ich erlaube mir, den Antrag der Bittschriftenkommission

zu unterstützen. Wie Ihnen bekannt ist, hat im

Jahre 1875 eine Totalrevifion der Grundsteuerschatzungen
des Kantons stattgefunden. Es sind besondere Kommissionen
ernannt worden, um die Landschatzungsn vorzunehmen, andere

für die Gebäudeschatzungen und wieder andere für die

Waldschatzungen. Ob das das richtige Verfahren gewesen sei,

möchte ich bezweifeln. Ich glaube, wenn die gleiche

Kommission eine Liegenschaft als Ganzes eingeschätzt hätte, so

würde ein richtigeres Verhältniß herausgekommen sein, und
es wäre nicht vorgekommen, daß einzelne Liegenschaften an

öffentlichen Steigerungen unter der Grundsteuerschatzung
verkauft werden müssen. Ich will mich aber über dieses Thema

nicht weitläufiger auslassen, sondern gehe über zu der in
Frage stehenden Gebäudeschatzung.

Ich erlaube mir zunächst, Ihnen die bezüglichen Gesetzesstellen

vorzulesen. In 8 28 des Gesetzes vom 15. März 1856

heißt es : „Die Gemeinderäthe erwählen für die Schätzung
der Gebäude eine besondere Schatzungskommission von 3 bis
5 Mitgliedern und 1 bis 2 Ersatzmännern aus der Zahl der

sachverständigsten Gemeindseinwohner. Es können nach dem

Ermessen des Gemeinderathes die Mitglieder der

Gemeindskommission für die Grundstückschatzung auch in die Gebäude-

schatzungskvmmission erwählt werden. Der Schatzungskommission

werden noch ein oder zwei beeidigte Schätzer beigegeben,

welche der Regierungsstatthalter gleich den allfällig nöthign
Ersatzmännern ernennt. Sie sollen aus den bauverständigsten,

Männern für den ganzen oder einen Theil des Amtsbezirks

erwählt werden, je nachdem eine Trennung der Arbeit erforderlich

ist. In größern Amtsbezirken kann der Regierungsstatthalter
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auch bis vier Experten ernennen und sie in Sektionen abtheilen.
Sie empfangen ihre Instruktionen und ihre Besoldungen von
der Centralsteuerverwaltung, im Einverständniß mit der
Direktion des Innern. Im Falle die Schätzungen der
Kommission und der Experten von einander abweichen und keine

Verständigung möglich ist, haben letztere die Pflicht, ihre
Schätzung besonders zu Protokoll zu geben und die
Steuerverwaltung hievon zu benachrichtigen." Ferner lautet der
§ 29 : „Die Schätzer sollen es sich zur Pflicht machen, die
Gebäude nicht über den wirklichen Werth zu erheben, den sie

nach dem Marktpreise haben und den sie ihnen nach Eid und
Gewissen, je nach ihrem mehr oder weniger guten Zustande,
anerkennen." Als Experten für den Amtsbezirk Trachselwald
sind nun bezeichnet worden : Ruch, Steinhauermeister in Grünen,
und Brand, Zimmermeister in Sumiswald, beides baukundige,
erfahrene und gewissenhafte Männer. Nachdem dieselben im
Verein mit den Gemeindekommissionen die Schätzungen sämmtlicher

Gemeinden von Trachselwald vollendet hatten, hat der
Steuerverwalter, dem es an Fleiß und Thätigkeit nicht fehlt,
der aber hie und da die Interessen des Staates allzu stark
wahren will, gefunden, es seien die Gebäude von Lützelflüh
und Nüegsau nicht in einem richtigen Verhältniß gegenüber
denen in den andern Gemeinden des Amtsbezirks Trachselwald

und hat aus dieses hin die amtlichen Experlen nach

Burgdorf berufen, um sie zu bestimmen, die Gemeinden
Nüegsau und Lützelflüh mit einem Zuschlag zu belegen. Die
Herren Experten haben sich aber des Bestimmtesten dahin
erklärt, daß sie nach bestem Wissen und Gewissen eingeschätzt
haben und keinen Zuschlag zugeben können, wenn nicht
Ungleichheiten und Unregelmäßigkeiten entstehen sollten. Aus
dieses hin hat der Steuerverwalter bei der Regierung den

Antrag gestellt, es möchte eine neue Schätzung vorgenommen
werden. Zu diesem Zwecke hat der Regierungsrath folgende
Experten ernannt: Liechti, Zimmermeister in Enggistein, und
Brand, Steinhauermeister in Lauperswyl, und vom Regierungsstatthalter

ist als solcher bezeichnet worden: Christen, Zimmermeister

in Dürrenroth. Diese haben die neue Schätzung
vorgenommen und wirklich, wie es scheint, ich kann nicht anders
sagen, als: die Gebäude durch das Vergrößerungsglas angesehen

und mit einem Zuschlag von 5 "/» belegt.
Nun schreibt eigentlich das Gesetz vor, daß eine neue

Schätzung nur dann zulässig sei, wenn die vorhergehenden
um mehr als 5 auseinandergehen, und die Gemeinden
Nüegsau und Lützelflüh hätten also mit Recht gegen ein
solches ungesetzliches Versahren protestiren können. Sie haben
aber wohl gewußt, daß es schwer ist, in Steuersachen gegen
den Staat aufzutreten, und daß man da, wo der Beklagte
zugleich Richter ist, in der Regel ungünstigen Erfolg hat.
Ich nehme an, es seien auch Herren im Saale, die schon
diese Erfahrung gemacht haben. Die Gemeindekommissionen,
die die Verhältnisse der Steuerpflichtigen am besten kennen,
taxiren in erster Linie; dann kommen die Amtskommissionen
und machen ihren Zuschlag, und zuletzt kommt noch die
allwissende Centralsteuerkommission und macht einen ferneren
Zuschlag. Führt der Steuerpflichtige Beschwerde, so wird er
in der Regel theils aus formellen, theils aus materiellen
Gründen abgewiesen. So steht es mit dem Steuerwesen im
Kanton Bern.

Was nun die Schätzungen anbetrifft, so stehen diese nicht
mehr in Frage; denn die beiden Gemeinden haben die
Schatzungsprolokolle unterzeichnet, Nüegsau ohne Vorbehalt,
Lützelflüh mit dem Vorbehalt, daß der Staat die Kosten
übernehme. Ich meinerseits halte dafür, der Staat habe
diese Kosten verursacht und er solle sie auch bezahlen. Denn
selbst wenn angenommen würde, daß die ersten Schätzungen
nicht in einem richtigen Verhältniß zu denen anderer Ge¬

meinden stehen, wie der Steuerverwalter nachzuweisen versucht

hat, so sagt doch der § 19 des Gesetzes ganz deutlich, daß
eine neue Schätzung nur dann vorzunehmen ist, wenn zwischen
den vorherigen Schätzungen eine Differenz von mehr als 5 °/„
besteht. Nun gebe ich aber die Erklärung ab, daß zwischen
den Gemeindekommisstonen und den vom Staate ernannten
Experten durchaus keine Differenz bestanden hat. Im Gegentheil

haben die Gemeindekommissionen den amtlichen Experten
erklärt, daß sie nicht höhere und nicht niedrigere Schätzungen
verlangen, als in andern Bezirken, und die Experten haben

diese Schätzungen in ganz gleichmäßiger Weise besorgt. Wie
kann jetzt der Regierungsrath dazu kommen, eine neue Schätzung
anzuordnen? Er hat sich hier in meinen Augen auf einem

vollständig ungesetzlichen Boden bewegt. Sollen nun dix
Gemeinden auch noch die Kosten dieses ungesetzlichen
Verfahrens bezahlen? Es ist namentlich von Herrn Sahli
betont worden, die Gemeinden haben mit der Unterzeichnung
der Schatzungsprotokolle das Urtheil anerkannt. Ich glaube
aber, das sei nicht die richtige Logik. Wo der Staat zugleich

Beklagter und Richter ist, ist eine Beschwerde aussichtslos,
und man kann daher aus dem Unterschreiben der Protokolle
keineswegs folgern, daß die Gemeinden damit die Kosten
anerkannt haben. Die Gemeinde Rüegsau hat es freilich
versäumt, Einsprache dagegen zu erheben; aber wenn der Herr
Finanzdirektor gesagt hat, falls man der Gemeinde Lützelflüh
Recht gebe, so sei man moralisch schuldig, auch der Gemeinde

Nüegsau die Kosten zurückzuerstatten, so bin ich damit völlig
einverstanden Der Staat hat ein gänzlich ungesetzliches

Verfahren eingeschlagen, und aus diesem Grunde soll man
ihm die Kosten auferlegen.

Hauert. Das Votum des Vorredners veranlaßt mich

auch zu einigen Worten. Er hat sowohl der Steuerverwaltung,
als der Finanzdirektion Vorwürfe über ungesetzliches
Verfahren gemacht. Ich erkläre nun, daß ich eigentlich Schuld
bin, daß die Sache zur Sprache gekommen ist. Ich bin Mitglied

der zweiten Sektion der Steuerkommission für das Amt
Trachselwald gewesen und habe mir jedes Mal die Mühe
genommen bei Durchgehung der Kataster einen Blick ans die

Gebäudeschatzungen zu werfen. Ich bin schon im Jahr 1865
in der gleichen Kommission gewesen, nur nicht im Emmenthal.

Ich habe nun gesehen, daß in den Gebäudeschatzungen
des Emmenthals gegenüber andern Landestheilen Ungleichheiten

existiren, und habe mich veranlaßt gefunden, davon

Notiz zu nehmen. Wenn man die Grundsteuergebäude-
schatzungen mit denjenigen der Brandassekuranz zusammengestellt

hat, so hat man finden müssen, daß diese bedeutend

höher sind, während wir im Seeland, z. B. im Amtsbezirk
Büren, manche Gebäude haben, die im Kataster höher stehen,

als sie brandversichert sind. Die Seeländer sind aber so gut
Kantonsbürger, als die Leute des Amtsbezirks Trachselwald,
und der Steuerzeddel soll sie nicht härter bedrücken, als an
einem andern Ort. Wenn man daher Kenntniß von solchen

Ungleichheiten hat, so ist es Pflicht, varauf aufmerksam zu
machen, und dies habe ich einmal in einer Plenarsitzung der

Kommisston gethan, worauf hin die Finanzdirektion Veranlassung

genommen hat, einzuschreiten. Nachdem aber das
Amt Trachselwald den von der Regierung vorgeschlagenen
Zuschlag von 5 °/„ angenommen hat, steht es immer noch um
32 °/„ unter andern Landestheilen. Ich stelle nicht den Antrag,
dem Gesuch nicht zu entsprechen; aber da die Regierung schon

die Hälfte erlassen hat, so möchte ich den Vermittlungsvorschlag

machen, die andere Hälfte noch einmal zu Halbiren.

S theurer. Ich bin durch Herrn Hauert veranlaßt,
auch das Wort in der Sache zu ergreifen, und zwar kann
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ich es mit Sachkenntniß thun, indem ich die Angelegenheit
genau geprüft habe. Herr Hauert spielt den Fall auf einen

ganz falschen Boden. Es handelt sich nicht darum, ob die

Schätzungen zu hoch sind, oder nicht, fondern ob in der Sache
gehörig verfahren worden ist, und ob die Kosten von Rechts
wegen der Gemeinde auferlegt werden sollen. Die Ver-
gleichungen zwischen Emmenthal und Seeland mögen richtig
sein ; aber es ist das durchaus kein Maßstab; denn ich halte
dafür, im Seeland seien die Gebäudeschatzuugen viel zu hoch.

Man braucht nur das Amtsblatt fleißig zu lesen, so trifft
man eim Menge Gant- und Geltstagsteigerungen aus dem

Seeland, wobei es heißt, daß kein Angebot ist, oder daß nur
2/z der Grundsteuerschatzung geboten sind. Damit ist also

nicht bewiesen, daß im Emmenthal und speziell in Lützelflüh
die Schätzungen zu niedrig sind.

Es handelt sich aber nicht darum, sondern um die Kosten,
und um darüber urtheilen zu können, muß man das

eingeschlagene Verfahren kennen und mit dem Gesetze vergleichen.
Bei der alle zehn Jahre wiederkehrenden Revision der

Gebäudeschatzungen muß nach dem Gesetz in folgender Weise
ve> fahren werden: Jede Gemeinde wählt eine Kommission,
und der Staat ernennt für jedes Aint zw-.i Experten, die in
Verbindung mit der Genieindekommission die Schätzungen
vornehmen sollen. Diese beiden Faktoren haben nun auch in
Lützelflüh ihre Schätzungen vorgenommen und sind in Bezug
darauf vollkommen einig geworden. Nun behaupte ich, daß
im Falle solcher Uebereinstimmung ein Nekursoerfahren
schlechterdings unzulässig ist. Denn der § 19 des Gesetzes

sagt sehr deutlich: „Die Reklamanten oder der Amtsschaffner
haben den Rekurs sofort zu erklären. Dieser ist nur zulässig,
wenn die höchste und niederste Schatzungssumme oder der

Flächeninhalt mehr als 5 "/„ auseinandergehen." Trotzdem
ist das Rekursversahren eingeschlagen worden, und zwar auf
eine Denunziation aus einer Nachbargemeinde, die geglaubt
hat, sie sei zu hoch geschätzt worden. Die Steuerverwaltung
beruft zunächst ihre eigenen Experten nach Bürgdorf und kon -

ferirt mit ihnen, um sie zur Erhöhung ihrer Schätzungen
zu bestimmen und so die Differenz von mehr als 5 zwischen
den Experten und der Gemeindekommission zu bewerkstelligen.
Sie hat also selbst gefühlt, daß, wenn diese Differenz nicht
geschaffen werden könne, sie kein Rekursrecht habe. Die
Experten erklären aber, sie haben nach Eid und Gewissen geschätzt,

wie überall im ganzen Land, und sie würden ihre Pflicht
verletzen, wenn sie diese Schätzungen noch erhöhen würden.
Nichtsdestoweniger erklärt die Steuerverwaltung den Rekurs
und läßt vom Regierungsrath neue Experten ernennen. Diese
haben nun allerdings eine minim höhere Schätzung
herbeigeführt. Ich halte aber dafür, daß das ganze Verfahren
und somit auch das daraus hervorgegangene Resultat
ungesetzlich ist, und wenn die Gemeinde Lützelflüh trotzdem die

minime Schatzungserhöhung angenommen hat, so hat sie es

deshalb gethan, um aus diesem Steuerwirrwarr heraus und

zu definitiven Schätzungen zu kommen und um nicht noch

mehr Unmuße zu haben. Sie hat aber sofort gegen die Kostenfolge

protestirt, und es ist durchaus ungerechtfertigt, zu sagen,

wenn man die Hauptsache angenommen habe, habe man auch
die Nebensache angenommen. Wenn Jemand gegen eine
ungerechte Forderung prozedirt, aber um Friedens und Ruhe
willen erklärt, sie bezahlen zu wollen, so kann er dennoch

gegen die Kostenfolge protestiren und verlangen, daß auch
darüber geurtheilt werde.

Es fragt sich nun: mit welchem Rechte hat die

Steuerverwaltung iil dieser Weise vorgehen können, und welche

Motive haben sie bewogen, einen nach unserer Ansicht
ungesetzlichen Boden zu betreten? Diese Motive sind heute nicht
mehr zum Vorscheine gekommen, indem sie allzu schlechte und
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unrepräsentable wären, und man muß deshalb die Antwort,
die die Steuerverwaltung auf die Beschwerde der Gemeinde
Lützelflüh abgegeben hat, zu Hülfe nehmen, um den eigentlichen

Gedankengang der Steuerverwaltung und die Motive
ihres Verfahrens kennen zu lernen. Da sind sie nun ganz
nackt folgendermaßen dargelegt. Indem die Steuerverwaltung
auf die Argumentation der Gemeinde Lützelflüh antwortet,
sagt sie, nachdem sie anerkannt hat, das Gesetz laute so, wie
es vorhin ist abgelesen worden: „Wir sehen durchaus nicht
ein, wie die Vollziehung eines Gesetzes überhaupt möglich sein
sollte, wenn die Exekntivbehörden in ihrer Gesammtthätigkeit
einzig und allein an den trockenen Wortlaut desselben
gebunden wären, und wir wüßten insbesondere die Mittel und
Wege nicht zu finden, der im Dekret vom 26. Mai 1873
der Steuerverwaltung zugewiesenen Aufgabe: «Leitung und
Beaufsichtigung der Taxation der Steuerregister und des

Bezugs der direkten Steuern» Genüge zu thun, sosern die

Steuerverwaltung ängstlich darüber wachen müßte, daß in
Sachen ja kein Schrttt gethan werde, der im Gesetze nicht
ausdrücklich und speziell vorgesehen ist." Da ist also das
Motiv der Steuerverwaltung mit trockenen Worten angegeben:
Wir können nicht an dem trockenen Wortlaut des Gesetzes

gebunden sein, sondern handeln nach Willkür. Man sollte
fast nicht glauben, daß es möglich wäre; aber da steht es

geschrieben. Wenn man nun solche Motive hat, kann man
in der That fuhrwerken, wie man will, und wenn solche

Motive geltend gemacht werden, so begreift man, daß der

Ncgierungsrath unter Umständen eine Ausgabe von einer
Million hat machen können, zu der er gesetzlich das Recht
nicht gehabt hat. Ich glaube, solche Motive sollten vom
Großen Rath nicht sanktionirt werden.

Das ist die Sachlage in rechtlicher Beziehung, und ich

glaube, diese rechtliche Seite haben wir hier auch zu
berücksichtigen, indem der Große Rath in Administrativstreitigkeiten
die oberste Instanz ist, an die von jedem Entscheid des

Regierungsrathes appellirt werden kann. Aber abgesehen von
der juristischen Seite, sind für den Antrag der Mehrheit der

Bittschriflenkommission ebenso durchschlagend die Gründe der

Billigkeit. Ich bin vor Allem einverstanden mit dem, was
die Steuerverwaltung in ihrer Antwort auf die Beschwerde
sagt, wo es heißt: „In Steuersacheu gibt es nichts, das den

Unwillen so sehr erregt und den Bürger erbittert, wie eine

ungleiche Behandlung." Es ist das ein Satz voll Wahrheit,
den ich durchaus unterschreibe. Aber gerade im vorliegenden
Falle hat man die Gemeinde Lützelflüh erbittert, indem man
sie anders behandelt hat, als andere Gemeinden. Sie werden

wissen, daß bei der Grundsteuerschatzungsrevision von 1875
verschiedene Gemeinden gegen das von der Centralsteuerkom-
misston herausgebrachte Resultat rekurrirt haben, und daß

hierauf die Regierung eine Oberexpertenkommission ernannt
hat, die im ganzen Lande au Ort und Stelle die Beschwerden
geprüft und schließlich darüber entschieden hat. Diese
Oberexpertise hat bedeutende Kosten verursacht, und von wem sind
diese bezahlt.worden? Es ist von der Steuerverwaltung in
diesen: Berichte anerkannt worden, daß der Staat sie bezahlt
hat, und zwar selbst in denjenigen Fällen, — und die meisten

sind der Art — wo die Gemeinden abgewiesen worden sind
und also nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes zu den

Kosten hätten verurtheilt werden sollen. Ich habe mich über
diese Kosten erkundigt; wie groß sie sind, weiß ich nicht, nur
so viel weiß ich, daß einzig die Taggelder der Experten circa

Fr. 15,000 betragen haben, so daß die Kosten im Ganzen
vielleicht auf Fr. 20,000 berechnet werden können. Da sage

ich nun: Die Gemeinde Lützelflüh hat Recht, erbittert zu
sem über die Ungleichheit, mit der sie behandelt worden ist,
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und zu verlangen, daß sie gleich gehalten werde, wie alle
andern Gemeinden.

Es sind aber noch andere Gründe da, in dieser Sache
der Billigkeit Rechnung zu tragen. Man hat der Gemeinde

Lützelflüh nach der Schätzung zugemuthet, sie freiwillig um
10°/o erhöhen zu lassen. Sie hat aber erklärt: Eure eigenen

staatlichen Experten haben so geschätzt: dem unterziehen wir
uns und anders nicht. Was findet nun die ungesetzliche

Oberexpertise heraus? Die erste Expertenschatzung hat
Fr. 2,111,920

betragen, die neue Schätzung aber „ 2,210,060
also nicht Fr. 145,000 mehr, wie die

Steuerverwaltung sagt, sondern höchstens Fr. 99,000
indem in diesen Fr. 145,000 auch die Mehrschatzungen steuerfreier

Gebäude enthalten sind, und wenn man von der
faktischen Mehrschatzung von Fr. 99,000 noch etwas abzieht für
solche Gebäude, die gar keine Steuer bezahlen, weil sie

überschuldet sind, so bleibt als reiner Gewinn dieser Oberexpertise

ein Zuwachs an Steuerkapital von etwa Fr. 75,000.
Das macht jährlich eine Steuer von Fr. 150 und in zehn

Jahren Fr. 1500, und um diese Einnahme herauszubringen,
hat man einen Apparat in Bewegung gesetzt, und zwar einen

ungesetzlichen, der Fr. 1380 gekostet hat. Das find
Thatsachen, die nicht bestritten werden können, und es nimmt mich

nun Wunder, ob der Große Rath solche Exorbitanzen dadurch

bestätigen will, daß er die Beschwerde der Gemeinde Lützelflüh
abweist.

Ich fühle mich bei diesem Anlaß auch bewogen, eine
allgemeine Bemerkung anzubringen. Ich will der Regierung aus
der Sache keinen Vorwurf machen; denn ich weiß gar wohl,
daß es eine pure Unmöglichkeit für fie ist, in einem Momente,
wo die gesammten Schätzungen des Kantons neu revidirt
werden, und Hunderte, ja taufende von Reklamationen
einlangen, über die sie entscheiden muß, jeden einzelnen Fall
durch den Finanzdirektor und durch jedes einzelne Mitglied
des Regierungsrathes so prüfen zu lassen, wie es eigentlich
geschehen sollte. Deshalb liegt die ganze Sache und der eigentliche

Entscheid bei der Steuerverwaltung. So wie sie die

Sachen präparirt und vorbringt, wird in der Regel entschieden.

Nun glaube ich aber, diese Steuerverwaltung und was
drum und dran hängt, die Spitzen der Finanzverwaltung
seien nicht ganz richtig gewählt und geeignet, um in solchen

Dingen überall das erste und letzte Wort und die Entscheidung

zu haben. Ich anerkenne vollständig, daß die Beamten
der Steuerverwaltung thätige und fleißige Leute und namentlich

voll guten Willens sind, die Finanzen des Staates zu
äufnen, ein Eifer, der vielleicht nur etwas zu weitgehend ist.
Aber, so viel mir bekannt, sind die Spitzen der Finanzverwaltung

meistens pädagogisch gebildete Leute, ehemalige Lehrer,
während es absolut nöthig wäre, daß dort auch das juristische
Element vertreten wäre, wenn auch nicht unter den Spitzen
der Verwaltung, doch unter den Angestellten, so daß auch
etwas juristischer Sauerteig unter diesen pädagogischen Teig
gemengt würde. Dann würden, glaube ich, viele Ungereimtheiten

vermieden werden, und Entscheide, die dem gesunden
Verstände des Bürgers widersprechen, und wie vielleicht bald
jedes Mitglied des Großen Rathes von solchen weiß, nicht
mehr vorkommen.

Ich will mit dieser allgemeinen Bemerkung Niemand
anklagen; aber ich habe geglaubt, sie mit vollem Grunde
machen zu dürfen. Ich trage darauf an, daß dem Vorschlag
der Mehrheit der Bittschriftenkommisston beigetreten werde.

Herr Berichter st atter des Regierungsrathes. Ich will
das Votum des Herrn Scheurer nicht in allen Theilen widerlegen,

sondern mir nur einige Bemerkungen erlauben. Was

zunächst den der Steuerverwaltung gemachten Vorwurf
betrifft, so erlaube ich mir, diese Verwaltung in Schutz zu
nehmen. Wenn Sie wissen, mit welchen Schwierigkeiten die

Steuerverwaltung zu kämpfen hat, um die Interessen des

Staates gehörig zu wahren, so werden Sie auch billig genug
sein, zuzugeben, daß man nicht erwarten darf, es werde in
jedem einzelnen Falle gerade das Richtige getroffen. Ich
meinerseits muß dem Steuerverwalter das Zeugniß geben,
daß er mit großer Einsicht, Eifer und Gewissenhaftigkeit seine

Pflicht erfüllt, und ich wünsche nur, daß der Staat in allen
seinen Verwaltungszweigen so pflichteifrige und gewissenhafte
Beamte habe, wie derjenige, der an der Spitze der Steuerverwaltung

steht.
Was die Sache selbst betrifft, so hat es mich gefreut,

daß Herr Scheurer im Bericht der Steuerverwaltung einen

Satz gefunden hat, dem er beistimmt, den Satz, daß nichts
so sehr das Publikum erbittere, als Ungleichheiten im Steuerwesen.

Das ist gerade der Punkt, um den es sich hier handelt.

Ich erinnere daran, daß die ganze Geschichte nicht
vorgekommen wäre, wenn nicht ganz begründete Klagen aus
andern Gemeinden gekommen wären, daß sie gegenüber Lützelflüh

und Rüegsau ungleich behandelt worden seien. Man stützt
sich auf das Gesetz und sagt, es sei kein Rekursverfahren
zulässig gewesen, weil die Experten des Staates und die Ge-
meindeschatzungskommissionen von Lützelflüh und Rüegsau
einig gewesen seien. Ich glaube nicht, daß aus dem
Buchstaben des Gesetzes der Schluß gezogen werden könne, daß,

wenn zwischen den Experten und der Schatzungskommission
Einigkeit vorhanden ist, es dann der Finanzverwaltung
benommen sein soll, gegen allfällige Irrthümer der beiden

Organe aufzutreten. Dies ist jedenfalls nicht im Sinn und
Geist des Gesetzes. Ich möchte fragen: Wohin kämen wir,
wenn zufällig die Experten des Staates, die übrigens dem

Bezirk selber angehören, mit der Gemeindeschatzungskommisston
einig wären und, ich möchte fast sagen, eigensinnig und keiner

Belehrung zugänglich sind, und wenn in Folge dessen eine

flagrante Ungleichheit entstehen würde, die von der Finanzverwaltung

nicht beseitigt werden könnte?
Es ist bemerkt worden, daß allen Gemeinden, welche

rekurrirt haben, die Kosten erlassen worden seien, auch wenn
die Gemeinden abgewiesen wurden. Das ist ein Irrthum,
und Herr Scheurer ist da übel berichtet. Es geschah dies
im Ganzen nur etwa bei 9 rekurrirenden Gemeinden, und zwar
kam dies so: es lag eine bedeutende Zahl von Rekursen gegen
die Schätzungen vor, und es mußten in Folge dessen

Oberexpertisen durch drei Experten vorgenommen werden. Die
Negierung erhielt nun Kenntniß, daß in einer Reihe von
Fällen die Oberexperten die Begehren der Rekurrenten in
einem ganz minimen Maße zugesprochen haben, nur um sie

von den Kosten zu befreien. Das ist sogar ausdrücklich
erklärt worden. Da hat die Regierung sich fragen müssen, ob

es billig sei, daß da, wo umgekehrt die Gemeinden verurtheilt
und dem Staate Recht gegeben worden ist, jedoch auch nur
in einem geringen Maße, den Gemeinden die Kosten auferlegt
werden. Der Regierungsrath hat sich gesagt, es seien
Billigkeitsgründe vorhanden, diese Gemeinden gleich zu behandeln,
wie sie von den Oberexperten in den umgekehrten Fällen
behandelt worden sind. Das hat aber, wie gesagt, nur in etwa
9 Fällen stattgefunden, in allen Fällen aber, wo die Gemeinden

unterlagen und ein größerer Unterschied vorhanden war,
sind die Kosten ihnen auferlegt worden.

Herr Präsident. Stellt Herr Hauert einen bestimmten
Antrag?

Hauert. Ja, ich stelle den Antrag, es sei die Hälfte
der Kosten nachzulassen.
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Abstimmung.
1) Eventuell für vollständigen Nachlaß Mehrheit

für den Nachlaß der Hälfte Minderheit.
2) Definitiv für Abweisung der Beschwerde Minderheit,

für vollständigen Nachlaß Mehrheit

Verzicht auf die Behandlung des Anzuges während der
gegenwärtigen Session.

Schluß der Sitzung um 11'/z Uhr.

Anzug

des Herrn Boivin betreffend die Revision des Dekretes vom
26. Februar 1838 über die Armenanstalt im Schlosse

Pruntrut.
Siehe Tagblatt von 1877, Seite 170.

Boivin. Es handelt sich um die Frage, ob in den

Anstalten, welche unter der Oberaussicht des Regierungs-
statthalters stehen, dieser auch Mitglied der Verwaltung sein
kann. Nach der Verfassung ist es nicht zulässig, daß ein
Beamter in einer Verwaltung sitze, deren Überwachung ihm
auffällt. Hätte man diese Regel beobachtet, so wäre die

Armenanstalt in Pruntrut nicht ruinirt worden. Da ich
indessen voraussehe, daß die Behandlung meines Anzuges eine

längere Diskussion hervorrufen würde, so ziehe ich ihn zurück,
behalte mir jedoch vor, ihn später wieder zu erneuern, wenn
ich noch Mitglied des Großen Rathes sein werde.

Von dieser Erklärung wird im Protokoll Notiz
genommen.

Anzng

des Herrn X. Kohler betreffend die Deckung des Ausfalles
in der Armenanstalt im Schlosse Pruntrut.

Siehe Tagblatt von 1877, Seite 170.

X. Kohl er. Ich stimme Herrn Boivin bei und ziehe
meinen Anzug ebenfalls zurück unter dem Vorbehalt, ihn,
wenn ich noch Mitglied der Versammlung sein werde, wieder
zu stellen.

Hievon wird im Protokoll ebenfalls Notiz genommen.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Siebente Sitzung.

Freitag den 26. April 1878.

Nachmittags um 2«/z Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Das Protokoll der heutigen Vormittagssitzung wird
verlesen und genehmigt.

Anzug

des Herrn Wurstemberger betreffend den Vorschuß an
die Bern-Luzernbahn.

Siehe Seite 24 hievor.

Wurstemberger ist nicht anwesend.

Herr Präsident. Ich betrachte die Abwesenheit des

Anzügers in der letzten Session des Großen Rathes als einen

Tagesordnung:

Betheiligung des Staate» am neaeu Anleihen der Inradahngesellschast.

Siehe Beilagen zum Tagblatt von 1878, Nr. 11.

Diskussion über die Frage des Eintretens in den

vorliegenden Beschlussesentwurf.

H art mann, Direktor der Eisenbahnen, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Die Angelegenheit, die Ihnen
heute zur Berathung vorgelegt wird, ist, wenn auch, wenigstens
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nach meiner Ansicht, nicht von großer finanzieller Tragweite
für den Staat, doch von ziemlicher Wichtigkeit, weil es sich

dabei um die Konsolidirung der Jurabahn handelt. Dem
Berichte, welchen die Eisenbahndirektion im Namen des

Regierungsrathes erstattet hat, werden Sie entnommen haben,
daß die Jurabahngesellschast zu ihrer Konsolidirung noch ein
Anleihen von Fr. 3,000,000 bedarf. Davon wünscht sie für
den sechsten Theil, also für eine Summe von Fr. 500,000
die Zinsengarantie des Staates.

Bevor ich auf die Sache selbst eintrete, will ich kurz
resümiren, was bereits im Berichte selbst enthalten ist über
den baulichen und finanziellen Stand der Jurabahn und über
die bisherige Betheiligung des Staates. Wie Sie wissen, ist
die Jurabahnfrage vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Male
im Großen Rathe in der Weise zur Sprache gekommen, daß
der Staat um eine Betheiligung angegangen worden ist.
Zwar hatte sich der Staat schon früher mit der Angelegenheit

zu befassen, indem er die Vorstudien ausführen ließ, um
die Kosten der zu erbauenden Linie zu ermitteln. Der Staat
hat sich vorerst bei dem sogenannten engern Netze betheiligt.
Man hat nämlich im Jahre 1867 gesehen, daß die
Ausführung des ganzen Netzes noch nicht möglich sein werde,
und es hat daher der Staat vorerst nur eine Subvention an
das engere Netz ausgesprochen, worauf sich eine Gesellschaft
zu dessen Erstellung bildete. Nach Vollendung des engern
Netzes hat sich die Gesellschaft erweitert und auch die
Ausführung des weitern Netzes übernommen, welches im Mai
letzteil Jahres vollendet worden ist.

Vergleicht man die vor 10 Jahren gemachten Devise,
so ergibt sich, daß die Jurabahngesellschaft die damals für
die Ausführung des Netzes in Aussicht genommene Summe
nicht vollständig aufgebraucht hat, sondern daß sie, wie im
Bericht auf Seite 8 erwähnt ist, eine Ersparniß von Fr.
408,116 gemacht hat. Die Linien Sonceboz-Convers, Biet-
Basel und Delsberg-Delle waren amtlich devistrt auf

Fr. 42,300,000
Nach Beendigung des französischen Krieges
wurde beschlossen, das ursprünglich
angenommene Trace zwischen Delsberg und
Pruntrut zu verlassen und über St. Ursitz
zu bauen. Die Kosten dieser Traceânderung
betrugen „ 4,591,060

Zusammen Fr. 46,891,060
Die wirklichen Kosten für das engere Netz

betragen Fr. 12,622,700
für das weitere Netz rund „ 31,500,000
für Pruntrut-Delsberg,

inclusive Zollbahnhof „ 2,360,244
—" „ 46,482 944

Ersparniß wie oben Fr. 408,116
Sie werden nun fragen, warum, wenn eine Ersparniß

gemacht worden sei, gleichwohl noch em Anleihen von 3
Millionen aufgenommen werden müsse. Der Grund l,egt darin,
daß im ursprünglichen Devis nicht Alles vorgesehen war,
was seither gebaut werden mußte. Es konnte dies nicht
vorgesehen werden, weil es Objekte betrifft, die erst seither
zur Jurabahn gekommen sind. So war in: ursprünglichen
Devis keine Reparaturwerkstätte vorgesehen. Nachdem aber
das Netz der Jurabahn eine so große Ausdehnung erhalten,
mußte diese eine eigene Reparaturwerkstätte errichten. Werden
die Reparaturen des Materials, worunter sich auch viel altes
befindet, in einer fremden Werkstätte besorgt, so ist dies mit
bedeutenden Kosten verbunden. Früher mußten die Wagen
und Lokomotiven nach Ölten gebracht, um dort in der Werkstätte

der Centralbahn reparirt zu werden. Dies verursachte
viele Transportkosten und sonstige Unbeliebigkeiten. Es lag

daher im Interesse der Jurabahn, eine eigene Reparaturwerkstätte

zu haben. Der Zins der dafür aufgewendeten
Summe von Fr. 700,000 wird sich leicht wieder finden
darin, daß die Ausgaben für die Reparaturen geringer sein
werden.

Eine weitere Ausgabe, welche im ursprünglichen Devis
nicht vorgesehen war, mußte gemacht werden für die doppelte
Spur zwischen Lyß und Bußwyl und für die Erweiterung
der Bahnhöfe Lyß und Bußwyl. Nachdem die Centralbahn
die Gäubahn, welche von Ölten über Solothurn und Bußwyl
nach Lyß geht, ausgeführt, mußte man sich fragen, ob das

zweite Geleise, welches dafür zwischen Bußwyl und Lyß nöthig
geworden ist, von der Centralbahn oder aber von der Staatsbahn,

respektive von der Jurabahn erstellt werden solle. Es
ist klar, daß die Jurabahn nicht eine fremde Gesellschaft auf
ihrer Linie bauen lassen kann, und daher mußten diese
Arbeiten von der Jurabahn ausgeführt werden. Auch der
Bahnhof Viel mußte erweitert werden. Diese Erweiterung
wäre eigentlich der Staatsbahn ausgefallen, allein man hat
bei der Uebergabe derselben den Vorbehalt gemacht, daß die

Jurabahn sie auf ihre Kosten ausführen solle. Für diese

Erweiterungen mußte eine Summe von circa Fr. 500,000
ausgegeben werden. Diese Summe trägt übrigens einen
schönen Zins Seitens der Centralbahn, der höher kommt,
als ein entsprechendes Kapital abwerfen würde.

Eine fernere Ausgabe von Fr. 400,000 betrifft die

Anschaffung des Rollmaterials für die Linie Pruutrut-Delle
und die Erstellung eines Zollbahnhofes in Pruntrut. Der
Betrieb der Linie Pruntrut-Delle war anfänglich der Linie
Paris-Lyon übertragen, welche sie mit ihrem eigenen Material
betrieb. Daher mußte die Jurabahn, als sie die Linie
übernahm, auch das Material anschaffen. Ferner mußte fie,
damit die Zollabfertigung in Pruntrut stattfinden könne, den

dortigen Bahnhof erweitern.
Eine weitere Ausgabe ist gemacht worden für die

Erwerbung des durs, industriel. Als diese Linie neuerdings
zum Verkauf gelangte, mußte die Jurabahn der Konkurrenzverhältnisse

wegen trachten, sie selbst zu erwerben, damit sie

nicht in die Hand der Westbahnen falle. Es lag dies auch
aus dem Grunde in ihrem Interesse, weil die Jurabahn in
Convers einmündete und für die Benutzung der Strecke

Convers-Chauxdefonds und des Bahnhofes an letzterem Orte
einen Miethzins zahlen mußte. Hiefür werden nun Fr. 700,000
in Anschlag gebracht. Die Jurabahn zahlte einen Theil der
Kaufsumme in Baar, für den andern nahm sie Obligationen
auf. Die Baarauslagen betragen ungefähr Fr. 600,000,
doch sind noch einige Gegenwerthe vorhanden, welche bis jetzt
noch nicht liquidirt werden konnten.

Eine fernere Summe von Fr. 700,000, welche noch

nicht ausgegeben ist, die aber ausgegeben werden muß, ist
diejenige für die Fortsetzung der Linie des dura industriel
bis an die französische Grenze. Der dura industrie! geht
nämlich blos bis Locle, und er muß weiter geführt werden

zum Anschluß an die im Bau begriffene Linie Besanyon-
Morteau-Schweizergrenze. Diese Linie wird den Verkehr des

dura industriel und denjenigen durch das St. Immer-Thal
bedeutend vermehren.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so erhalten wir
folgende Summen:
Werkstätte Fr. 700,000
Erweiterung der Staatsbahn „ 500,000
Rollmaterial der Linie Pruntrut-Delle und
Zollbahnhof „ 400,000
Erwerbung des dura industriel „ 700,000
Bau der Linie bis an die französische Grenze „ 700,000

Zusammen Fr. 3,000,000
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Man wird nun auch fragen, ob mit diesen 3 Millionen
Alles abgethan sei, oder ob man dann doch später ein weiteres
Anleihen aufnehmen müsse. Soviel ich aus den Akten
entnehmen konnte, mußte ich die Ueberzeugung fassen, daß die

Jurabahn mit diesen 3 Millionen ihren Baukonto werde
abschließen können. Für allfällig Unvorhergesehenes können
die Aktiven verwendet werden, welche auf Seite 7 des Berichtes
mit einer Summe von Fr. 1,500,000 aufgezählt sind. Ich
glaube mich da auch auf das Gutachten der Herren v. Muralt
und Veillon berufen zu können. Nach diesem Gutachten soll
die Summe von 3 Millionen genügen, damit die Jurabahn
ihre Verbindlichkeiten erfüllen kann. Sie werden aus dem

Berichte gesehen haben, daß, obschon die Jnrabahn gegenüber
dem ursprünglichen Devis Ersparnisse gemacht hat, doch
Verbesserungen, die nicht vorgesehen waren, gemacht worden sind.
Näheres hierüber finden Sie in dem Berichte des Herrn
Oberingenieur Bridel vom 15. August 1877, aus dem auf
Seite 5 des Vortrages der Eisenbahndirektion Auszüge gegeben
sind. Nach dem Befinden der Herren v. Muralt und Veillon
ist die Linie ganz gut ausgeführt und der Bau solid. Das
Gutachten spricht sich dahin aus: „Die Linie ist zwar ohne
Luxus gebaut, allein die Ersparnisse wurden am rechten Orte
gemacht. Die Versicherungsbauten, deren Pläne uns auf
Verlangen vorgelegt wurden, sind wohl durchdacht und
erheischen wenig Ergänzung. Wenn wir aber auch immerhin
die Hoffnung der Ingenieure theilen, daß diese Arbeiten
sernern Rutschungcn vorgebeugt haben, so wird dies in so

schwierigen Terrainverhältnissen, wie den von der Jurabahn
durchzogenen, mit Sicherheit erst angenommen werden können,
nachdem sie sich während wenigstens eines Jahres, insbesondere
am Ende eines entsprechenden Winters, bewährt haben." Nun
ist die Bahn wirklich während eines langen Winters betrieben
worden und die Arbeiten haben sich gut bewährt.

Es entsteht nun die Frage, wie das Anleihen von drei
Millionen beschafft werden soll. Da schicke ich voraus, daß
die Jurabahn ursprünglich nicht beabsichtigte, den Staat in
Anspruch zu nehmen, sondern daß sie sich nur an die jurasischen
Gemeinden und an die französische Ostbahn wandte. Dies zog die
Sache in die Länge. Die Gemeinden wollten sich zuerst
überzeugen über den Zustand des Unternehmens, und sie bestellten
ein Komite, in welchem die Herren Boivin, X. Kohler,
vr. Schwab und Helg :c. saßen. Das Komite bezeichnete noch

zwei Experten in der Person der Herren v. Muralt und
Veillon, um die Verhältnisse der Linie genauer zu untersuchen.
Die Experten schloffen dahin: »Mus arrivons à ccmclurc
gue, dans I'dtat actuel des ctwses, on <1oit présumer
gue la OompsAnie, dès la première annèe sexploitation,
sera on mesure de eouvrir ses diaries, z? compris
celles résultant du nouvel emprunt de 3 millions,
sans avoir besoin de recourir aux garanties, et gus ce
résultat s'améliora d'aimée en annès." Sie sehen hieraus,

daß die Experten volles Zutrauen zur Bahn besitzen und
den Gemeinden empfehlen, die Garantie auszusprechen. Die
französische Ostbahn erklärte bereits von vornherein, daß sie

bereit sei, im Verhältniß ihres Aktienkapitals an der
Zinsengarantie sich zu betheiligen. Es macht ungefähr eine Summe
von Fr. 400,000. Bei den Gemeinden dagegen ist die

Garantieforderung an vielen Orten auf bedeutenden Widerstand

gestoßen. Indessen ist sie schließlich doch soweit zu Stande
gekommen, daß sie bis jetzt für eine Summe von einer Million

ausgesprochen worden ist, und zwar von 21 Gemeinden,
die theilweise Burger- und theilweise Einwohnergemeinden
sind. Die ganze Summe beträgt Fr. 1,030,000, allein an
Fr. 30,000 sind Bedingungen geknüpft betreffend das Halten
der Züge. Wir nehmen daher blos eine Million an. Die
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Bedingungen dieser Zinsgarantie liegen hier vor. Es heißt
nämlich:

„1. Das auszunehmende Obligationen-Kapital darf drei
Millionen Franken nicht überschreiten.

„2. Die Rückzahlung dieses Kapitals von drei Millionen
Franken soll spätestens in acht Jahren erfolgen.

„3. Der Zins desAnleihens beträgt 5 °/„; die übrigen
hauptsächlichen Emissions-Bedingungen sollen der Genehmigung
der Abgeordneten der garantirenden Gemeinden unterbreitet
werden.

„4. Gegenüber den Anleihensgläubigern haften die
Gemeinden solidarisch für die richtige Verzinsung des Anleihens
bis zu dessen Rückzahlung; unter sich dagegen haften die

Gemeinden, und zwar jede für sich, nur bis zum Belaufe der
übernommenen Zinsquoten.

„5. Wenn die von den Gemeinden bewilligte Garantie
den Zins von 2 Millionen Franken übersteigen würde, so

findet die Reduktion im Verhältnisse der übernommenen
Verpflichtungen statt. Sobald diese Verpflichtungen die Zinsen-
Garantie eines Kapitals von 1 Million Franken repräsen-
tiren, so sind sie für die Gemeinden, welche dazu gestimmt
haben, verbindlich unter der Bedingung, daß es der Gesellschaft

gelinge, auf irgend eine andere rechtmäßige Weise die

Zinsen-Garantie zu ergänzen oder das Placement der 2
Millionen Franken, soweit dafür keine Zinsen-Garantie
beigebracht werden könnte, zu bewerkstelligen.

„6. Die Verzinsung und Rückzahlung des Anleihens von
3 Millionen Franken werden durch eine Hypothek auf das

ganze Jurabahnnetz, mit einzigem Vorgang der bereits
bestehenden Anleihen im Betrage von Fr. 30,050,000
sichergestellt. Die 2 Millionen Franken, deren Verzinsung von
den Gemeinden garantirt wird, haben gleiches Pfandrecht auf
den bestehenden Linien, wie die dritte Million.

„7. Der Zins desAnleihens ist semesterweise zahlbar je
auf 30. Juni und 31. Dezember. Von den vor dem 30. Juni
1878 cinbezahlten Summen kann der Zins bis zu diesem
Termine abgezogen werden. Für die von da hinweg
verfallenden Zinscoupons verpflichtet sich die Gesellschaft, den

Betrag jeweilen drei Monate vor dem Verfallstag bei der

Finanzanstalt, welcher die Aufbewahrung der Hauptpfand-
Obligation übertragen wird, zu deponiren. Wenn die
schuldnerische Gesellschaft diese ihr obliegende Verpflichtung nicht
pünktlich erfüllen würde, so hat diese Anstalt die garantirenden
Gemeinden hiervon sofort zu benachrichtigen und zu einer
Versammlung einzuladen.

„8. In der Hauptpfand-Obligation soll die Aeuffnung
eines Tilgungsfonds zu Gunsten des neuen Anleihens
vorgesehen werden. Der Beginn und der Betrag dieser
Amortisation wird zwischen der Jurabahn-Direktion und den
Vertretern der garantirenden Gemeinden, eventuell auch der

Gläubiger, bestimmt.
„9. Das allfällig von den Gemeinden vorschußweise zu

deckende Zinsendefizit ist ihnen nebst Zins zu 5 von der
schuldnerischen Gesellschaft zurückzuerstatten, sobald der Netto-
Ertrag des Unternehmens dazu hinreicht, und es darf bevor
dies geschehen, den Aktionären keine Dividende ausgerichtet
werden.

„10. Die Gemeinde ermächtigt den Gemeinderach, in
ihrem Namen alles zur Vollziehung der hiedurch eingegangenen
Verpflichtung Erforderliche vorzukehren und ertheilt ihm
unbedingte Vollmacht, sie bei der Stipulation der bezüglichen
Akte zu vertreten. Der Gemeinderath wird zu dem Ende

Abgeordnete bezeichnen."
Nun ist eine Million des Anleihens aufgelegt für

Private. Ich will die daherigen Bedingungen nicht ab-

48
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lesen; hinsichtlich der Hypothek sind sie die nämlichen,
wie die abgelesenen. Von dieser Million sind bis jetzt etwa

Fr. 600,000 gezeichnet, dazu kommen noch die Fr. 400,000
von der französischen Ostbahn, ferner von verschiedenen
Gemeinden, welche nicht eine Zinsengarantie ausgesprochen, sondern
selbst Obligationen gezeichnet haben, etwas zu Fr. 150,000.
Außer der Million, für welche die Gemeinden garantirt haben,
sind also circa Fr. 1,200,000 bereits beschafft, es fehlen

mithin noch etwa Fr. 800,000. Davon foll nun der Staat
Fr. 500,000 garantiren und die übrigen Fr. 3—400,000
würden noch durch Private gezeichnet. Nach den Mittheilungen
der Direktion der Jurabahn soll es ziemlich sicher sein, daß
die Summe bis zum 31. Mai wird herbeigeschafft werden können,
so daß, wenn der Staat seinerseits die Zinsengarantie ausspricht,
das Anleihen gesichert sein wird und emittirt werden kann.

Es fragt sich nun, ob unter diesen Umständen der Große
Rath von Bern die Zinsengarantie aussprechen wolle. Um
diese Frage beantworten zu können, muß man sich vorerst
klar stellen, in welcher Weise unser Kanton bei der Jurabahn
betheiligt ist. Er hat bei derselben gegenwärtig ein Aktienkapital

von Fr. 19,010,000, nämlich Fr. 11,560,000 als
Werth der ehemaligen Staatsbahn Bern - Biel-Neuenstadt,
Fr. 6,200,000 Subvention für die Linie Biel-Sonceboz-
Dachsfelden und Sonceboz-Convers, Fr. 750,000 Subvention
für Pruntrut-Delle und Fr. 500,000 für die Linie Lyß-
Fräschelz. Nun beläuft sich das ganze Aktienkapital auf Fr.
32,8t 8,500, so daß der Kanton Bern ungefähr ^ desselben
besitzt. Die übrigen Aktien sind in den Händen von Privaten,
Gemeinden, der französischen Ostbahn, und des Kantons
Baselstadt. Angesichts seiner, großen Betheiligung am Aktienkapital

der Jurabahn hat der Staat ein großes Interesse
daran, daß diese Linie bestehen könne und es muß ihm daher
auch daran gelegen sein, daß das restanzliche Baukapital noch

beschafft werden könne.
Man könnte nun fragen, ob der Staat der Gesellschaft

nicht auf andere Weise hätte zu Hülfe kommen können, z. B.
mittelst eines Projektes, das auch zur Sprache gekommen ist.

Nach diesem Projekt hätte der Staat ihr die Bern-Luzernlinie gegen
Prioritätsaktien abgetreten, und sie damit in den Stand gesetzt,

auf diese Linie ein neues Anleihen zu hypotheziren. Es wäre
dieß nach meinem Dafürhalten ein vortheilhaftes Geschäft für
den Kanton Bern gewesen; denn er hätte von der Linie einen

größern Ertrag erhalten, als wenn er sie selber betreibt.
Nachdem aber die Gemeinden des Jura und die französische

Ostbahn sich so herbeigelassen und ^ des Anleihens garantiren
oder übernehmen, darf der Kanton in Berücksichtigung dessen

sich nicht in Vortheil setzen gegenüber den Gemeinden dadurch,
daß er ein größeres Opfer von der Jurabahn verlangen
würde. Es ist daher durchaus angezeigt, daß der Kanton
nicht zurückbleibe, sondern für das übrigbleibende Sechstel
die Zinsengarantie übernehme.

Ich glaube auch, es sei, wenn der Staat diese Verpflichtung
übernimmt, für ihn keine Gefahr vorhanden. Wenn Sie auf
Seite 9 des Berichtes gelesen haben, welchen Ertrag die

Jurabahn im vorigen Jahre und in den ersten drei Monaten
dieses Jahres geliefert hat, und wenn Sie annehmen, daß
eine Majoration für die Sommermonate eintritt (im letzten

Jahre war das Netz während eines Theils des Sommers
noch nicht ganz vollendet), so werden Sie sich überzeugen,
daß in dieser Angelegenheit nichts zu riskiren ist. Nimmt
man an, die Betriebseinnahmen betragen per Kilometer

Fr. 22,000
und die Betriebsausgaben „ 14,000
so ergibt sich ein Neinertrag von Fr. 8,000
Damit kann der Zins des bisherigen und des neuen
Anleihens bestritten, die Einlage in den Reservefond gemacht
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und den Aktionären ein Zins von 1 °/„ ausgerichtet werden.
Diese Berechnung stützt sich auf die Wirklichkeit. Es ist nicht
anzunehmen, daß die Betriebseinnahmen sich vermindern
werden. Gegenwärtig sind nicht guie Zeiten für die
Eisenbahnen und fast bei allen sind die Einnahmen zurückgeblieben.
Nur die Jurabahn hat eine bedeutende Mehreinnahme gegenüber

dem Vorjahre, was davon herrührt, daß der Verkehr
mit der französischen Ostbahn eröffnet ist und über Pruntrut
und Delsberg nach Basel geht. Dieser Verkehr wird sich

sicher eher noch vermehren, und namentlich wenn die Zeiten
wieder besser kommen, was hoffentlich auch für die
Eisenbahnen der Fall sein wird. Es ist daher nach meinem
Dafürhalten und demjenigen der Experten keinem Zweifel
unterworfen, daß die Reineinnahmen genügen, um diese Anleihens-
zinse zu decken und die Einlagen in den Reservefond zu
leisten. Der Kanton Bern geht somit da eine ungefährliche
Verpflichtung ein, hilft aber damit das Unternehmen der

Jurabahn konsolidiren.
Man könnte auch die Frage aufwerfen, warum diese

Angelegenheit jetzt noch vor den Großen Rath komme und
warum man sie nicht lieber auf eine spätere Zeit verschiebe.

Ich muß hierauf bemerken, daß eine Verschiebung nicht möglich
ist und zwar aus dem Grunde, weil die Jurabahn im Falle
ist, diese Gelder verwenden zu müssen. Am Schlüsse der
Seite 8 des Berichtes hat die Eisenbahndirektion angegeben,
welche Zahlungen die Jnrabahn in der nächsten Zeit zu leisten
haben werde, und diese Zahlungen müssen geleistet werden.
Es kann daher mit dem Anleihen nicht länger zugewartet
werden. In den Verpflichtungen der Gemeinden ist gesagt,
daß diese Verbindlichkeiten wegfallen, wenn das Anleihen bis
zum 31. Mai nicht gesichert sei. Es ist daher wirklich Gefahr
im Verzüge, und man kann nicht voraussehen was es für
Folgen haben könnte, wenn die Sache verschoben würde.

Der Regierungsrath legt Ihnen nun den Beschlussesentwurf

vor, worin in § 1 beantragt wird, daß der Staat
für eine Summe von Fr. 500,000 die Zinsengarantie
übernehme, und zwar zu den nämlichen Bedingungen, unter
welchen die jurassischen Gemeinden sich verpflichtet haben.
Man hat diese Bedingungen hier nicht aufgenommen, weil
sie ziemlich weitläufig find und man es nicht für nöthig hielt,
sie noch besonders in den Beschluß aufzunehmen. Ich bemerke

blos, daß der Staat nur für die Fr. 500,000 haftet und

zwar nicht solidarisch mit den Gemeinden. Man wird die

Hauptobligation in diesem Sinne abfassen, und es wird auf
den Partialen, welche der Staat garantirt, angemerkt werden,
daß sie von diesem garantirt werden, und ebenso wird auf
den Partialen der Gemeinden eine bezügliche Bestimmung
stehen.

Im zweiten Artikel des bezüglichen Beschlusses wird
gesagt, daß die Verpflichtung erst in Kraft trete, wenn das
Zustandekommen des ganzen Anleihens gesichert sei. Der
dritte Artikel endlich ermächtigt den Regierungsrath, alles
zur Vollziehung des Dekretes Erforderliche vorzukehren.

Ich empfehle Ihnen den Beschluffes-Entwurf zur
Annahme. Derselbe ist auch von der Staatswirthschaftskommission

berathen und von ihr einstimmig genehmigt worden.

Karr er, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommisston hat in
mehreren Sitzungen das Gesuch der Jurabahnverwaltung behandelt,
welches dahin geht: „Es möchte der Große Rath der Jura-
bahngesellschast die Aufnahme ihres neuen Anleihens von
drei Millionen Franken in der Weise erleichtern, daß er für
den sechsten Theil dieses Anleihens, d. h. für eine Summe
von höchstens Fr. 500,000, die Zinsengarantie übernimmt,
unter der Bedingung, daß die Gesellschaft sich bis zum
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31. Mai 1878 darüber ausweise, daß im Uebrigen das
Zustandekommen des Anleihens gesichert sei."

Nachdem diese Angelegenheit im Schooße der
Staatswirthschaftskommission gründlich besprochen worden ist, auch

einige modiftzirende Anträge gefallen sind, hat man sich am
Ende einstimmig geeinigt, Ihnen den Antrag des Regierungsrathes

zu empfehlen. Es wird Ihnen Allen gegangen sein,
wie den Mitgliedern der Staatswirthschaftskommission und
ihrem Berichterstatter, daß, als die ersten Nachrichten gekommen

sind, es verlange die Jurabahnverwaltung entweder eine

Anleihensbetheiligung des Staates von Fr. 500,000, oder
die Zinsengarantie für diese Summe, diese Erscheinung keinen

angenehmen Eindruck gemacht hat und man ungern an die

Arbeit gegangen ist, die Sache zu untersuchen, weil man
geglaubt hat, es komme vielleicht Einzelnes zum Vorschein, das
unangenehm berühren würde. Um so erfreulicher ist es nun,
daß nach geschehener Untersuchung der Sache, und zwar nicht
blos nach dem gedruckten Rapport, sondern nach Vcrgleichung
desselben mit den Originalurkunden und Rechnungen, von
allen jenen Befürchtungen sich keine einzige realisirt hat,
sondern im Gegentheil das befriedigende Gefühl gekommen ist,
daß die Sache vollständig in Ordnung und viel besser sei,

als man sich vorgestellt hat. Es ist mißlich, mit Zahlen zu
fechten, indem man diese in den Rechnungen selber sehen will
und vom bloßen Ablesen und Reden nicht den rechten Begriff
bekommt. Ich werde mich deshalb in meinem Rapporte möglichst

bemühen, Sie nicht mit vielen Zahlen zu behelligen.
Dessen ungeachtet wird dies in einigen Punkten nöthig sein,
und ich werde darauf gestützt die Schlußfolgerungen ziehen,
die Sie wahrscheinlich auch ziehen werden.

Als seiner Zeit nach langen Vorarbeiten, die theilweise
aus Rechnung des Staates, theilweise aus andern Mitteln
gemacht wurden, die Jurabahn soweit lebensfähig wurde,
daß man an die eigentlichen Arbeiten gehen konnte, hat der
Staat vor 12 Jahreu in einem Dekrete erkannt, daß die

Jurabahnen im Interesse des ganzen Kantons liegen, und
um das zu beweisen, hat er sich im nämlichen Jahre zu einer
Unterstützung derselben von Fr. 6,950,000 verstanden, unter
der Bedingung, daß außer dieser Summe der Staat für das

dannzumal in Aussicht genommene sogenannte Dekretsuetz
oder die Linien Biel-Dachsfelden und Sonceboz - Convers in
keiner Form, weder in Geld noch Zinsengarantie, noch irgendwie

sonst etwas Weiteres bezahlen solle. Er hat ferner die

Bestimmung beigefügt, daß die Summe erst dann auszurichten
sei, wenn die Bahn befahren werde. Im nämlichen Dekret
hat er aber auch beigefügt, daß, wenn sich später eine Gesellschaft

finden sollte, die das vollständige Netz zu bauen
übernehmen wolle, dann der Staat geneigt sei, in dem Zeitpunkte,
wo das ganze Netz fertig sei und befahren werde, seine

Staatsbahnlinie Bern-Biel-Neuenstadt zu einer alsdann zu
bestimmenden Kaussumme einzuwerfen.

Nachdem sich nun diese Gesellschaft gefunden hat, hat
sie, gestützt auf die vorliegende Devissumme das Netz gebaut.

In den ersten Zeiten hat man geglaubt, das Resultat werde
so sein, daß man nicht nur, wie es jetzt der Fall ist, um 3
bis 400,000 Fr. unter dem Devis bleibe, sondern mehrere
Millionen ersparen könne, und es wäre dies auch wirklich
der Fall gewesen, wenn nicht in den letzten Zeiten, namentlich

aus der Strecke Court-Münster und bei St. Ursitz in
Folge schlechten Wetters u. s. w. außerordentliche Bauschwierigkeiten

zum Vorschein gekommen wäre, die auf eine kostspielige

Weise beseitigt werden mußten. Es hat aber die
Jurabahnverwaltung nicht blos dasjenige gebaut und gemacht, was im
damaligen Devis vorgesehen war, sondern überdies noch eine

ganze Menge anderer Arbeiten. Diese Arbeiten betreffen
zunächst die Reparaturwerkstätte in Viel. Die Anlage der¬

selben wäre für die eigentliche Jurabahn nicht so unbedingt
nöthig gewesen, oder hätte wenigstens um einige Jahre
verschoben werden können; sie ist aber durch die Hinzufügung
der Bern-Luzernbahn nöthig geworden und hat nun den
Vortheil, daß dort alle Reparaturen an Wagen, Maschinen
u. s. w. zum kostenden Preis ausgeführt werden, während
sie in einer andern Werkstätte, weil man da auch Profit
will, bedeutend mehr kosten würden. Es kommt daher diese

Werkstätte nicht nur dem billigeren Betrieb der Jurabahnen,
sondern auch der dem Staat gehörenden Bern-Luzernbahn zu
gut. Ferner hat man in Folge des Baues der Gäubahn
durch die Centralbahngesellschoft und in Folge der Anlage
der Fortsetzung nach Murten die Bahnhöfe von Lyß und

Bußwyl bedeutend vergrößern und auf der bereits doppelspurig

angelegten Strecke Lyß-Bußwyl ein zweites Geleise
anbringen müssen. Ferner waren nöthig Erweiterungsarbeiten
im Bahnhof Viel, indem derselbe zur Zeit der Uebergabe an
die Jurabahn noch nicht die zur Aufnahme derselben nöthigen
Bauten hatte. Die Werkstätte berechnet sich auf etwa

Fr. 700.000
die Erstellung des zweiten Geleises auf der
Strecke Lyß-Bußwyl und die Erweiterung
der Bahnhöfe Biel, Bußwyl und Lyß auf „ 500,000
Weiter hat man aus der Linie Pruntrut-
Delle Rollmaterial anschaffen müssen, was
im Devis auch nicht vorgesehen war „ 400,000
Die Erwerbung des Jura - Industriel wird
in Anschlag gebracht mit „ 700,000
Diese im Devis natürlich auch nicht vorgesehene

bedeutende Erweiterung des Netzes gibt
der Jurabahn außerordentlich großen
Vortheil, indem sie nun hier keine Konkurenz-
verhältnisse mehr hat, sondern Personen und
Waaren auf der einen oder andern Linie die

Jurabahn befahren. Auf der andern Seite
ist dadurch der Zins erspart worden, den
die Jurabahn bis dahin für die Benutzung
der Linie Convers-Loele und der Bahnhöfe
Convers, La Chauxdesonds und Locle hat
bezahlen müssen. Diese Erwerbung hat
aber auch bedeutende Auslagen noch über den

Ankauf hinaus zur Folge gehabt, so namentlich

für die Erstellung des Bahnhofs in La
Chauxdesonds. Endlich ist noch nöthig eine

Summe von circa „ 700,000
für den Bau der Linie Locle-Col des Roches,
die ungefähr 2^ Kilometer lang ist und
im Anschluß an die Bahn von Besançon
nach der Schweizergrenze erstellt werden
soll, welche direkte Verbindung mit Frankreich

eine größere Frequenz der Linien zwischen
Locle und Biel zur Folge haben wird. Diese
Menge von nicht vorgesehenen Mehrarbeiten
ergibt also im Ganzen einen Mehrbedarf
von Fr. 3,000,000
Es wird aber nach dieser kurzen Auseinandersetzung in
Verbindung mit dem gedruckten Rapport Niemand in Zweifel
sein, daß alle diese Mehrauslagen nicht nur zweckmäßig,
sondern im höchsten Interesse der Jura-Bern-Luzernbahn, also
auch ihres größten Aktionärs, des Kantons Bern, find.

Es fragt sich nun serner: Was für ein Risiko läuft der

Staat, wenn er für Fr. 500,000, ohne Solidarität mit
irgend einer Gemeinde oder irgend einem andern Obligations?,
die Garantie übernimmt? Der Zins dieser Summe, zu 5

gerechnet, macht im unglücklichsten Falle jährlich Fr. 25,000.
Um nun den Staat für diese höchst unwahrscheinliche Mög-
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lichkeit zu decken, hat die Jurabahn den vom Staat geschuldeten

Zins des Nollmaterials der Bern-Luzernbahn von
ungefähr Fr. 25,000 per Jahr als Sicherheit für diese Garantie
anerbieten wollen. Man hat auch zuerst in der Staats-
wirthschaftskommisfion gemeint, wenigstens eine einzelne Stimme,
man solle dieses Anerbieten annehmen und es ausdrücklich in
den Beschluß aufnehmen. Indessen ist man davon abgekommen,

aus folgenden Gründen: Vorerst, so lange es der Jurabahn

gut geht, ist die Zinsengarantie ein non-valeur, und
geht es ihr nicht gut und muß sie liquidiren, so fallen auch
die Fr. 25,000 dahin. Wenn also auch eine scheinbare
Garantie da wäre, so ist sie in Wirklichkeit doch nicht
vorhanden. Wäre sie aber auch vorhanden, so ist noch ein
anderer Grund, sie nicht anzunehmen, nämlich der, daß die
andern Theilnehmer an dem Anleihen von drei Millionen,
und so namentlich die französische Ostbahn sagen würden:
„Warum soll ich, der ich nur zum sechsten Theil Aktionär
bin, keine Sicherheit bekommen, während der Staat, der zu
2/, des Kapitals betheiligt ist, sich eine solche geben läßt?
Ich will auch eine haben." Die Staatswirthschaftskommission
ist also der Ansicht, so sehr sie das Anerbieten der Jurabahn
würdigt, es solle dasselbe nicht angenommen werden.

Untersuchen wir nun auf Grundlage der gegenwärtigen
Betriebsergebnisse, ob der Staat Gefahr läuft, die Fr. 25,000
jetzt oder in Zukunft bezahlen zu müssen. Das Baukapital
der Jurabahngesellschaft besteht gegenwärtig aus

Fr. 32,364,000
Aktien und „ 30,500,000
Obligationen, zusammen Fr. 62,864,000
Dazu kommen noch die bereits angeführten

Mehrausgaben, der Ankauf des Jura-
Jndustriel, die Erweiterung der Bahnhöfe
u. s. w. mit „ 2,350,000
und dann noch der Bau der neuen
Verbindungslinie Locle-Col des Roches mit „ 650,000
so daß man hat ein Gesammtkapital von Fr. 65,864,000
oder rund 66 Millionen, wovon die Hälfte in Aktien und
die andere in Obligationen, ein Verhältniß, das bei wenigen
Bahnen so günstig und richtig ist, indem bekanntermaßen
z. B. die Gotthardbahn ein bedeutend kleineres Aktienkapital
und ein sehr großes Obligationenkapital hat, und ähnlich auch
die Centralbahn und Nordostbahn.

Es fragt sich nun, ob die Verzinsung der 33 Millionen
Obligationen bei den gegenwärtigen Einnahmen der Bahn
für jetzt und für die Zukunft als gesichert angesehen werden
kann. Die Bahn wird, wenn ich nicht irre, erst seit dem
letzten Mai in ihrer ganzen Länge befahren; die
Betriebsergebnisse sind aber bereits der Art, daß man in dieser Be-
zwhung sich gänzlich beruhigen kann. In den letzten 12
Monaten war der kilometrische Ertrag in runder Summe
Fr. 21,000, und nach der Vermehrung, die sich in den drei
ersten Monaten dieses Jahres gezeigt hat, wird er
wahrscheinlich auf Fr. 22,000 ansteigen. Nach einem mir
vorliegenden Bülletin der Bahn ist der Ertrag vom Januar
1877 Fr. 239,833
und der vom Januar 1878 „ 329,000
der vom Februar 1877 „ 220,000
und der vom Februar 1878 „ 322,000
der vom März 1877 „ 243,877
und der vom März 1878 „ 410,000
Nun ist allerdings richtig, daß im ersten Vierteljahr 1877
noch nicht die ganze Bahn eröffnet gewesen ist, so daß man
aus der Mehreinnahme auf dem ganzen Netz nicht schließen
kann, daß auch der wirkliche Reinertrag größer sein werde.
Allein wenn man die Einnahmen per Kilometer berechnet,

il 1878.)

so ergibt sich dennoch eine sehr günstige Vergleichung. Der
kilometrische Ertrag war im Januar 1877 Fr. 1085
und im Januar 1878 „ 1285

also in diesem Monat größer als voriges Jahr um Fr. 200

im Februar 1877 Fr. 993
und im Februar 1878 „ 1258

also in diesem Jahr höher um Fr. 265

im März 1877 Fr. 1212
und im März 1878 „ 1602

also in diesem Jahr höher um Fr. 390
Wenn nun die Einnahmen in diesem Maße zunehmen, so

wird der Ertrag ganz bedeutend Dasjenige übersteigen, was
man büdgetirt hat. Für die ersten drei Monate dieses Jahres
hat man die Einnahmen büdgetirt auf Fr. 950,000
In Wirklichkeit war der Ertrag „ 1,061,000
Also Mehreinnahmen Hw 111,000
Andererseits aber sind die Ausgaben um Fr. 128,000 geringer,
als sie devisirt waren, so daß die Sache in dieser Beziehung
außerordentlich günstig liegt.

Wir wollen nun diese Verhältnisse mit denjenigen einiger
andern Bahnen vergleichen. Per Kilometer berechnet, ist der
Ertrag der Jurabahnen für die drei ersten Monate dieses

Jahres Fr. 4145
Die Vereingten Schweizerbahnen haben in den

gleichen drei Monaten einen kilometrischen Ertrag
von „ 4085
so daß also die Jurabahn schon im ersten Jahr
ihrer Existenz um Fr. 60
per Kilometer günstiger steht, als die Vereinigten "
Schweizerbahnen, die schon seit vielen Jahren
betrieben werden. Die Suisse ooeickentals hat
in den gleichen drei Monaten einen kilometrischen
Ertrag von „ 4491

also nur ungefähr Fr. 300
mehr, trotzdem diese Bahn schon längere Zeit läuft und ihrer
glücklichen Lage wegen eine große Frequenz hat. Es ist nun
anzunehmen, daß der Ertrag der Jurabahnen nicht auf dieser

Stufe bleiben sondern, wie der anderer Bahnen, von Jahr
zu Jahr steigen wird, bis er eine gewisse Höhe erreicht hat. Aber
selbst wenn er auf der gegenwärtigen Höhe bleibt, so ist die

mathematische Gewißheit da, daß der Zins der 33 Millionen
Schulden nicht nur gedeckt wird, sondern überdies noch
ungefähr 1°/g für die Aktien herausschauen wird, wenn man
diesen Mehrertrag nicht für die Rückzahlung des Anleihens
von 3 Millionen verwenden will. Die Betriebskosten der

Vereinigten Schweizerbahnen betragen Fr. 13,500 per
Kilometer. Die Betriebskosten der Jurabahn berechnet man auf
Fr. 14,000, also höher, denkt aber mit der gleichen Summe
auskommen zu können, wie die Vereinigten Schweizerbahnen,
deren Verhältnisse den unsrigen ziemlich ähnlich sind.

Durch alle diese Thatsachen glaube ich Ihnen hinlänglich

nachgewiesen zu haben, daß der Staat in Wirklichkeit
nichts riskirt, wenn er die verlangte Zinsengaranlie ausspricht.
Es ist aber hiebet noch eine andere Rücksicht M nehmen.
Der Staat Bern hat eine Kantonalbank, und diese hat sich

an dem 22 Millionenanleihen mit einer Quote betheiligt,
die gegenwärtig 3'/z Millionen beträgt. Die Bank gibt diese

Obligationen nicht aus, weil ihr Kurs gegenwärtig
außerordentlich tief steht und früher noch tiefer gestanden ist. Der
Kurs war vor einigen Monaten 69 für 100; er ist dann
aber in Folge der günstigen Betriebsergebnisse auf 85 gestiegen,

und Sie können versichert sein, daß, wenn der Größe
Rath die Garantie ausspricht, er bis auf 90 gehen wird.
Man wird also durch diesen einzigen Beschluß den 3'/z
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Millionen Obligationen der Kautonalbattk zu 5 gerechnet
einen Mehrwerth von Fr. 165 bis 166,000 geben.

Es sind aber noch andere Rücksichten in Betracht zu
ziehen. Man hat zuerst von Verschiebung geredet, und darauf
hin hat in der gestrigen Sitzung der Staatswirchschafts-
kommission Herr Direktor Marti Auskunst gegeben, warum
die Verschiebung nicht möglich sei. Ich will von diesen
Gründen nur einige anführen, da andere nicht vollständig
geeignet sind, öffentlich ausgesprochen zu werden. Auf Ende

April müssen bedeutende Abrechnungssummen an Unternehmer
bezahlt werden, ebenso Ende Mai und Ende Juni, und es

muß daher nothwendig auf diese Zeit Geld dazu beschafft
werden. Durch die Verschiebung würde also die Bahnverwaltung

in eine Lage kommen, die vielleicht dem größten
Aktionär der Bahn, dem Staate Bern, sehr unangemehm wäre,
und bei der er möglicherweise das vielfache der Summe rts-
kiren würde, für die er jetzt ohne Risiko die Garantie
aussprechen soll. Denn wir werden gewiß alle ewig sein, daß,
wenn die Bahn allfällig in Fatalitäten käme, der Kanton
Bern die 19 Millionen, die er darin hat, nicht im Stiche
lassen könnte, sondern die Bahn kaufen müßte. Es ist daher
nur zu verwundern, daß die Jurabahngesellschaft dem Kanton
gegenüber ihre Begehren nicht noch höher gestellt hat.

Die drei Millionen sollen nun auf folgende Weise
beschafft werden. 1 Million wird von Privataktionären, man
kann fast sagen, von patriotischen Personen und Freunden
der Bahn gezeichnet. Die französische Ostbahn zeichnet im
Verhältniß zu ihrem Aktienkapital ungefähr Fr. 400,000.
Die Gemeinden übernehmen circa Fr. 1,000,000, und die

übrigen Fr. 500,000 gârantìrt der Staat, während, wenn er
im Verhältniß zu seinem Aktienkapital sich hätte betheiligen
sollen, er allein 2 Millionen hätte übernehmen müssen.

Das sind kurz die Gründe, welche die Staatswirthschafts-
kommissiott bewogen haben, Ihnen einstimmig den Antrag
des Regierungsrathes zu empfehlen. Was nun den Beschluß-
entwurs selbst betrifft, so wiederhole ich, daß die

Staatswirthschaftskommission davon abgekommen ist, das Anerbieten
der Sicherheit der Fr. 25,000 für Rollmaterial anzunehmen,
daß sie aber wünscht, die Regierung möchte von sich aus diese

Frage würdigen und in richtiger Weise entscheiden. Es hat
sich serner gefragt, was unter den in Ziffer 1 des Beschlußentwurfs

erwähnten Bedingungen zu dem die jurassischen
Gemeinden ihr Anleihensbetreffniß, und der Staat das seinige
garantiren sollen, zu verstehen ist. Ich will diese Bedingungen
aus dem Original ablesen, damit man ja nicht sagen könne,

man hab- etwas beschlössen, ohne zu wissen, was es für eine

Tragweite habe. Sie lauten so: „Die Einwohner- (resp.
Bürget-) Gemeinde von Amtsbezirk
hat heute, den 1878, in ihrer außerordentlicher
Weise und in gesetzlich vorgeschriebener Form zusamMen-
berufênen Versammlung mit einer Mehrheit von Stimmen
von Stimmenden beschlossen, sich solidarisch mit den

andern im nämlichen Falle sich befindenden Gemeinden zu
verpflichten, dm jährlichen fünfprozentigen Zins einer Kapitak-
summe von Fr. zu garantiren. Diese Summe blldet
einen Theil des Betrages von 2 Millionen Franken, dessen

Zinsengarantie oder Plazirung den als Aktionäre der bernischen

Jurabahngesellfchaft betheiligttn Gemeinden bei dem

Anleihen von 3 Millionen Franken ausfällt, welches die

genannte Gesellschaft en tiloo oder theilweise aufzunehmen
beabsichtigt, um ihre Baurechnungen zu erledigen und die ihr
durch den Erwerb weiterer Linien Und durch gewisse im
Voranschläge über die Erstellung des Jurabahnnetzes nicht
vorgesehene Bauten verursachten Mehrausgaben, welche im
Situationsberichte der Jurabahndirektion vom Ende August
1877 näher bezeichnet sind, zu decken. Diese Bürgschaft wird
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an folgende Bedingungen geknüpft:" (Der Redner verliest
hierauf diese Bedingungen; siehe oben unter dem Vortrag des

Berichterstatters des Regierungsrathes.) In Bezug auf Ziffer
4 dieser Bedingungen betone ich nochmals, daß das Gesuch
der Jurabahnverwaltung blos dahin geht, daß der Staat für
seine Fr. 500,000 garantire, und daß durchaus keine
Solidarität mit irgend einem andern Unterzeichner vorhanden ist,
und es wird auch ausdrücklich nur unter dieser Bedingung
von Seite der Staatswirthschaftskommission und des

Regierungsrathes der Antrag auf Gewährung des Gesuchs gestellt.
Die Bedingung der Ziffer 4 fällt also für den Staat weg.
Eine fernere Bedingung ist, daß auf die Strecke Locle-Cöl
des Roches für diese drei Millionen eine vorgangsfreie Hypothek

errichtet werden soll. Ich empfehle Ihnen Namens der
Staatswirthschaftskommission die Anträge des Regierungs-
rathes zu Genehmigung.

v. Wattenwyl. Ich bin in der bestm Absicht in die

Sitzung der Staatswirchschaftskommisstön gegangen, den Antrag

auf Verschiebung zu stellen. Nachdem der Große Rath
für gut gefunden hat, alle wichtigen Finanzvorlagtn, die

Vorschußmillion, die FixiruNg des Attleihens zur KoNsoli-
dirung der schwebenden Schuld u. s. w., auf die nächste

Periode zu verschieben, ist meint Idee gewesen, es sei auch

nicht der Fall, daß sich der Große Rath vor der gehörigen
Regulirung unserer Finanzlage in neue Engagements einlasse.
Dies ist um so mehr mein Standpunkt gewesen, als ich bei

früheren Abstimmungen zur Minderheit gehört habe, und ich

wohl weiß, daß gerade eine Anzahl meiner Wähler erwarten,
daß ich zum Nichteintreten stimme. Die Sache ist in der
Staatswirthschaftskommission in zwei langen Sitzungen gründlich

berathen worden, Und ich habe mit Vergnügen gesehen,
daß sämmtliche Herren Kollegen die Früge mit großer Vor-
sM angefaßt hàbêk. Die Staatswirlhschaftskommission hat
sich alle Akten vorlegen lassen; man hat Herrn Direktor Märti
berufen und ihn auf viele Fragen Bescheid geben lassen,
und die erhaltene Auskunft ist derart gewesen, daß ich mit
meinen Herren Kollegen die Ueberzeugung bekommen habe,

daß die Verschiebung der Angelegenheit gleichbedeutend ist
mit dem Scheitern des Anleihens der Jurabahn, und
daß das Scheitern dieses Anleihens gleichbedeutend ist
mit einer großen Katastrophe. Demnach habe ich mir
gesagt: Gegenüber dieser Lage müssen alle andern Rücksichten
schweigen; ich muß meine persönlichen Gefühle opfern: das

Wohl des Vaterlandes ist im Spiel, und wir dürfen nicht
risktren, daß große finanzielle Interessen des Kantdns in
dieser Frage wegen abweichender Meinungen kompromittirt
werden. Das ist der Grund, meine Herren, warum ich zu«
Eintreten gestimmt habe, und warum ich Meinen Freunden
empfehle, es ebenfalls zu thun. (Lebhafter Beifall.)

v. S inn er. Erlauben Sie mir auch noch einige Worte
in dieser Angelegenheit. Ich hätte für meinen Theil auch,
wie die beiden Herren Vorredner, gewünscht, daß es nicht
nöthig wäre, uns Noch in dieser Session mit der vorliegenden
Angelegenheit zu beschäftigen, und habe sehr bedauert, daß
diejenigen Kombinationen, die von den Jurabahnbehörden
früher beabsichtigt gewesen sind, nicht haben durchgeführt
werden können. Ich betone das in diesem Saale namentlich
deshalb, weil ich weiß, daß man vielfach geglaubt hat, es

werde von Seiten derjenigen Partei, zu der ich gehöre,
Mißtrauen gegen die Intentionen der Jurabahnverwaltung gesäet,

und daß selbst vor einigen Tagen in verschiedenen Zeitungen,
die man mir gezeigt hm, gesagt worden ist, ich sei im Jura
gewesen und habe einer Versammlung von Ultramontatten
beigewohnt, die sich namentlich auch mit der Garantiefrage

4S
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beschäftigt haben. Diesen Gerüchten und Mittheilungen in
der Presse gegenüber habe ich doppelte Verpflichtung, hier zu
bekennen, daß ich im Gegentheil seit langer Zeit die bestimmte

Ueberzeugung habe, daß die Finanzlage der Jurabahn in
Zukunft eine sehr glückliche sein wird. Es ist natürlich sehr

leicht, dies bei den gegenwärtigen Dispositionen heute in diesem

Saale auszusprechen; allein ich habe dies jeweilen bei jeder
Gelegenheit und in allen Kreisen, zu denen ich überhaupt

Zutritt habe, ausgesprochen und muß dies gerade gegenüber
dem Mißtrauen, das auch von Seiten meiner politischen

Freunde besteht und das seine Berechtigung darin hat, daß

wir uns alle schon oft in unseren Anschauungen, Mittheilungen,

Versprechungen und Berechnungen geirrt haben, offen
konstatiren. Ich möchte in keiner Weise mein Urtheil als
maßgebend ausgeben, da ich so wenig Eisenbahntechniker und
Spezialist bin, als irgend Einer in diesem Saal; aber ich

habe allerdings die ganz bestimmte, feste Ueberzeugung, daß
die Schwierigkeiten, in denen sich gegenwärtig die Jurabahn
befindet, nur momentan sind und ihr, wenn man ihr hilft,
eine glückliche Zukunft winkt. Ich will sogar noch weiter
gehen und offen erklären, daß, wenn wir hier in diesem

Saale, anstatt Mitglieder der obersten Landesbehörde, denen
die Interessen des Kantons nach allen Richtungen anvertraut
sind, rein nur eine finanzielle Versammlung, eine

Generalversammlung von Aktionären wären, die Gefahren einer

Liquidation, von der vorhin der Herr Berichterstatter der

Staatswirthschaftskommission geredet hat, für mich nicht halb
so erschreckend wären. Ich glaube nicht, daß, wenn wir ganz
allein finanziell reden wollen, es für den Kanton Bern furchtbar

gefährlich gewesen wäre, die Klemme, in der sich die

Jurababnbehörden befinden, noch etwas enger werden zu
lassen und vielleicht zuzuschauen, ob nicht der Kanton schließlich
die ganze Angelegenheit auf andere Weise konsolidiren könne.

Ich habe vor einigen Monaten vielfach von einem Projekt
gehört und gelesen, man solle der Jurabahn, damit sie Geld
bekomme, die Bem-Luzernbahn abtreten und dann auch Herr
und Meister in der Sache bleiben. Diese Idee ist von Herrn
Marti damals vielleicht mehr als „Bölima" gebraucht worden

für die, die nicht haben mithelfen wollen; ich glaube aber,
oaß unter Umständen dieser „Bölima" nicht so gefährlich
gewesen wäre. Ich sage also, wenn wir ausschließlich nur
finanziell reden wollten, so hätte ich unter Umständen auch

noch helfen können, die Sache etwas zu verschieben, weil ich

die Ueberzeugung habe, daß der Kanton nie- und nimmermehr
die Jurabahn im Stich lassen würde, daß ihre zukünftige
Entwicklung eine glückliche sein wird und daß unter
Umständen diese zukünftigen glücklichen Chancen vielleicht noch

mehr hätten auf den Kanton konzentrirt werden können,
weil andere Mitbeteiligte ihre Aufgabe nicht verstanden
haben.

Allein ich bin mit den Herren Vorrednern und namentlich
mit dem Herrn Präsidenten der Staatswirthschaftskommission
einig, daß hier noch ganz andere Fragen im Spiele sind.
Wir befinden uns gegenwärtig in der ganzen Schweiz in
einem Zustand der größten Finanzschwierigkeiten und Wirren.
Der öffentliche Kredit ist auf das Tiefste erschüttert, und nach
dem Krach der Bern-Luzernbahn und der Nationalbahn und
bei den schwierigen Verhältnissen der Gotthardbahn, der

Centralbahn und der Nordostbahn braucht es ein Nichts, um.
den Eisenbahnkredit noch mehr zu erschüttern. Da glaube
ich nun allerdings, es wäre ein großes Unglück, wenn wir
im gegenwärtigen Augenblick Händ bieten würden, auch die

Situation der Jurabahn noch zu verschlimmern.
Endlich habe ich noch einen letzten Grund, und er ist

vielleicht nicht der schlechteste, warum ich für die Vorlage
stimme. Wir haben nun vielfach iu diesem Saale in den

letzten Wochen und Monaten hüben und drüben den Grundsatz
ausgesprochen, man müsse sich gegenseitig die Hand geben,

um die finanzielle Krisis zu entwirren. Man hat es ziemlich
offen ausgesprochen, man fühle es, daß die Verhältnisse so

mächtig geworden seien, daß es nicht einer einzigen Partei
möglich sei, sie zu lösen. Es wird nun ganz gut sein, solche

Grundsätze nicht nur mit Worten, sondern auch mit Thaten
zu beglaubigen, und ich hoffe, daß in dieser Beziehung das
heutige Vorgehen des Großen Rathes seine guten und glücklichen

Früchte tragen wird, wenn er, wie zu erwarten ist,
mit einer an Einmüthigkeit grenzenden Mehrheit die Vorlage
genehmigt und dadurch dem ganzen Volke und auch dem
Auslande beweist, daß wir es ernst nehmen mit allen
denjenigen Fragen, wo der Kanton so wesentlich betheiligt ist.
Es ist ein solches Vorgehen am allerbesten geeignet, dem

Mißtrauen im Volke zu begegnen, von dem man schon so

viel geredet hat, und ich hoffe, daß diesem Vorgehen des

Großen Rathes in seiner letzten Sitzung der Verwaltungsperiode

das Vorgehen des neuen Großen Rathes entsprechen
wird.

Ich empfehle den Antrag der Staatswirthschaftskommission
und der Regierung und möchte mir zum Schlüsse nur noch
die Bemerkung erlauben, ob man nicht vielleicht zut Beruhigung

Derjenigen, die in dem Beschlusse noch einige Undeut-
lichkeit sehen, am Schluß des Artikel 1 die Worte aufnehmen
könnte: „mit Ausschluß jeder Solidarität mit denselben." Ich
will prinzipiell keinen daherigen Autrag stellen, wenn er
bekämpft wird; allein wenn die Herren Berichterstatter der

Regierung und der Staatswirthschastskommission einverstanden
wären, so würden damit die letzten Bedenken Derjenigen
fallen, die mit der gegenwärtigen Stilisirung des Beschlusses

noch nicht ganz befriedigt sind.

Steiner. Es handelt sich, glaube ich, vorläufig blos
um die Eintretensfrage. Ich stimme auch zum Eintreten.

Das Eintreten wird ohne Widerspruch beschlossen.

Die Umfrage über den Beschlussesentwurf wird eröffnet.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschqftskom-
misston. Der Antrag, den Herr v. Sinner gestellt hat, ist
auch in der Staatswirthschastskommission gestellt worden;
man hat ihn aber wieder zurückgezogen, weil man gefunden
hat, daß die Sache sich von selbst verstehe und daß es auf die
Gemeinden, die noch zu zeichnen haben, einen ungünstigen
Eindruck machen würde, wenn man auf diese Weise eine Art
Mißtrauen gegen sie zeigte. Ich glaube, der Entwurf genüge
vollständig, und es könne allfällig zu Protokoll genommen
werden, daß der Antrag, wie er vorliegt, das Verständniß
habe, daß der Kanton Bern blos für seine Fr. 500,000 die
Zinsengarantie ausspricht und für nichts Mehreres. Uebrigens
wird, glaube ich, Herr Direktor Marti noch im Falle sein,
darüber Auskunft zu ertheilen. Ich empfehle, den Antrag
anzunehmen, wie er ist.

Steiner. Wenn ich mir in dieser wichtigen
Angelegenheit auch einige Worte erlaube, so wird mir nicht der
gleiche Vorwurf gemacht werden können, wie vor zwei Tagen,
wo es geheißen hat, ich hätte meine Rede in der Kommission
halten sollen und nicht im Großen Rathe. Ich habe diesmal
nicht den vorberathenden Behörden angehört und will nur
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gegenüber Herrn Marti, dem Präsidenten jener Kommission,
bemerken, daß ich mir damals ausdrücklich vorbehalten habe,
eine Minderheitsmeinung im Schooße des Großen Rathes
geltend zu machen. Ich lege der Sache keine Wichtigkeit bei;
die Verhandlungen waren sehr kurz und freundlich, nur
möchte ich nicht irgendwie ein schiefes Licht auf mich fallen
lassen, als ob ich in illoyaler Weise vorgegangen wäre, wie
man nach den Mittheilungen in der Presse hätte annehmen
sollen.

Was nun die wichtige Frage der Annahme des

vorliegenden Dekrets betrifft, so erlaube ich mir einen ganz kurzen
Rückblick auf die Vergangenheit. Ich habe es bis jetzt
vermieden, dergleichen Rückblicke zu werfen; allein hier ist es

wohl der Fall, es zu thun. Als vor 11 Jahren die Anregung
zur Erbauung des jurassischen Eisenbahnnetzes gemacht wurde,
rief dies bei einem bedeutenden Theile des Volkes die

allergrößten Besorgnisse hervor. Es fanden Volksversammlungen
statt — ich hà selber an einer solchen Theil genommen —
und an einer derselben erschien damals eine Fahne mit der

Inschrift: „Staatsbahn macht's Land arm." Meine Herren,
diese Bewegung hätte leicht weiter greifen können, wenn die

Führer der konservativen Partei nicht voll Wohlwollen gegen
den Jura gewesen wären. Wenn die Vertreter konservativer
Gesinnungen damals nicht energischer aufgetreten sind, so ist
es eben deshalb gewesen, weil sie gern den Jura mit dem

alten Kanton enger verbunden hätten. Aber gleichwohl ist
auch von dieser damaligen Minorität diese Besorgniß im Volk
in hohem Grade getheilt worden. Ende Januar und Anfang
Februar 1867 fand die Diskussion über das vielfach im
gedruckten Vortrag angeführte Dekret statt. Blos die Diskussion
über das Eintreten dauerte fünf Tage, von Dienstag Morgens,
sogar mit Nachmittags- und Abendsitzungen, bis Samstag
Morgens. Da wurde über das Eintreten abgestimmt, und
hierauf erst folgte die artikelweise Berathung. Es beweist

Ihnen das, wie tief das Mißtrauen gegen das Gelingen des

Werkes wurzelte und wie sehr man befürchtete, durch ein so

weit aussehendes Unternehmen den Ruin des Kantons
herbeizuführen. Als aber die Beschlüsse gesaßt waren, hat sich

auch die Minorität, und es war eine sehr entschiedene Minorität

von 87 Mitgliedern gegen 137, diesen Beschlüssen in
der loyalsten Weise unterzogen. Sie hat der Ausführung
des Unternehmens kein Hinderniß mehr in den Weg gelegt
und nur darüber gewacht, daß die Beschlüsse getreu im Sinn
und Geist des Dekrets vollzogen werden.

Man hat Anfangs wenig Hoffnung gehabt, das
Unternehmen auszuführen, und wäre nicht das Kriegsereigniß von
1870 mit der Grenzveränderung im Norden der Schweiz
erfolgt, so wäre wahrscheinlich die Ausführung des Gesammt-
netzes noch jetzt in weite Ferne gerückt. Wäre dieser Gtücksfall
nicht eingetreten und wäre es gleichwohl gelungen, ein jurassisches

Eisenbahnnetz auszuführen, so beweist gerade die heutige
Lage des Unternehmens, wie kühn dasselbe gewesen wäre und
wie sehr vielleicht die. Opposition damals Recht gehabt hätte,
das Unternehmen als ein ruinöses zu betrachten. Bis zu
dieser Grenzveränderung hat nämlich die französische Ostbahn
nicht im geringsten zum Anschluß an ihre Linien Hand bieten

wollen. Sie hat gesagt: àitss, taàs; aber den Anschluß
hat sie nicht gewähren wollen. Nach der Grenzveränderung
hat sich das Blatt auf einmal gewendet. Da, ist die Ostbahn
gekommen und hat eine direkte Verbindung über Schweizerboden

mit Basel und Deutschland gesucht. Die Folge davon

ist gewesen eine Betheiligung der Ostbahn an dem

Jurabahnunternehmen mit 4 Millionen Franken und eben die

Gewährung dieses Anschlusses, den sie vorher verweigert hatte.
Man hat es also nicht der Voraussicht der Majorität zu
verdanken, sondern wesentlich diesem unvorhergesehenen Glücks¬

fall, daß das Jurabahnunternehmen den günstigen Verlauf
gehabt hat, dessen wir uns Alle von Herzen freuen.

Damals nun hat man, um die Besorgnisse des Volkes

zu beschwichtigen, in feierlichster Weise erklärt, es solle der
Kanton nie mehr zu leisten haben, als was in diesem Dekrete

enthalten sei. Es ist dies im Dekrete nicht nur einmal,
sondern dreimal ausgesprochen. Ich will nur eine Stelle
lesen: „Außer der in Artikel 2 festgesetzten Subvention von
Fr. 6,950,000 gibt der Staat keine weitern Leistungen an
Geld oder Geldeswerth für die Ausführung des jurassischen
Eisenbahnnetzes, auch soll der Staat an Baugesellschaften oder

Aktionärs, als solchen, keine Vorschüsse machen und keine

Zinsengarantie für dieselben übernehmen." Man sagt nun
aber im Vortrage, es beziehe sich diese Zusicherung blos auf
die ursprünglichen Dekretslinien und nicht auf das gesammte
Netz. Ich behaupte das Gegentheil. Ich bin keine Autorität,
aber nach meinem simpeln Verstände muß ich annehmen, daß

man dem Volk die Garantie hat geben wollen, es solle auch

an das gesammte Netz nicht mehr geleistet werden, als im
Dekret vorgesehen ist. Es bestimmt nämlich dieses, daß für
den Fall der Ausführung des ganzen Netzes die
Staatsbahnlinie Bern-Viel-Neuenstadt in das Gesammtnetz
eingeworfen werden könne. Zu etwas Weiterm sind wir zur
Stunde nicht autorisirt. Wäre das Dekret seit Erlassung
des Referendumsgesetzes erlassen worden, so würden wir kaum
das Recht haben, weitere Kredite zu bewilligen, wo das Volk
selber gesprochen hat.

Ich habe vorhin gesagt, die Opposition habe nur über
die treue Erfüllung des Dekretes gewacht und demselben kein

Hinderniß in den Weg gelegt. Einmal indessen ist die Opposition

erwacht und hat das Vorgehen in einer gewissen Frage
als mit dem Dekret im Widerspruch stehend bezeichnet,

nämlich damals, als die Kantonalbank sich bei der Dekretslinie

betheiligte. Wir haben dies als eine indirekte Leistung
des Staates angesehen weil das Vermögen der Kantonalbank

das Vermögen des Staates ist. Damals hat die Mehrheit

dieser Ansicht nicht beigepflichtet, sondern diese Ansicht
ist unterlegen, und wir haben daher keinen neuen Widerspruch
erhoben, als die Kantonalbank sich bei dem Anleihen für das

Gesammtnetz neuerdings betheiligte. Da hätte man zwar die

gleiche Ansicht ganz gut wieder reproduziren können; denn da

liegt nun jedenfalls ein Opfer vor, eine Mehrleistung des

Staates. Es heißt im Vortrage, es werde das das letzte

Opfer sein, das man für das Juradahnunternehmen bringen
werde. Dafür haben wir absolut keine Garantie. Man
kann die Rentabilitätsberechnungen so und anders aufstellen.
Das allerdings wird erreicht, daß die Baurechnung reglirt
und die flottante Schuld des Unternehmens konsolidirt wird.
Aber es bleiben die Chancen des Betriebs. Herr v. Sinner
hat vorhin erklärt, es liegen die glücklichsten Auspizien vor
für die Betriebsresultate. Ich will dem gerne beistimmen,
aber es ist nicht so absolut sicher und wenigstens eine schlimme
Chance droht uns: wenn Frankreich den Gedanken zur
Ausführung bringt, Elsaß und Lothringen zurückzuerobern, dann
haben wir ein großes Interesse, den deutschen Waffen den

Sieg zu wünschen- Das ist ein Faktor, den man natürlich
nicht vorsehen kann, der aber einen gewaltigen Einbruch in
die Rentabilitätsberechnungen machen würde; denn es würde
dies eine bedeutende Verkehrsveränderung hervorrufen.

Es ist mir im Vortrage ein Passus aufgefallen. Es
heißt auf Seite 3, Ziffer 7 : (Der Redner verliest diese Stelle
bis zum Worte: „einstehe.") Da müssen wir also für unsern
Kulturkampf einstehen und bezahlen. Ich erlaube mir da
eine Bemerkung. Als vor einigen Jahren die Kultmkampf-
periode begann, da nahm eine Anzahl Mitglieder der damaligen

Opposition eine etwas reservirte Stellung ein. Wir
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haben das Verbrechen begangen, dem Antrag des Herrn
v. Gonzenbach zuzustimmen. Ein anderes Mal habe ich mich
der Abstimmung enthalten. Daraufhin ist die Verdächtigung
ausgesprochen worden, wir neigen uns hin zum
Ultramontanismus, und wir sind weggefegt worden aus der

Versammlung. Wenn ein solches Verhalten von Großrathsstelleu
wegfegen soll, so will ich auch gerne diesmal wegfallen aus
dem Großen Rathe. Zch hatte aber von Jugend an die

Erinnerung an die Vorgänge bei Anlaß der Badener Artikel,
wo man auch nicht Alles durchsetzte, was man in Aussicht

genommen hatte. Wir haben gesehen, daß dem Jura mit den

größten Opfern Eisenbahnen verschafft worden sind, um diesen

Landestheil mit eisernen Ketten an den alten Kanton zu
knüpfen, und nun stößt man auf einmal in einer Frage des

Gewissens den Jura wieder ab und verbittert ihn vielleicht
auf ein Menschenaiter. Was soll man dazu sagen? Es ist
nicht leicht, wieder diese Uebereinstimmung herbeizuführen,
wie sie früher vorhanden war. Indessen wollen wir hoffen,
es gelinge in nicht ferner Zeit. Wir haben wenigstens den

Trost, daß wir in Ersparnissen auf den Ausgaben für den

Kulturkamps, für die theologische Fakultät, für die Staatspriester

jeder Zeit die Mittel haben, die Fr. 25,600 zu
beschaffen, welche wir heute garantiren sollen. Wenn wir je
in den Fall kommen, diese Summe zu bezahlen, so brauchen
wir nur einige Staatspfarrer zu entlassen. Ich weiß nicht,
ob ich sie Staatspsarrer heißen soll, weil sie vom Staate
angestellt sind, oder weil es Leute sind, mit denen wir Staat
machen können, darunter Prachtskerle.

Was die Leitung des Baues der Jurabahn betrifft, so

können wir da zwei Männer nennen, die sich große Verdienste
erworben haben, die Herren Direktor Marti und Ingenieur
Bridel. In der ersten Zeit des Balles sind bedeutende

Ersparnisse gemacht worden. Das hat aber die Mittel gegeben

zu weiterem Vorgehen. Man hat den Jura industriel
gekauft, an sich nicht ein übles Geschäft, das uns aber in die
etwas unnatürliche Lage führt, daß wir heute mithelfen
müssen, mit Bernergeld eine Linie auf Neuenburgerboden
auszuführen, Locle-Col des Roches. Seiner Zeit haben wir
dazu mitgeholfen, im Kanton Luzern eine Linie erstellen zu
lassen. Das ist die Folge der bernischen Eisenbahnpolitik.
Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir weniger dernische

Eisenbahnpolitik getrieben Härten. Auch in anderer Richtung
ist eine Ueberschreitung vorhanden. Man hat absolut der

Nationalbahn auf die Beine helfen wollen, und wenn ich
nicht irre, hat man für Vorstudien, Planaufnahmen u. s. w.
eine Summe von Fr. 200,000 aus der Kasse der Jurabahn
verausgabt. Es wäre zu wünschen, daß diese Studien möchten

gesegnet fein, d. h. daß wir für die Zukunft etwas
behutsamer sein möchten. Es existirt nämlich noch immer das
große Eisenbahndekret von 1875, welches für die Brünigbahn,
für die Emmenthalbahn, für die Nationalbahn u. f. w. u. s. w.
Subventionen vorsieht.

Wir leben heute in der Periode der Verschiebungen.
Wir haben dreimal die Ordnung unserer Finanzen und auch
die Gotthardangelegenheit verschoben. Es ist mir gegangen,
wie Herrn v. Wattenwyl. Ich bin anfänglich mit dem
bestimmten Entschlüsse hieher gekommen, auf Verschiebung
anzutragen. Wir haben noch keine Vorlage gehabt. Als ich
aber die Vorlage sah und als ich namentlich von den
Eröffnungen Kenntniß erhielt, welche in der Staatswirthschaftskommission

gemacht worden sind, so habe ich mir gesagt, eine
Verschiebung sei nicht thunlich, und darum habe ich auch zum
Eintreten gestimmt. Es wäre zwar nahe gelegen, dieses
Geschäft am Vorabend der Wahlen zu verschieben. Ich weiß
nicht, wie das Volk diese neue Erkennung einer Subvention
ausnehmen wird, aber ich gebe zu, daß da so viele Interessen

auf dem Spiele sind, daß wir uns der Sache nicht entziehen
können. Hingegen bin ich im Gefühle gewesen, da wir nun
einmal in der Minderheit waren und immer den Kürzern
ziehen mußten, so wollen wir uns auch aller moralischen
Verantwortlichkeit einschlagen und sie der herrschenden Mehrheit

überlassen. Ich hatte mir daher vorgenommen, nichts
zu sagen.

Indessen ist es namentlich ein Punkt, über den ich nicht
befriedigt bin: der Punkt der Solidarität. Man hat freilich

darüber einige Auskunft gegeben, allein wir lesen
ausdrücklich in Ziffer 1 des Dispositivs, der Staat Bern
übernehme die Zinsengarantie zu den nämlichen Bedingungen,
unter welchen die jurassischen Gemeinden sich verpflichten. Es
heißt nun da nicht, welches diese Bedingungen sind. Man hat
uns zwar da ein Formular vorgelesen; aber wenn wir heute

blindlings einen Beschluß fassen, so können die jurassischen
Gemeinden sich in anderer Form verpflichten und wir hätten
uns dann dieser Form auch angeschlossen. Ich frage: Warum
nimmt man den Antrag nicht an, welchen Herr v. «inner
gestellt hat? Es scheint mir, es sei da noch etwas Unklar,
wenn man die Aufnahme des Verbotes der solidarischen
Verpflichtung nicht oxprossis verdis in den Beschluß
aufnimmt. Was ist die Folge davon? Man könnte schon jetzt
Zweifel erheben, ob wir nach dem Referenbumsgesetz befugt
seien, eine Summe von Fr. 500,000 zu garantiren. Ich
habe darüber mit mehreren Rechtsgelehrten gesprochen. Es
ist keiner der gleichen Meinung wie der andere, wie lange
wir verpflichtet wären, wenn später die Linie in Geltstag
fallen würde, ob wir auf ewige Zeiten die Collocationen
verzinsen müßten, oder ob mit dem Hinfall des Kapitals auch
die Verzinsung wegfallen würde. Darüber gehen die Ansichten

auseinander. Wenn man annimmt, wir seien auf ewige
Zeiten verpflichtet, so sind wir nicht befugt, uns für Fr. 500,000
zu verpflichten, weil nach dem Referendumsgesetz dieses Sache
des Volkes wäre. Die Sache gestaltet sich jedenfalls viel
bestimmter, wenn wir uns in Gefahr begeben, uns solidarisch
zu verpflichten. Wir sind nicht befugt, eine solche Solidarität
mit andern Mitpaciscenten einzugchen.

Ich erlaube mir daher, den bestimmten Antrag zu stellen,
es sei das Verbot der Eingehung einer soliden solidarischen
Verpflichtung ausdrücklich in's Dispositiv auszunehmen. Wettn
das nicht geschähe, so wäre ich genöthigt, so leid es Mir thäte,
zur Verwerfung zu stimmen.

Marti. Was die Solidarität betrifft, so rechtfertigt
sich eine lange Rede darüber nicht. Die Sache ist
außerordentlich einfach. Auch ist sie gestern in der Staatswirth-
schaftskommisfion mit aller Vorsicht geprüft worden. Mit
wem kann der Staat Bern solidarisch sich verpflichten?
Zunächst mit der französischen Ostbahn. Nun liegt hier die

Verpflichtung der französischen Ostbahn im Orginal vor. Es
ist derselben nicht in den Sinn gekommen, darin den

ausdrücklichen Vorbehalt zu machen, fie wolle mit keinem andern
solidarisch sein. Sie wird wahrscheinlich gefunden haben, es

wäre das taktlos gegenüber den andern Garanten. Sie hat
einfach im Begleitschreiben gesagt: --lls vous rappellerai
outin, ainsi guo nous vous ì'avous <lHà <16lar6 huo nous
no pouvons acceptor aucuns solickarit6 pour la partis
clo I emprunt gue nous no garantissons pas.»

Was die Bürgschaft der Gemeinden betrifft, mit denen
der Staat ebenfalls solidarisch sein könnte, so liegt der
Bürgschaftsakt der 21 jurassischen Gemeinden, die eine Million
garantiren, ebenfalls im Original hier vor. Darin ist
ausdrücklich gesagt, daß sich die Gemeinden mit Niemanden, und
nicht für mehr verpflichten, als im Maximum für eine Million.
Es ist somit jede Solidarität ausgeschlossen, und Herr An-
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dreas Schund, der gestern den nämlichen Antrag gestellt hat,
wie heute Herr v. Sinner, hat, sobald wir ihm den Akt
vorgelegt, diesen Antrag fallen gelassen, weil er sich

überzeugte, daß die Sache nur eine moralische Bedeutung hake.
Der Staat verpflichtet sich übrigens in einem so geringen
Grade, daß er seiner Betheiligung ein ziemlich unangenehmes
Cachet ausdrücken würde, wenn er sagen würde, er wolle mit
Niemanden etwas zu thun haben. Er garantirt nämlich nur
einen Sochsttheil des Anleihens. Ferner ist im Gesuche der
Jnrabah« ausdrücklich gesagt, es werde keine Solidarität des

Staates mit irgend einem undern Garanten beansprucht, und
ich habe noch nie gesehen, daß in solchen Fällen einem
Gesuchsteller mchr geboten wird, als er selber verlangt. Endlich
wird die Garantie seiner Zeit notarialisch zu verschreiben sein
gegenüber den Gläubigern, und es wird ein Akt für die ganze
Summe von 3 Millionen gemacht werden. Die Regierung
wird bei her Verschiebung dieses Aktes interveniren, wie die
Gemeinden und die Ostbahn. In diesem Akte muß gesagt
werden, daß keine solidarische Garantie zwischen den einzelnen
Garanten existire.

So liegt die Sache und ich glaube, nach diesen bündigen
Erklärungen werden Sie leicht darauf verzichten können, die

Solidarität auf diese Weise im Dekret auszuschließen. SMe
aber Herr Steiner wirklich so weit gehen, daß er semen

Antrag nicht fallen lassen, und, wenn er abgelehnt wird, gegen
das Dekret stimmen würde, so versteht es sich von selbst,

daß wir einstimmig zu seinem Antrage stimmen werden.
Weil ich nun das Wort habe und als Direktionsmitglied

der Jurabahngesellschaft wohl zum letzten Male in diesem
Saale rede, so erlaube ich mir noch ganz kurz, ohne auf
Details einzutreten, den gefallenen Voten zu folgen. Herr
Steiner hat sein Votum damit eingeleitet, daß er hervorhob,
wie bei der Gründung der Jurabahn die Opposition, in der
er sich immer befunden habe, sich so coulant gezeigt und sich

willig dem Beschlüsse gefügt Habe. Er hat sich darüber
ausgesprochen, wem man die Jnrabahn zu verdanken habe, und
er ist zum Schluß gekommen: der mangelnden Opposition
seiner Partei und der französischen Ostbahn. Ich glaube, ich
sei es der damaligen Majorität dös Großen Ralhâ schuldig,
diese Behauptung zurückzuweisen und zu erklären, daß wir
diesen beiden Momenten die Jurabahn nicht zu verdanken
haben. Ich habe hier das damalige Vptnm des Herrn Steiner
vor mir. Er ist mit grimmiger Opposition in's Geschirr
gelegen und hat seine Rede mit den Worten geschlossen: „Ich
schließe, indem ich Ihnen beantrage, sämmtliche Dckretsentwürse
der Regierung und der Kommission zu verwerfen." Es ist
daher unnütz, in die damaligen Verhältnisse zurückzugreifen,
wenn man so wenig an dem Zustandekommen des

Unternehmens betheiligt ist. Auch die Behauptung ist falsch, daß

man die Jurabahn der französischen Ostbahn zu verdanken
habe. Diese hat sich mit 4 Millionen in Akti-n behelligt,
allein dagegen verlangt, daß über St. Ursitz gebaut werde.

Dafür hat die Gesellschaft 5 Millionen mehr ausgegeben, als
das andere Tracs gekostet hätte. Die Ostbahn ist also nicht
mit so viel betheiligt, als sie der Gesellschaft Mehrkosten
verursacht hat. Herr Steiner hat auch vom Standpunkt der
Rentabilität nicht Recht. Die Einnahmen aus dem Personenverkehr

mit Frankreich sind gegenwärtig noch null, weil
kein einziger Zug von Paris nach Basel, Biel und Bern
über die Jurabahn zirkulirt. Es reduzirt sich also die Frage
auf den Güterverkehr. Im Monat März betrug derselbe

51,285 Tonnen 1,025,700 Zentner. In diesem

Gütertransport ist der ganze französische Verkehr, also nicht nur
der von der französischen Ostbahn her, sondern auch der in
umgekehrter Richtung und der ebenso große Verkehr der Paris-
Lyonbahn, inbegriffen. Jener aber belief sich nur ans ein
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Quantum von 10,000 Tonnen, oder 200,000 Zentnern. Bei
der gegenwärtigen Rentabilität bedient uns also die Ostbahn
mit Personen gar nicht. Es ist zwar zu hoffen, und wir
sind dessen überzeugt, daß der Verkehr sich noch bedeutend
steigern wird. Ich konstatire also die Thatsache, daß im
gegenwärtigen Moment, wo die Ostbahn nicht einmal den fünften
Theil des Güterverkehrs liefert, die Jurabahn vollständig
lebensfähig und im Stande ist, ihre sämmtlichen Lasten und
Verpflichtungen zu erfüllen.

Als die Jurabahn ihr Gesuch an den Staat gerichtet
hat, hat sie nicht die Absicht gehabt, mit patriotischen Phrasen
an ihn heranzutreten, und ebenso wenig, ihn anzubetteln. Sie
wußte wohl, daß man in der Zeit des politischen und finanziellen

Katzenjammers für solche Zumuthungen keinen Boden
finden würde. Sie mußte daher die Sache so legen, daß der
Staat von sich aus sagen würde, er müsse die Garantie
übernehmen nicht im Interesse der Jurabahn, sondern in seinem
eigenen Interesse. Mit dieser Leistung ist durchaus kein Opfer
erkennt. Hexr Steiner hat sich also nicht richtig ausgedrückt,
wenn er gesagt hat, der Staat bringe wieder ein Opfer, er
leiste wià eine Subvention. Es ist weder das Eine noch
das Andere der Fall. Ich kann Ihnen sagen, daß wir dm
Staat vollständig aus dem Spiele lassen wollten, Mil wir
wohl wußten, daß dies zu einer unerquicklichen Diskussion
führen könnte, und daß man nur in einer Nothlage vor den
Staat treten könne, die für den Kredit der Gesellschaft und
des Staates vielleicht nicht segensreich wäre. Es ist daher
den Gemeinden eine viel größere Leistung zugemuthet worden
in der Ueberzeugung, sie, die den ganzen Bau der Jurabahn
unter den Augen hatten und die unmittelbaren Vortheile aus
der Bahn ziehen, «erden keinen Anstand nehmen, diese

Leistungen zu übernehmen. Wir haben unS getäuscht. Die
Folge davon war die Kombination, welche Herr v. Sinner
angedeutet hat, nämlich allerdings dem Staate einen Vorschlag
zu machen, allein in der Weise, daß auch die größten Feià
der Gesellschaft und der Blindeste hätte sagen müssen, es sei
das das Gescheidteste, was geschehen könne. Es wäre nämlich
die Bern-Luzernbahn der Jurabahn um den vollen Ankaufspreis

gegen Prioritätsaktien abgetreten worden. Damit wäre
auch die Vorschußmillion liquidirt worden. Die Jurabahn
hätte dann auf diese Linie ein Anleihen aufnehmen können.

Zwar ist ihr Ertrag noch nicht hinreichend, um ein solches

vollständig sicher zu stellen. Wir hàn aber gedacht, wenn

à Staat diese große Operation vollziehe und sich bei der

Jurabahn mit einer neuen Summe von 10—13 Millionen
betheilige, so werde der Kredit der Gesellschaft so feststehen,

daß man sagen werde, es sei keine Gefahr für die Obligationen
vorhanden. Die jurassischen Gemeinden haben diese Kombination

ungemein übel aufgenommen und gesagt, es wäre das

ihr Ruin und es würde dadurch der Staat ein Unrecht ihnen
gegenüber begehen. Gleichwohl hätten wir nicht Anstand
genommen, diese Kombination in den Vordergrund zu stellen,
wenn wir nicht bei allen Persönlichkeiten im alten Kanton,
die wir darüber angefragt, sein Verständniß dafür gefunden
hätten, nicht einmal bei der Regierung, welche sagte, es sei

zwar eine ausgezeichnete Kombination, allein das Volk werde
Mühe haben, sie zu verstehen, und wenn man das Geld aus
andere Weise zusammenbringen könne, so solle man lieber
von dieser Kombination abstrahiren. Es hat mir noch gestern

à Mitglied der Slaatswirthschastskommission, Herr v. Watten-
wyl, gesagt, ihm hätte das Projekt gut gefallen, aber er habe
bei seinen Nachbarn auf dem Lande kein Verständniß dafür
gefunden, sondern sie haben ihm geantwortet: Wr haben die

Bern-Luzernbahn zweimal angekauft, wir wollen nicht riskiren,
es zum dritten Male thun zu müssen.

Das ist der Grund, warum wir den Staat für eine

so
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Zinsengarantie in Anspruch nehmen. Es geschieht das aber

in einem so bescheidenen Maße, daß es für den Staat
beschämend sein müßte, wenn er sie resüsiren würde. Würde
er dies thun, so wäre die Jurabahn durch ihren größten
Aktionär desavouirl und in ihrem Bestände gefährdet, und
sie könnte unter solchen Aktionären ihr Geschäft nicht
fortführen. Der Staat kann der Jurabahn eine so geringe
Leistung nicht verweigern, nachdem er ihr sämmtliche
Einnahmen der Bern-Luzernbahn anvertraut, welche im Minimum
Fr. 1,200,000 betragen und welche die Gesellschaft bezieht
ohne Kontrole und Mitwirkung des Staates, und nachdem
der Staat direkt Schuldner der Gesellschaft ist für das
Rollmaterial der Linie Bern-Langnau, das der Gesellschaft gehört
und wofür der Staat einen Zins zahlt.

Es ist die Leistung, welche vom Staate verlangt wird,
so klein, daß man beinahe sagen könnte, vom finanziellen
Standpunkt könnte die Gesellschaft fast darauf verzichten.
Wenn von dem Anleihen nur Fr. 500,000 übrig bleiben,
so könnten wir den Banken sagen: Hier habt Ihr 2^
Millionen und Ihr seid mit Euren Titeln so engagirt, daß es

in Eurem Interesse liegt, für den Rest einzutreten. Wir
haben aber andere Interessen, wir haben die moralische Seite
im Auge, nämlich vor der ganzen Finanzwelt und vor der

ganzen Schweiz zu konstatiren, daß der Kanton Bern für
die Jurabahn einstehen will, daß er mit der Verwaltung
einig geht und die Situation des Unternehmens für befriedigend

hält. Diese moralische Seite ist viel größer, denn der
Kredit der Gesellschaft wird durch diese Fr. 500,000, welche
der Staat garantirt, um viele Millionen gehoben, aber nicht
nur der Kredit der Gesellschaft, sondern auch der des Staates.
Es ist die Garantie auch im Interesse der Kantonalbank,
welche stark in Jurabahnpapieren betheiligt ist, und wo
wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen durch eine Hebung des Kurses
die volle Summe gedeckt sein wird, für welche der Staat
eintritt.

Was die Verschiebungsfrage betrifft, so haben wir im
Anfang wohl gefühlt, daß man diese Angelegenheit höchst

mißtrauisch ansehen werde, daß die Parteien, ja viele
Mitglieder sich fragen werden, was man für politisches Kapital
aus der Sache schlagen könne, oder was es für einen
politischen Effekt auf die Wahlen haben werde, wenn man den
Staat zu neuen Leistungen veranlasse. Aber in dieser Sache
ist gar kein politisches Kapital zu machen. Wenn die radikale
Partei glaubt, die Konservativen werden im Mai Meister,
so kann sie nichts Besseres thun, als die Sache verschieben,
und wenn die konservative Partei glaubt, ihre Zeit sei noch

nicht vollständig gekommen, sie müsse die radikale Partei noch
weiter treiben, so kann auch sie nichts Besseres thun, als
verschieben. Während Sie, wenn Sie heute einen Beschluß
fassen, die Verlegenheit der Jurabahn mittelst einer kleinen
Leistung beseitigen, so bereiten Sie durch einen Verschiebungsbeschluß

der nächsten Legislatur eine Verlegenheit, die ihr für
die ganze Amtsdauer das Regieren unmöglich machen wird.
Denn sowohl der Staat als die jurassischen Gemeinden werden
sich, wenn von einer Liquidation die Rede ist, herbeilassen
und sagen müssen, daß sie das nicht dulden können. Dann
wird es sich in der nächsten Großrathssitzung nicht nur um
Fr. 500,000, sondern um die vollen 3 Millionen handeln.
Ich habe also die Befürchtung nicht, daß man verschieben
werde. Die Voten aller Chefs der Opposition beweisen, daß
sie die Sache so ansehen wie wir, und ich denke nicht, daß
irgend Jemand sie anders ansehen könne; denn wir wollen
in dieser Angelegenheit nicht Politik treiben.

Diese leichte Lösung der Frage, wodurch jede akute Krise
von vornherein beseitigt wird, haben wir nicht durch patriotische
Reden, sondern durch patriotisches Handeln erzielt. Wenn
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Sie auch nur eine Ahnung davon hätten, mit welchen

gigantischen Anstrengungen die Gesellschaft zu kämpfen hatte,
nm Ihnen die Sache in so milder Form vorzulegen, so würden
Sie anerkennen, daß die Gesellschaft da sehr patriotisch
gehandelt hat. Sie bringt auf dem Privatwege eine Summe
von beinahe emer Million auf, wovon bereits Fr. 600,000
gezeichnet sind, und zwar durch Private aus dem Jura, und
welche Summe hauptsächlich noch durch die Verwaltung zu
ergänzen ist. Es ist nun klar, daß Diejenigen, welche der

Sache am nächsten stehen, sich nicht mit so großen Leistungen
betheiligen würden, wenn das Papier, das sie übernehmen
würden, schlecht wäre.

Wenn nun aber der Staat seinerseits die ihm zugemuthete
Leistung ablehnt, so fallen alle diese Leistungen dahin. Damit
werden natürlich die Träger der Gesellschaft von diesen großen
Lasten befreit, die sie zu übernehmen bereit sind, aber damit
stoßen sie das Messer in Ihre eigene Brust auf eine Art
und Weise, die man in der nächsten Periode als ein gefährliches

Spiel bezeichnen könnte.

Das ist die Lage der Dinge. Ich glaube gezeigt zu haben,
daß man durch patriotisches Handeln dem Staate soweit
entgegenkommt, daß er die Leistung übernehmen kann, ohne
daß im Volk auch nur die geringste Einwendung gemacht
werden kann, und daß der Staat entweder dazu Hand bieten

muß, den Stand der Gesellschaft und ihren Kredit zu sichern,
oder aber, daß er das Unternehmen zu eigenen Handen
übernehmen muß.

v. Büren. Ich bin froh, daß ich meinen Entschluß
früher gesaßt habe, als jetzt nach der Rede des Herrn Marti.
Auch ich halte dafür, man solle nicht mit tendenziöser Absicht
einen Beschluß fassen, sondern nach bestem Wissen und
Gewissen. Ich habe das Wort ergriffen, um über den Differenzpunkt,

der noch obwaltet, eine Bemerkung zu machen und
einen Vorschlag zu bringen. Herr Steiner hat den Antrag
gestellt, mit Rücksicht auf gewisse Bedenken, welche vielleicht
herrschen, die Bestimmung aufzunehmen, daß der Staat ohne
Solidarität garantiren soll. Ich begreife, daß man diese

Aenderung nicht gerne sieht, begrüße aber die Aeußerung des

Herrn Marti, der sagt, wenn Herr Steiner seinen Antrag
nicht zurückziehe, so werde er auch dazu stimmen, um einen

einstimmigen Beschluß zu erzielen.
8 1 liegt mir aber in anderer Beziehung nicht recht und

ich glaube, man thäte gut, ihn zu ändern. Ich halte dafür,
es sei nicht passend, daß man da im Dekret ein ganz anderes
Aktenstück herbeizieht, welches gelten soll, sondern es sei viel
korrekter, im Dekret selbst die Hauptbedingungen zu nennen.
Dann braucht man von Solidarität nichts zu sagen.

Marti. Ich habe materiell nichts gegen den Vorschlag
des Herrn v. Büren. Wir wollen ja alle das Gleiche, und
es fragt sich nur, wie es in die richtigste Form gebracht, und
wie man einer allfälligen Eventualität zum Voraus begegnen
kann. Ich möchte die Staatswirthschaftskommission und
namentlich Herrn Schmid ersuchen, zu konstatiren, daß der

Bürgschaftsakt der Gemeinden notarialisch stipulirt vorliegt,
so daß man, gestützt aus die Verbalien dieser Stipulation, im
Dekrete diese Bestimmung aufnehmen konnte, daß ferner von
Solidarität absolut keine Rede ist, und daß die Bedingungen
wirklich nur die sind, welche im Vortrage der Eisenbahndirektion

erwähnt find. Also sollen sich die betreffenden
Antragsteller zusammen verständigen oder aber ihre Anträge
fallen lassen.

Schmid Andreas. Die gleichen Bedenken, welche
die Herren Steiner und v. Büren hier ausgesprochen haben,
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habe ich allerdings auch gehabt und ihnen im Schooße der
Staatswirthschaftskommission Ausdruck gegeben, indem es mir
aufgefallen ist, daß wir nach Bedingungen von Gemeinden,
die im Dekret nicht festgestellt sind, eine Garantie übernehmen
sollen. Nun ist mir in der Staatswirthschaftskommission über
diesen Punkt genügend Aufschluß gegeben worden, so daß ich
keine Bedenken gegen die Redaktion mehr trug. Wenn aber
Andere Bedenken haben, so glaube ich, man könne die Sache
anders machen, obwohl sie effektiv nicht geändert wird.
Was will das sagen: unter den Bedingungen der Gemeinden?
Es wird für die ganze Schuld von 3 Millionen eine
Hauptobligation ausgestellt werden und sodann 3000 Partiale».
In der Hauptobligation werden die Bedingungen für das

ganze Anleihen festgestellt. Es sind dies die gleichen

Bedingungen, unter denen die Gemeinden schon beglobt haben.
Die Gemeinden verpflichten sich solidarisch für eine Million
und zwar für die Nummern 1 bis 1000. Der Staat dagegen
wird sich für die Nummern 1001 bis 1500 verpflichten.
Diese Garantie wird aus jedem Spezialtitel notirt und es

müssen dieselben unterzeichnet werden, und zwar wird unser
Finanz- oder Eisenbahndirektor dies nur für die Fr. 500,000
thun, welche der Staat garantirt hat. Die Sache ist so klar,
daß jeder Zweifel unbegründet ist. Wenn man aber absolut
eine andere Redaktion will, so kann man sagen: „nach den

Bestimmungen der Hauptobligation." Diese ist aber noch nicht
ausgestellt. Die Bedingungen der Gemeinden kann man nicht
ändern, wie Herr Steiner befürchtet; denn der Akt ist
beglobt.

Friedli. Es ist mir daran gelegen, daß der Große
Rath einen einhelligen Beschluß in dieser Sache fasse, den ich,
wie Herr Marti, als schön und gut für den Kredit des

Kantons Bern ansehe. Damit nun alle Mitglieder und das
Publikum den Beschluß richtig verstehen uud sich zufrieden
geben können, beantrage ich, daß man in Ziffer 1 die Worte
„zu den nämlichen Bedingungen verpflichten" einfach
streiche.

Brunner. Man streitet sich um eine reine Redaktionssache.

Ich bin völlig einverstanden, daß von irgend einer
solidarischen Verpflichtung des Staates für eine weiter gehende
Summe als Fr. 500,000 gar nicht die Rede sein kann, und
wenn man den Entwurf liest, kann man das absolut nicht
darin finden. Man muß allerdings fragen, was das für
Bedingungen sind, von denen in Ziffer 1 die Rede ist, und
insofern ist eine Unbestimmtheit vorhanden. Dem hilft man
aber am besten ab, wenn man folgendermaßen präzistrt: „zu
den im Bürgschaftsakt vom 24. April 1878 aufgestellten
Bedingungen, unter welchen sich u. s w." Dann weiß man
genau, was für Bedingungen es sind, und in welchem Akt
sie sich befinden ; denn es ist unter diesem Datum nur ein
Akt zu dem und dem Zweck von den und den Gemeinden
abgeschlossen worden, und es kann also über den Inhalt und
die Tragweite dieser Bedingungen schlechterdings kein Zweifel
sein.

v. Büren. Ich schließe mich dem Autrag des Herrn
Brunner an, mit der Ergänzung zu sagen: „zu den Bedingungen,

welche im Bürgschaftsakt der jurassischen Gemeinden
vom 24. April 1878 in Art. 1 bis 6 aufgestellt sind." Denn
die weiteren Artikel betreffen blos die jurassischen Gemeinden
und gehen uns nichts an.

Brunner erklärt sich mit dieser Modifikation
einverstanden.
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Steiner. Um den Frieden vollständig zu machen,
erkläre ich, daß ich mich auch anschließen kann. Der
vorgeschlagene Ausweg entspricht zwar nicht ganz der Art und
Weise, wie der Gesetzgeber verfügt. Man beruft sich in
gesetzgeberischen Erlassen nicht auf andere Privatakten, sondern
sagt ausdrücklich, was man will. Wenn es eine Geschäftssache

wäre, so würde ich nicht so viele Umstände machen;
aber wir haben hier auch die Form zu erwägen. Man hat
Anstand genommen, die Bedingung der Nichtsolidarität
aufzunehmen. Aber die französische Ostbahn hat auch diesen

Vorbehalt gemacht, und zwar in einem eigenen Begleitschreiben.
Wenn ich ein „Steckkopf" wäre, so würde ich nicht nachgeben;
aber damit die gewünschte Einstimmigkeit hergestellt werde,
will ich zu dem Vorschlage stimmen.

Abstimmung.
Für das so modifizirte Dekret 197 Stimmen.
Dagegen Niemand. (Beifall.)

Nach dem Namensaufrufe sind 202 Mitglieder
anwesend; abwesend 46 sind, wovon m i t Entschuldigung: die

Herren Aellig, Bircher, Bohren, Fahrni-Dubois, Klening,
Kummer in Bern, Lehmann-Cunier, Nägeli, Renfer in Leng-

nau, Renser in Bözingen, Ritschard, Roth, Schwab, Seßler,
Stämpfli in Bern; ohne Entschuldigung: die Herren Anken,

Berger, Brand in Ursenbach, Burger in Laufen, Bütigkoser,
Donzel, Grenouillet, Gygax in Seeberg, Haldemann, Hennemann,

Jmobersteg, Jobin, Kaiser in Büren, Käsermann,
Lehmann in Rüedtligen, Luder, Mauerhofer, Mischler in
Wahlern, Oberli, Queloz, Reichenbach, Schertenleib, Schmid
in Wimmis, v. Siebenthal, Spahr, Steullet, Vogel, Walther
in Krauchthal, Willi, Wüthrich, Zingg.

Schluß der Sitzung um 6 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.
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Achte Sitzung.

Samstag den 27. April 1878.

Vormittags um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Michel.

Nach dem Namensaufrufe sind 158 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 90; wovon mit Entschuldigung: die

Herren Aellig, Bay, Bircher, Bohren, Fahrni-Dubois, Heß,
Klaye, Klening, Kummer in Bern, Lchmann-Cuifier, Nägeli,
Renfer in Lengnau, Renfer in Bözingen, Ritschard, Roth,
Schwab, Seßler, Stämpfli in Bern, Wyrienbach; ohne
Entschuldigung : die Herren Althaus, Anken, Bangerter in Lyß,
Bangerter in Langenthal, Berger. Brand in Ursenbach, Bruder,

Burger in Lausen, Burren, Bütigkofer, Chodat, Dsbyeuf,
Donzel, Eberhard, Engel, Frutiger, Gerber in Steffisburg,
Girardin, Grenouillet, Grünig, v. Grünigen, Gugger,
Haldemann, Hänni in Köniz, Hartmann, Hennemann, Hàen
in Niederscherli, Herren in Mühleberg, Hofmann, Jaggi,
Jmobersteg, Jndermühle, Jobin, Kaiser in Büren, Käsermann,

Kötschet, Kohli in Schwarzenburg, Koller in Münster,
Lehmann in Rüedtligen, Liechti, Linder, Mauerhofer,
Morgenthaler, Möschler, Müller, Oberli, Ott, Queloz, Reichenbach,

Rosselet, Ruchti, Schertenleib, Scheurer, Schmid Andreas
in Burgdorf, Schmid Rudolf in Bnrgdorf, Schmid in Wim-
mis, Schneider, Schüpbach, v. Siebenthal, Spahr, Stalder,
Steullet, Streit, Vermeille, Vogel, Wieniger, Willi, Würsten,
Würhrich, Wyß, Zingg.

Das Protokoll der gestrigen Nachmittagssitzung wird
verlesen und genehmigt.

Der Herr Präsident zeigt an, daß die Herren Kaiser
von Grellingen und Konsorten ihren Anzug betreffend
Revision des direkten Steuerwesens im Sinne
einer mäßigen Progression einstweilen zurückziehen, sich aber
vorbehalten, gegenüber der neuen Verwaltung damit
einzukommen.
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Tagesordnung:

Dekretsentwurf
über die

Gebühren der Amts- und Gerichtsschreibereien.

(Siehe oben Seite 169 und Beilagen zum Tagblatte

von 1878, Nr. 13.)

Diskusston über das Eintreten.

Teuscher, Justizdircktor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Sie haben vorgestern die beiden Entwürfe
über die Sporteln der Amts- und Gerichtsschreibereien an die

Regierung und die Kommission zurückgewiesen im Sinne der

Umarbeitung mittelst Reduktion der Gebührenansätze. Die
Kommission hat sich am gleichen Nachmittag versammelt, und
von Seiten der Regierung hat der Justizdlreklor beigewohnt.
Das Nähere über diese Verhandlungen wird Ihnen 5er Herr
Berichterstatter der Kommission selber mittheilen. Ich kann
mich daraus beschränken, zu erklären, daß das Hauptergebniß
derselben dahin geht, es solle dem Großen Rathe durch eine

neue Vorlage vorgeschlagen werden, die in den bisherigen
Gesetzesvorschriften enthaltenen Tarifansätze provisorisch auf
die Dauer eines Jahres fortbestehen zu lassen. Man hat sich

nämlich je länger je mehr überzeugt, daß es, namentlich mit
Rücksicht auf die allzu knapp zugemessene Zeit, unmöglich sei,
die Vorarbeiten zu dem Auftrag des Großen Rathes im
Detail fertig zu bringen. Wenn es möglich gewesen wäre,
die Sitzung des Großen Rathes noch während der nächsten

Woche fortdauern zu lassen, oder ihn noch vor Ablauf der

Periode wieder zu versammeln, so hätten vielleicht die
vorberathenden Behörden die Arbeit zu Stande bringen können;
so aber war die Zeit zu kurz.

Der Regierungsrath hat aus dem gleichen Grund diesem

Beschluß der Kommission beigepflichtet Hingegen habe ich

schon in der Kommission dem Gedanken Ausdruck gegeben,
und muß das auch hier im Großen Rathe wenigstens erwähnen,

daß nach meiner Ansicht dieses Vorgehen nicht ganz mit
dem Sinn der Berathung des Gesetzes und auch nicht ganz
mit dem Wortlaut desselben übereinstimmt. Ich halte dafür,
und der Regierungsrath hat mich ermächtigt, dies hier
auszusprechen, daß nach dem Sinn des Gesetzes eigentlich eine

Revision der Gebührentarife hätte stattfinden, und die daherigen
Dekrete vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, d. h. vor dem
1. Juli wirklich vom Großen Rathe hätten erlassen werden
sollen. Nun gebe ich zu, daß man so iuterpretiren kann, wie
die Kommission gethan hat, und daß man durch die Noth
gezwungen sein wird, so zu interpretiren und zu sagen: Wenn
wir durch Dekret des Großen Rathes erkläre», daß es bei
den bisherigen Ansätzen bleibe, so ist dies auch eine Revision
der Tarife und ein kompetenter Erlaß des Große» Rathes;
denn so gut er die Ansätze bei dieser Revision erhöhen oder
herabsetzen kann, so gut kann er sie auch ungefähr aus der

gleichen Höhe belassen. Man kann sich also daorts mit der

Konstitutionalität des Vorgehens versöhnen; allein ich habe

doch geglaubt, dem vorhin erwähnten Bedenken im Schooß
der obersten Behörde Ausdruck geben zu sollen. Kommission
und Regierungsrath empfehlen Ihnen somit den ausgetheilten
Entwurf zur Annahme. Ich schließe, indem ich beantrage, in
die Berathung einzutreten und dieselbe artikelweise
vorzunehmen.

Scherz, als Berichterstatter der Kommisston. Die neu
versammelte Kommission ist bald einig gewesen, daß es

schlechterdings nicht möglich sei, die zwei Tarife, die aus mehr
als 200 Ansätzen bestehen, in einem oder zwei Tagen durch-
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zuberathen. Man hat davon gesprochen, der Große Rath
müsse die nächste Woche noch zusammenkommen und dürfte
vielleicht unterdessen entlassen und dann wieder frisch einberufen

werden. Man hat aber Zweifel gehabt, ob der Große
Rath geneigt sei, auch noch die nächste Woche zu sitzen. Ein
ferneres Auskunftsmittel hat man darin gefunden, wenn mau
den Großen Rath nach dem 5. Mai noch einmal einberufe;
allein auch das hat nicht ziehen wollen. Weiter ist die Ansicht
ausgesprochen worden, es könnte der neue Große Rath mit
der Sache behelligt werden. Dem ist aber entgegengestanden,
daß dann die Publikation und Vollziehung des Gesetzes

schlechterdings nicht möglich wäre, indem der neue Große Rath
wohl erst gegen Ende des Mai komplet sein wird und daß
daher mit Rücksicht auf § 14 des Gesetzes die Revision un-
bedingt schon jetzt durchgeführt werden muß. Man hat sich

nun schließlich auf den Gedanken vereinigt, die bisherigen
Tarife provisorisch auf ein Jahr beizubehalten. Dagegen ist
zwar von Seiten des Herrn Justizdirektor bemerkt worden,
diese bisherigen Tarife seien im Gesetz selbst ausdrücklich
ausgehoben und können daher nicht aus dem Wege des Dekretes
wieder in's Leben gerufen werden. Dies ist allerdings ein
bedeutendes Bedenken gewesen; allein die Kommission hat
schließlich gesunden, daß es genauer besehen in Wirklichkeit
doch nicht begründet sei. § 14 des Gesetzes verlangt
allerdings eine Revision der Tarife, sagt aber nicht, in welchem
Sinne sie geschehen soll, und der Große Rath kann daher die
Ansätze höher oder tiefer stellen, oder auch die nämlichen
beibehalten. Ich glaube daher wirklich, und mit mir die
Kommission, mit Ausnahme eines Mitgliedes daß wir aus diese

Weise auf dem gesetzlichen Boden bleiben und aus der
momentanen Verlegenheit kommen.

Hingegen haben zur nothìvendigen Ergänzung
Bestimmungen aufgestellt werden müssen bezüglich derjenigen
Geschäfte, für welche, bestimmte Prozentgebühren vorgesehen sind,
in denjenigen Fällen, wo sie nicht vollständig durchgeführt
werden, also für rückgängig gemachte Handänderungen, für
Psandgeschäfte, wo die Liegenschaftsbeschreibnng da ist, àder Vertrag nicht wirklich zu Stande kommt, für angeordnete,
aber wegen erfolgte« Bezahlung nicht abgehaltene Gantsteigerungen

und für Geltstage, welche nach der Aufnahme des

Inventars wieder aufgehoben werden. Ueber diese Materie
also sind zwei Paragraphen aufgenommen; im Uebrigen aber
würde es beim Bisherigen bleiben.

Man hat im Weitern gefunden, daß dieses Provisorium
auch nach die gute Seite habe, daß man im Verlauf eines

Jahres vollständige Erfahrungen machen könne einerseits über
den Ertrag dieser Gebühren und andererseits über den Belauf
der Büreaukosten und der Besoldungen der Angestellten,
wonach mau die Bilanz ziehen und sehen wird, ob man es bei
den bisherigen Ansätzen bewenden lassen kann, oder ob man,
damit der Fiskus bei dem Geschäft nichts verliere, genöthigt
ist, sie zu erhöhen, und um wie viel. Das ist auch ein
Gesichtspunkt, der die Kommission bestimmt hat, aus dieses

Provisorium hinzuwirken. Bezüglich der Form der Berathung
bin ich mit dem Herrn Justizdirektor einverstanden.

Das Eintreten und die artikekweise Berathung werden
beschlossen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich bin An»
sangs auch mit der Redaktion des § 1 einverstanden gewesen;
ich habe sie aber diesen Morgen noch einmal geprüft und
finde nun, daß die Spezifikation desselben zwar wohl die
Uebersicht erleichtert, daß aber im Zweifelsfalle doch das Gesetz

zur Hand genommen würde, und daß dies alsdann
vielleicht zu Aufdeckung von Widersprüchen zwischen dem Gesetz
und dem Dekret oder zu irgendwelchen andern Zweifeln
führen könnte. Ich wäre daher der Ansicht, zur Vereinfachung
die Abtheilung von a bis s zu streichen und bloß zu sage«:
„Die Amts- und Gerichtsschreibereien haben zu Handen des
Staates zu beziehen: Die in den 88 16, 17, 18, 19 und 26>

des Gesetzes vom 24. März 1878 vorgesehenen Prozentgebühren."

Ich habe allerdings nicht mehr Gelegenheit gehabt,
mich mit meinen Kollegen und mit dem Herrn Justizdirektor
darüber zu besprechen, und stelle Ihnen deshalb anheim, was
Sie machen wollen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
schließe mich, so viel an mir, dieser Redaktionsabänderung an.
Man hat die Spezifikation hauptsächlich aufgenommen auf
den Wunsch der Kommission selber, es möchte eins Uebersicht
über die sämmtlichen Fälle von Prozentgebühren gegeben

werden; ich erkenne aber die Gründe des Herrn Berichterstatters

der Kommission als berechtigt an.

§ 1 wird mit der beantragten Streichung genehmigt.

8 2.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. § 2
ist die wörtliche Reproduktion des 8 1 u des frühern
Entwurfs, wie er vorgestern nach einläßlicher Diskussion beschlossen

worden ist. Gegenwärtig ist für diese Fälle weder ein Gesetz

noch in früheren Erlassen à Tarif vorgesehen, und es muß
daher auch in diesem Dekret etwas darüber - aufgenommen
werden.

Zyro. Ich möche nur zur Vereinfachung vorschlagen,
statt der Wiederholung der Ansätze unter lit. K, zu setzen:

„In Fällen, wo der Liegenschaftsbeschreibung kein wirklicher
Pfandvertrag nachfolgt, K>er wo Handänderungsgeschäfte vor
der Fertigung wieder aufgehoben werden:" und dann unter
Ziffer 2 die Worte „zur Liegenschaftsbeschreibung", sowie die

ganze lit. b zu streichen.

Hofer, in Oberdiesbach, erklärt sich mit der neuen
Borlage und speziell mit dem Artikel einverstanden.

Die Seiden Berichterstatter pflichten dem Abän-
derungsantrag des Herrn Zyro bei.

§ 2 wird mit dieser Abänderung angenommen.

8

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieser
Paragraph gibt einfach eine Uebersicht über die verschiedenen (In der Beilage sind die beiden letzten Ziffern des 8 3

im Gesetz selber vorgesehenen Prozentgebühren. in Folge eines Durckschlers, statt mit 6 und 7, mit und

Tagblatt des Großen Rathes 1878. bl
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8 nummerirt, und hienach ist auch in der Diskussion zitirt
worden.)

Bühlmann. F 20 des Gesetzes schreibt vor, daß bei

Gants - und Geltstagsliquidationen eine Gebühr von 1 °/o
des Werthes zu beziehen ist, welche jedoch bei Gantsteigerungen
nie weniger als 10, und bei gerichtlichen Liquidationen nie

weniger als Fr. 15 betragen soll, und endlich, daß bei nicht
vollständig ausgeführten Liquidationen außer den Auslagen
nur dieses Minimum bezogen werden darf. Ich halte nun
dafür, daß § 3 des Dekretes mit diesen Bestimmungen des

Gesetzes in direktem Widerspruch steht. Es ist durchaus nicht
zulässig, zu Prozentgebühren, die im Gesetz festgestellt sind,
noch Sporteln hinzuzufügen. Wenn man aber diese Gebühren
nur für nicht vollständig durchgeführte Liquidation hat
festsetzen wollen, so steht auch dem entgegen, daß das Gesetz für
solche Fälle nur ein Minimum von 10 oder Fr. 15 vorsieht.
Nähme man 8 3 an, so müßten an Einzelgebühren Fr. 19. 20
und dazu noch das fixe Minimum von Fr. 10, also zusammen

Fr. 29. 20 bezahlt werden für eine Liquidation, wo nichts
gegangen ist, als vielleicht die Kontrolirung und eine

provisorische Inventur. Ich trage daher darauf an, den 8 3 mit
Ausnahme von Ziffer 5 zu streichen.

Herr Berichter st atter der Kommission. Herr Bühlmann

hat offenbar die Absicht, für die betreffenden Schuldner
eine Erleichterung eintreten zu lassen; allein in Wirklichkeit
ist sein Vorschlag keine Erleichterung. Der Fiskus könnte sich

mit demselben ganz gut befreunden; aber er ist nicht richtig.
Die Möglichkeit ist allerdings vorhanden, daß nach dem
Entwurf da, wo das Inventar mehr als einen Tag dauert, das
Minimum überschritten wird; allein )n der Regel wird es

dieses Minimum nicht erreichen. Angenommen, ein Schuldner
rufe den Geltstag an, oder ein Gläubiger komme auf die

Amtsschreiberei und verlange den Geltstag, so wird dies
kontrolirt und kostet mit den Maßnahmen zur Sicherstellung
des Massavermögens Fr. 3. Nach einigen Tagen kommt der

Gläubiger und zieht sein Begehren zurück. Was ist dann zu
zahlen? Fr. 3. Wenn man aber den Vorschlag des Herrn
Bühlmann annimmt, so kostet es Fr. 15. Bei mehrtägigen
Jnventarisirungen kann es, wie gesagt, dieses Minimum
überschreiten; aber wenn z. B. ein Waarenlager zu inventarisiren
ist, was vielleicht 8 Tage in Anspruch nimmt, so wäre es

doch nicht billig, für diese Zeit nur Fr. 6 zu fordern. Wenn
Herr Bühlmann ganz sicher sein will gegen das, was er
befürchtet, so muß er nicht so vorgehen, sondern er muß dann
sagen: „Es dürfen jedoch dabei die in 8 20 des Gesetzes
bezeichnete Maxima nicht überschritten werden."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
von Herrn Bühlmann hervorgehobene Widerspruch ist nicht
vorhanden. Das Lemma 3 des 8 20 des Gesetzes hat den

Fall einer noch nicht vollendeten, aber doch bereits begonnenen
Liquidation im Auge, wenn z. B. der Geltstag definitiv
erkannt, aber noch nicht vollständig ausgeführt ist, indem,
bevor es zum Klassifikatios - und Vertheilungsentwurf und

zur Anweisung der Gläubiger kommt, es dem Schuldner
gelingt, den Geltstag rückgängig zu machen. Diese Fälle
find nicht zu verwechseln mit denjenigen, wo noch gar keine

Liquidation begonnen hat, aber gleichwohl nach dem Gesetz
gewisse präparatorische Maßnehmen getroffen werden sollen,
wie es z. B. während des provisorischen Geltstags in 30,
beziehungsweise 60 Tagen geschieht. Für solche Fälle hat man
geglaubt, man sei berechtigt, entsprechende fixe Ansätze
aufzustellen.

Da wird man nun zugeben müssen, daß zunächst die

zwei ersten Ansätze bei Ganten sehr mäßig sind, und was die drei

übrigen bei Geltstagsmaßnahmen betrifft, so kann ich bemerken,
daß sie ursprünglich höher gewesen, aber in der Kommission
erheblich herabgesetzt worden sind. Allerdings ist es richtig,
daß man bei der Addition dieser fixen Gebühren möglicherweise

zu einer Gesammtsumme kommen könnte, die das gesetzliche

Minimum von 10 oder Fr. 15 übersteigen würde, und
dann könnte man sagen, es sei unbillig, wenn man bei
definitiv erkannten, aber nicht zu Ende geführten Geltstagen, wo
alles Mögliche zu besorgen ist, nur Fr. 15 bezahlen muß,
hingegen in Fällen, wo der Geltstag schon im Stadium des

Provisoriums aufgehoben wird, unter Umständen sogar über

Fr. 15. Ich schließe mich der Ansicht an, daß, wenn man
das Eintreten solcher Fälle befürchtet, man dem durch eine

gesetzliche Bestimmung vorbeugen sollte. Man könnte aber

statt der von Herrn Scherz angedeuteten Bestimmung auch
den Ansatz von Ziffer 4 für die provisorische Jnventarisation
niedriger, z. B. auf Fr. 2 oder 3 stellen, und dann für die

Fälle, wo die Jnventarisation vielleicht mehrere, oder sogar
mailchen Tag in Anspruch nimmt, einfach ein Maximum
aufstellen. Ich würde mir daher meinerseits eventuell den

Antrag erlauben, es sei Ziffer 4 so zu formuliren: „für die
provisorische Jnventarisation per Tag Fr. 3, jedoch nie mehr
als Fr. 12 im Ganzen." Dann kämen die Ansätze von
Ziffer 3 und 4, die hier einzig in Betracht fallen, nicht über
das gesetzliche Minimum von Fr. 15 bei Geltstagen hinaus.

Bühl mann. Ich halte dafür, mein Antrag sei

wenigstens nach der vorliegenden Redaktion durchaus berechtigt.
Der Eingang von 8 3 lautet ausdrücklich: „Bei präparatorischen

Maßnahmen zu einer Gant- oder Geltstagsliqui-
dation sind außer den in 8 20 des Gesetzes vom 24. März
1878 vorgesehenen Gebühren zu Handen des Staates zu
beziehen u. s. w." Es leidet also keinen Zweifel, daß hienach

sowohl die fixe Minimalgebühr, als die Einzelsporteln
bezahltwerden müssen; sonst müßte es anstatt: „außer" heißen:
„statt". Ich glaube, es ist jedenfalls weitaus am einfachsten,
den 8 3 zu streichen und es bei den gesetzlichen Bestimmungen
zu lassen, wonach unter allen Umständen das Minimum
bezahlt werden muß. Die Liquidation fängt bereits an mit
dem Geltstagsgesuch des Gläubigers oder des Schuldners,
oder bei Gantliquidationen mit dem Moment, wo die

Steigerung angeordnet wird. Sobald das Geschäft anhängig
gemacht wird, und ein Protokoll angefangen werden muß,
gibt es bereits ziemlich viele Arbeit. Auch kommt es oft vor,
daß der Gläubiger von dem Schuldner mit dem Anrufen des

provisorischen Geltstags zum Narren gehalten wird. Weiß
aber der Schuldner, daß er unter allen Umständen Fr. 15
zu bezahlen hat, so wird er dieses Mittel nicht so leicht
gebrauchen. Ich halte also an meinem Antrage fest, 8 3 zu
streichen, mit Ausnahme von Ziffer 5 und, wie ich mich nun
überzeugt habe, auch von Ziffer 7. Sollte dies nicht belieben,
so würde ich beantragen, im ersten Lemma anstatt: „außer"
zu setzen: „statt".

Nußbaum, in Worb. Ich bin nicht ganz der Ansicht
des Herrn Bühlmann, daß man in allen Fällen, ob viel
oder wenig, vielleicht blos die Kontrolirung gemacht werde,
das ganze Minimun von Fr. 10 oder 15 zu bezahlen habe.
Ich glaube, um die Differenz zu heben, wäre es am
einfachsten, im Eingang die Worte: „außer den im 8 20 des
Gesetzes vom 24. März 1878 vorgesehenen Gebühren" zu
streichen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Redaktion des 8 3 gibt allerdings zu den Bedenken Anlaß, die
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Herr Bühlmann geäußert hat. Allein sie werden dadurch
gehoben, daß es heißt: „präparatorische Maßnahmen", also
für diejenigen Fälle, wo die Liquidation nicht durchgeführt
wird. Das ist der Sinn dieser Worte. Nun kann man,
um den Zweifel zu heben, den Weg einschlagen, den Herr
Nußbaum geht, oder aber, um noch deutlicher zu sein, kann
man sagen: „Für präparatorische Maßnahmen zu einer Gantoder

Geltstagsliquidation in Fällen, wo die Liquidation nicht
durchgeführt wird." Der von Herrn Bühlmann vorgeschlagene

Weg ist entschieden unrichtig, wie folgendes Beispiel
zeigt. Nach dem Dekrete ist die Gebühr für eine nicht
durchgeführte Gantliquidation Fr. 1. 20, nämlich Rp. 60 für die

Anmerkung der Publikation und Rp. 60 für die Bestellung
des Gantpersonals, während nach Herrn Bühlmann Fr. 10
zu bezahlen wären. Der Entwurf entspricht also viel mehr
der Billigkeit.

v. Känel. Ich müßte auch der Ansicht des Herrn
Bühlmann entgegentreten. Es ist bekannt, daß von zehn
anhängig gemachten Gantsteigerungen nicht eine durchgeführt
wird, aber in allen Fällen muß kontrolirt werden, und
wenn dann der Schuldner jedes Mal Fr. 10 zu bezahlen
hätte, so wäre doch das ganz entschieden übertrieben. Ich
schließe mich dem Antrag des Herrn Nußbaum an, jedoch
mit dem vom Herrn Justizdirektor beantragten Zusatz, daß
in keinem Fall das gesetzliche Maximum von Fr. 15
überstiegen werden soll.

Der Herr Präsident will zur Abstimmung übergehen.

Nuß bäum, in Worb. Ich möchte noch in Ziffer 8
eine redaktionelle Aenderung angebracht wissen. Nach der

vorliegenden Redaktion sollte man meinen, daß in den Fällen,
wo der Geltstag ganz durchgeführt wird, die Gebühren für
die präparatorischen Maßnahmen zu bezahlen wäre noch über
diejenigen hinaus, die das Gesetz feststellt. Das wäre doch
nicht vollständig billig. Wenn der Geltstag durchgeführt wird,
sollen die präparatorischen Maßnahmen nicht noch besonders
bezahlt werden, sondern zusammenfallen mit den Prozentansätzen

von 8 20 des Gesetzes. Ich mache daraus
aufmerksam und beantrage, die Redaktion von Ziffer 8 danach

zu fassen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich habe
gemeint, die Diskussion sei geschloffen. Ich habe die Hoffnung
gehabt, Herr Nußbaum könne sich bei dem Angenommenen
beruhigen. Sobald im Eingang gesagt ist: „für präparatorische

Maßnahmen", so dehnt sich das auf alle Ziffern aus,
so daß es nicht nothwendig ist, das hier noch zu wiederholen.

Z yro. Ich glaube, folgende Redaktion des § 3 könnte
allen Ansichten entsprechen: „Für präparatorische Maßnahmen
zu einer Gant- oder Geltstagssteigerung sind, wenn die
Liquidation alsdann nicht stattfindet, am Platze der im § 20 des

Gesetzes vom 24. März 1878 vorgesehenen Gebühren zu
Handen des Staates zu beziehen u. s. w." Es ist selbstredend,
daß, wenn die Liquidation durchgeführt wird, der Prozentansatz

des Gesetzes zur Anwendung kommt, wenn aber nur
ein Provisorium stattfindet, für diese bloßen Maßnahmen die

hier vorgesehenen Gebühren bezogen werden sollen.

Bühlmann. Da die Diskusston fortdauert, so erlaube
ich mir auch noch ein Wort. Die Frage ist einfach die:
Sollen die präparatorischen Maßnahmen auch in den Fällen
bezahlt werden, wo die Liquidation durchgeführt wird?
Ich halte dafür, dies solle nicht geschehen. Sie sollen bezahlt

werden, wenn die Liquidation nicht stattfindet; sonst aber
fallen sie dahin, und es tritt der Prozentsatz an die Stelle.
Die Bemerkungen des Herrn Nußbaum sind also ganz
begründet, und ich möchte demnach beantragen, in Ziffer 8 die
Worte: „in der Weise, daß sie, wenn der Geltstag
durchgeführt wird, aus der Masse zu bezahlen, wenn er aber nicht
durchgeführt wird", zu streichen und einfach zu sagen:
„Diejenigen unter Ziffer 3, 4 und 5 fallen dem Schuldner aus
und sind vor Aufhebung des Geltstags zu berichtigen."

Abstimmung.
Bühlmann zieht seinen ursprünglichen Antrag, § 3

mit Ausnahme von Ziffer 5 und 7 zu streichen, zurück.
1. Der Antrag des Berichterstatters des Regierungsrathes,

in Ziffer 4 zu setzen: „für die provisorische Jnven-
tarisation per Tag Fr. 3, jedoch nie mehr als Fr. 12 im
Ganzen" ist nicht beanstandet und somit eventuell angenommen.

2. Eventuell, das erste Lemma nach dem Antrag des

Herrn Nußbaum zu redigiren Minderheit.
Eventell, das erste Lemma nach dem

Antrag des Herrn Zyro zu redigiren Mehrheit.
3. Eventuell, für den Antrag des Herrn

Bühlmann zu Ziffer 8 59 Stimmen.
Dagegen .10 „
4. Definitiv, für den Paragraphen, wie

er im Entwurf vorliegt Minderheit.
Für den Paragraphen, wie er aus der

eventuellen Abstimmung hervorgegangen ist Große Mehrheit.

8 4.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Das
Wesentliche zu § 4 ist bereits bei der Eintretenssrage gesagt
worden. Ich habe nur noch das zweitletzte Lemma mit einigen

Worten zu erläutern. Wenn man sagt, es sollen
provisorisch die bisherigen Tarifansätze fortbestehen, so ist dabei
daran zu erinnern, daß diese Ansätze, namentlich im
Gerichtsgebührentarif, gegenwärtig in ungeraden Rappen bestehen;
das Gleiche ist der Fall bei dem ältern Amtsschreibertarif.
Diese Tarife rühren nämlich aus der Zeit der alten
Geldwährung her. Nun sollte der Regierungsrath ermächtigt sein,

diese ungeraden Rappen abzurunden, und zwar im Sinne
der Abrundung aufwärts, so daß eine Gebühr von 45
Rappen auf 50 abgerundet würde. Eine solche Abrundung
ist unerläßlich, weil man sonst das System der Gebührenmarken

nicht zur Anwendung bringen könnte; denn, würde

man die ungeraden Rappen beibehalten, so müßte man viel

zu viel Gebährenmarken einführen und unter Umständen einen

Akt mit solchen vollkleben. Die zweite Ermächtigung, welche
die Regierung hier verlangt, besteht darin, daß sie eine

Zusammenstellung aller Ansätze machen könne. Das wird dem

Bürger und auch dem Beamten die Uebersicht erleichtern.
Ueber das vierte Lemma, welches von der Kommission
beigefügt worden ist, will ich die nähern Erläuterungen dem

Berichterstatter der Kommission überlassen.

Bühlm ann. Ich bin einverstanden mit dem Antrage,
daß die Gebühren abgerundet werden sollen. Ich möchte aber

weiter gehen und nicht nur auf den nächstfolgenden Zehner
abrunden, sondern bei höhern Ansätzen auf den nächstfolgenden

Franken. Das Gesetz sagt ausdrücklich, es sollen die

Gebühren möglichst einfach festgesetzt werden. Ich schlage daher
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folgende Redaktion vor : „und zwar im Sinne einer Abrnndung
derselben auf den nächstfolgenden Franken bei Gebühren über
S Franken und auf den nächstfolgenden Zehner von Rappen
bet kleinerm Gebühren."

Die Berichterstatter stimmen diesem Antrage bei.

Der Paragraph wird mit dieser Abänderung
angenommen.

M 5 und 6.

Diese Paragraphen werden ohne Einsprache genehmigt.

Ebenso wird der

Eingang
des Dekretes ohne Bemerkung angenommen.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man Zusätze
vorschlage oder auf einzelne Artikel zurückzukommen wünsche.

Witz. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Die
Abtheilung 7 des 8 A gehört offenbar nicht hieher. Es sollte
eine Versetzung derselben stattfinden.

Herr Präsident. Stellt Herr Witz den Antrag, es
sei aus den § 3 zurückzukommen?

W i tz. Ja, ich stelle den Antrag, man möchte in diesem
Sinn auf den 8 3 zurückkommen.

Zyro. Es handelt sich nur um eine andere Einreihung
der Ziffer 7. Es ist also das nicht eigentlich ein
Zurückkommen auf den Artikel, sondern es kann dies dem Büreau
oder den vorberathenden Behörden überlassen werden.

Herr Präsident. Ht das der Sinn des Antrages des

Herrn Witz?

Witz. Hl.
Die Berichterstatter erklären sich mit der Anregung

deg Herrn Witz einverstanden.

Es wird beschloßen, die

einzureihen'

vorberathenden Behörden zu
beauftragen^ die erwähnte Bestimmung an geeigneter Stelle

Es folgt die

Gesammtabstimmung:
Kür Annahme des Entwurfes, wie er aus der Berathung

ist Mehrheit.

Leznadigungggesuch

des Daniel G er mann, gew-Gemeindeschreiber in Frutigen,
am 1. Juli 4871 durch Urtheil des Appellations- und KassationS-
hofes wegen bedeutender Nachlässigkeit, die er in seinen
Amtspflichten sich hat zu Schulden kommen lassen, von seiner
Stelle als Gemeindeschreiber der Einwohnergemeinde Frutigen
abberufen und unfähig erklärt, diese Stelle ferner zu bekleiden.
Germann sucht darum nach, es möchte die Strafe als
ausgestanden erklärt und die Unfähigkeitserklärung auf dem Wege
der Begnadigung aufgehoben werden.

Der Regierungsrath trägt auf Abweisung deS

Gesuches an.

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter

des Negierungsrathes. Ich gebe zwar zu, daß das

Urtheil, durch welches Germann auf Lebenszeit unfähig erklärt
worden ist, die Stelle eines Gemeindeschreibers zu bekleiden,
hart ist. Wenn der Regierungsrath gleichwohl auf Abweisung
anträgt, so stützt sich dieser Antrag darauf, daß wir glauben,
es fehle dem Großen Rath an der Kompetenz und man könne
dieses Geschäft nicht wohl in der Form eines Begnadigungsgesuches

behandeln, sondern es falle mehr unter den Gesichtspunkt

der Wiedereinsetzung des Verurtheilten in seine bürgerlichen

Rechte. Es könnte der Petent vielleicht nach einer
gewissen Zeit beim Appellations- und Kaffationshofe mit dem
Gesuche um seine Rehabilitation einkommen; denn es handelt
sich da um eine partielle Verlusterklärung des aktiven Bürgerrechts,

und es ist ein daheriges Gesuch nach der betreffenden
Gesetzesbestimmung beim Appellations- und Kassationshofe
einzubringen. Ich will es übrigens Ihrem Ermessen überlassen,
wie Sie diese mehr juristische Frage entscheiden wollen.

Scherz. Der Appellations- und Kassationshof hat in
dieser Angelegenheit ein Urtheil erlassen, welches an Strenge
Alles überbietet, was ich je gehört. Wollte er gegen jeden
Beamten so streng einschreiten, so würde er sehr beschäftigt
sein. Daß man nun an diesem armen Gemeindeschreiber ein
Exempel statuire, scheint mir nicht recht am Orte. Die
Justizdirektion findet nun, der Große Rath sei nicht kompetent.
Der Große Rath ist kompetent, einen zum Tode oder zu
Zuchthausstrafe Verurtheilten zu begnadigen, dagegen soll er
nicht kompetent sein, bei einer Strafe, wie sie hier
ausgesprochen worden ist, Begnadigung eintreten zu lassen. Das
begreife ich nicht. Ich stelle den Antrag, es sei dem Gesuche

zu entsprechen.

Abstimmung.
Für Abweisung 42 Stimmen.

„ Entsprechung 68 „

Der Herr Präsident eröffnet, daß das Dekret über
Lostrennung der Einwohnergemeinde Bremgarten-Stadt»
gericht von der Kirchgemeinde Bremgarten und Vereinigung
derselben mit der KirA und Einwohnergemeinde Kirchliudach
vom Regierungsrathe zurückgezogen worden sei.

Dieses Traktandum fällt alfo für die gegenwärtige
Legislaturperiode dahin.
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Der Herr Präsident schließt die Sitzung und die
Session mit folgenden Worten:

Meine Herren Großräthe!

Wir haben die laufenden Geschäfte erledigt und schließen
damit unsere gegenwärtige Session. Voraussichtlich ist dieselbe
auch der letzte Akt der im Frühling 1874 begonnenen
vierjährigen Legislaturperiode und Sie werden es daher wohl
selbstverständlich finden, wenn Ihr Präsidium den Anlaß
benützt, um Ihnen mit einigen Worten die wichtigsten
gesetzgeberischen und volkswirthschaftlichen Arbeiten dieser Periode in
Erinnerung zu rufen.

Der im Mai 1874 neu gewählte Große Rath hielt in
diesem Jahre 13 Sitzungen und erledigte neben den verfassungsmäßigen

Wahlen der Zentral- und Bezirksbehörden folgende
wichtigere Geschäfte:

Durch Dekret vom 29. Juli 1874 wurde eine
katholischtheologische Fakultät an der Hochschule geschaffen, durch ein
erneres Dekret wurde die Organisation der katholischen Kirchen-
ynode festgestellt, und ebenfalls dekretsweise wurde die Be-
oldung der Beamten der Kantonalbank normirt und die

nöthigen Bestimmungen über die Parzellarvermessungen im
alten Kantonstheil erlassen.

Wenn die Zeit der gesetzgebenden Behörde im Jahre 1874
großentheils durch Wahlen in Anspruch genommen worden,
so war das folgende Jahr 1875 um so reicher an Schöpfungen
gesetzgeberischer Natur. Die 20 Sitzungen des Großen Rathes
förderten nicht weniger als 19 Gesetze und wichtigere Dekrete

zu Tage, nämlich:
1. den Beschluß über die Betheiligung des Staates an

dem Bau neuer Eisenbahnen;
2. den vierjährigen Voranschlag.
Diese beiden Erlaffe wurden am 10. März 1875 mit

bedeutender Mehrheit (der erstere mit 37,000 gegen 24,000
und der letztere mit 38,000 gegen 23,000 Stimmen) vom
Volke im Referendum gutgeheißen.

3. Ein Gesetz über die Hypothekarkasse und
4. ein solches über die Lehrerbildungsanstalten wurden am

18. Juli 1875 ebenfalls vom Volke angenommen, ersteres mit
20,000 gegen 9000 und letzteres mit 15,000 gegen 13,000
Stimmen.

5. Gesetz betreffend Störung des religiösen Friedens,
und

6. Gesetz betreffend die Erhöhung der Primarlehrer-
besoldungen.

Das Volk genehmigte am 31. Oktober 1875 die beiden
Gesetze mit 36,000 gegen 18,000 und 31,000 gegen 21,000
Stimmen.

Es folgten:
7. sieben Dekrete über Besoldung der verschiedenen

Staatsbeamten und Angestellten;
8. Dekret betreffend Ausführung der Binnenkorrektion im

Juragewässerkorrektionsgebiet;
9. Dekret betreffend Ausführung des Gesetzes über die

Hypothekarkasse. ;
10. Dekret betreffend Trennung einiger Kirchgemeinden

in mehrere politische Versammlungen;
11. Dekret über Besoldung der evangelisch-reformirten

Geistlichen;
12. Vollziehungs-Dekret betreffend das Bundesgesetz über

Civilstand und Ehe, und endlich
13. Beschluß über Ausnahme eines Anlèihens zu

Vermehrung des Betriebskapitals der Kantonalbank und der

Hypothekarkasse.
Das Jahr 1876 brachte, neben der Erledigung wichtiger
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Eisenbahnfragen und der ersten Berathung eines neuen
Wirthschaftsgesetzes und eines Gesetzes über Aufhebung der
Kantonsschule, die Dekrete betreffend das Begräbnißwesen,
über Steuern zu Kultuszwecken und über Umänderung des

Ohmgeldtarifes nach dem meterischen System. Der Rath hielt
20 Sitzungen.

Noch ungleich reichhaltiger und wichtiger waren die
Verhandlungen im Jahre 1877. In sieben Sessionen mit 33
Sitzungstagen behandelte der Große Rath folgende wichtigere
Geschäfte:

u. den Ankauf der Bern-Luzern-Bahn;
b. die zweite Berathung des Wirthschaftsgesetzes;
0. Gesetz über den Marktverkehr;
à. Dekret über Anerkennung des katholischen National-

bisthums;
6. erste und zweite Berathung des Gesetzes über die

Amts- und Gerichtsschreibereien;
t. Beschluß über Vollendung der Militäranstalten;
Z. erste und zweite Berathung eines Stempelgesetzes;
ll. verschiedene Finanzvorlagen;
1. die Frage der Verfassungsreviston;
K. Ankauf des Schloßgutes in Münsingen zu Erweiterung

der Jrrenpflege.
Im Referendum wurden vom Volke gutgeheißen der

Beschluß über den Ankauf der Bern-Luzernbahn und das
Gesetz über Aufhebung der Kantonsschule, verworfen dagegen
das neue Wirthschaftsgesetz und die Beschlüsse über den Finanzplan

für die Jahre 1875—78 und über den der Bern-Luzernbahn

geleisteten Bauvorschuß.
Das Jahr 1878 brachte uns die Volksahstimmung

über das Stempelgesetz, das Haustrgesetz, das Gesetz über die
Amts- und Gerichtsschreibereien, über das Jagdgesetz und
über die Frage der Verfassungsreviston. Drei dieser Gesetze

fanden Gnade, während das Stempelgesetz mit kleiner, die
Verfassungsreviston aber mit erdrückender Mehrheit verworfen
wurde.

Wie Ihnen noch bestens in Erinnerung ist, wurde im
Rath ein neues Brandassekuranzgesetz in erster Berathung
durchgenommen und die verschiedenen Dekrete zur Ausführung
des Gesetzes über die Amts- und Gerichtsschreibereien erlassen.
Es fanden 21 Sitzungen statt, und die Thätigkeit der
Behörde hätte wohl kaum einen würdigeren Abschluß finden können,
als in dem gestrigen einstimmigen Beschluß betreffend
Betheiligung des Staates am Anleihen der Jurabahngesellschaft.

Meine Herren! Der Große Rath und die Regierung
dürfen sich das Zeugniß geben, in der verflossenen Legislaturperiode

tüchtig gearbeitet zu haben, und wenn sie nach dem

ausgesprochenen Volkswillen auch nicht immer das Richtige
getroffen zu haben scheinen, so möge sie der Gedanke trösten,
daß sie mindestens in guten Treuen das Wohl des Landes
angestrebt haben. Werfen wir einen Blick auf die
gegenwärtige Stellung der obersten Landesbehörden zum Volke, so

können wir uns unmöglich der Wahrnehmung entschlagen,
daß hier etwas fehlt: während die Behörden zu Anfang der
Periode von beinahe einstimmigem Zutrauen des Volkes getragen
wurden, läßt sich dermalen eine alle Schichten der Bevölkerung
durchdringende tiefe Mißstimmung gegenüber dem Großen Rathe
sowohl, als gegenüber der obersten Exekutive nicht verkennen.

Forschen wir nach den Gründen dieser Mißstimmung, so

finden wir sie in verschiedenen Faktoren: Die Neuwahlen
im Jahr 1874 sind unter dem Eindruck der Annahme der

neuen Bundesverfassung und des Kirchengesetzes vorgenommen
worden, in einem Zeitpunkt allgemeiner politischer Begeisterung.

Der das Volk durchdringende ideale Schwung machte
aber bald einer etwas nüchternen Stimmung Platz, als die
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vielfach mit allzu großer Schärfe durchgeführte Ausführung
die neugeschaffenen Institutionen nicht immer in dem günstigen
Lichte zeigte, welches dieselben bei der Abstimmung umgeben
hatte. Die Ausführung der vom Bund aufgestellten neuen
Militärorganisation rief fast allgemeinen Klagen über Militarismus,

und dazu kamen die Jahre der Noth und der
Zusammensturz des Schwindelsystems, welches sich einige Zeit im
Privat- und öffentlichen Leben fast der ganzen Welt breit
gemacht hatte. Man würde ein Unrecht gegen die Regierung
begehen, wenn der Umstand außer Acht gelassen würde, daß
sich in unserm Kantone auf eine vielleicht allzu kurze Periode
die Ausführung einer Menge großartiger Werke zusammengedrängt

hat, die zwar in eminenter Weise zur Förderung
der allgemeinen Wohlfahrt dienen, dann aber auch die Kräfte
des Landes übermäßig anspannen und der Verwaltung
finanzielle Verlegenheiten bereiteten. Läugnen wir es aber
auch nicht, daß einige in unserem Kantone von den

Behörden begangene Fehler, die nicht immer strikte Beobachtung
von Verfassung und Gesetz, die in verschiedenen Erlassen und
Operationen hauptsächlich finanzieller Natur zu Tage trat,
der eingetretenen Mißstimmung und der Unzufriedenheit mit
den Behörden die Krone auffetzte.

Erkennen wir die begangenen Fehler, so haben wir gleichzeitig

auch das Mittel gefunden, um sie wieder gut zu machen:
Geben sich alle bessern Elemente unseres Kantons, abgesehen

von ihrer politischen Richtung, das Wort, nicht ihre
politische Meinung zu verläugnen, aber vor Allem aus die strikte
Handhabung von Verfassung und Gesetz auf ihre Fahne zu
schreiben und mit vereinten Kräften wiederum eine der großen

Mehrheit des Bernervolkes entsprechende solide Finanzwirthschaft

einzuführen, so wird es bei den reichen Mitteln des

Kantons nicht allzu schwer sein, auch wiederum geordnete
Finanzzustände zu schaffen, und gerade die demnächst
stattfindenden Neuwahlen werden auf diese Weise die Gelegenheit
bieten, das gestörte Vertrauen zwischen Volk und Behörden
von Neuem herzustellen.

Meine Herren! Ich schließe die letzte Sitzung der
gegenwärtigen Legislaturperiode, indem ich unser liebes Berner-
land und sein biederes Volk auch für die beginnende neue

Periode dem Schutze der göttlichen Allmacht empfehle, und
es bleibt mir nur noch übrig, Ihnen meinen persönlichen

1878.)

Dank für die während meines Präsidiums bewiesene Nachsicht

auszusprechen und Ihnen allen eine glückliche Heimkehr
zu wünschen. (Bravo.)

Schluß der Sitzung um 10Vs Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Verzeichnis
der seit der letzten Session eingetangten Vorstellungen nnd

Sittschristen.

Gesuch des Fürsprecher Theophil Si mm en in Erlach um
Aufhebung eines Urtheils der Polizeikammer vom 5.
Mai 1877, <i. ci. 25. Februar 1878.

Eingabe betreffend obiges Gesuch, vom 22. April 1878.
Beschwerde der Kirchgemeinde M ün ste r über den regierungs-

räthlichen Entscheid vom 7. Juli 1877 in
Vermögensausscheidungssachen, vom 25. April 1873.
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